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Präsident Mag. Freibauer (um 13.00 Uhr): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich eröffne die 
Sitzung. Das Protokoll der letzten Sitzung ist ge-
schäftsordnungsmäßig aufgelegen. Es ist unbean-
standet geblieben und demnach als genehmigt zu 
betrachten. 

Von der heutigen Sitzung hat sich entschuldigt 
Herr Abgeordneter Weiderbauer und ab 15.00 Uhr 
Frau Dr. Petrovic. 

Ich bringe dem Hohen Hause folgenden Ein-
lauf zur Kenntnis: 

Ltg. 83/B-44 - Bericht der Landesregierung 
betreffend Rechnungsabschluss 
und Tätigkeitsbericht des 
NÖGUS für das Jahr 2002, Be-
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Ausbildung in den Gesundheits- 
und Krankenpflegeberufen, me-
dizinisch-technischen Fach-
diensten und gehobenen medi-
zinisch-technischen Diensten in 
den Regelschulbetrieb - diese 
beiden Geschäftsstücke weise 
ich dem Gesundheits-Aus-
schuss zu. 

Ltg. 89/S-4 - Vorlage der Landesregierung 
betreffend Änderung des NÖ 
Sportgesetzes – dieses Stück  

habe ich am 23. Oktober 2003 
dem Rechts- und Verfassungs-
Ausschuss zugewiesen und es 
steht nach Erledigung im Aus-
schuss auf der heutigen Tages-
ordnung. 

Ltg. 91/A-2/4 - Antrag mit Gesetzentwurf der 
Abgeordneten Weninger u.a. 
betreffend Grundsätze zum 
Schutz des Wassers in Nieder-
österreich - dieses Geschäfts-
stück habe ich ebenfalls am 23. 
Oktober 2003 dem Rechts- und 
Verfassungs-Ausschuss zuge-
wiesen und es wurde aufgrund 
des Beschlusses des Aus-
schusses am 4. November 2003 
gemeinsam mit Ltg. 65/A-1/6 
erledigt. Diesen Ausschussbe-
schluss zu Ltg. 65/A-1/6 und zu 
Ltg. 91/A-2/4 setze ich als letz-
ten Punkt auf die heutige Ta-
gesordnung. 

Ltg. 113/A-2/7 - Antrag mit Gesetzentwurf der 
Abgeordneten Mag. Renner u.a. 
betreffend Änderung des NÖ 
Tierschutzgesetzes 1985 - Be-
triebskostenbeitrag der Ge-
meinden für die Viertelstier-
heime – dieses Stück weise ich 
dem Rechts- und Verfassungs-
Ausschuss zu. 

Ltg. 92/A-7 - Vorlage der Landesregierung 
Änderung des NÖ Abfallwirt-
schaftsgesetzes 1992 - dieses 
Geschäftsstücke habe ich am 
23. Oktober 2003 dem Umwelt-
Ausschuss zugewiesen und es 
steht nach Erledigung im Aus-
schuss auf der heutigen Tages-
ordnung. 
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Ltg. 112/B-15 - Bericht der Landesregierung 
betreffend Jahresumweltbericht 
2002 – dieses Geschäftsstück 
weise ich dem Umwelt-Aus-
schuss zu. 

Ltg. 87/B-42 - Bericht der Landesregierung 
betreffend NÖ Energiebericht 
2002 - Bericht über die Lage der 
Energieversorgung in Nieder-
österreich – dieses Stück weise 
ich dem Wirtschafts- und Fi-
nanz-Ausschuss zu. 

Eingelangt sind die Anfragen: 

An Herrn Landeshauptmann Dr. Pröll: 

Ltg. 86/A-4/14 - Anfrage des Abgeordneten 
Waldhäusl betreffend Regionale 
Umwelt- und Beschäftigungsini-
tiative. 

Ltg. 94/A-4/16 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

Ltg. 105/A-4/19 - Anfrage der Abgeordneten Ing. 
Gratzer, Mag. Leichtfried und 
Sacher betreffend den bereits 
zugesagten Erhalt der Ybbstal-
bahn. 

Ltg. 106/A-4/20 - Anfrage der Abgeordneten Ing. 
Gratzer, Mag. Leichtfried und 
Sacher betreffend den bereits 
zugesagten Erhalt der Maria-
zellerbahn. 

An Frau Landeshauptmannstellvertreterin Prokop: 

Ltg. 90/A-4/15 - Anfrage des Abgeordneten 
Weiderbauer betreffend Besu-
che von ÖVP PolitikerInnen in 
Schulen. 

Ltg. 101/A-4/17 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

An Frau Landeshauptmannstellvertreterin Onodi: 

Ltg. 102/A-4/18 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 

Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

An Herrn Landesrat Gabmann: 

Ltg. 96/A-5/21 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

Ltg. 103/A-5/26 - Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Krismer betreffend Nachhaltig-
keit der Waldviertelrallye 2003. 

An Herrn Landesrat Mag. Sobotka: 

Ltg. 84/A-5/17 - Anfrage des Abgeordneten 
Waldhäusl betreffend Regionale 
Umwelt und Beschäftigungsiniti-
ative. 

Ltg. 93/A-5/19 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Cross-Boarder-Leasing bei 
Krankenhäusern. 

Ltg. 95/A-5/20 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

Ltg. 108/A-5/29 - Anfrage des Abgeordneten Mag. 
Motz betreffend Förderung des 
Ankaufs von Elektrofahrzeugen. 

An Herrn Landesrat Dipl.Ing. Plank: 

Ltg. 85/A-5/18 - Anfrage des Abgeordneten 
Waldhäusl betreffend Regionale 
Umwelt- und Beschäftigungsini-
tiative. 

Ltg. 98/A-5/23 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

Ltg. 104/A-5/27 - Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Petrovic und Dr. Krismer 
betreffend Arbeitsgruppe zu 
gentechnisch veränderten Or-
ganismen. 

Ltg. 107/A-5/28 - Anfrage des Abgeordneten Mag. 
Motz betreffend Förderung des 
Ankaufs von Elektrofahrzeugen. 
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Gratzer, Jahrmann, Kadenbach, 
Kautz, Kernstock, Mag. 
Leichtfried, Mag. Motz, Dr. 
Nasko, Razborcan, Mag. 
Renner, Rosenmaier, Thumpser 
und Vladyka betreffend Hoch-
wasserschutzmaßnahmen. 

An Frau Landesrätin Mag. Mikl-Leitner: 

Ltg. 97/A-5/22 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

An Frau Landesrätin Kranzl: 

Ltg. 100/A-5/25 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

An Herrn Landesrat Schabl: 

Ltg. 99/A-5/24 - Anfrage der Abgeordneten Mag. 
Ram und Waldhäusl betreffend 
Meldungen nach dem Unverein-
barkeitsgesetz. 

Weiters eingelangt sind die Anfragebeantwor-
tungen von Frau Landeshauptmannstellvertreterin 
Prokop zu Ltg. 62/A-4/6; von Herrn Landesrat 
Gabmann zu Ltg. 103/A-5/26 und von Herrn Lan-
desrat Schabl zu Ltg. 42/A-5/4. 

Ich weise weiters darauf hin, dass ich wie 
ebenfalls bereits angekündigt, nach abschließender 
Behandlung im Ausschuss am 4. November 2003 
noch das Geschäftsstück Ltg. 82/A-1/8 – Antrag mit 
Gesetzentwurf der Abgeordneten Mag. Schnee-
berger u.a. betreffend Änderung der NÖ Gemein-
dewahlordnung 1994 – Wahlalter im Anschluss an 
Punkt 4. auf die heutige Tagesordnung setze. 

Weiters eingelangt ist ein Antrag der Abgeord-
neten Lembacher, Mag. Schneeberger, Hiller, Mag. 
Riedl, Ing. Hofbauer, Mag. Wilfing und Dr. 
Michalitsch, gemäß § 40 LGO auf Abhaltung einer 
Aktuellen Stunde in der Landtagssitzung am 6. 
November zum Thema „Pflegesituation in Nieder-
österreich“, Ltg. 88/A-8/2. Gemäß § 40 Abs.4 LGO 
wird beantragt, die Aktuelle Stunde als ersten Ver-
handlungsgegenstand der Landtagssitzung durch-
zuführen. Ich bringe diesen Antrag zur Abstim-

mung. (Nach Abstimmung:) Danke. Gegenstim-
men? Keine. Einstimmig angenommen. 

Bevor wir aber in die weitere Behandlung der 
Tagesordnung eingehen, möchte ich festhalten, 
das auf Grund des Beschlusses des NÖ Landtages 
vom 15. Mai 2003 eine Redezeitbeschränkung zur 
Anwendung kommt. Die Gesamtredezeit dafür 
setze ich auf Grund des übereinstimmenden Be-
schlusses der von der Präsidiale beauftragten Klub- 
bzw. Fraktionsdirektoren mit 800 Minuten ohne 
Aktuelle Stunde fest. 

Auf Grund des zitierten Landtagsbeschlusses 
kommen demnach der ÖVP 352 Minuten, der SPÖ 
248 Minuten, den Grünen 120 Minuten und der 
FPÖ 80 Minuten zu. Weiters halte ich fest, dass 
Berichterstattungen, Wortmeldungen zur Ge-
schäftsordnung, tatsächliche Berichtigungen und 
die Ausführungen des am Vorsitz befindlichen Prä-
sidenten nicht unter dieses Kontingent fallen. 

Für die Aktuelle Stunde gilt gemäß dem Rede-
zeitmodell die Verteilung von 90 Minuten zwischen 
den Fraktionen im Verhältnis 44:31:15:10. Wobei 
für den als ersten Antragsteller unterfertigten Abge-
ordneten noch 15 Minuten hinzu treten. Damit 
kommen wir nun zur Aktuellen Stunde. Ich ersuche 
Frau Abgeordnete Lembacher, als erste Antrag-
stellerin zur Darlegung der Meinung der An-
tragsteller zu berichten. 

Abg. Lembacher (ÖVP): Herr Präsident! Ver-
ehrte Mitglieder der Landesregierung! Hoher 
Landtag! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

In letzter Zeit hat es in der Öffentlichkeit viele 
Diskussionen über die Situation im Pflegebereich 
gegeben. Ausgelöst wurde diese Diskussion durch 
die Vorfälle in Lainz, wo es zu schweren Missstän-
den im Pflegebereich gekommen ist. Durch diese 
Vorfälle, aber auch die große Verunsicherung, die 
in Niederösterreich durch die unrichtigen und unin-
formierten Aussagen der grünen Gesundheitsspre-
cherin Helga Krismer entstanden sind, haben wir 
uns entschlossen, bei dieser Aktuellen Stunde die 
Tatsachen klarzulegen und die Situation in Nieder-
österreich zu beleuchten. 

Tatsache ist: In Niederösterreich gibt es keinen 
Pflegenotstand! Wir wissen aber auch, die Zahl der 
hilfsbedürftigen und pflegebedürftigen Menschen 
nimmt zu. Heute ist jeder fünfte Bürger unseres 
Landes über 60 Jahre alt. Und im Jahre 2030 wird 
es bereits jeder dritte Bürger sein. Und wir gehören 
dann auch schon dazu. 



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

90 

Bis zum 80. Lebensjahr sind 12 Prozent der 
Menschen pflegebedürftig und über 80 Jahre sind 
es bereits 30 Prozent. Niederösterreich ist dabei 
eine Insel der Menschlichkeit. Der Möglichkeit in 
Würde alt zu werden räumen wir sehr großen Stel-
lenwert ein. In den letzten 15 Jahren haben wir in 
Niederösterreich eine regional ausgewogene Ver-
sorgungsstruktur, die wissenschaftlich begleitet 
wird, für die Pflege und Betreuung aufgebaut. Dies 
sowohl in den 51 Landes-Pensionisten- und Pfle-
geheimen als auch in den Heimen sonstiger 
Rechtsträger. In den NÖ Landes-Pensionisten- und 
Pflegeheimen werden derzeit 6.144 Bewohnerinnen 
und Bewohner betreut von 3.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. 

In Niederösterreich sind es kleine, freundliche 
Einheiten mit durchschnittlich 100 Betten. Und in 
den Landesheimen ist die maximale Größe der 
Einrichtungen mit 200 Betten begrenzt. Im Gegen-
satz dazu die unüberschaubaren Strukturen in 
Lainz, wo 2.300 Menschen leben und das teilweise 
noch in Sechs- und Achtbettzimmern. Wir können 
uns alle diese Verhältnisse vorstellen. 

Außerdem ist in diesem Zentrum auch ein 
schlechter baulicher Zustand da. Das ist schon der 
erste gravierende Unterschied zu Niederösterreich. 
Trotz dieses schlechten Standards in Wien wurde 
ein monatlicher Einheitstarif von 3.750 Euro ver-
rechnet. Er war aber trotzdem nicht kostendeckend. 
In Niederösterreich gibt es effiziente Strukturen und 
landesgesetzliche Grundlagen. Zum Beispiel den 
Regress der Angehörigen, einen Eigenleistungs-
anteil der Bewohner von 67 Prozent der Gesamt-
kosten und ein für die Kunden überschaubares 
System und Kalkulationsmodell. 

Die Grundgebühr wird je nach baulichen Stan-
dards des Heimes und der Einrichtung berechnet. 
Es gibt ein einheitliches siebenstufiges Pflegezu-
schlagsmodell in Anlehnung an das Pflegegeldge-
setz. Die Monatskosten in Niederösterreich belau-
fen sich zwischen 1.355 Euro für die Stufe 1 der 
Pflegebedürftigkeit bis 3.045 Euro für die Pflege-
stufe 7. 

Unter Berücksichtigung des Hospizzuschlages 
der Stufe 8 ergibt sich ein einheitlicher Monats-
schnitt von 2.090 Euro. In die Standardverbesse-
rungen, wie zum Beispiel Nassgruppen in den 
Zimmern und die Ausstattung der Heime bzw. der 
Neubauten in Niederösterreich wurden in den letz-
ten 15 Jahren 500 Millionen Euro investiert. Und 
dieses Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt. 

Die Anforderungen, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, an die Einrichtungen und die 

Pflege in den Heimen ist enorm gestiegen. Vor 
allem auch, weil die Menschen so lange es ihnen 
möglich ist, in ihren eigenen vier Wänden bleiben. 
Sie werden von den Familienangehörigen gepflegt 
und oder auch von mobilen Diensten betreut. Und 
sie können diese auch in unserem Bundesland in 
Anspruch nehmen. 80 Prozent der Menschen die 
der Pflege bedürfen werden noch immer in der 
Familie betreut. Erst dann wenn es ihnen nicht 
mehr möglich ist, sich alleine zu versorgen oder 
auch die Kräfte der Familie nicht mehr ausreichen, 
entschließen sich die Menschen in ein Heim zu 
gehen. In den Heimen leben daher Menschen, die 
ganz schwere und intensive Pflege brauchen. Dies 
stellt an das Pflegepersonal enorme Anforderun-
gen, die mit großem Können, mit Liebe und mit 
Einsatz bewältigt und gemeistert werden. Ich bin 
bei meinen Besuchen in den Pflegeheimen immer 
wieder beeindruckt von der Professionalität und 
dem Einsatz der Betreuer.  

Die ordnungsgemäße Dokumentation einer 
detaillierten Pflegedokumentation nach den gesetz-
lichen Grundlagen und Vorgaben ist die wesentli-
che Voraussetzung für eine effizientes Prüfungs-
system. Eine überschaubare Führungsstruktur so 
wie wir sie in den Heimen in Niederösterreich ha-
ben, regelt die Kompetenzen und auch die Verant-
wortung. 

Die Heime, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, und ich stehe doch einige Jahre schon in 
der Politik, öffnen immer wieder ihre Türen und die 
Tore und ich kann sehen, dass wirklich sehr viel 
Einsatz und sehr viel Liebe da ist. Es werden mit 
den Heimbewohnern Ausflüge unternommen. Es 
gibt ein Kaffeehaus so wie in Retz wo die Angehö-
rigen kommen können oder auch Menschen aus 
der Stadt, damit auch der Kontakt zu den Heimbe-
wohnerinnen und den Heimbewohnern gegeben ist. 
Und wenn du dir Frau Kollegin Dr. Krismer einmal 
die Heime anschaust und auch Besuche machst, 
du bist zwar sehr kurz in der Politik, das muss ich 
sagen, aber trotzdem, wenn du das einmal siehst 
was hier geleistet wird, dann kannst du in Nieder-
österreich sicher nicht mehr von einem Pflegenot-
stand sprechen. 

Wir haben auch in Niederösterreich klare lan-
desgesetzliche Grundlagen. Ein modernes Sozial-
hilfegesetz und eine niederösterreichische Pflege-
heimverordnung, die seit August 2002 in Kraft ist. 
Sie regeln die Aufgaben und ermöglichen eine effi-
ziente Kontrolle. Bei gravierenden Beschwerden 
und Missständen gehen die Konsequenzen bis zur 
Schließung eines Heimes, so wie das in Würmla 
der Fall war. 



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

91 

Das ist effiziente Pflegeaufsicht so wie sie wir 
in Niederösterreich aufgebaut haben. Wobei man 
hier sagen muss, dass dieses Heim nicht als Pfle-
geheim zugelassen war, sondern als Pensionisten-
wohnheim mit 16 Plätzen. Mit dem Zusatz, dass 
keine pflegebedürftigen Menschen aufgenommen 
werden dürfen. Und sollten die Bewohnerinnen und 
Bewohner pflegebedürftig werden dass sie in eine 
andere Einrichtung, in ein Pflegeheim gebracht 
werden. 

Was das Landesheim Orth a.d. Donau betrifft, 
so ist dazu zu sagen, dass von den Vertretern der 
Grünen ein Fall aus dem Jahr 2000, der bereinigt 
wurde, und auf Grund dessen auch Verbesserun-
gen durchgeführt wurden, ausgegraben wurde um 
ihn zu einem Pflegenotstand und zu einem Pflege-
skandal hochzuspielen. Ist das nur darum um der 
zuständigen Verantwortlichen zu schaden? Aus der 
Sicht der an der Basis arbeitenden Menschen im 
Pflegebereich ist dies ein ungerechtes und verant-
wortungsloses Vorgehen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Dem Image und dem Ansehen eines Betriebes 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 
Schaden zugeführt. Das Land Niederösterreich hat 
aber rechtzeitig Maßnahmen gesetzt um den Auf-
gaben im Pflegebereich Rechnung zu tragen. Seit 
dem Herbst 2002 gibt es, so wie in der Pflegeheim-
verordnung verankert, einheitliche Heimverträge. 
Umfassende Heimbewohnerrechte sind festge-
schrieben und gewährleisten bestmögliche Achtung 
und Respektierung der Menschenrechte. Sie er-
möglichen die größtmögliche Freiheit der Bewohne-
rinnen und Bewohner. Sie fühlen sich nicht bevor-
mundet, sie haben ihre eigene Möglichkeit, ihr Le-
ben so weit es geht auch zu leben. Der Wille der 
Bewohner wird geachtet. Aber, was auch sehr 
wichtig ist, die rechtliche Absicherung der Betreue-
rinnen und Betreuer ist gegeben. 

Wir in Niederösterreich gehören zusammen 
und wir arbeiten zusammen. Ein ganz wichtiger 
Faktor für die zusätzliche Qualität und Menschlich-
keit sind die ehrenamtlichen Besucherdienste in 
unseren Heimen. 1.500 Menschen stellen sich 
jahrein, jahraus zur Verfügung um auch in den 
Heimen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
Feste zu feiern, zu spielen, Anregungen zu geben, 
Anleitungen zu geben. Ich kenne selber bei uns 
Klavierspieler die dort spielen bei verschiedenen 
Festen. Es werden Schnapser-Runden veranstaltet. 
Also etwas womit man wirklich die Menschen dort 
in den Heimen auch in die Gesellschaft integriert 
und wodurch sie spüren sie sind nicht allein gelas-
sen, sondern es ist jemand für sie auch da. 

Die Pensionisten- und Pflegeheime, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, haben sich in 
den letzten Jahren zu modernen und vielfältigen 
Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Bei einem 
Informationsabend vor ein paar Tagen im Wald-
viertel präsentierten sich die Heime als soziale 
Kompetenzzentren. Und im Mittelpunkt, und wir 
haben das wirklich so gespürt bei den einzelnen 
Vorstellungen der Leiterinnen, auch der Pflege-
dienste in den Heimen, stehen wirklich die Bedürf-
nisse der Menschen, die Pflege und die Betreuung. 
Und auch die Schulleiterin der Krankenpflegeschule 
hat gesagt, wie wichtig letztendlich die Ausbildung, 
aber auch die Menschlichkeit immer wieder ist um 
die Versorgung im Pflegebereich aufrecht zu er-
halten. 

Interessant war, und ich habe auch mit dem 
Leiter, mit dem Direktor dieses Pflegeheimes ge-
sprochen,  und er hat gesagt, wir haben ja im Land 
Niederösterreich, es ist auch eine Ausbildung, eine 
Offensive in der Ausbildung, im Pflegebereich. Hat 
er gesagt, wir haben im Waldviertel momentan 
überhaupt kein Problem. Wir haben genug Men-
schen die im Pflegebereich tätig sind. Und wir ar-
beiten, und wir haben natürlich auch für die Zukunft 
noch einiges vor. 

In anderen Regionen, uns ist das natürlich be-
wusst, gibt es sehr wohl auch einen Bedarf. Und so 
haben wir vom Land Niederösterreich gemeinsam 
mit dem AMS eine Offensive gestartet, wo es 
darum geht, jungen Menschen oder Menschen, die 
sich fähig fühlen auch in den Pflegebereich einzu-
steigen, die Möglichkeit zu geben sich auszubilden. 
Wir wissen aber auch, dass dieser Beruf kein sehr 
leichter, kein einfacher Beruf ist. Und es gehört 
sehr viel auch an Kraft, an Kompetenz und sehr viel 
Liebe dazu um diesen Beruf auch auszuführen. 

Wir haben aber auch, und wir wissen es ge-
rade auch in Regionen für die ein wichtiger Bereich 
auch für die zukünftigen Arbeitsplätze eben auch 
dieser Pflegebereich ist. Und darum begrüße ich 
sehr auch diese Aktivitäten des Landes Nieder-
österreich.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Prof. Loew hat gesagt: Wir können nicht immer 
wissen was der alte Mensch will. Wir wissen aber 
sehr wohl was er nicht will. Er will keine Schmerzen 
haben, er will keine Angst haben, er will nicht frie-
ren und er will nicht allein gelassen werden. Neben 
der gebotenen Menschlichkeit und Geduld ist die 
höchste Professionalität im Pflegebereich die beste 
Voraussetzung um den Menschen im Alter und in  
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der Krankheit wirkungsvolle Hilfe zu leisten. Von 
Seiten des Landes und unserer zuständigen Res-
sortverantwortlichen Frau Landeshauptmannstell-
vertreterin Liese Prokop wird alles unternommen 
um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Und wir 
spüren immer wieder auch wenn sie draußen in 
den Heimen ist, wie sie angenommen wird, wie ihre 
Kompetenz geschätzt wird. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und es ist auch bei diesem Gespräch im 
Waldviertel zum Ausdruck gekommen, dass die 
Arbeiten und der Einsatz des Landes Niederöster-
reich geschätzt wird. Dass man sich sehr wohl be-
wusst ist, welch große Verantwortung letztendlich 
auch immer wieder auf den Verantwortlichen las-
ten. Dass natürlich, und das ist auch zur Sprache 
gekommen, überall wo Menschen sind dass es 
auch Fehler geben kann. Dass es aber wichtig und 
richtig ist aus diesen Fehlern zu lernen und die 
notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Und das ist 
passiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Sie können sicher sein, dass auch in Zukunft in 
Niederösterreich unsere hilfsbedürftigen Menschen 
gut betreut werden! (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Präsident Sacher. 

Abg. Präs. Sacher (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hoher Landtag! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Pflegeskandal in Niederöster-
reich? Antwort: Nein! Das ist auch unsere Meinung. 
(Beifall bei der SPÖ und ÖVP.) 

Aufzeigen von Mängeln ist Aufgabe und Pflicht, 
Skandalisieren löst die Probleme nicht, sehr 
geehrte Damen und Herren. Beim Blick über die 
Bundesländergrenzen entbindet uns aber dieser 
Blick auch nicht des Erkennens von Fakten und 
Problemen im eigenen Bundesland. Erlaubt ist es 
wohl, populistisch auf andere hinzuhauen, ich sage 
nur, fair ist es nicht. Man sollte vor allem aber auch, 
immer wenn man kritisiert, schauen, ob es nicht vor 
der eigenen Türe etwas zu kehren gibt. Denn es 
sagt ja schon das Buch der Bücher: Manche er-
kennen den Splitter im Auge des anderen, aber 
nicht den Balken im eigenen Auge. (Beifall bei der 
SPÖ und Abg. Mag. Ram.) 

Ich sage auch ein Weiteres zu Beginn: Schön-
reden von Problemen ist genauso schlecht wie 
populistisches Agieren und Skandalisieren. Kritiker 
sollten in sich gehen und nachdenken, ob und was 
sie schon zur Erzielung einer optimalen Pflegesitu-
ation im Land beigetragen haben. Ob hier im 
Landtag bei der Legislative oder draußen in der 
Praxis bei den Menschen, in den Organisationen, in 
den Vereinen, bei den beruflich wie auch ehren-

amtlich Tätigen. Denen ich, sehr geehrte Damen 
und Herren, bei dieser Gelegenheit ausdrücklich 
danken möchte für ihr Engagement und ihren Ein-
satz, ihre Menschlichkeit und vor allem ihre Uner-
müdlichkeit und Stärke und ihre Haltung bei der 
Pflege betagter Menschen. (Beifall bei der SPÖ und 
ÖVP.) 

Hoher Landtag! Meine Vorrednerin, die Frau 
Abgeordnete Lembacher hat schon die Bevölke-
rungsprognose erwähnt. Im Jahr 2001 waren 21 
Prozent unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger über 
60-Jährige. 2015 wird es ein Viertel sein, 2030 ein 
Drittel der Bevölkerung und 2050 werden es schon 
35 Prozent sein. Ich würde dann 101 Jahre alt sein. 

Das heißt also, der Bedarf an Altenbetreuung 
und Pflege ist gegeben und wird verstärkt gegeben 
sein. In Niederösterreich kennen wir vor allem zwei 
Säulen, auf denen diese Pflege ruht und in denen 
diese Pflege erfolgt: Die Landes-Pensionisten- und 
Pflegeheime und die mobile Betreuung zu Hause. 
Die Landes-Pensionisten- und Pflegeheime sind im 
großen und ganzen, sehr geehrte Damen und Her-
ren, in Niederösterreich flächendeckend und mit 
einem guten Ausstattungsgrad und Versorgungs-
stand existent und ihre Finanzierung ist weitestge-
hend gesichert. Wozu vor allem auch der Konsens 
der letzten Jahre und Jahrzehnte im Land Nieder-
österreich wohltuend beigetragen hat, und das 
möge auch in Zukunft so bleiben auf diesem Sek-
tor. (Beifall bei der SPÖ und ÖVP.) 

Beide Formen, Heimpflege, mobile Pflege ha-
ben jedoch eines gemeinsam, und das ist un-
bestritten von allen, das ist das Personalproblem. 
Wir haben Mangel an diplomiertem Personal. Die 
Ursache liegt auch, aus unserer Sicht darin, dass 
die Ausbildung an die Krankenhäuser angegliedert 
ist, dass die Bedarfsberechnung zu sehr nach den 
Bedürfnissen der stationären Pflege und zu wenig 
nach den Bedürfnissen der mobilen Pflege ausge-
richtet ist. 

Der Pflegemarkt, sehr geehrte Damen und 
Herren, hätte ein riesiges Jobpotenzial. Die Ge-
sundheitsministerin bezifferte das gestern in einer 
Zeitungsmeldung mit etwa 4.500 Jobs. Berufsin-
sider sehen sogar ein Potenzial von bis zu 30.000 
in den nächsten Jahren an Mehrbedarf. Aber leider 
sind heuer nur 1.200, die durch Umschulung und 
Höherqualifizierung des AMS lukriert werden, 
außerordentlich dazu gekommen. Ein Grund für 
diesen Nachwuchsmangel ist andererseits auch die 
Zersplitterung der Ausbildungssituation. Neun Bun-
desländer, neun Ausbildungsstandards und even-
tuell sogar Bundesländer überschreitend die feh-
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lende Anerkennung dieser Ausbildung, sicherlich 
etwas was wir für die Zukunft ändern müssen! 

Auf die Ausbildungssituation wird mein Nach-
redner, Abgeordneter Kautz, im Detail noch einge-
hen. Soviel aber auch jetzt schon vorweg: Wir 
brauchen neue Ausbildungsmodelle, ein Modul-
system. Wir brauchen eine höhere, Maturaführende 
Ausbildung mit mittlerer Ausstiegsmöglichkeit, zum 
Beispiel für die Pflegehelfer und ähnliche Berufe 
nach drei Jahren. Wir brauchen Durchlässigkeit für 
weitere Aufstiegschancen in diesem System. Die 
Frau Bundesminister hat hier auch gemeint, wir 
müssen die Pflegewissenschaften fördern und 
ausbauen. Ich meine aber, vor allem müssen wir 
den Mittelbau verstärken, es sozusagen nicht 
darauf ankommen lassen, dass wir nur mehr 
„Häuptlinge und keine Indianer“, sozusagen keinen 
breiten Mittelbau in der Pflege haben, sehr geehrte 
Damen und Herren. 

In dem Zusammenhang wäre es auch dringend 
geboten, eine höhere Lehranstalt in Form einer 
HLA oder ähnliche Einrichtungen in jedem Bun-
desland einzurichten. Niederösterreich könnte hier 
mit gutem Beispiel vorangehen. Gerade weil Nie-
derösterreich mit Wien so eng verschränkt ist, ha-
ben wir diesen Personalmangel bzw. dieses Perso-
nalproblem. Eine Zahl: 1998 haben Wien und Nie-
derösterreich noch zusammen 739 Diplome für 
Diplomgesundheits- und Krankenpflegerinnen aus-
geteilt sozusagen in diesem Jahrgang. 2001 waren 
es nur mehr 645. Und in Niederösterreich betrug 
der Rückgang sogar 25 Prozent. Es ist also ein 
Faktum, das wir heute anerkennen müssen: Wir 
brauchen zusätzlichen Ausbildungsplatz. Der der-
zeitige deckt den Bedarf nicht. 

Ein weiteres Problem ergibt sich hier zwangs-
läufig in jüngster Zeit: Der Ersatz durch ausländi-
sche Pflegekräfte, vor allem im grenzüberschrei-
tenden Bereich, wird zum Problem. De facto sind 
das illegale Beschäftigungsverhältnisse. Daher eine 
Forderung: Raschest sollte es zu einer Lösung 
kommen zwischen den Trägerorganisationen und 
dem AMS. Und hier ist, das weiß ich, die Diskus-
sion bereits im Gang. Eine zentrale Forderung also 
zum Abschluss dieser Einleitung: Die zentrale For-
derung muss sein, das Land Niederösterreich muss 
so wie die anderen Bundesländer dafür sorgen, 
dass in allernächster Zeit die Ausbildungsmöglich-
keiten wesentlich erhöht werden, sonst droht uns 
bereits in fünf bis zehn Jahren wirklich ein Pflege-
notstand auf Grund mangelnden Personals. 

Ich möchte mich schwerpunktmäßig in der 
Folge in aller Kürze mit der mobilen Hauskranken-
pflege in Niederösterreich befassen. Drei große 

Trägerorganisationen haben hier in den letzten 
Jahren ein flächendeckendes Netz aufgebaut. Es 
ist das das Hilfswerk mit 48,7 Prozent Marktanteil 
im letzten Jahr, die Volkshilfe Niederösterreich mit 
28,7 und die Caritas Wien und St. Pölten jetzt zu-
sammen gezählt mit 22,1 Prozent. Alle haben aber 
auch mitsammen ein Problem, und das ist die fi-
nanzielle Situation, sehr geehrte Damen und 
Herren. 

Eine Zeitungsmeldung vom 27. September, als 
über diese Pflegediskussion berichtet worden ist. 
Im „Standard“ lautete die Schlagzeile damals: Auch 
die Heimhilfe wird zum Pflegefall. War doch das 
Finanzloch in Niederösterreich im Vorjahr 2,3 Milli-
onen Euro. 

Erfreulicherweise hat unsere NÖ Landesregie-
rung am vergangenen Dienstag einen Beschluss 
gefasst, in dem zumindest teilweise diese Unterför-
derung abgedeckt worden ist. Es wurden etwas 
mehr als 1 Million Euro am Dienstag bewilligt, die 
nunmehr auf die Träger der mobilen Hauskranken-
pflege aufgeteilt werden. 

Die Budgetabdeckung ist also ein ganz wichti-
ges Thema. Wir haben, sehr geehrte Damen und 
Herren, Steigerungsraten - und dazu hat das Land 
Niederösterreich sicherlich anerkennenswerter-
weise beigetragen - mit einem Plus von 8 Prozent 
oder in Summe 20,3 Millionen Euro. Der NÖGUS 
mit einem Plus von 5 Prozent. Die Krankenkassen 
allerdings leider mit einem Minus von 6 Prozent. 

Daher eines der Hauptanliegen, sehr geehrte 
Damen und Herren: Die mobile Pflege in Nieder-
österreich ist bekanntlich so lange billiger als die 
stationäre als es sich nicht um Intensivfälle handelt. 
Aber sie muss in Zukunft mit den entsprechenden 
Finanzmitteln besser ausgestattet werden. Das 
derzeitige Fördermodell bedeutet einen enormen 
Kostendruck auf die Träger. Wir haben ja auf Basis 
der Normkosten hier einen Geldtopf, der an Jahres-
ende nach geleisteten Einsatzstunden abgerechnet 
wird. Die Folge ist, wenn es während des Jahres 
mehr Bedarf gegeben hat, reduziert sich die Förde-
rung, und die Träger bleiben auf den Mehrkosten 
sitzen. Verfügen die Träger dann nicht, üblicher-
weise tun sie das nicht, über die nötigen Reserven, 
dann wird es also für die Träger sehr kritisch. Und 
daher müssen wir, sehr geehrte Damen und Her-
ren, als Resümee dieser Debatte, ein neues Förde-
rungsmodell in Niederösterreich erarbeiten, wel-
ches einen steigenden Pflegebedarf durch stei-
gende Mittel ergänzt. 

Dringend notwendig ist das, um der demografi-
schen Entwicklung nachzukommen, wollen wir 
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nicht, dass ältere Menschen nicht so lange wie nur 
möglich im eigenen Hause, im eigenen Zuhause 
gepflegt werden können. 

Ich kann hier festhalten für alle, dass die Trä-
gerorganisationen äußerst effizient und professio-
nell arbeiten. Das können etliche von den hier im 
Hohen Landtag tätigen Abgeordneten, die dort als 
ehrenamtliche Funktionäre tätig sind, bestätigen. 
Wir brauchen den Vergleich mit der Privatwirtschaft 
in diesen Trägerorganisationen keinesfalls mehr zu 
scheuen. Eine weitere Professionalisierung und 
Qualitätssicherung ist aber dennoch nicht ausge-
schlossen und muss ermöglicht werden. Daher 
meine wesentliche Aussage: Die Mittel müssen neu 
geordnet werden, das Fördersystem überdacht 
werden. Und vor allem der Zeitfaktor: Die Mittel 
müssen zeitgerechter zugeteilt werden. Es ist 
schwierig professionell zu arbeiten, wenn zum Bei-
spiel die Fördermittel für das laufende Jahr erst in 
der zweiten Hälfte des laufenden Jahres beschlos-
sen werden oder wenn der NÖGUS zum Beispiel 
für 2004 jetzt im November 2003 überhaupt noch 
keine zeitgerechte Beschlussfassung eingeleitet 
hat. 

Ich möchte daher auch den hier anwesenden 
Herrn Landesrat Mag. Sobotka ersuchen, ja auf-
fordern, als Verantwortlicher diese zeitliche Per-
spektive zu verbessern. Wir brauchen diese Vor-
schau, wir brauchen diese Sicherheit bei der Fi-
nanzierung, wollen wir nicht verantworten, dass 
eine notwendige Kostensteigerung oder Kostenab-
deckung nur durch entweder Personalabbau oder 
durch Ablehnung von Betreuungsfällen wettge-
macht werden sollen. Das wollen wir alle nicht, sehr 
geehrte Damen und Herren, und daher brauchen 
wir diese finanzielle Dotierung und zeitgerechte 
Fixierung. 

Ich möchte zum Schluss kommen, Hoher 
Landtag. Wir haben in Niederösterreich Gottsei-
dank die Garantie einer flächendeckender Versor-
gung, ob es nun im stationären oder im mobilen Be-
reich ist. Und ich möchte schon deutlich sagen, 
gerade im mobilen Bereich dürfen die Menschen in 
den dünner besiedelten Gebieten nicht zu Stiefkin-
dern werden. Es kann keine Alternative sein, ent-
weder hohe Kosten dem Patienten mangels Förde-
rung anlasten zu müssen, oder leere weiße Flecken 
auf der Landkarte Niederösterreichs zu haben. Es 
muss also bei der Ausrichtung unserer Förde-
rungsmodelle eine Basisförderung für jene geben, 
die eine flächendeckende Versorgung auch in Ge-
bieten mit hohen Fahrtkosten, mit wenig Patienten-
anfall garantieren. Und diese Basisförderung sollten 
wir überlegen, um in Zukunft diese Pflege auch im 
mobilen Bereich abzusichern. 

Die Träger dürfen sich nicht die lukrativen 
Zuckerln in den dicht besiedelten Gebieten aussu-
chen dürfen, und die Pflegelandkarte Niederöster-
reichs muss eine einheitliche werden und in Zukunft 
sein. 

Zum Schluss: Ich wiederhole noch einmal die 
wesentlichen drei Aussagen: Wir brauchen erstens 
eine Pflegeausbildung, die auf neue Schienen ge-
stellt wird, ein modulares System mit Durchlässig-
keit und Umstiegsmöglichkeit im Hinblick auf Qua-
lität und positives Berufsbild der in der Pflege täti-
gen Menschen. 

Zum Zweiten: Höhere Ausbildungseinrichtun-
gen des Bundes als neue, ergänzende Angebote. 
Zum Beispiel eine HLA, mindestens eine in jedem 
Bundesland, eine in Niederösterreich auf jeden Fall, 
könnte ich mir vorstellen in Kooperation etwa mit 
der Landesakademie. 

Und zum Dritten, und das ist das Wesentliche: 
Wir brauchen ausreichend und mehr Geld im Topf 
von Bund, Krankenkassen, aber auch ein neues 
Fördermodell aus Niederösterreich selbst um in 
Zukunft den Pflegebedarf abzudecken. Herzlichen 
Dank! (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Frau Abgeordnete Dr. Krismer. 

Abg. Dr. Krismer (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ge-
schätzte Mitglieder der NÖ Landesregierung, stell-
vertretend für alle Herr Landeshauptmann Erwin 
Pröll! 

Ja, während ganz Österreich nach Lainz ge-
schaut hat, wird die Würde des Menschen in den 
Privatheimen Niederösterreichs mit den Füßen 
getreten. Von dem bin ich überzeugt. (Abg. Hiller: 
Das sind Verallgemeinerungen!) 

Frau Landeshauptmannstellvertreterin! Danke, 
dass Sie heute anwesend sind. Mir ist es auch 
wichtig klarzustellen, dass ich sehe, dass Sie vieles 
in diesem Land bewegt haben. Sie es aber mir 
politisch zugestehen müssen, und ich weiß dass 
Sie das selber sehen, dass einige Dinge noch ver-
bessert gehören. 

Und ich denke, und diese Punkte wurden auch 
heute schon angesprochen, wir sind uns hier im 
Hohen Hause einig bei drei Punkten, die auch 
schon angesprochen wurden: Ja, es ist richtig, dass 
wir in unserem Land keine Bettenburgen mit Acht-
bettzimmern haben, wie es in Wien sehr wohl der 
Fall ist. Es ist richtig, dass wir in Niederösterreich 
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mit der Pflegeheimverordnung, mit Heimverträgen 
für die PatientInnen einen wichtigen Akzent bun-
desweit gesetzt haben und unseren PatientInnen 
ein relativ hohe Rechtssicherheit damit haben. Und 
Drittens: Ja, es ist richtig, dass die Landes-Pensio-
nisten- und Pflegeheime einen relativ hohen bauli-
chen Standard haben. 

Aber es ist auch richtig, dass wir im Bereich 
der Privatanbieterinnen im Pflegebereich gewaltige 
Mängel und Probleme haben. Und die wurden auch 
seitens der ÖVP in Person des Klubobmannes 
Mag. Schneeberger öffentlich bestätigt. Was ich 
nicht verstehe ist, dass wir in Niederösterreich eine 
Struktur haben, die sich weiterhin auf dem Kurs 
Privatisierung in der Pflege befindet. Und das ist 
eine politische Entscheidung. Und die Privatisie-
rung in diesem Bereich, die fortschreitende Privati-
sierung in diesem Bereich ist die Entscheidung der 
ÖVP. Das ist der Kurs der ÖVP. (Beifall bei den 
Grünen.) 

Da muss ich ehrlich sagen, das verstehe ich 
nicht. Wenn Sie jetzt schon sagen, ja, wir haben im 
Privatbereich Probleme, dann ist es aber auf der 
anderen Seite so, dass zumindest mir vorliegende 
Zahlen mir eindeutig sagen, dass sie anhand einer 
sehr gut ausgearbeiteten Studie gedenken, in den 
nächsten Jahren im öffentlichen Bereich, sprich in 
unseren Landes-Pensionisten- und Pflegeheimen 
eine Stagnation vorzunehmen, sprich keinen weite-
ren Bettenausbau, sehr wohl aber sollen im Bereich 
der Privaten hunderte Plätze geschaffen werden. 

Geschaffen werden diese Betten sehr wohl mit 
der Förderung des Landes. Und sie wiederum, also 
das Land wiederum, kauft sich indirekt in diese 
Privatheime ein so wie sie es jetzt schon machen, 
über das Sozialhilfegesetz mittels Heimverträgen. 
Natürlich ist das für den laufenden Betrieb, für die 
Privaten eine tolle fixe Einnahme. Und ein jeder 
Privater ist froh, wenn er hier in Kooperation mit 
dem Land steht. 

Nun frage ich aber, warum glauben Sie noch 
immer, dass die Privaten die bessere Pflege an-
bieten? Und warum scheut das Land eine hundert-
prozentige Investition? Sprich, warum baut das 
Land nicht selber Landes-Pensionisten- und Pfle-
geheime? (LHStv. Prokop: Weil es der Landtag 
beschlossen hat!) Als Anmerkung eine kleine Fuß-
note: Ich bin sehr froh, dass ich da noch nicht ab-
gestimmt habe, weil sonst wird mir das auch wieder 
vorgeworfen, wie so vieles. 

Und drittens frage ich auch, warum wir nicht 
die Zukunft, und zwar die Zukunft von uns allen, die 
sehr wohl einmal eine optimale Pflege wollen, in 

diese investieren. Mit der Würde des Menschen, 
sehr geehrte Damen und Herren, mit der Würde 
des Menschen ist kein Geschäft zu machen. Und 
dem erteile ich als Grüne eine ganz klare Absage. 
(Beifall bei den Grünen.) 

Die Privaten beweisen tagtäglich, dass sie es 
nicht besser machen als die öffentliche Hand. Ge-
sundheit und Pflege sind Kernaufgaben des Staa-
tes. Und dazu müssen wir uns endlich bekennen. 

Und ich gehe ganz gerne auf die Vorwürfe ein, 
ich würde alte Missstände aus der Schublade holen 
und zum Leben erwecken. Das Land hat vor kurzer 
Zeit eine Einrichtung in Würnitz richtigerweise ge-
schlossen. Und, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, das ist kein alter Fall, das ist ein brand-
aktueller Fall in diesem Lande. 

Aber ich möchte Sie schon gerne daran erin-
nern, wie lange Menschen in Privatheimen leiden 
müssen bis die Behörde einschreitet. Und ich 
schlage vor, Sie machen mit mir jetzt im Hohen 
Haus einen Exkurs und wir rollen die Chronologie 
des Missstandes Würmla noch einmal auf. Weil es 
ist anscheinend noch immer nicht angekommen 
von welchen Missständen im privaten Bereich ich 
gesprochen habe. 

Bereits im März 1998 hat die Aufsichtsbehörde 
erhebliche Mängel und Fehler festgestellt in 
Würmla. Zwei Jahre später, im Juni 2000, schwere 
Mängel und Fehler. Und wann ist das Heim ge-
schlossen worden? Im August 2001. Drei Jahre 
haben diese Menschen dort gelitten, bis das Land 
die richtige Entscheidung getroffen hat. Und das ist 
ein Skandal und das bleibt ein Skandal auch wenn 
ich in fünf Jahren vielleicht wieder erinnern werde. 
Das ist der Skandal, geschätzte Damen und Her-
ren. Das ist ein Druckgeschwür, nennt man Deku-
bitus im Fachjargon, vierten Grades. Das ist totes 
Gewebe bis rein in die Muskeln. Und ich hoffe, wir 
sind uns einige, dass das in Niederösterreich nicht 
mehr passieren darf. (Beifall bei den Grünen.) 

Und Sie wissen auch ganz genau, dass diese 
Geschäftemacherei in diesen sogenannten ge-
schlossenen Privateinrichtungen einfach munter 
weiter geht. Entweder wird das Heim auf Vereins-
basis weiter geleitet oder man macht so kleine Un-
termietverträge wie es in Würmla noch heute der 
Fall ist. Oder man meldet eine Pension an, dann 
sind wir im Bereich der Gewerbeordnung wo man 
schon mehr machen kann. 

Und dass das möglich ist, ich glaube, da sind 
wir uns schon einig, das ist ein klarer Auftrag an die 
Politik, das ist eine Gesetzeslücke. In Würmla weiß 
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jeder in dem Dorf dass dort gepflegt wird. Und es 
ist sogar mir zugänglich und ich weiß es, mit dem 
heutigen Tag sind dort sechs Menschen in Pflege, 
sechs Menschen. Und die zahlen pro Monat 1.600 
Euro für eine Pflege, die sie de fakto nicht bekom-
men. 

Das ist der Verein gelebte Menschlichkeit mit-
ten in Niederösterreich. Und wissen Sie, wenn dann 
der Herr Klubobmann Mag. Schneeberger sagt, 
und wenn Sie dann hergehen und medial verkün-
den, naja, das ist halt so, und das ist nicht mehr in 
unserem gesetzlichen Bereich drinnen und da kön-
nen wir nichts machen, aber wir werden eh schaun 
dass wir das irgendwie in den Griff bekommen, 
dann erlauben Sie mir wirklich mit Verlaub, das ist 
schon ein politisches Armutszeugnis. Ich erwarte 
mir von Ihnen und von der ÖVP mehr. 

Und da komm ich jetzt gern auf den Zweiten 
Präsidenten Sacher zurück, der meint, aber an-
scheinend wissen Sie ja nicht was Oppositionspoli-
tik ist, also die Angriffe sind schon in Ordnung, aber 
natürlich muss man Lösungsvorschläge bringen. 
Und ich habe auch Lösungsvorschläge. 

Der Herr Klubobmann Mag. Schneeberger hat 
nicht Unrecht wenn er einen Handlungsbedarf im 
Bund ortet. Da gibt es einiges, sehr viel sogar, und 
meines Wissens passiert auch derzeit viel in Ar-
beitsgruppen. Aber so lange können die Menschen 
nicht warten, die mussten auch schon drei Jahre 
warten mit ihrem Druckgeschwür bis das Land aktiv 
wurde. Machen wir es doch einfach in Niederöster-
reich besser. 

Und von wegen, Herr Klubobmann Mag. 
Schneeberger, da kann nichts gemacht werden. 
Also das können Sie jemanden anderen weiß ma-
chen, aber nicht mir. Sie wissen ganz genau, dass 
es ein Bundespflegegeldgesetz gibt. Und Sie wis-
sen ganz genau, dass in diesem Gesetz vorgese-
hen ist, dass die Sozialversicherungsträger immer 
Zutritt haben. Und es ist auch mit dem heutigen 
Tag Fakt, dass PflegegeldbezieherInnen in Würmla 
wohnen und dort angeblich gepflegt werden sollen. 
Sie sind immer groß im Bund, aber auch leider bei 
uns im Land, wenn es um die Einsparung von Mit-
teln geht. Aber wenn es darum geht, öffentliche 
Gelder zu kontrollieren wie es im Gesetz vorgese-
hen ist, zu schauen ob diese Mittel zweckmäßig 
eingesetzt werden, sprich dass der Patient und die 
Patientin die ordentliche Pflege bekommen für die 
die öffentliche Hand zahlt, dann haben wir eben 
kein Kontrollkonzept. 

Und es ist auch naheliegend, und nichts wäre 
einfacher. Warum machen Sie nicht mit den Sozial-
versicherungsträgern, die sichtlich säumig sind in 
der Frage, da haben Sie schon Recht, aber warum 
nimmt nicht das Land, das sonst so allmächtig ist, 
das auf und sagt, gut, dann schicken wir die hinein, 
machen gemeinsam ein Konzept. Und wenn wir 
diese Gutachten haben, versuchen wir es so auf 
völlig legistisch korrektem Weg dem Herr und Frau 
zu werden. 

Und betreffend Kontrolle der Privatheime, die 
ja – und das ist gut so – auch vom Land kontrolliert 
werden sollten, ist anzumerken, und das ist ja völlig 
plausibel, Frau Landeshauptmannstellvertreterin, 
mit fast 100 Einrichtungen in dem Land kann man 
nicht zwei Einrichtungen pro Woche kontrollieren, 
das ist völlig logisch. Nur, man sollte hier eine zeit-
gemäße, moderne Kontrolle in Erwägung ziehen. 

Erstens haben Sie die Möglichkeit bei einer 
Auflage bei Neueinrichtungen, bei einer Betriebs-
bewilligung sehr wohl darauf zu achten, dass der 
Privatbetreiber einmal im Jahr ein Gutachten vor-
zulegen hat. Und das Land kontrolliert nur noch 
sozusagen die Kontrolle, die Eigenkontrolle. Aus 
dem soll klar hervorgehen, wer pflegt und wer wird 
gepflegt. Ganz einfach. Das sind die Zahlen die wir 
brauchen um sicher zu sein, dass die Menschen 
eine richtige Pflege in diesem Land bekommen. 
(Zwischenruf bei Abg. Hiller.) 
Nein! 
Das ist eine Pflegesicherheit die Hand und Fuß hat. 
Wir fordern immer Kontrollen in anderen Bereichen. 
Es ist auch in der Lebensmitteluntersuchung heute 
so. Es sind Eigenkontrollen. Es sollte der Private 
der Behörde vorlegen. Das ist meines Erachtens 
zweckgemäß. Vielleicht finden auch wir hier eine 
Lösung. 

Und abschließend möchte ich auch noch, weil 
das haben auch meine Vorrednerinnen getan, na-
türlich auf das wichtigste Element eingehen in der 
Pflege, und das ist das Personal. Und ich rücke 
nicht von dem ab dass wir einen Pflegenotstand 
haben. Mag vielleicht etwas dramatisch sein. Aber 
wir haben ihn tatsächlich, diesen Pflegenotstand. 
Ich war in Berndorf, ich habe mich erkundigt, wollte 
wissen wie der Rechnungshof das so beurteilt und 
wie würde ich es beurteilen. Na und das ist so: Sie 
haben dort eindeutig einen Pflegemangel. Wir kön-
nen jetzt wieder lange darüber reden warum das so 
ist. Nur, es ist ganz einfach so. Und dieser Mangel, 
dieser Pflegenotstand zieht sich ja hinunter bis 
dann zu einer Privateinrichtung die auch geschlos- 
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sen wurde, in Wr. Neustadt wo ein tschechischer 
Kfz-Mechaniker als Au pair-Kraft Intimpflege bei 
Menschen durchführt. Also das zieht sich ja wirklich 
hinunter. 

Und Sie, Frau Landeshauptmannstellvertrete-
rin, haben sich politisch dazu entschlossen. Sie 
wollen nach dem Berechnungsmodell des DKI, das 
ist das Deutsche Krankenhausinstitut, keine opti-
male Pflege, sondern eine angemessene Pflege. 
(Unruhe im Hohen Hause.) 

Haben Sie so entschieden. Das heißt unter 
anderem Überstunden für das Personal vor Ort, 
aber mag so sein. Sie haben es meines Erachtens 
in den letzten Jahren nicht geschafft, die notwendi-
gen Kapazitäten in der Ausbildung zu schaffen. 
Und obwohl schon eine heutige Pressemitteilung 
zitiert wurde, sollten in den nächsten Jahren im 
Bundesgebiet, ich glaube 4.500 Menschen in der 
Pflege benötigt werden. 

Präsident Mag. Freibauer: Frau Abgeordnete! 
Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Ihre 
Redezeit ist total verbraucht. 

Abg. Dr. Krismer (Grüne): Abschließend, 
letzter Satz: Ich habe nicht nur kritisiert, ich denke 
ich habe auch Vorschläge gebracht. Und ich hoffe, 
Frau Landeshauptmannstellvertreterin, Sie achten 
darauf, dass diese Dinge sich zum Besseren wan-
deln in diesem Lande. Danke! (Beifall bei den Grü-
nen.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Abgeordneter Gartner. 

Abg. Gartner (SPÖ): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Herr Landeshauptmann! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! 

Die heutige Aktuelle Stunde soll die derzeitige 
Situation der Landespflegeheime, aber auch der 
privaten Pflegeheime, die Verträge mit dem Land 
haben, durchleuchten. Auslösend für die momen-
tane Diskussion über die Pflegeeinrichtungen sind 
die leider bedauerlichen Ereignisse der Pflegesta-
tion Lainz. Ich möchte aber vorausschicken, man 
soll nicht selbstgefällig über die Ereignisse in Wien 
urteilen und sagen, bei uns kann das nicht passie-
ren. 

Wo gearbeitet wird passieren Fehler. Vielleicht 
wurde zu wenig kontrolliert. Auch das könnte ein-
mal in Niederösterreich passieren. Sind wir froh, 
dass wir solche Vorfälle nicht haben. Das Land 
Niederösterreich betreibt derzeit 51 Landes-Pensi-
onistenheime mit angeschlossenen Pflegeeinrich-

tungen. Diese Einrichtungen haben eine über-
schaubare Größe und sind den Bedürfnissen unse-
rer Regionen angepasst. 

49 private Pensionisten- und Pflegeheime, die 
jedoch nicht alle Verträge mit dem Land Nieder-
österreich haben, ergänzen die Vorsorge für unsere 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Bei den pri-
vaten Pflegeheimen ist darauf zu achten, meine 
Damen und Herren, dass sich vielleicht nicht in 
Zukunft irgendwelche Spekulanten und Geldma-
cher sich auf Kosten unserer ärmsten der älteren 
Menschen bereichern. Das muss man einmal deut-
lich anmerken.  

Wurden im Jahre 1990 noch 3.500 Personen 
stationär in den Heimen gepflegt, ist die Zahl bis 
zum Jahre 2003 auf zirka 6.500 Personen ange-
wachsen. Daraus ist zu ersehen, wie wichtig eine 
zukunftsorientierte Ausbildung von genügend Pfle-
gepersonal nötig ist. Und weiters ist es ganz, ganz 
wichtig, Frau Landeshauptmannstellvertreterin 
Prokop, dass Sie auch in Zukunft Pflegeeinrichtun-
gen selbst errichten oder mit Partnern. Es gibt ja 
Modelle, wo vielleicht Gemeinden und Städte die 
Grundstücke im Baurecht einbringen, mit der 
Wohnbauförderung, die sehr gut dotiert ist, diese 
Häuser errichtet werden und private Betreiber, ich 
denke da an die Volkshilfe, Hilfswerk, Caritas, diese 
Häuser für uns betreiben. Ich glaube, da wären 
unsere älteren Menschen auch in Zukunft in guten 
Händen. Und diese Einrichtungen gehörten jetzt 
schon geplant und geschaffen dass man nicht in 10 
Jahren einen Platznotstand auch noch diskutieren 
muss. 

Natürlich ist das Pflegepersonal in ausreichen-
der Anzahl einzustellen, um die Qualität, die derzeit 
gute Qualität der Pflegebetreuung zu garantieren. 
Daher eine zeitgerechte Ausbildung, wie ich vorher 
gesagt habe. 

Ich darf aber kritisch anmerken, dass die Kon-
trolle der NÖ Pflegeeinrichtungen im zuständigen 
Ressort angesiedelt ist und dass meiner Meinung 
nach die Kontrolle aus dem Ressort ausgelagert 
gehört und von einer anderen Ressortstelle betreut 
werden soll. Weil es kann nicht sein dass man sich 
selbst kontrolliert. 

Ich musste auch mit Bedauern feststellen, dass 
im Zuge der Diskussionen der letzten Wochen eine 
Kleingruppe, und zwar die Grünen hier im Landtag, 
sich auf einmal wichtig gemacht haben, speziell im 
Bezirk Baden, vielleicht vorher im Pflegeheim von 
innen nicht einmal noch gesehen haben. Aber das 
wichtigste war dass man die Presse mitnimmt wenn 
man sich wichtig macht und die Zeitungen dabei 
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hat. Ich glaube, meine Damen und Herren, das ist 
nicht der richtige Weg! (Beifall bei der SPÖ und 
ÖVP. – Unruhe bei Abg. Dr. Krismer.) 
Es sollte mit diesem sensiblen Thema sehr sachlich 
umgegangen werden und das aus tagespolitischem 
Kleingeld herausgehalten werden. 

Mein Dank gilt heute ganz besonders all unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pfle-
geeinrichtungen, die Tag für Tag unter oft schwie-
rigsten Bedingungen zum Wohle unserer älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger gute, hochqualitative 
Arbeit leisten und auch in Zufriedenheit mit den 
Angehörigen. Mein Dank gilt aber auch den ehren-
amtlichen Mitarbeitern. Besonders den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Hospizbewegungen, die 
in den letzten Stunden, Tagen, für viele ältere Men-
schen die Begleitung sind. Vor wenigen Wochen 
haben wir ja in Baden eine wunderbare Veranstal-
tung in der Richtung gesehen. Ich muss sagen, 
auch diesen Herrschaften gehört ein herzliches 
Dankeschön von dieser Stelle aus. (Beifall bei der 
SPÖ und ÖVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nie-
derösterreich hat eine gute Pflegestruktur, hochmo-
tivierte Mitarbeiter, reden wir daher unser System 
nicht künstlich krank. 

Und zum Abschluss gesagt, meine Damen und 
Herren, wir, die politische Verantwortung tragen in 
diesem Land, werden ja nicht gemessen an großen 
Bauten, an Straßen die wir errichten. Wir werden 
gemessen daran, wie wir mit den Schwächsten 
unserer Gesellschaft umgehen. Danke für die Auf-
merksamkeit! (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Frau Abgeordnete Hinterholzer. 

Abg. Hinterholzer (ÖVP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Herr Landeshauptmann! Geschätzte 
Regierungsmitglieder! Hoher Landtag! 

Dass die Frau Abgeordnete Dr. Krismer in der 
Sache Pflege in Niederösterreich nicht kompetent 
ist, hat sie durch ihre unqualifizierten Aussagen und 
Pressemeldungen in der letzten Zeit eindrucksvoll 
bewiesen. Heute hat sie hier unter Beweis gestellt, 
dass sie auch nicht lernfähig ist. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Sie wurden mehrmals auf die Unrichtigkeit Ih-
rer Aussagen hingewiesen, aber bis heute haben 
Sie offensichtlich nicht begriffen welchen Unter-
schied es zwischen Landesheimen und Privathei-
men mit Landesverträgen gibt. Beide haben hohe, 
ja höchste Standards, werden laufend überprüft 

und brauchen keinen Vergleich zu scheuen. (Abg. 
Mag. Fasan: Doch. Den untereinander!)  
Aber es gibt auch ungenehmigte Pflege in Privat-
heimen, in Privatunterkünften, in Untermiete und in 
Pensionen. (Abg. MMag. Dr. Petrovic: Und warum 
gibt’s das?) 

Und da auch Frau Kollegin Dr. Petrovic, ist Zi-
vilcourage gefragt. Es ist natürlich möglich, jeder-
zeit eine Anzeige an den Staatsanwalt zu richten 
wenn Ihnen hier Missstände bekannt sind. Und Sie 
können es auch melden bei der Pflegegeld aus-
zahlenden Stelle. Es ist möglich, Pflegegeld auch 
als Sachleistung ausbezahlt zu bekommen. Und 
damit können Sie diese Missstände abstellen. Zei-
gen Sie Zivilcourage wenn Sie etwa solches erfah-
ren! Zeigen Sie es an und man wird diesen Dingen 
nachgehen. Und bezichtigen Sie nicht das Land 
Niederösterreich hier säumig zu sein. (Beifall bei 
der ÖVP. – Abg. MMag. Dr. Petrovic: Und warum 
ist das nicht passiert? Wir haben genug Zivilcou-
rage!) 

Meine Damen und Herren! Die Zahl der hilfs- 
und pflegebedürftigen Menschen nimmt zu. Heute 
ist es jeder fünfte Staatsbürger der über 60 Jahre 
als ist und in 20 Jahren wird es bereits jeder dritte 
sein. Derzeit beziehen 65.000 Landesbürger Pfle-
gegeld und nur 25 Prozent davon werden stationär 
oder mobil betreut. Der Rest immer noch in der 
eigenen Familie, wohl die menschlichste Form der 
Pflege. 

Die Prognosen für die Pflegebedürftigkeit sind 
durch das Zentrum für Alterswissenschaften und 
Sozialpolitikforschung in der NÖ Landesakademie 
sehr genau erhoben worden und sprechen von 
einer Zunahme der Pflegebedürftigkeit bis zum Jahr 
2051 um 45 Prozent. Gleichzeitig müssen wir zur 
Kenntnis nehmen, dass durch aufbrechende Fami-
lienstrukturen, aber auch durch die zunehmende 
Berufstätigkeit der Frauen der außerhäusliche An-
teil der Pflege sich erhöhen wird. Allein diese Zah-
len und Fakten zeigen, dass das Thema Pflege in 
allen Facetten zur Zeit an Aktualität nicht überboten 
werden kann. 

Die Art und Weise wie dieses Thema, und hier 
vor allem von Ihnen Frau Dr. Krismer, in der letzten 
Zeit angesprochen wurde, kann man wirklich nur 
auf das Schärfste zurückweisen. Es gibt in Nieder-
österreich keinen Pflegenotstand! Wenn es einen 
Notstand gibt, dann maximal bei Ihrer Information. 
Sie haben aber eines durch Ihre ungerechtfertigten 
Aussagen, die wirklich völlig aus der Luft gegriffen 
sind, herbeigeführt. Sie haben unbegründete 
Ängste geschürt und haben gleichzeitig die wirklich 
großartigen Leistungen und das Engagement von 



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

99 

vielen Schwestern und Pflegern, aber auch ande-
ren Pflegenden unbegründet abqualifiziert. Es ist 
das Vertrauen in die Pflege etwas erschüttert wor-
den. Aber gleichzeitig haben Sie auch einem jah-
relangen Aufbauprozess bei den Angehörigen, aber 
auch im Personalbereich Schaden am Image und 
am Engagement zugefügt. 

Meine Damen und Herren! Es gibt einen Man-
gel an qualifiziertem Pflegepersonal, das ist be-
kannt. Aber dennoch, glaube ich, sind unsere An-
gebote sowohl im stationären aber auch im extra-
muralen Bereich wirklich erstklassig. Und Nieder-
österreich kann man mit wirklich ruhigem Gewissen 
als eine Vorzeigeregion im Pflegebereich bezeich-
nen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Kurzfristig sind Personalengpässe durch quali-
fiziertes Personal aus Pooldiensten abgedeckt wor-
den. Ebenso hat man die Ausbildungskapazität an 
den Krankenpflegeschulen allein in den letzten zwei 
Jahren um 39 Prozent erhöht. Aber dennoch, auf 
Grund der demografischen Entwicklung wird es 
noch zusätzlicher Maßnahmen im mittel- und lang-
fristigen Bereich bedürfen. Alten- und Kranken-
pflege ist eine sehr fordernde Tätigkeit, die vom 
Pflegepersonal ein wirklich sehr hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, aber 
auch die Aufgeschlossenheit für menschliche und 
soziale Probleme abverlangt. 

Es bedarf eines gewaltigen Ausmaßes an 
Einfühlungsvermögen, aber auch an Kontakt- und 
Teamfähigkeit, ebenso wie der physischen und 
psychischen Belastbarkeit. Wenn man aber mit 
diesen Eigenschaften ausgestattet ist, dann kann 
der Pflegeberuf durchaus ein Traumberuf sein. Der 
intensive Kontakt mit Menschen und das Gefühl, 
wirklich in schwierigen Situationen helfen zu kön-
nen, ist es, was von den Pflegenden immer wieder 
als eine sehr befriedigene Lebensaufgabe und als 
berufliche Zufriedenheit bezeichnet wird. 

Zuversichtlich kann uns aber auch stimmen, 
dass laut der Brunmayr-Jugendstudie das Interesse 
an Pflegeberufen gerade bei den Jugendlichen 
sehr hoch ist. 47 Prozent der befragten Mädchen 
und 38 Prozent der Burschen haben diesen Beruf 
durchaus auch als interessant angegeben. Aber 
allein auf Grund der sinkenden Schülerzahlen wird 
daraus nicht das notwendige Potenzial geschöpft 
werden können das in der Zukunft gebraucht wird. 
Es wird daher wichtig sein, Menschen am zweiten 
Bildungsweg anzusprechen, die durchaus dann 
schon etwas Lebenserfahrung mit einbringen kön-
nen. Aber auch beim Wiedereinstieg nach der Kin-
derpause Frauen zu motivieren, diesen Beruf zu 
ergreifen. In einer Phase der Neuorientierung nach 

einer Arbeitslosigkeit vielleicht für den Pflegeberuf 
das Interesse zu wecken. Aber auch Menschen zu 
finden, die die notwendige Eignung und Reife mit-
bringen. 

Gleichzeitig müssen aber auch jene unterstützt 
werden, die bereits in der Pflege tätig sind und eine 
Höherqualifizierung anstreben. Das Land Nieder-
österreich hat diese Aktion in den Landes-Pflege- 
und Pensionistenheimen bereits 1995 gestartet, 
180 Mitarbeiter sind auf diesem Weg zu diplomier-
tem Fachpersonal aufgeschult worden, 100 weitere 
befinden sich derzeit in der Ausbildung. Und auf 
Grund des Engagements und der Initiative von 
unserer Frau Landeshauptmannstellvertreterin 
Prokop konnte nun durch eine gemeinsame Kraft-
anstrengung von Land und AMS die Implacement-
Stiftung Pflege gestartet werden. Insgesamt 10 
Millionen Euro stehen zur Verfügung und es wird 
ausreichen um rund 2.000 Personen eine Ausbil-
dung zu ermöglichen oder sie höher zu qualifizie-
ren. 

Ich glaube, damit hat man jetzt wirklich das 
geeignete Instrument gefunden um auch diese 
Ausbildungszeit zu finanzieren. Vor allem am 
zweiten Bildungsweg war das wirklich oft ein Prob-
lem, Menschen diese Zeit auch finanziell zu über-
brücken, weil in dieser Zeit doch ein Einkommen für 
die Familie gegeben sein musste, aber auch der 
Lebensstandard gehalten werden sollte. 

Und, Herr Klubobmann, was SPÖ-Gesund-
heitsminister nicht zusammen gebracht haben, hat 
unsere Frau Gesundheitsministerin Rauch-Kallat 
bereits in Entwürfen fertig und es soll demnächst 
auch umgesetzt werden. Das, was wir nämlich 
schon seit Jahren fordern, neue Ausbildungskon-
zepte für Gesundheits- und Sozialberufe in Öster-
reich. Die Schaffung eines durchlässigen, modula-
ren Ausbildungssystems von der Heimhilfe bis zur 
Pflege, eine weiterführende Ausbildung an Fach-
hochschulen, an Universitäten sowohl im medizi-
nisch-technischen als auch im Pflegebereich. 

Aber, und das ist besonders wichtig, das 
Schließen dieser Einstiegslücke für Gesundheits- 
und Sozialberufe wo ja derzeit die Altersgrenze bei 
17 Jahren liegt und während dieser Zeit, Absolvie-
rung der Pflichtschule und 17 Jahren, da ist ein 
großes Potenzial an fähigen und interessierten 
jungen Menschen verloren gegangen. Aber auch 
die Integration der Gesundheits- und Sozialschulen 
in das Regelschulwesen, die Umwandlung von 
HBLAs in HBLAs für Gesundheits- und Sozialbe-
rufe. Hier, glaube ich, gibt es durchaus ein geeig-
netes und gutes Potenzial. 



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

100 

Meine Damen und Herren! Abschließend: Der 
Ausbau der Pflege und der professionellen Betreu-
ung im Alter und Krankheit wird auf Grund der de-
mografischen Entwicklungen der Zukunft eine, 
wahrscheinlich die größte Herausforderung unseres 
Sozialsystems sein. Ich darf Ihnen wiederholen, 
was der Leiter des Pflegeheimes Haag erst vor 
einigen Wochen bei der Eröffnung gemeint hat. Er 
hat gemeint, in Niederösterreich kann es keine 
Wiener Zustände und wird es keine Wiener Zu-
stände geben. In Niederösterreich gibt es nämlich 
eine Liese Prokop, die den Bereich Pflege zu derart 
hohen Standards qualifiziert hat und wir uns wirk-
lich über sehr gut ausgebaute Heime freuen kön-
nen. Meine Damen und Herren! Ich glaube, dass 
die eingeleiteten Maßnahmen für die Ausbildung 
von mehr Pflegepersonal auch in Zukunft ein Altern 
in Würde bei entsprechender professioneller 
Betreuung in Niederösterreich ermöglichen werden. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Abgeordneter Mag. Ram. 

Abg. Mag. Ram (FPÖ): Geschätzter Herr Prä-
sident! Herr Landeshauptmann! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! 

Warum diskutieren wir heute über dieses 
Thema? Diskutieren wir über dieses Thema aus 
dem Anlassfall Lainz? Diskutieren wir über dieses 
Thema weil sich eine Partei profilieren möchte auf 
Kosten der zu Pflegenden? Diskutieren wir über 
dieses Thema weil es eine andere Partei gibt, die 
alles schön färben möchte, die nur das Gute in 
diesem Land darstellen möchte? Und das, wo es 
Probleme geben könnte verneint, sagt, das gibt es 
nichts, da kann nichts passieren. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, diese 
Situation, diese Pflegesituation in der wir uns befin-
den ist zu ernst um daraus parteipolitische Taktiere-
reien zu machen. Wir müssen uns die Frage stel-
len, wie konnte das in Lainz passieren? Kann so 
etwas wie in Lainz auch in Niederösterreich passie-
ren? Und da muss ich meiner Vorrednerin in einem 
Punkt Recht geben: Die Frau Landeshaupt-
mannstellvertreterin ist klarerweise sehr viel in Nie-
derösterreich unterwegs, sie besucht auch sehr 
viele Pflegeheime. Aber sie kann halt leider auch 
nicht überall sein. Und deswegen glaube ich, dass 
es eine billige Sache ist dass man sagt, weil wir die 
Liese Prokop haben - die ich sehr schätze - kann in 
Niederösterreich nichts passieren. 

Wir alle sind gefordert, die Voraussetzungen 
zu schaffen, dass bei uns auch nichts passieren 
kann. Die Politik, wir alle müssen diese Vorausset-

zungen schaffen. Und hier geht es vor allem um 
drei Bereiche. Punkt 1 ist der institutionelle Bereich. 
Punkt 2 ist der familiäre Bereich und Punkt 3 ist der 
Bereich des Berufsbild Pflegers. Zum institutionel-
len Bereich ist zu sagen, dass in den Landespfle-
geheimen, die überschaubar sind, wo es gute, 
überschaubare Strukturen, eine gute Leitung gibt, 
dass hier eigentlich alles in Ordnung ist. Wo wir 
Probleme haben ist klarerweise der private Bereich. 
Das wurde auch schon angesprochen, das kann 
man nicht negieren. Und hier passiert aber auch 
schon etwas. Ich darf nur in Erinnerung rufen, dass 
wir derzeit dabei sind, im Parlament ein Heimver-
tragsgesetz zu erarbeiten das im Ausschuss liegt 
und hier demnächst, so hoffe ich doch, beschlos-
sen wird. Und ich glaube, durch dieses Heimver-
tragsgesetz haben wir einen wesentlichen Schritt 
dazu beigetragen, dass diese Vorfälle in den pri-
vaten Heimen nicht mehr passieren können. 

Geschätzte Damen und Herren! Ein wesentli-
cher Punkt wenn man über Pflege spricht, ist die 
Pflege in der Familie. 85 Prozent der zu Pflegenden 
werden in der Familie gepflegt. 85 Prozent. Das ist 
eine Zahl, die muss man sich einmal verinnerlichen. 
Dahinter stehen sehr viele menschliche Schicksale, 
dahinter stehen sehr viele Angehörige, die aus 
Liebe, aus Mitgefühl, aus Aufopferung sehr viele 
Unannehmlichkeiten auch auf sich nehmen. Und es 
wird unsere Aufgabe sein, und es gibt ja auch 
schon Bemühungen in diesem Land, diesen Men-
schen zu helfen, diese Menschen zu unterstützen. 

Es hat eine interessante Studie des Sozialmi-
nisteriums gegeben. In dieser Studie wurden die 
Angehörigen die zu Hause pflegen befragt was sie 
sich wünschen. Sehr viele haben gesagt, sie wün-
schen sich mehr Information. Klarerweise ist es der 
Fall dass in Niederösterreich Informationen weiter 
gegeben werden. Aber es wird auch unsere Auf-
gabe sein zu überprüfen, kommt diese Information 
auch an. Wissen die Angehörigen welche Rechte 
sie haben, welche Möglichkeiten sie haben usw. 
Das, glaube ich, wird ein wesentlicher Punkt sein 
für uns alle. Und ein wesentlicher Punkt vor allem 
ist auch die zur Verfügung Stellung von Kurzzeit-
pflegeplätzen in den Landesheimen. Es gibt schon 
Kurzzeitpflegeplätze in den Landesheimen. Doch 
es wird unsere Aufgabe sein, noch mehr Kurzzeit-
pflegeplätze zur Verfügung zu stellen. Ganz einfach 
deswegen, und jeder der selbst Angehörige zu 
Hause gepflegt hat weiß es, weil irgendwann ist 
man an einem Punkt angelangt, dann kann man 
nicht mehr. Ob man das jetzt englisch als Burn out-
Effekt bezeichnet oder anders bezeichnet, irgend-
wann braucht man Ruhe, irgendwann braucht man 
ein paar Tage, ein paar Wochen für sich, man 
braucht Urlaub von der Pflege. 
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Und hier ist es unsere Aufgabe, dementspre-
chend Plätze zu schaffen, dass jemand beruhigt 
seine Angehörigen in ein Pflegeheim geben kann 
und dass er dann nach dem Urlaub die Angehöri-
gen dementsprechend gut versorgt auch wieder 
vorfindet. Ich weiß es gibt in Niederösterreich diese 
Möglichkeiten in den Landespflegeheimen. Aber es 
wird unsere Aufgabe sein, schon alleine auf Grund 
der demografischen Entwicklung hier noch mehr 
Plätze zu schaffen und hier auch vor allem Plätze 
zu schaffen die man sich leisten kann. 

Geschätzte Damen und Herren! Angesprochen 
wurde heute schon die Problematik mit dem Pfle-
gepersonal. Wir haben gut ausgebildete Pfleger die 
mit 100-prozentigem Einsatz bei der Sache sind. 
Das möchte ich auch einmal feststellen. Die we-
nigsten von uns können sich natürlich vorstellen 
was es heißt, 20 bis 30 Jahre hier in diesem Beruf 
tätig zu sein. Ein aufreibender Beruf, ein Beruf der 
an den Kräften zehrt. Sowohl körperlich als auch 
natürlich psychisch. Und hier wird es unsere, und 
es gibt auch schon Initiativen in diese Richtung, 
unsere Aufgabe sein, Lösungen zu finden dahinge-
hend dass wir uns Beispiele von anderen Ländern 
nehmen, zum Beispiel von Dänemark. Dort ist es 
üblich dass jemand im Pflegeberuf drei bis vier 
Jahre tätig ist und dann weiter wechselt. Innerhalb 
des Gesundheitsbereiches. Und er hat auch die 
Möglichkeit, innerhalb des Gesundheitsbereiches 
aufzusteigen. Das erscheint mir auch ganz wichtig. 
Dass man den Pflegeberuf als Einstieg für eine 
Karriere, die man dann eben gehen kann für eine 
Karriere wählt und auch mit dementsprechenden 
Diplomen abschließen kann. 

Geschätzte Damen und Herren! In diesem Zu-
sammenhang ein wesentlicher Punkt, und er wurde 
auch schon angesprochen, ist die Möglichkeit, 
Wiedereinsteigerinnen die Möglichkeit zu geben in 
den Pflegeberuf einzusteigen. Ich glaube, dass 
gerade diese Frauen, die ihren Beruf verlassen 
haben um in die Familie zu gehen, sich mit der 
Familie auseinander gesetzt haben und dann wie-
der einen Beruf suchen, dass diese Frauen im 
Pflegebereich eine große Chance haben die wir 
ihnen auch dementsprechend ermöglichen müssen 
durch Ausbildung, durch Unterstützung und durch 
Beratung. (Abg. Dr. Krismer: Männer haben auch 
eine Chance!) 
Selbstverständlich trifft das auch die Männer. 

Abschließend, geschätzte Damen und Herren, 
darf ich noch festhalten, dass es uns wichtig ist, 
hier Lösungen zu finden, hier keinen parteipoliti-
schen Streit auf Kosten der Patienten, auf Kosten 
der zu Pflegenden abzuhalten, sondern Lösungen 
zu finden um den wesentlichen Herausforderungen 

der Zukunft auch entsprechend gewachsen zu sein, 
dass Niederösterreich seine familiäre Struktur, 
seine Struktur dementsprechend beibehält und die 
älteren Menschen in Niederösterreich auch in Zu-
kunft glücklich alt werden können. Danke schön! 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Abgeordneter Nowohradsky. 

Abg. Nowohradsky (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Herr Landeshauptmann! Mitglieder 
der Landesregierung! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! 

Es ist heute sehr gut dass wir diese Diskussion 
im NÖ Landtag führen. Denn ich glaube, dieses 
Thema ist von sehr sehr vielen Seiten beleuchtet, 
aber auch ins rechte Licht gerückt worden. Denn 
sonst hätte man über die Medien fast nur eine ein-
seitige Berichterstattung gehabt. Und ich glaube, 
das wollen wir alle nicht. 

Und es ist auch gut so, dass der Klubobmann 
der ÖVP hier heute diese Aktuelle Stunde bean-
tragt hat, damit man eben auch sagen kann, in 
welche Richtung es geht in Niederösterreich und 
vor allem was hier auch geleistet wurde. Jeder 
zehnte Euro in Niederösterreich geht vom Landes-
budget in den Bereich Soziales. Sozial, sei es jetzt 
in der Hauskrankenpflege, Pflegeheime, Hilfe für 
Bedürftige und all diese Dinge, die in diesem Sozi-
albereich hier angesiedelt sind. Und das sind, 
glaube ich, gewaltige Summen, die wir hier in Nie-
derösterreich zur Verfügung stellen und zur Verfü-
gung stellen müssen. Im Vorjahr waren es 418,7 
Euro und heuer sind es 430 Millionen Euro, die hier 
veranschlagt wurden. Also ein gewaltiger Betrag 
wenn man das Gesamtbudget bei uns hier in Be-
tracht zieht. 

Und gerade auf einem Gebiet das hier auch 
kritisiert wurde, vielleicht auch eher der private Be-
reich, aber auf dem Gebiet der Pflegeheime, da hat 
es in der Vergangenheit ganz gewaltige Leistungen 
gegeben. Wenn ich nur nehme, in den letzten 15 
Jahren wurden 500 Millionen Euro in den Bereich 
der Pflegeheime investiert. Und darüber hinaus, 
jetzt in dem neuen Bereich, den wir im NÖ Landtag 
beschlossen haben, um die 230 Millionen Euro. 
Das sind Zahlen, die können sich sehen lassen. 
Das ist nicht nur für die Regionen wichtig, auch 
natürlich für die Bauwirtschaft, sondern für das 
Wohlbefinden unserer Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger in den einzelnen Gemeinden. 

Wenn man aber die Pflegeheime hernimmt, so 
gibt es hier eine ganz gewaltige Änderung. Jene 
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Änderung dass man früher eben gesagt hat, wenn 
es nicht mehr möglich ist dass ich zu Hause bleiben 
kann, dann gehe ich unter Anführungszeichen „ins 
Heim“. Damals meinte man mit einem Heimplatz 
eher im Bereich des Wohnens. Wo die Wohnquali-
tät durchaus besser noch war als vielleicht zu 
Hause im Haushalt, wo vielleicht die sanitären An-
lagen gar nicht vorhanden waren oder sehr weit 
draußen im Hof. 

Die Zeiten haben sich geändert. Wir wissen, 
dass wir heute ganz moderne Pflegeheime nach 
den neuesten Standards bauen, nicht mehr große 
Zimmer sondern Ein-, Zweibettzimmer, das ist 
heute schon erwähnt worden. Und all das hat eben 
zur Qualität der Pflege beigetragen. Und da tut es 
einem weh wenn man da von einem Pflegenotstand 
in Niederösterreich hört. 

Und es wird immer wiederum wiederholt und 
es ist trotzdem wenn man es fünfmal und zehnmal 
wiederholt nicht wahr. Es gibt keinen Pflegenot-
stand in Niederösterreich. Lassen Sie sich das ge-
sagt sein! (Beifall bei der ÖVP.) Es gibt hier gewal-
tige Leistungen. Und wenn man auf der einen Seite 
spricht man möchte das alles in staatlicher Hand 
haben, alles im öffentlichen Bereich haben in den 
Heimen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
das haben Sie bitte Frau Kollegin hier gesagt. (Abg. 
Krismer: Das ist ja gut!) 
Es ist gut so. Aber es gibt doch viele hunderte Bei-
spiele wo es anders auch geht. Nehmen wir nur 
zum Beispiel hier die sozialen Träger der Wohlfahrt. 
Nehmen wir zum Beispiel das NÖ Hilfswerk her. 
Nehmen wir die Volkshilfe her, die Caritas. Das 
sind doch bitte alles keine öffentlichen Träger, son-
dern die sind sehr wohl auch in der Aufsicht der 
öffentlichen Hand, bekommen auch derartige Mittel 
von der öffentlichen Hand. Aber sie arbeiten im 
eigenen Wirkungsbereich. Und ich glaube, da kann 
man wirklich nicht sagen dass hier nicht sehr gut 
gearbeitet wird. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, hier sehr vorsichtig sein mit diesen Wort-
meldungen. (Beifall bei der ÖVP und LHStv. 
Onodi.) 

Und wenn ich schon bei der Pflege in Nieder-
österreich bei den sozialen Einrichtungen bin, und 
da ist es mir wirklich auch ein Bedürfnis das auch in 
den Vordergrund zu stellen. Es wurde schon ge-
sagt, 80 bis 85 Prozent der zu Pflegenden in Nie-
derösterreich werden von den Familien gepflegt. 
Eine gewaltige Aufgabe, eine gewaltige Leistung.  

Und wenn man das selbst im eigenen Haus ver-
spürt, dann weiß man erst wie stark hier die eigene 
Kraft gebunden ist um den anderen zu helfen. 

Und da brauchen wir eben eine Mithilfe, und 
das ist ganz gewaltig hier in Niederösterreich an-
gewachsen. Ich erinnere nur an Zahlen aus der 
Vergangenheit. 1981 waren es 147.000 Einsatz-
stunden in Niederösterreich, in ganz Niederöster-
reich. Damaliger Beitrag des Landes Niederöster-
reich, in Schilling noch, 11 Millionen Schilling im 
Sozialen Bereich für die sozialen Dienste. Das ist 
gewaltig gewachsen. Und wenn ich jetzt vielleicht 
die Einsatzstunden, weil mir die etwas geläufiger 
sind vom NÖ Hilfswerk hier hernehmen darf, so 
haben wir jetzt allein beim NÖ Hilfswerk 1,5 Millio-
nen Einsatzstunden bei einem Umsatz von 65 Milli-
onen Euro. Insgesamt 6.000 Kunden pro Monat mit 
4.400 Mitarbeiterinnen und 2.300 die im festen 
Dienstverhältnis sind. 

Das sind Zahlen, die können sich sehen las-
sen. Und da kann man sich nicht herstellen und von 
einem Pflegenotstand sprechen den es de fakto 
nicht gibt. Wir wollen das gemeinsam richtig aufar-
beiten, wo es Probleme gibt. Und da hat hier die 
Frau Landeshauptmannstellvertreterin sehr rasch 
gehandelt. Dann gilt es, diese Dinge abzustellen. 
Aber von einem Pflegenotstand zu sprechen und 
eigentlich alle in ein Boot hineinwerfen wo sie nicht 
hineingehören, nämlich all jene die die Pflege 
betreiben und auf der anderen Seite eine Verunsi-
cherung bei unseren Kundinnen und Kunden zu 
machen das ist hier nicht der richtige Weg. 

Daher darf ich mich abschließend zunächst 
einmal sehr herzlich bei all jenen bedanken die hier 
auch als freiwillige Helfer mithelfen. Das sind Zah-
len, die kennen wir gar nicht. Nehmen wir nur die 
Pflegeheime her, wo also freiwillige Helfer Be-
suchsdienste machen. Wo wir die freiwilligen Helfer 
bei den sozialen Diensten haben. All das, diese 
Zahlen können wir gar nicht hernehmen weil sie 
fast gar nicht erfassbar sind. Auch hier ein herzli-
ches Dankeschön natürlich auch all jenen, die in 
diesen Bereichen hier arbeiten, an die Abteilung. 
Und vor allem, ich glaube, das können wir schon 
sagen, an unsere Frau Landeshauptmannstell-
vertreterin Liese Prokop, die es wirklich auch in der 
Vergangenheit immer wiederum verstanden hat, all 
diese Maßnahmen vorausblickend zu sehen, ge-
meinsam mit den Wissenschaftlern, um die richti-
gen Wege für die Zukunft hier in Niederösterreich 
einzuleiten. Danke schön! (Beifall bei der ÖVP.) 
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Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Abgeordneter Kautz. 

Abg. Kautz (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 

Wir haben in den letzten Tagen und Wochen 
miterleben dürfen und miterleben müssen, wie 
Kleingruppierungen, die glauben sie sind größer als 
sie sind, einen Berufsstand skandalisiert haben. Sie 
haben mitgewirkt, älteren Menschen, pflegebedürf-
tigen Menschen Angst zu machen, ein Horrorge-
spenst dargestellt, wie - wo das passiert ist, das ist 
nicht in Niederösterreich passiert aber woanders – 
aber täglich die Rute ins Fenster zu stellen ... (Abg. 
Dr. Krismer: Würmla ist aber schon in Niederöster-
reich!) 
Frau Kollegin! Ich komme schon noch zurück auf 
Sie. 

... täglich die Rute ins Fenster zu stellen, täg-
lich älteren Menschen Angst zu machen um be-
wusst damit Politik machen zu wollen. Wenn Sie 
das unter Politik machen verstehen, so tut es mir 
leid, dass solche Ansätze für die Politik und Oppo-
sitionspolitik verstanden werden. Das ist nämlich 
die unterste Schublade der Politik. (Beifall bei der 
SPÖ und ÖVP.) 

Denn tausende ältere Menschen sind darauf 
angewiesen von anderen gepflegt zu werden. Sind 
darauf angewiesen, Vertrauen in andere Menschen 
zu setzen. Und Sie haben mit ihrer Skandalisie-
rungswelle dieses Vertrauen missbraucht und her-
abgewürdigt! (Beifall bei der SPÖ und ÖVP.) 

Nun, meine sehr geschätzten Damen und Her-
ren, ich darf noch andere kleine Feststellungen 
treffen. Es ist richtig, Frau Landeshauptmannstell-
vertreterin Prokop ist zuständig, war immer zustän-
dig, auch für Pflegeheime. Nur, glaube ich, sollte 
man sich nicht hier herstellen und die zweite Partei 
die jahrzehntelang mitgewirkt hat, gut mitgewirkt 
hat, vergessen. Ich will niemand abwürdigen, aber 
es haben jahrzehntelang beide großen Fraktionen 
aus dem Haus in Niederösterreich das gut ge-
macht. Und daher stelle ich den Anspruch, auch 
hier die SPÖ-Fraktion genannt zu haben. (Beifall 
bei der SPÖ. – Abg. Waldhäusl: Danke! Danke!) 

Herr Kollege Waldhäusl! Weißt du, die SPÖ 
und die ÖVP haben auch große Organisationen wie 
die Volkshilfe oder das Hilfswerk die in die private 
Pflege gehen. Wo ist das von der FPÖ? Außer 
„Qua-qua“ weiß ich da nichts davon. (Abg. Mag. 
Schneeberger: Die brauchen selber Pflege!) 

Die brauchen die Pflege, okay. Das heißt, die 
werden versuchen zum Hilfswerk und Volkshilfe 
dann zu gehen um einen zu schicken wenn sie 
Pflege brauchen. (Abg. Mag. Fasan: Bei euch ist 
der Proporz schon so groß!) 
Herr Kollege, das hat mit Proporz nichts zu tun, das 
hat mit Freiwilligkeit was zu tun. Mit Freiwilligkeit, 
mit arbeiten wollen was zu tun. Das ist euer Prob-
lem. Sie kritisieren nur. Beim Arbeiten sieht man 
euch ja nie. (Beifall bei der SPÖ und ÖVP.) 
Kritik alleine ist zu wenig. 

Nun, meine sehr geschätzten Damen und Her-
ren, es wurde auch hier schon einmal angeschnit-
ten davon die Rede ausländische Pfleger einzu-
stellen. Ich habe hier ein eigenes Problem damit. 
(Unruhe bei den Grünen.) Nicht nur das Sozial-
rechtliche, auch die Sprache ist ein Hindernis dafür. 
Und wer übernimmt die Haftung wenn so einem 
Pfleger etwas passiert? Das heißt, wenn wir hier 
versuchen, und ich nenne eine Organisation be-
wusst nicht, die hier sehr federführend ist, auslän-
disches Personal in Niederösterreich einzusetzen, 
um 24-Stundenpflege zu erreichen, ich warne da-
vor. Die Gefahr ist riesengroß dass dann die Fami-
lienangehörigen übrig bleiben. Und passieren kann 
immer etwas. Wir wünschen es uns nicht. 

Nun, meine sehr geschätzten Damen und Her-
ren, darf ich schon zu zwei Sätzen kommen. Es 
wurde auch hier gesagt von Frau Abgeordneten 
Hinterholzer, naja, es gibt jetzt einen Gesetzentwurf 
über die Pflege. Frau Kollegin, ich glaube, am An-
trag, der im Landtag eingebracht wurde, steht mein 
Name als erstes drauf. Und wenn Sie die letzte 
Budgetdebatte hernehmen und dort einen Resolu-
tionsantrag, der auch meinen Namen und den des 
Kollegen Nowohradsky trägt lesen, ... (Abg. Mag. 
Schneeberger: Alphabetisch! „K“ vor „N“!) 
Nein, ich habe ihn eingebracht, der Nowohradsky 
hat sich dazu gehängt! Ich bin nicht neidig. Aber wir 
haben schon lange Zeit gewusst was es geben soll 
und wie es gehen soll. Und wenn die Frau Minister 
Rauch-Kallat jetzt auch auf den Zug aufspringt, so 
hätte die ÖVP 20 Jahre Zeit gehabt es nicht zu 
verhindern. Die roten Sozialminister haben es im-
mer gewollt, nur die ÖVP war damals immer dage-
gen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Mag. Schnee-
berger: Mit der absoluten Mehrheit!) 
Herr Kollege! Ich habe von 20 Jahren geredet. Und 
die absolute Mehrheit ist ein bisschen länger her. 
Ich darf dir Nachhilfeunterricht im Rechnen geben. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Und nun meine sehr geschätzten Damen und 
Herren, da meine Zeit schon zu Ende ist, darf ich  
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genau dort hin kommen, zur Ausbildung. Wir haben 
keinen Pflegenotstand, wir haben Personalprob-
leme in der Ausbildung. Das beginnt schon in der 
Ausbildung. Weil im Regelschulwerk ist die Kran-
kenpflegeschule nicht drinnen. Es muss der Be-
werber 10 positive Schulstufen abgeschlossen ha-
ben und mindestens 16 Jahre alt sein. Das heißt, 
aus der Schule heraus kann kein junger Mensch 
direkt in die Pflege gehen. Das ist das erste. Oder 
die zweite Möglichkeit, neun positive Schulstufen 
und 18 Jahre alt sein. Das heißt, wenn der bis 18 
Jahre nichts anderes gemacht hat ist es wieder 
nicht möglich in den Pflegeberuf einzusteigen. 

Und wie funktioniert das dann? Es gibt einen 
Koordinationsausschuss. Das heißt, für jeden in der 
Krankenpflegeschule sind die umliegenden Kran-
kenhäuser, Pflegeeinrichtungen aufgefordert, eine 
Vorschau zu tätigen auf drei Jahre, was brauche 
ich in drei Jahren an Personal. Das ist, glaube ich, 
nur ein Durchschnittswert kann das sein. Denn kein 
Mensch kann sagen, was mit der Krankenschwes-
ter, mit dem Pfleger in drei Jahren passiert, ob er 
gesund ist, ob er eine Familie gründet und, und, 
und. Das heißt, es kann nur ein Durchschnittswert 
sein. 

Dann sage ich Ihnen, die Jahre 2000, 2001, 
2002 hat eine Krankenpflegeschule auf Grund die-
ser Erhebungen mit 92 Schüler in diesen drei Jahr-
gängen begonnen und 65 haben die Schule nur 
beendet. Das heißt, eine gesamte Klasse ist auf der 
Strecke geblieben, die wir vorher gebraucht hätten, 
weil sonst hätten wir sie nicht in die Schule ge-
schickt. Das heißt, hier muss eine andere Lösung 
gefunden werden. Daher auch der Antrag in das 
Regelschulsystem es aufzunehmen. 

Und warum? Es gibt viele junge Abgeordnete, 
die vielleicht immer sagen, ja, ich höre die Kran-
kenpflegeschule beginnt mit der zweiten. Das ist 
richtig. Weil die Vorschule, die erste, sich niemand 
mehr leisten will und leisten kann auf Kranken-
schein. Das heißt, hier muss eine andere Regelung 
getroffen werden. 

Und Frau Kollegin Dr. Krismer, zum Abschluss 
noch zu Ihnen, ich habe gesagt ich komme auf Sie 
zurück. Sie haben an diesem Rednerpult bis jetzt 
viel gesprochen, aber wenig Sinnvolles. (Beifall bei 
der SPÖ und ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Abgeordneter Waldhäusl. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Werter Herr Präsi-
dent! Kollegen des Landtages! Nachdem mein Vor-
redner der Abgeordnete Kollege Kautz jetzt schon 

so weit gegangen ist dass er am liebsten die Pfle-
gebedürftigen in rote und schwarze unterteilt, 
möchte ich dem schon Einhalt bieten. (Beifall bei 
der FPÖ und den Grünen.) 
Soweit wird es in diesem Land nicht kommen, dass 
ihr euch hier Rote und Schwarze aussucht dass die 
Pflegebedürftigen auch nur rot und schwarz sind. 
Ich verzeihe es ihm weil ich annehme dass er 
selbst pflegebedürftig ist. (Unruhe im Hohen 
Hause.) 

Präsident Mag. Freibauer: Herr Abgeordne-
ter! Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf! 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Ich nehme diesen 
Ordnungsruf zur Kenntnis und bestehe darauf, dass 
er pflegebedürftig ist. 

Und jetzt zu meiner tatsächlichen Wortmel-
dung: Frau Landeshauptmannstellvertreterin, mir 
geht es darum, es war in der Zeitschrift die „Nie-
derösterreichischen Nachrichten“ in der Woche 41 
ist zu lesen über junge Menschen und vor allem 
Wiedereinstiegerinnen für den zweiten Bildungsweg 
für Pflegeberufe. Sie sind da selbst abgebildet mit 
dem Herrn Fakler vom AMS wo Sie selbst sagen, 
die finanzielle Absicherung hier ist sehr wichtig. 
Und Sie selbst geben hier auch dann zu Protokoll 
dass die Frauen auch, wenn sie dann wieder zu 
den Kindern heimgehen, nach der Kindererziehung, 
hier unterstützt werden sollen. Und da gibt’s diese 
eigens gebildete Implacement-Pflegestiftung. Lei-
der ist es nicht so wie Sie das hier in dieser Zeitung 
von sich geben, oder Sie wurden falsch interpre-
tiert. Denn leider Gottes ist diese Pflege-Implace-
ment-Stiftung nur dann möglich, wenn man einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Und Sie wissen, 
dass Frauen, die zu Hause bei den Kindern waren 
und mit 30, 35 Jahren wieder arbeiten wollen, hier 
keinen Anspruch haben. 

Daher bitte ich Sie, weil es gibt wirklich junge 
Frauen, die hätten das hier machen wollen und 
haben eine Abfuhr bekommen, dass Sie nicht nur 
Tagespolitik machen, sondern wirklich es so ma-
chen, dass auch in Zukunft diese Frauen die Mög-
lichkeit haben. (Unruhe bei Abg. Mag. Schnee-
berger.) 
Zu dir Herr Klubobmann komme ich später. Meine 
Zeit reicht leider für dich nicht aus. Weil wenn ich 
über dich rede brauch‘ ich den ganzen Tag und es 
würde nichts Gescheites heraus kommen. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Herr Abgeordne-
ter! Sie haben einen besonderen Eindruck ge-
macht, aber keinen guten. (Beifall bei der ÖVP und 
SPÖ.) 
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Zur Geschäftsordnung. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Herr Präsident! Ich 
melde mich zur Geschäftsordnung und stelle fest, 
dass das nicht der Geschäftsordnung entspricht, 
dass der Herr Präsident als Vorsitzender hier eine 
Wertung abgibt über das was hier ein Abgeordneter 
sagt oder tut. Wenn Sie das wollen, gehen Sie hier 
zum Rednerpult, halten Sie die Geschäftsordnung 
ein! (Beifall bei der FPÖ und den Grünen.) 

Präsident Mag. Freibauer: Herr Abgeordne-
ter! Da irren Sie sich. Ich verhalte mich genau nach 
der Geschäftsordnung. Ich habe Ihnen nämlich 
einen Ordnungsruf erteilt. Und damit ich Ihnen nicht 
einen zweiten auch noch erteilen muss, habe ich 
Ihnen das so unter Freunden und Kollegen gesagt, 
dass Sie einen besonderen Eindruck gemacht ha-
ben aber keinen guten. Und dabei bleibt’s! (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Landeshaupt-
mannstellvertreterin Prokop. (Abg. Waldhäusl: Ihr 
seid ja allmächtig!) 
Nein, aber immerhin Präsident! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

LHStv. Prokop (ÖVP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! 

Ich möchte zu allererst vielleicht ein bisschen 
zurückführen zu einer gerade diesem Thema ange-
passten sachlichen Diskussion. Denn es ist, wie es 
vielleicht missverstanden wurde, es ist nicht des-
wegen weil eine Person hier skandalisiert hat und 
auch nicht deswegen weil jemand eine Partei schön 
färben will, sondern es ist einfach ein aktuelles 
Thema. Und ich glaube, eine Aktuelle Stunde soll 
sich genau einem aktuellen Thema widmen. Und 
dieses Thema ist zum einen leider, auf der anderen 
Seite aber selbstverständlich auf Grund der Bevöl-
kerungsentwicklung ein höchst aktuelles, das uns 
heute bewegt, das uns noch morgen bewegen wird 
und sicherlich noch einige Jahre bewegen wird. 

Daher bin ich sehr dankbar, dass diese Dis-
kussion heute hier gelaufen ist. Ich möchte nur in 
großen Zügen auf einige Dinge versuchen zu ant-
worten und darauf eingehen. 

Ich möchte vorweg nehmen, dass es grund-
sätzlich auch von mir niemals gesagt wurde, dass 
die anderen schlecht sind oder ich sie skandalisiert 
habe. Ich habe immer ganz klar gesagt, dass wir 
versuchen und dass wir nicht ausschließen können 
dass es menschliches Versagen auch bei uns gibt, 
dass aber auf Grund unserer Strukturen ein Lainz 

in Niederösterreich nicht passieren kann. Und ich 
glaube, das muss man differenzieren. Denn auch in 
Wien gibt es sehr, sehr gute Pflegeeinrichtungen. 
(Beifall bei den Grünen.) 
Selbstverständlich gibt es sehr gute Pflegeeinrich-
tungen wie überall. Aber Lainz ist eine Sonder-
struktur und was ich immer bedauert habe, dass 
man eigentlich aus Lainz 1 keinen Schluss gezogen 
hat und dass ein Lainz 2 passieren musste. Das ist 
das was ich immer kritisiert habe und auch weiter 
und auch offen kritisieren werde. 

Ich sage es auch, und ich habe es immer in je-
dem Fall als Beisatz gesagt, menschliches Versa-
gen oder Fehler sind nirgendwo auszuschließen. 
Hier müssen wir alle sehr, sehr aufmerksam sein. 
Aber wie man damit umgeht, das ist das Entschei-
dende und das ist das Wichtige. Und dort unter-
scheiden sich auch die Geister. Ich möchte ein 
herzliches Danke aussprechen, dass man die 
Heimstruktur in Niederösterreich heute sehr deut-
lich und klar analysiert und, wie ich glaube, auch zu 
Recht in ein gutes Licht gestellt hat. Wir haben 
überschaubare Strukturen, das ist ganz wichtig. 

Und was für mich auch ganz entscheidend ist 
wo wir uns eben, jetzt noch einmal, von Lainz un-
terscheiden, ist, dass wir eine klare Führungs-
struktur haben. Wir haben im Haus das duale Sys-
tem wo der Heimleiter mit der Pflegedirektorin die 
Konzeption hat und wo klare Führungsstrukturen 
vorgegeben sind. Wir haben im Land mit den Ab-
teilungen, aber auch mit der Pflegeaufsicht ... Und 
zur Pflegeaufsicht, Herr Kollege. Das ist nicht in der 
Abteilung, sondern das ist GS1, das ist über die 
Abteilung hinaus. Und das ist die Gruppe Gesund-
heit. Und ich glaube, wer sollte es denn sonst tun? 
Dort ist die Pflegeaufsicht angeordnet und ich 
glaube auch richtig angeordnet. 

Also wir haben auch eine klare Pflegeaufsicht 
die eben selbständig arbeitet. Und wir haben etwas 
ganz Wichtiges: Wir haben immer schon den Pati-
enten- und Pflegeanwalt, den Unabhängigen Pati-
enten- und Pflegeanwalt der jederzeit angerufen 
werden kann und der die Fälle laufend aufarbeitet. 
Wir mussten nicht einen Ombudsmann extra ein-
setzen weil der arbeitet wirklich gut. 

Das sind die Differenzen die einfach vorweg 
gegeben sind. Und wir haben ganz massiv an der 
Standardverbesserung gearbeitet. Und hier auch 
ein klares Wort. Wir haben 1992 mit der Einführung 
der Pflegevorsorge einen 15a-Vertrag unterschrie-
ben, in dem sehr viel festgelegt ist. Und wir haben 
es in Niederösterreich gemeinsam, das darf ich 
auch wirklich hier unterstreichen, hier im Landtag 
alle Parteien gemeinsam getragen, dass wir diesen 
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Vertrag versucht haben zu erfüllen. Das ist im Be-
reich der Standardverbesserung eine ganz klare 
Notwendigkeit. Wir haben dort beschlossen nur 
Ein- und Zweibettzimmer zu machen. Wir haben 
das umgesetzt, wir setzen es weiter um. Wir haben 
mit den Nassgruppen etc., etc., ich will nicht alles 
aufzählen, bis hin zur Ausstattung im Bereich es 
Personals. All das haben wir versucht, mit allen 
nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. 
Wir haben aber auch, und das ist auch sehr ent-
scheidend, wir haben, dort steht auch drinnen, dass 
wir eine Pflegeplanung machen müssen. Wir haben 
in unserem Sozialhilfegesetz das ebenfalls veran-
kert, ein gesetzlicher Auftrag an das Regierungs-
mitglied, im Rahmen der Bedarfs- und Entwick-
lungsplanung die Vorschau in allen Bereichen zu 
machen. Und da kommen wir dann schon zur 
Frage der privaten Träger. Das hat der Landtag 
alles beschlossen. Wenn es hier eine andere Mei-
nung geben sollte, müsste man darüber diskutie-
ren. Und man muss auch sagen, es soll dann an-
ders sein. 

Hier hat der Landtag eindeutig beschlossen, 
dass die Grundstruktur von öffentlicher Hand vom 
Land aus gemacht wird und die Zusatzbedarfe 
durch Private, die mit dem Land als Partner koope-
rieren, eingekauft, zugekauft und eingerichtet wer-
den sollen. Und der Vorteil dort ist, dass wir diese 
Privaten mit einem Vertrag, bei der Errichtung die 
Ausstattung klar definieren, die Personalvorgabe 
haben und dass wir dort auch vor allem im Laufen-
den einen vollen Zutritt wie zu unseren eigenen 
Heimen haben, weil sie vertraglich an uns gebun-
den sind, und auch bescheidmäßige Zuweisung 
haben. 

Und wir haben hier bereits detaillierte Unterla-
gen. Das hat auch kein anderes Bundesland. Das 
wird von anderen Bundesländern sehr heftig an-
gefordert. Hier steht zum Beispiel, die Grundlage ist 
die rechtskräftige Bewilligung. Und hier wird be-
scheidmäßig vorgegeben die Anzahl der Pflege-
plätze. Zum Beispiel steht hier drinnen dass eine 
Station mit 35 Plätzen zirka 25 Angehörige der 
Krankenpflegeberufe als Personal haben muss. 
Also das steht alles genau niedergeschrieben und 
steht dann letztlich auch im Bescheid, weil es von 
der Intensität der Pflege in diesem Haus auch ab-
hängt. 

Wir haben ganz bewusst ein flächendeckendes 
Programm hier in den Bedarfs- und Entwicklungs-
planungen festgeschrieben. Und hier ist die regio-
nale Zuordnung auch gegeben. Wir wollen keine 
großen Häuser. Wenn in einem Bezirk 20 Plätze 
fehlen, so sind eben diese 20 Plätze, wenn es ei-
nen privaten Träger gibt ... und privat ist immer so 

allgemein gesagt. Ich bitte hier wirklich das zu un-
terscheiden. Es gibt eine Unzahl privater Träger, 
die seit Jahren, die vor dem Land schon Pflegeein-
richtungen geführt haben. Das sind die kirchlichen, 
das sind die Stiftungen, die Barmherzigen Brüder 
oder wie sie alle heißen, die unsere Partner sind. 
Die sind bei den 100 drinnen. Bei den 100 ist nicht 
Würmla dabei. Weil das hat keine Bewilligung. Die 
muss man unterscheiden. Und hier treffen wir uns, 
dass hier rechtliche, zusätzliche Fragen gestellt 
werden müssen. Wir haben im § 52 den Zutritt und 
die Auskunftspflicht geregelt. Aber wir haben keine 
Möglichkeit drinnen verankert uns den Zutritt zu 
erzwingen. Und da wir in einem Rechtsstaat leben, 
müssen wir damit umgehen. Wir haben die Mög-
lichkeit nach der Gewerbeordnung im § 199 wo die 
Bestimmungen geregelt sind, das eine oder andere 
zu überprüfen. Wenn aber dieses Haus nicht nach 
der Gewerbeordnung sondern nach einem Verein 
geführt wird, ist das wieder eine andere rechtliche 
Situation. Ein sicherlicher, vager Zutritt ist über das 
GUKG gewährt, aber dann muss eine Anzeige von 
drinnen erstattet werden. Ganz entscheidend wäre, 
und das ist auch sehr wichtig, der § 54 des Ärzte-
gesetzes. Denn der Arzt, der ja drinnen ist, hätte 
eine Anzeigepflicht. Wir sind daher mit den Be-
zirkshauptmannschaften sehr eng in Kontakt ge-
treten in dem letzten halben Jahr seit diese Prob-
leme auftreten, dass sie sehr wohl nach allen Mög-
lichkeiten nach der Gewerbeordnung und nach dem 
Sozialhilfegesetz und dass Gespräche mit der 
Ärztekammer stattfinden. Dass die Ärzte letztlich 
eine Anzeigepflicht haben. Das heißt, dass man sie 
sehr wohl auch darauf hinweisen muss. 

Das sind die Bereiche die man deutlich aus-
einander halten muss, in einem Rechtsstaat sicher-
lich auch klären muss. Ich möchte aber vor allem 
auch die Sozialmedizinischen Dienste, die zur Ge-
samtversorgung zählen, erwähnen. Und ich glaube, 
hier können wir mit Stolz sagen, dass Niederöster-
reich so weit wie kein anderes Bundesland ist. Wir 
haben die Statistik, und wenn wir mit den Bedarfs- 
und Entwicklungsplänen auch vergleichen, stehen 
wir dort, dass bereits zwei Drittel unserer Bezirke 
die Bedarfe erreicht haben die da herinnen stehen. 
Das heißt, dass wir hier nur mehr sehr moderat an 
Personen die betreut werden, sehr moderat den 
Fortschritt machen können und dürfen, dass wir 
hier eine gewisse Festigung der Dienste und Quali-
fizierung der Dienste auch notwendig haben. 

Klar ist dass dazu auch jener Bereich zählt, 
dass man Urlaubspflege oder Urlaub von der 
Pflege anwenden kann. Da waren wir in Nieder-
österreich auch die Ersten die das vor mehr als 10 
Jahren erstmals schon angeboten haben. Wir wer-
den es noch vermehrt anbieten. Hier ist natürlich 
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auch eine Entgeltleistung zu erbringen. Denn auch 
wenn ich auf Urlaub fahre muss ich was zahlen. Da 
steht das Pflegegeld zur Verfügung und ein Teil der 
Pension die sicherlich dafür gezahlt werden können 
und gezahlt auch werden müssen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
könnte noch vieles dazu sagen. Aber ich glaube, es 
ist heute schon sehr ausführlich gebracht worden. 
Ich möchte vor allem nur einen Punkt noch erwäh-
nen. Ich war eigentlich immer stolz, dass wir in 
Niederösterreich ... ja ich möchte natürlich noch 
eines, jetzt habe ich es ausgelassen, die Frage der 
Ausbildung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt 
muss ich dir schon auch eine Antwort geben. Na 
selbstverständlich! Ich kann es dir nachweisen. Die 
Sozialreferenten haben 1983 erstmals die Forde-
rung gestellt, dass wir hier eine Novelle, eine Ände-
rung brauchen. Es war damals Minister Dallinger 
noch. Es ist danach dann Lainz passiert 1986. 
Dann gab es eine kleine Novelle zum GUKG, zum 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Die natür-
lich nie das erfüllt hat was wir gebraucht haben. 
Dann kam endlich die Frau Bundesminister Kramer, 
die eine Sozialreferentin war. Ich war 14 Tage nach 
ihrem Amtsantritt bei ihr und habe ihr das Problem 
gesagt. Du kennst es, bitte jetzt muss es gesche-
hen. Sie war ganz begeistert, aber nichts ist dann 
geschehen. Es hat wieder geruht. Dann haben wir 
1992 im Landtag diesen gemeinsamen Beschluss 
des modulen Systems beschlossen. Also ich 
glaube, wir sind hier in Niederösterreich die Moto-
ren dazu gewesen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und ich möchte jetzt schon auch wirklich sa-
gen, Gottseidank sind wir so weit dass jetzt der 
15a-Vertrag mit Curriculum die Begutachtung hinter 
sich hat und dem Parlament zur Beschlussfassung 
vorliegt. Wir werden das nachvollziehen. Zweiter 
Punkt ist, dass wir dringend in diesem Jahr noch 
das module System brauchen. Ich stimme euch 
völlig zu, dass soll ins Regelschulwesen wie es hier 
geschildert wurde aus diesen Gründen aufgenom-
men werden. Es ist für mich unbegreiflich, dass wir 
im technischen Bereich an den technischen Schu-
len Fachausbildung und eine HTL haben, dass wir 
dasselbe in der HASCH und in der HAK haben und 
nicht bei den so wichtigen Gesundheits- und Sozi-
alberufen. Also da sind wir absolut einer Meinung. 
Und hier müssen wir alle miteinander Druck ma-
chen, das ist ein Zweidrittelgesetz auf Bundes-
ebene, dass das auch wirklich kommt. 

Es liegt das Heimgesetz im Parlament und es 
kommt auch das Gesetz wegen der freiheitsbe- 

schränkenden Maßnahmen. Auch diese beiden 
Dinge sind wichtig. Wir hätten kein Gesetz ge-
braucht, weil wir als einziges Bundesland die Ver-
ordnung haben. Dieses Gesetz beinhaltet unsere 
Verordnung, daher tut es uns nicht weh. Wir wer-
den dort vielleicht eine Regelung haben die die 
privaten Heime ein bisschen einschränkt. Denn dort 
werden nur mehr 3 Personen wohnen oder auch in 
Pflege zu einem Heim zählen und auf Grund des 
Gesetzes zu behandeln sein. Das heißt, auch die 
müssen dann Heimverträge abschließen, auch die 
müssen das alles öffentlich machen. Das ist eine 
Lösung der ich auch nicht entgegen stehe. Diese 
Dinge sind im Augenblick im Werden. 

Und daher zum Schluss möchte ich noch ein-
mal sagen, ich war immer stolz, dass wir hier in 
diesem Bereich immer einen ehrlichen Konsens 
hatten. Hier haben wir eigentlich nie uns auseinan-
der dividiert, hier war nie Parteipolitik, hier war nie 
die Tagespolitik das Ausschlaggebende. Das ist so 
wichtig! Weil das ist einer jener Bereiche die sehr 
tief gehen. Die unheimlich tief gehen und da fragt 
keiner. Und das ist jetzt der unsinnige Streit hier 
gewesen. Wenn ich Pflege, intensive Pflege brau-
che, wer bietet sie mir? Wo kann ich sie finden? 
Sondern dann brauche ich sie. Und das wollen wir 
bieten. (Beifall bei der ÖVP, SPÖ und FPÖ.) 

Und das wollen wir so wie bisher gemeinsam, 
ich hoffe auch sehr gezielt und zukunftsorientiert 
vorausschauend, denn wenn ich ein Heim baue 
brauche ich sieben Jahre im Anlauf, dann steht’s 
mindestens 15 Jahre. Also ich muss heute wissen 
was in 30 Jahren ist ungefähr um das halbwegs 
richtig planen zu können. Das heißt, sehr voraus-
schauend wissenschaftlich begleitet das auch ma-
chen zu können. Das ist Menschenwürde, das ist 
Humanität. Denn das ist die Zeit wo sich kein 
Mensch mehr helfen kann. Und Herr Präsident, 
wenn du dann 101 Jahre zu dem Zeitpunkt bist, 
dann wirst auch du diese Hilfe brauchen. 

Ich möchte aber vor allem allen ein Danke sa-
gen, die hier diese Pflege tun und ich bitte wirklich, 
dass man sehr vorsichtig mit der Wortwahl ist und 
diese Menschen, die oft, sehr oft, mehr als ihre 
Pflicht tun nicht verunsichert, nicht mit Schmutz 
bewirft. Und dass man vor allem auch jenen Danke 
sagt, die freiwillig diese Arbeit noch zusätzlich er-
leichtern. Denn 2000 Freiwillige in den Heimen gibt 
es auch in keinem anderen Bundesland. Herzlichen 
Dank! (Beifall bei der ÖVP, SPÖ und FPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Frau Abgeordnete 
Dr. Petrovic hat sich zur Geschäftsordnung gemel-
det. 
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Abg. MMag. Dr. Petrovic (Grüne): Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Weil ich Parlamentarismus für wahrscheinlich 
überhaupt das Wichtigste halte in modernen De-
mokratien, doch ein Wort zur Geschäftsordnung. 
Der Abgeordnete Waldhäusl hat in seinen Ausfüh-
rungen offenbar Ausdrücke verwendet, die Sie Herr 
Präsident zum Anlass genommen haben um einen 
Ordnungsruf zu erteilen. Es steht mir nicht zu dar-
über zu urteilen ob das jetzt zu Recht oder zu Un-
recht erfolgt ist. Es ist im Rahmen Ihrer Ordnungs-
befugnisse als Vorsitzender gemäß § 69 Abs.5 
jedenfalls so dass Sie das können. Daher haben 
wir das zur Kenntnis zu nehmen. 

Nur, es steht niemandem in diesem Hause zu, 
auch nicht dem Präsidenten, hier Äußerungen ab-
zugeben ob jemand ein gutes Bild präsentiert für 
den Landtag oder nicht. Und ich halte das wirklich 
für ganz essenziell, dass hier Abgeordnete auch 
Dinge sagen können, sagen können müssen, ge-
rade in einem Land in dem eine Partei die absolute 
Mehrheit hat, die dieser Mehrheitspartei nicht pas-
sen, die Kritik üben an dem Verhalten daran. (Abg. 
Hiller: Er hätte es anders formulieren können!) 

Das muss möglich sein! Das gehört zum We-
sen der Demokratie. (Beifall bei den Grünen und 
der FPÖ.) Und ich glaube, alle die das zum Anlass 
nehmen für mehr oder minder heftige Zwischen-
rufe, die mögen sich wirklich ein Bild daran machen 
wie es in Ländern zugeht, wo es keine parlamenta-
rische Opposition gibt und wo andere Systeme 
herrschen. Es steht niemandem zu! Und es wäre 
daher insbesondere Aufgabe der Mehrheitspartei ... 
(Abg. Hiller: Sie spielen sich zur Richterin auf! – 
Abg. Präs. Ing. Penz: Das tut sie immer! – Abg. 
Hiller. Sie ist immer die Besserwisserin!) 
Hier hat sich jemand zum Richter aufgespielt. 
(Beifall bei Abg. Mag. Fasan. - Abg. Präs. Ing. 
Penz: Sie haben das verwechselt!)  

Und ich halte Ihnen das Gesetz vor und zwar § 
69 Abs.5. Und jedes Handeln der Verwaltung hat in 
diesem Lande auf Grund der Gesetze stattzufinden. 
Und darauf bestehe ich! Darauf bestehe ich! Und 
daher verlange ich, dass wir sehr wohl auch in die-
sem Lande, auch in einem Lande in dem eine Par-
tei die absolute Mehrheit hat, es ... (Abg. Präs. Ing. 
Penz: Es ist ja gar nicht um die ÖVP gegangen! Sie 
haben überhaupt nicht aufgepasst in der Debatte!) 

Es geht auch überhaupt nicht um die ÖVP. Es 
geht darum, dass es niemandem, niemandem in 
einem parlamentarischen System zusteht, nieman-
dem, niemandem, auch nicht dem Präsidenten des 
Hauses, der eine sehr weitgehende Ordnungsbe-

fugnis hat. Und wenn Sie mir zugehört haben, dann 
haben Sie sicher gehört, dass ich sein Recht, Ord-
nungsrufe zu erteilen, nicht in Frage gestellt habe. 
Aber sein Recht, gute Noten zu verteilen, das stelle 
ich in aller Form und für alle Abgeordneten dieses 
Hauses in Frage. (Beifall bei den Grünen und der 
FPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Frau Abgeordnete! 
Sie haben sich dennoch geirrt. Denn ich habe dem 
Herrn Abgeordneten Waldhäusl einen Ordnungsruf 
erteilt. Weil ich finde, dass seine Aussagen über 
den Kollegen Kautz also mehr als unkollegial waren 
und unsachlich usw., ehrenrührig. Ich habe ihm den 
Ordnungsruf erteilt. Und wenn Sie zugehört haben, 
dann hat Herr Abgeordneter Waldhäusl sofort dar-
auf reagiert und gesagt, ich behaupte dennoch ... 
Er nimmt den Ordnungsruf entgegen und behauptet 
dennoch er ist pflegebedürftig. Und da hätte ich 
schon wieder den zweiten Ordnungsruf geben 
müssen. Deswegen habe ich ihn ausreden lassen, 
habe ihm nicht den zweiten Ordnungsruf erteilt, 
sondern habe ihm sozusagen den kollegialen Tipp 
gegeben, so verhält man sich nicht einem Abge-
ordneten gegenüber. Das hat mit Parteipolitik nichts 
zu tun, das hat mit meiner Fraktionszugehörigkeit 
nichts zu tun. Das ist die Aufgabe des Präsidenten 
hier auf diese Umgangsformen im Landtag auch zu 
schauen. Und daher habe ich nur im Rahmen der 
Geschäftsordnung gehandelt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Sie wollen erwidern, bitte. 

Abg. MMag. Dr. Petrovic (Grüne): Die Regeln 
der Geschäftsordnung in diesem Fall sind sehr 
eindeutig. Wenn, und hier zitiere ich: Wenn jemand 
der zur Teilnahme an den Verhandlungen des 
Landtages berechtigt ist, das ist jede und jeder 
Abgeordnete, den Anstand oder die Sitte verletzt, 
was immer das ist, oder beleidigende Äußerungen 
gebraucht, spricht der Vorsitzende die Missbilligung 
darüber durch den Ruf zur Ordnung aus. Der Vor-
sitzende kann in diesem Fall die Rede unterbre-
chen und dem Redner – zu ergänzen wäre „der 
Rednerin“ – nach dem dritten Ruf zur Ordnung das 
Wort entziehen. 

Das heißt, das Verfahren hier ist ein sehr ein-
deutiges. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine 
Rednerin oder ein Redner den Anstand oder die 
Sitte verletzt und in diesem Verhalten verharrt, 
dann können Sie die Rede unterbrechen, dann 
können Sie das Wort entziehen und entsprechend 
vorgehen. Aber ich bleibe dabei, dass die Beurtei-
lung von Redebeiträgen, ob jemand ein gutes Bild 
macht oder nicht keinesfalls und nie und nimmer in 
irgend einer Demokratie zu den Rechten eines 
Vorsitzenden gehört. (Beifall bei den Grünen und 
der FPÖ.) 
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Präsident Mag. Freibauer: Und wenn Sie die 
Geschäftsordnung weiter lesen, dann werden Sie 
lesen, dass ich auch am Ende der Wortmeldung 
den Ordnungsruf erteilen kann oder dem Abgeord-
neten was sagen kann und auch in der nächsten 
Sitzung noch. Das müssen Sie noch weiter lesen. 
Und ich habe nicht den Redebeitrag des Herrn 
Abgeordneten Waldhäusl beurteilt, sondern ich 
habe seine Beleidigungen gegenüber einem Kolle-
gen beurteilt. Und daher stimmt das nicht was Sie 
sagen und ich bleibe bei meiner Version. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Herr Klubobmann Mag. Schneeberger ist zur 
Geschäftsordnung gemeldet. 

Abg. Mag. Schneeberger (ÖVP): Herr Präsi-
dent! Hohes Haus! Meine geschätzten Damen und 
Herren! 

Für mich ist die Aufgabe unter anderem eines 
Präsidenten, ob der Erste, Zweite oder Dritte, die 
Würde des Hauses hoch zu halten. Und wenn ein 
Abgeordneter nicht weiß wie er sich verhält was die 
Würde des Hauses anlangt, dann muss er diszipli-
niert werden in Worten. Und wenn der Herr Präsi-
dent in seiner Wortmeldung das sehr jovial dann 
am Schluss zum Ausdruck gebracht hat, dann ist 
mir das zehnmal lieber als in einer Art und Weise 
aufzutreten, liebe Frau Kollegin Dr. Petrovic, wie 
Sie, die hier das schlechte oder das gute Gewissen 
des Parlamentarismus personifiziert sein wollen. Da 
nehme ich mir einige Beispiele der Grünen her wo 
sie mit den Gesetzen ja überhaupt nicht zu Rande 
kommen. Also das ist sicherlich nicht die Art und 
Weise die wir hier wollen. Da hätten Sie gleich im 
Parlament bleiben können und das dort machen. 
Wir haben hier eine andere Art und Weise des Um-
ganges. Wir glauben, dass das so in Ordnung ist. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Und eines möchte ich Ihnen auch noch sagen. 
Das hat mit der absoluten Mehrheit der Volkspartei 
in diesem Haus und in diesem Land überhaupt 
nichts zu tun. Sondern hier geht es einfach darum, 
dass wir miteinander einen Umgang pflegen, der 
der Würde des Hauses gerecht ist. Und der Kollege 
Waldhäusl pflegt immer einen Umgang der eine 
ganz starke Gratwanderung ist und manchmal 
schon auf der anderen Seite des Grates zu finden 
ist. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Auch der Herr Ab-
geordnete Waldhäusl hat sich zur Geschäftsord-
nung gemeldet. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Werter Herr Präsi-
dent! Nach Ihrer Auslegung würde das jetzt heißen, 
dass wenn man verwendet, dass jemand pflegebe-
dürftig ist, dass das gegen die Sitte verstoßt und 
dass das beleidigend ist. Ich glaube, Herr Präsi-
dent, dass Sie das nicht so stehen lassen können. 
Weil ich möchte hier zum Schutz der tausenden 
und zehntausenden pflegebedürftigen Menschen in 
diesem Lande Ihre Äußerung hier striktest ableh-
nen! (Unruhe bei der ÖVP. – Beifall bei der FPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Das war jetzt 
keine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Und ich 
stelle fest, es liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. Somit erkläre ich die Aktuelle Stunde zum 
Thema „Pflegesituation in Niederösterreich“ für 
beendet. 

(Zweiter Präsident Sacher übernimmt den Vor-
sitz.) 

Zweiter Präsident Sacher: Wie bereits ange-
kündigt, ist beabsichtigt, zum nächsten Tagesord-
nungspunkt der Geschäftsordnung Ltg. 81/A-1/7, 
Ltg. 80/A-2/3 und Ltg. 82/A-1/8 wegen des sachli-
chen Zusammenhanges gemeinsam zu verhan-
deln. Berichterstattung und Abstimmungen werden 
jedoch getrennt erfolgen. Erhebt gegen diese Vor-
gangsweise jemand einen Einwand? Ich sehe kei-
nen Einwand. Ich ersuche daher Herrn Abgeord-
neten Herzig, zum Geschäftsstück Ltg. 81/A-1/7, 
danach Herrn Abgeordneten Dworak zu Ltg. 80/A-
2/3 und dann Frau Abgeordnete Rinke zu Ltg. 82/A-
1/8 zu berichten. Ich bitte um den ersten Bericht. 

Berichterstatter Abg. Herzig (ÖVP): Sehr ge-
ehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Sehr geehrte 
Damen und Herren der Landesregierung! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! 

Ich berichte zum Antrag der Abgeordneten 
Mag. Schneeberger, Dr. Michalitsch, Friewald, 
Herzig, Dipl.Ing. Toms und Mag. Wilfing bezüglich 
Änderung der Landtagswahlordnung, Wahlalter. 

Bei künftigen Wahlen zum Landtag sollen die-
jenigen Personen wahlberechtigt sein, die spätes-
tens am Wahltag das 18. Lebensjahr, das ist das 
aktive Wahlalter, oder das 19. Lebensjahr, das ist 
das passive Wahlalter, erreicht haben. Bisher muss 
das entsprechende Wahlalter vor dem 1. Jänner 
jedes Jahres der Wahl erreicht sein. Durch die Neu-
regelung wird es einem wesentlich größeren Kreis 
von Personen möglich sein, vom Wahlrecht 
Gebrauch zu machen. Eine derartige Bestimmung  
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wurde vom Nationalrat in seiner Sitzung vom 24. 
September 2003 für die Bundeswahlen bereits be-
schlossen. 

Ich darf hier ebenfalls noch in Anlehnung dazu 
betreffend Änderung des NÖ Landesbürgereviden-
zengesetzes und Änderung des NÖ Initiativ-, Ein-
spruchs- und Volksbefragungsgesetzes in gleicher 
Causa berichten. Die Anträge liegen Ihnen vor. Ich 
darf hier den Antrag des Rechts- und Verfassungs-
Ausschusses über den Antrag mit Gesetzentwuf 
der Abgeordneten Mag. Schneeberger, Dr. 
Michalitsch, Friewald, Herzig, Dipl.Ing. Toms und 
Mag. Wilfing betreffend Änderung der NÖ Land-
tagswahlordnung 1992, über den Antrag gem. § 34 
LGO 2001 mit Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. 
Michalitsch, Weninger, Mag. Schneeberger, Mag. 
Motz, Friewald, Mag. Renner, Herzig, Dipl.Ing. 
Toms und Mag. Wilfing betreffend Änderung des 
NÖ Landesbürgerevidenzengesetzes und über den 
Antrag gem. § 34 LGO 2001 mit Gesetzentwurf der 
Abgeordneten Dr. Michalitsch, Weninger, Mag. 
Schneeberger, Mag. Motz, Friewald, Mag. Renner, 
Herzig, Dipl.Ing. Toms und Mag. Wilfing betreffend 
Änderung des NÖ Initiativ-, Einspruchs- und Volks-
befragungsgesetzes (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der dem Antrag der Abgeordneten Mag. 
Schneeberger u.a. beiliegende Entwurf eines 
Verfassungsgesetzes betreffend Änderung der 
NÖ Landtagswahlordnung 1992 wird in der 
vom Ausschuss beschlossenen Fassung 
genehmigt. 

2. Der dem Antrag gem. § 34 LGO 2001 der 
Abgeordneten Dr. Michalitsch, Weninger u.a. 
beiliegende Gesetzentwurf betreffend Ände-
rung des NÖ Landesbürgerevidenzengesetzes 
wird genehmigt. 

3. Der dem Antrag gem. § 34 LGO 2001 der 
Abgeordneten Dr. Michalitsch, Weninger u.a. 
beiliegende Gesetzentwurf betreffend Ände-
rung des NÖ Initiativ-, Einspruchs- und Volks-
befragungsgesetzes wird genehmigt. 

4. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, 
das zur Durchführung dieser Gesetzesbe-
schlüsse Erforderliche zu veranlassen.“ 

Herr Präsident, ich bitte die Debatte einzuleiten 
und die Abstimmung durchführen zu lassen. 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächster Be-
richterstatter Herr Abgeordneter Dworak. 

Abg. Dworak (SPÖ): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Hoher Landtag! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Ich berichte zu Ltg. 80/A-2/3, An-
trag mit Gesetzentwürfen der Abgeordneten 
Weninger, Cerwenka, Dworak, Findeis, Gartner, 
Ing. Gratzer, Jahrmann, Kadenbach, Kautz, Kern-
stock, Mag. Leichtfried, Mag. Motz, Dr. Nasko, 
Razborcan, Mag. Renner, Rosenmaier, Sacher, 
Thumpser und Vladyka und Dr. Petrovic betreffend 
Änderung der NÖ Landtagswahlordnung 1992 und 
Änderung der NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994. 

Der Antrag beschäftigt sich mit der Senkung 
des aktiven Wahlrechtes bei Bundes-, Landes- und 
Kommunalwahlen auf 16 und des passiven Wahl-
alters auf 18 Jahre. Auf Grund der derzeitigen ge-
setzlichen Lage dürfen Personen, sofern sie nicht 
aus anderen Gründen vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind, erst dann wählen, wenn sie zumin-
dest am Wahltag das 18. bzw. 19. Lebensjahr be-
endet haben. 

Bedingt durch die rasante Entwicklung der 
neuen Medien und der modernen Kommunikati-
onsmittel sind gerade die jungen Menschen heute 
weitaus umfangreicher und intensiver informiert als 
dies in der Vergangenheit der Fall war. Dies be-
dingt auch, dass die sachliche Urteilsfähigkeit jun-
ger Menschen auf vielen Ebenen und daher auch 
auf politischem Bereich enorm zugenommen hat. 

Hoher Landtag! Sozial und humanwissen-
schaftliche Studien zeigen sehr deutlich, dass junge 
Menschen sehr wohl in der Lage sind und auch 
bereit sind, in jenen Lebensbereichen die sie 
betreffen mitzuentscheiden. Den praktischen Be-
weis hiefür haben jene Wahlgänge erbracht, wo 
Jugendliche bereits ab 16 Jahren wahlberechtigt 
waren. Ich darf in diesem Zusammenhang die sehr 
positiven Erfahrungen bei den burgenländischen 
Gemeinderatswahlen im Oktober 2002 hier erwäh-
nen, wo mehr als 80 Prozent der jugendlichen 
Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch 
gemacht haben. 

Diese hohe Teilnahme von Jugendlichen an 
Wahlen widerlegt auch die Behauptung, wonach 
die Jugend politikverdrossen wäre. Eine Senkung 
des Wahlalters würde aber auch den Anliegen der 
jungen Menschen mehr Gewicht verleihen, würde 
den politischen Wettbewerb mehr Priorität gewin-
nen lassen, da die politischen Bewerber ihre Pro-
gramme verstärkt auf dieses Wählerpotenzial aus-
richten müssen. 

Der Antrag der Sozialdemokraten, dem die 
Grünen beigetreten sind, wurde im Rechts- und 
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Verfassungs-Ausschuss von der Mehrheit abge-
lehnt. Ich berichte daher pflichtgemäß (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Antrag wird abgelehnt.“ 

Herr Präsident, ich darf Sie ersuchen, die De-
batte einzuleiten und die Abstimmung durchzufüh-
ren. 

Zweiter Präsident Sacher: Danke für den Be-
richt. Und bitte nunmehr Frau Abgeordnete Rinke 
zu Ltg. 82/A-1/8 zu berichten. 

Berichterstatterin Abg. Rinke (ÖVP): Hoher 
Landtag! Sehr geehrter Herr Präsident! Ich berichte 
zum Antrag der Abgeordneten Mag. Schneeberger 
u.a. betreffend Änderung der Gemeinderatswahl-
ordnung, Wahlalter.  

Bei künftigen Gemeinderatswahlen sollen die-
jenigen Personen bereits wahlberechtigt sein, wel-
che spätestens am Wahltag das 18. Lebensjahr 
oder das 19. Lebensjahr erreicht haben. Bisher 
musste das entsprechende Wahlalter vor dem 1. 
Jänner des Jahres der Wahl erreicht sein. Durch 
die Neuregelung wird es für einen weiteren Kreis 
junger Menschen ermöglicht, an den Wahlen teil-
zunehmen. Eine derartige Bestimmung wurde auch 
vom Nationalrat in seiner Sitzung vom 24. Septem-
ber 2003 für die Bundeswahlen beschlossen. Ich 
erlaube mir daher namens des Kommunal-Aus-
schusses folgenden Antrag zu stellen (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der dem Antrag der Abgeordneten Mag. 
Schneeberger u.a. beiliegende Entwurf eines 
Verfassungsgesetzes betreffend Änderung der 
NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994 wird in 
der vom Ausschuss beschlossenen Fassung 
genehmigt. 

2. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, 
das zur Durchführung dieses Gesetzes-
beschlusses Erforderliche zu veranlassen.“ 

Sehr geehrter Herr Präsident! Ich ersuche Sie, 
die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzu-
nehmen. 

Zweiter Präsident Sacher: Alle drei berichte-
ten Geschäftsstücke stehen nun in einem zur De-
batte. Und ich erteile als erstem Redner Herrn Ab-
geordneten Dr. Nasko das Wort. 

Abg. Dr. Nasko (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Mitglieder der Landes-
regierung! Hoher Landtag! Meine Damen und 
Herren! 

Partizipation in Verbindung mit jungen Men-
schen hat europaweit Hochkonjunktur. Das gilt 
auch für Österreich, erwarten sich doch da und dort 
Entscheidungsträger davon mehr Beteiligung und 
stärkeres Interesse Jugendlicher in diversen gesell-
schaftspolitischen Bereichen. Wahlaltersenkung ist 
wohl der konkreteste Ausdruck dieser Maßnahmen. 
Wahlaltersenkung, Jugendparlamente und andere 
kommunale Einrichtungen zur Beteiligung Jugendli-
cher sind praktischer Ausdruck dieses Trends. 

Bei allen beteiligten Gruppen scheint es Ein-
stimmigkeit zu geben, dass Partizipation wün-
schenswert ist. Lediglich bei der Umsetzung und 
bei der Frage, wie weit die Beteiligung gehen kann, 
gibt es Dissonanzen. So sind in der Steiermark und 
im Burgenland bei den letzten Gemeinderatswahlen 
junge Menschen erstmals mit 16 Jahren zur Urne 
gegangen. In Wien und Kärnten wurde das Wahl-
alter auf kommunaler Ebene gleichfalls auf 16 
Jahre gesenkt. In Salzburg ist die Diskussion der 
Wahlaltersenkung wie auch bei uns in Niederöster-
reich noch im Gang. 

Wir haben hier mit dem Jugendkongress im 
letzten Dezember, an dem 199 Mädchen und Bur-
schen zwischen 14 und 19 teilnahmen, einen öf-
fentlich wirksamen Akzent gesetzt, ohne jedoch die 
zentrale Forderung desselben nach einer Senkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre auf kommunaler 
Ebene bisher umzusetzen. Als Stichtag für die 
Wahl wurde das Vollenden des 16. Lebensjahres, 
an dem Tag, an dem die Wahl stattfindet, angepeilt. 
Zusätzlich ist es für niederösterreichische Jugendli-
che wichtig, den politischen Informationsfluss in 
unserem Bundesland auszubauen durch Verstär-
kung des Unterrichtsfaches politische Bildung und 
Ausdehnung auf alle Schultypen, verstärktes Ange-
bot von außerschulischer politischer Weiterbildung, 
Interessensweckung über Medien und mehr Podi-
umsdiskussionen mit Politikern. Denn Wahlen sind 
eine Form der politischen Beteiligung und Vor-
aussetzung für ein demokratisches Land. Neben 
Wahlen muss es aber in einer gelebten Demokratie 
die Möglichkeit geben, bei anderen Formen von 
Beteiligung mitzumachen, haben doch Kinder und 
Jugendliche nach Artikel 12 der UN-Konvention ein 
Recht auf Partizipation. 

In einem Bundesland wie Niederösterreich, ín 
dem mit dem Archäologiepark Carnuntum die Zu-
gehörigkeit Niederösterreichs zum römischen Impe- 
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rium so vielfältig dokumentiert ist, darf der histo-
rische Hinweis vielleicht gegeben werden, dass der 
Zugang zu den verschiedenen Volksversamm-
lungen der römischen Republik in der gesamten zu 
rekonstruierenden Zeit damals an ein Mindestalter 
von 17 Jahren, dem auch die Dienstpflicht ent-
sprach, gebunden war. Der Kriegseinsatz junger 
landsturmpflichtiger Männer war nach dem 1. Welt-
krieg bei uns und auch in der Weimarer Republik 
ein wesentliches Argument für eine Wahlalter-
herabsetzung. In der Auseinandersetzung um das 
Wahlalter wog damals das Argument des Kriegs-
einsatzes am schwersten, dem sich auch die rech-
ten Parteien, die bürgerlichen Parteien, nicht ent-
ziehen konnten. 

Und jetzt ein Exkurs: Im Mittelalter war es im 
Übrigen durchaus keine Selbstverständlichkeit, 
dass Könige und Landesfürsten des Lesens und 
Schreibens mächtig waren. So heißt es im 15. 
Jahrhundert im dritten Buch von Nikolaus Cusanus 
„Von der allumfassenden Eintracht“: „Wer von den 
Kurfürsten die Stimmzettel nicht selbst zu kenn-
zeichnen vermag, weil er des Lesens nicht mächtig 
war, darf sich seines Sekretärs bedienen. Eigentlich 
wurden die Fürsten damals nach fortschrittlichen 
Kriterien gewählt, waren doch offensichtlich weder 
politische Mündigkeit eines Menschen noch seine 
Einsichtsfähigkeit Voraussetzung.“ (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Auf Grund der Pillersdorfschen Verfassung von 
1848 waren nur selbständige besitzende männliche 
Bürger ab 24 wahlberechtigt. Das Wahlrecht war 
vorrangig auf das Steueraufkommen ausgerichtet, 
sodass ein Großteil der Bevölkerung ausgeschlos-
sen blieb. Erst 1873 kam es zur Einführung des 
direkten Wahlrechtes, wobei eine Steuerleistung 
von 10 Gulden Bedingung war. Diese wurde 1882 
auf 5 Gulden herabgesetzt, wodurch das wohlha-
bende Kleinbürgertum und die Bauernschaft wahl-
mündig wurden. Das allgemeine Wahlrecht für 
Männer kam 1907, 1919 wurden erstmalig in Öster-
reich auch Frauen wahlberechtigt. 

Das aktive Wahlalter wurde auf Vollendung 
des 20. Lebensjahres zum 1. Jänner des Wahljah-
res herabgesetzt, das passive damals auf 24. 1971 
wurde das aktive Wahlalter auf das vollendete 19. 
Lebensjahr und 1992 auf das vollendete 18. Le-
bensjahr reduziert. Das passive Wahlalter wurde 
damals um 2 Jahre auf 19 Jahre gesenkt. Das ak-
tive Wahlalter zur Arbeiterkammerwahl wurde 1998 
auf 15 Jahre herabgesenkt. Und seit heuer sind alle 
Staatsbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet haben – es geht ja auch um die entspre-
chende Anpassung Niederösterreichs beim jetzigen 
Tagesordnungspunkt - wahlberechtigt. 

Für Anton Pelinka, meine Damen und Herren, 
heißt Demokratie, dass alle Menschen, die von 
bestimmten politischen Entscheidungen betroffen 
sind, am Zustandekommen dieser Entscheidung 
zumindest indirekt zu beteiligen sind. Der bekannte 
Jugend- und Gesundheitsforscher Klaus Hurrel-
mann plädierte schon 1994 für die Senkung des 
Wahlalters nicht erst auf 16, sondern – Sie verhö-
ren sich nicht – auf 14 Jahre und begründete dies 
u.a. damit, dass 14-Jährige heute die politische 
Reife von 18-Jährigen hätten. Verschiedene Unter-
suchungen zur moralischen und kognitiven Ent-
wicklung im Jugendalter zeigen auf, dass spätes-
tens mit 14 mit einer weitgehend autonomen Ur-
teilsfindung der Jugendlichen zu rechnen ist. 

Für Rolf Oerter erreichen die Jugendlichen in 
diesem Alter bereits den Höhepunkt ihrer Kompe-
tenz schlechthin. Mit 14 sind Jugendliche heute 
nach § 153 ABGB bereits deliktfähig und damit voll 
für strafbare Handlungen verantwortlich. Ge-
schäftsunfähig sind nach § 865 ABGB Kinder unter 
7 Jahren, unmündige Minderjährige zwischen 7 und 
14 Jahren aber gelten bereits als beschränkt ge-
schäftsfähig, zwischen 14 und 18 verfügen sie über 
die erweiterte Geschäftsfähigkeit. Das heißt, sie 
können sich vertraglich zu einer Dienstleistung 
verpflichten, ausgenommen zu Leistungen wegen 
Lehr- und sonstigen Ausbildungsverträgen. 

Dennoch sind Minderjährige, meine Damen 
und Herren, heute von einem entscheidenden Me-
chanismus der politischen Willensbildung, nämlich 
der Wahl, ausgeschlossen. Da die älteren Bevölke-
rungsgruppen anteilsmäßig immer stärker werden, 
entsteht eine Benachteiligung der inhaltlichen Inte-
ressen der jungen Bevölkerung. Durch die Allein-
repräsentanz von Erwachsenen und Älteren bei 
Wahlen wird heute ein wichtiges Prinzip des Gene-
rationenvertrages nicht mehr eingehalten. Das Le-
bensalter gilt bis heute als unverzichtbarer Prüfstein 
bei der Zubilligung des Wahlrechts. Andere 
wichtige Restriktionen sind hingegen bereits im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert sukzessive abgebaut 
worden, sodass immer mehr soziale Gruppen das 
Recht zu wählen und gewählt zu werden, erlangten. 
Kriterien wie soziale Herkunft und Ehre, Konfes-
sionszugehörigkeit, Grundbesitz, Steuerleistung 
und Geschlechterzugehörigkeit verloren nacheinan-
der an Bedeutung. Darüber hinaus wurde seit den 
70er Jahren die Forderung lauter, auch Ausländern 
das Stimmrecht zuzugestehen. Nach dem Vertrag 
von Maastricht dürfen EU-Bürger seit 1994 auf 
kommunaler Ebene ihre Repräsentanten wählen. 

Auch der Europarat will die Jugend stärker in 
die Partizipation einbinden, für die nächsten 10 
Jahre formulierte er daher bereits – sie hören richtig 
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– 1997 als Zielsetzung: „lower the minimum age for 
the right to vote and stand for election to 16 years 
for regional or local elections, lower the minimum 
age for voting to 17 years for national und Euro-
pean elections.“ 

Meine Damen und Herren! Insofern können 
heutzutage, abgesehen von jungen Menschen, nur 
noch Geisteskranke und –schwache, bestimmte 
Straftäter und nicht Sesshafte vom Wahlrecht aus-
geschlossen werden. Die Tatsache, dass zahlrei-
che Bedingungen des Stimmrechts weggefallen 
sind, die Altersschranken aber nicht, spiegelt aber 
den hohen Stellenwert wider, den das Wahlalter als 
Partizipationskriterium besitzt. 

Ist man jedoch nach wie vor davon überzeugt, 
dass beispielsweise 14-, 15-, 16-jährige Mädchen 
und Burschen politisch weniger mündig sind als 
Erwachsene, dann könnte dem Senior dieses Hau-
ses der ich bin, auch die Frage erlaubt sein, meine 
Damen und Herren, was gegen eine Obergrenze 
sprechen würde. Also die Aberkennung des Wahl-
rechtes ab dem 100., 90. oder 80. Lebensjahr, wie 
es etwa beim vatikanischen Konklave geschieht. 

Meine Damen und Herren! Eine Kultur der Zi-
vilgesellschaft unter Einbeziehung politischen En-
gagements junger Menschen schafft frühzeitig Be-
teiligungsmöglichkeiten und unterstützt die Demo-
kratisierung der Gesellschaft in Form des Zulas-
sens einer weiteren Bevölkerungsgruppe zu Wah-
len. Das Wahlrecht in einem demokratisch ver-
fassten Staat ist ein politisches Grundrecht, das für 
die politische Willensbildung und für staatliche Ent-
scheidungen besondere Bedeutung hat und nicht 
durch andere Beteiligungsformen ersetzt werden 
kann, wenngleich weitere Maßnahmen der Partizi-
pation an politischen Entscheidungen notwendig 
sind. 

Das Wahlrecht für junge Menschen stellt zwar 
ein Mindestmaß an politischer Partizipation dar, es 
stellt jedoch die formale Basis für sehr viel weiter-
gehende Beteiligungsformen bereit: So sind die 
direkten demokratischen Instrumente wie Volksab-
stimmung, Volksbegehren oder Volksbefragung 
auch an die Altersgrenzen der Wahlberechtigung 
zum Nationalrat gebunden. 

Im Gegensatz zur Vergangenheit wird es im-
mer schwieriger für Kinder und Jugendliche, ihre 
Anliegen und Interessen gegenüber einer Mehrheit 
von Älteren durchzusetzen. 

Doch je mehr das Stimmengewicht sich zu 
Lasten der Jüngeren verschiebt, desto stärker wer-
den langfristige Konsequenzen der gegenwärtigen 

politischen Auseinandersetzung und Entscheidun-
gen ausgeblendet. Der Zukunftshorizont der ge-
genwärtigen Politik führt zu einem qualitativen Un-
gleichgewicht der Generationsinteressen. 

Zukunftsorientierte Politik geht auf junge Men-
schen zu und wehrt ihre Mitbeteiligung nicht ab. Sie 
agiert mit dem Zukunftsmandat der Jugendlichen 
und nimmt diese in den Kreis der politischen Mitbe-
stimmung herein, in Beteiligungsprojekte genauso 
wie in das generelle Wahlrecht. 

Durch diese Einbindung von Mädchen und 
Burschen durch den gesellschaftlichen und politi-
schen Gestaltungsprozess erhalten junge Men-
schen die Möglichkeit, verantwortungsbewusst an 
Entscheidungen mitzuwirken, von denen sie heute 
und morgen betroffen sind. 

Herbert Grönemeyer hat einmal gesungen: 
„Kinder an die Macht.“ Mit derlei Kategorien, meine 
Damen und Herren, wissen die Jugendlichen nichts 
anzufangen. Macht ist nicht ihr Metier. Ihnen geht 
es um Partizipation, um Solidarität, um friedliches 
Zusammenleben. Deshalb ist die heutige Initiative 
zur Wahlaltersenkung von 16 Jahre absolut ge-
rechtfertigt. Ja, sie ist überfällig! (Beifall bei der 
SPÖ, den Grünen und FPÖ.) 

Diese jungen Menschen sollten schon früher 
mitbestimmen können. Unserer Gesellschaft würde 
dies gut tun! Niederösterreich würde dies gut tun! 
Setzen wir gemeinsam ein entsprechendes 
Zukunfts-Zeichen. Ich danke! (Beifall bei der SPÖ, 
den Grünen und FPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächstem 
Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Mag. Ram 
das Wort. 

Abg. Mag. Ram (FPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! 

Es ist natürlich schwer nach so einem Vorred-
ner hier ans Rednerpult zu treten. Du hast mir ei-
gentlich fast alles weggenommen. Man sieht, wir 
haben auch diesen Button von euch. Es ist sehr 
selten dass ich einen Button der sozialistischen 
Jugend trage. Und ich glaube, das wird eine Aus-
nahmesituation sein. Aber es geht hier um die Sa-
che. Und hier sollten wir eben dementsprechend 
gemeinsam im Interesse unserer jungen Leute 
vorgehen. 

Zuvor darf ich noch eines sagen. Es ist nicht 
nur eine Freude dir zuzuhören, wir haben jetzt 
quasi eine Lehrstunde bekommen in Geschichte, 
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ein bisschen in Englisch und sogar über unsere 
Popmusiker aus Deutschland haben wir ein biss-
chen etwas erfahren. Ich darf das hier einmal fest-
halten, obwohl mir natürlich nicht zusteht so etwas 
zu bewerten: Du bist auf jeden Fall eine große Be-
reicherung für dieses Haus und vor allem für das 
Niveau dieses Hauses. (Beifall bei der FPÖ und 
SPÖ.) 

Geschätzte Damen und Herren! Um zur Sache 
zu kommen. Auch wir sprechen uns für eine Wahl-
altersenkung aus. Die FPÖ ist schon seit langem 
für die Senkung auf 16 Jahre. Wir unterstützen 
klarerweise auch den Antrag des Klubobmann Mag. 
Schneeberger, der eine Angleichung an den Be-
schluss des Nationalrates darstellt, weil wir glau-
ben, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Doch uns geht dieser Schritt nicht weit genug. Wir 
glauben, die jungen Menschen sollten das Recht 
haben mitzubestimmen. Sie sollten das Recht ha-
ben, ihre Zukunft mitzugestalten, um auch – Kol-
lege hat das gesagt – im Rahmen des Generati-
onsvertrages ihre Rechte zu behalten. 

Geschätzte Damen und Herren! Wir würden 
gerne dem Antrag des Abgeordneten Klubobmann 
Weninger und auch der Frau Dr. Petrovic und aller 
anderen beitreten betreffend einer Wahlaltersen-
kung. Wir haben aber auch einen eigenen Resolu-
tionsantrag vorbereitet und zwar zum Geschäfts-
stück Ltg. 82/A-1/8 zum Antrag des Kommunal-
Ausschusses. Ich darf den kurz zur Kenntnis brin-
gen (liest:) 

„Resolutionsantrag 

der Abgeordneten Mag. Ram und Waldhäusl 
zum Antrag des Kommunal-Ausschusses, Ltg. 
82/A-1/8, Antrag der Abgeordneten Mag. Schnee-
berger u.a. betreffend Änderung der NÖ Gemeinde-
ratswahlordnung 1994 – Wahlalter, betreffend Än-
derung der NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994 – 
Wahlalter. 

Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern 
zeigen, dass junge Menschen sehr wohl in der 
Lage sind, in jenen Lebensbereichen, die sie 
betreffen, mitzuentscheiden. Das belegt insbeson-
ders die Wahlbeteiligung unter der Jugend bei den 
Gemeinderatswahlen im Burgenland und in Kärn-
ten. Eine Änderung des Wahlalters auf 16 Jahre 
war auch eine zentrale Forderung des NÖ Jugend-
kongresses. Darüber hinaus sprechen sich die Ju-
gendorganisationen aller im NÖ Landtag vertrete-
nen Parteien immer wieder bei öffentlichen Anläs-
sen für die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
aus. 

Die Gefertigten stellen daher folgenden Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, ei-
nen Gesetzesentwurf betreffend der Senkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre auszuarbeiten.“ 

Geschätzte Damen und Herren! Ich bitte um 
Unterstützung für diesen Antrag und hoffe auch, 
dass der andere Antrag unterstützt wird. Weil ich 
der Meinung bin, dass wir der Jugend die Zukunft 
und die Chancen geben sollten die sie verdient. 
Danke! (Beifall bei der FPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächste Wort-
meldung liegt mir jene von Herrn Abgeordneten 
Erber vor. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Erber (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! 

Ich glaube man sollte sie auch besonders be-
grüßen. Und zwar ist, glaube ich, heute vollzählig 
von Niederösterreich vertreten die Sozialistische 
Jugend. (Heiterkeit und Beifall bei der SPÖ.) 
Es ist wirklich tatsächlich so, die Sozialistische Ju-
gend auch hier begrüßen zu dürfen. Weil es war ja 
noch nicht so selbstverständlich mit diesem Antrag 
auch innerhalb der eigenen Fraktion durchzukom-
men. Ich möchte vielleicht gleich ... (Heiterkeit bei 
der SPÖ.) 
Was ist denn? Ihr könnt da ruhig hergehen und ein 
bisschen reden. 

Ich möchte dazu vielleicht noch zwei Anträge 
einbringen, und zwar formale Anträge. Zum Ersten: 
Es ist ja die Zahl noch nicht festgestanden. Ich darf 
daher folgenden Antrag einbringen (liest:) 

„Antrag 

der Abgeordneten Erber, Mag. Renner, Mag. 
Karner, Dr. Nasko, Dr. Michalitsch und Friewald 
zum Antrag der Abgeordneten Dr. Michalitsch und 
Weninger gemäß § 34 LGO betreffend NÖ Landes-
bürgerevidenzengesetz, zu Ltg. 81/A-1/7. 

Der dem Antrag gemäß § 34 LGO beiliegende 
Gesetzentwurf wird in der vom Rechts- und Verfas-
sungs-Ausschuss beschlossenen Fassung wie folgt 
geändert: 

1. In der Z.2 wird im § 2 Abs.2 das Zitat: 
‚BGBl.Nr. .......‘ ersetzt durch das Zitat ‚BGBl. I 
Nr. 90/2003‘. 

2. In der Z.3 wird vor dem Wort ‚vor‘ der Artikel 
‚die‘ eingefügt.“ 



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

115 

Zum Zweiten (liest:) 

„Antrag 

der Abgeordneten Erber, Mag. Renner, Mag. 
Karner, Dr. Nasko, Dr. Michalitsch und Friewald 
zum Antrag der Abgeordneten Dr. Michalitsch und 
Weniger gemäß § 34 LGO betreffend NÖ Initiativ-, 
Einspruchs- und Volksbefragungsgesetz, zu Ltg. 
81/A-1/7. 

Der dem Antrag gemäß § 34 LGO beiliegende 
Gesetzentwurf wird in der vom Rechts- und Verfas-
sungs-Ausschusses beschlossenen Fassung wie 
folgt geändert: 

In der Z.1 und der Z.3 wird jeweils die Wort-
folge ‚der beantragten Einleitung des Verfahrens‘ 
ersetzt durch die Wortfolge ‚des Einlangens des 
Antrages bei der Landeswahlbehörde‘.“ 

Soweit zu den formalen Anträgen. Ich möchte 
aber tatsächlich dazu sagen, dieser Antrag den wir 
heute beschließen ist ja nicht einer der neu ist vom 
Sinn her, sondern es hat ja dazu schon eine Be-
schlussfassung gegeben und zwar im Jahr 2000. 
Ich kann mich erinnern, es war ein einstimmiger 
Antrag, und zwar das Wahlalter auf 16 zu senken. 
Jetzt ist es allerdings so, wo die Meinungen offen-
sichtlich auseinander gehen, ist Folgendes: Und 
zwar dass wir der Meinung sind, es kann ja nicht 
Grenzen geben bei der Gemeinderatswahl ja, bei 
der Landtagswahl ja, auf nationaler Ebene nein. 
Das war auch der Inhalt des Antrages den wir im 
Jahr 2000 beschlossen haben. Wo wir gesagt ha-
ben, natürlich sollte über diese Materie beratschlagt 
und auch ein Beschluss gefasst werden. Und wir 
haben uns dort, wie gesagt, einstimmig dafür aus-
gesprochen. Es liegt ja auf Bundesebene. 

Und ich glaube, gerade bei den Diskussionen 
die jetzt auch um den Österreich-Konvent geführt 
werden, wäre das durchaus auch ein Thema wo 
man mitdiskutieren könnte. Ich glaube aber dass es 
nicht sinnvoller wird. Und dieser Antrag, er ist von 
den Grünen schon einige Male eingebracht worden. 
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht sinnvoller ist 
wenn man einmal bei dem Bericht vom Jugendrefe-
rat bzw. Jugendbericht den Antrag Wählen ab 16 
stellt und dann sehr oft auch bei der Budgetdebatte 
wird auch der Antrag nach Wählen ab 16 gestellt. 
Tatsächlich haben wir schon etliches Mal darüber 
abgestimmt. 

Ich glaube aber darüber hinaus, was noch we-
sentlich wichtiger ist, und das war schon eine 
schöne Ausführung vom Kollegen Dr. Nasko. Ich 
glaube, was noch wichtiger ist als nur das Wählen 

allein, ist, die Jugend tatsächlich ernst zu nehmen. 
Ich glaube, das ist auch der Ausdruck den die Ju-
gendlichen damit stellen, dass sie sagen, wir wollen 
mitgestalten, wir wollen partizipieren, wir wollen mit 
dabei sein. Das wird sich nicht erschöpfen mit dem 
Wählen ab 16. Sondern Mitbeteiligung heißt auch, 
die Jugendlichen mit einzubinden. 

Und ich möchte da schon sagen, einer der Vor-
reiter was insbesondere das Haus des NÖ Landta-
ges betroffen hat in jüngster Geschichte war und ist 
unser Präsident Mag. Freibauer, der in seiner An-
trittsrede als erster Präsident gesagt hat, jawohl, 
mir ist das wichtig, auf die Meinung der Jugendli-
chen zuzugehen, auf die Meinung der Jugendlichen 
zu hören. Und er hat den Jugendkongress ge-
schaffen unter Zurhilfenahme des Jugendreferats 
und unter Zurhilfenahme ... (Abg. Mag. Fasan: 
Wenn der Jugendkongress etwas beschließt warum 
vollzieht ihr es dann nicht?) 
Ich komme schon noch darauf, Kollege Mag. 
Fasan. 

Ich glaube, dass das vom Jugendkongress her 
sehr sinnvoll war. Ich glaube aber dass es noch 
wichtiger wäre, diesen Jugendkongress auch als 
Beispiel zu nehmen. Und zwar als Beispiel für die 
Gemeinden. Und manche Gemeinden haben ja das 
schon, dass sie Jugendgemeinderäte machen. Und 
ich glaube, gerade bei Förderansätzen des Landes 
Niederösterreich sieht man ja auch, dass es sehr 
oft wichtig ist, dass man die Betroffenen mit einbin-
det. Ich denke da etwa an die Spielplatzförderung 
die jetzt 25 Mal beschlossen wird mit jeweils 10.000 
Euro. Da ist ein Kriterium davon, dass die Betroffe-
nen oder die Beteiligten, die dann den Spielplatz 
benutzen sollen, auch mit eingebunden werden 
damit man diese Förderung in Anspruch nehmen 
kann. Ich halte das für wesentlich oder halte das für 
einen sehr, sehr wichtigen Ansatz um die Jugend 
mit einzubinden. 

Ich möchte aber dazu sagen, und ich weiß 
schon, das wird wieder ein Punkt sein der Ihnen 
seitens der Sozialdemokratie nicht wirklich gefallen 
wird. Ich möchte aber schon sagen, wichtig ist es, 
die Jugendlichen nicht nur mit wählen zu lassen, 
sondern die Jugendlichen auch mit einzubinden. 
Das heißt, man muss Vertreter von Jugendorgani-
sationen auch auf den Listen finden. Ich halte das 
wirklich für sehr, sehr wichtig.  

Und ich glaube, wenn ich mir die im Landtag 
vertretenen Parteien anschaue, dass das insbe-
sondere auch eine Aufforderung sein sollte an die 
Sozialdemokratie ihre Jugendvertreter mit einzu-
binden und auf wählbare Listenplätze zu stellen. 
Weil ich glaube es ist kein gutes Zeichen wenn man 
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den ersten Jugendvertreter auf Platz 35 stellt. Ich 
möchte aber auch sagen, das hat durchaus auch 
Gültigkeit für die nationale Ebene. Auch im Natio-
nalrat haben sie nicht wirklich sehr junge oder Ju-
gendvertreter auf ihren Listen. 

Ich möchte hier schon sehr positiv hervorhe-
ben die Österreichische Volkspartei, wo eben auch 
der Junge-ÖVP-Obmann vertreten ist sowohl auf 
nationaler Ebene als auch die Junge-ÖVP-Obfrau 
auf Bundesebene mit der Sylvia Fuhrmann und 
dem Jürgen Maier. Ich glaube, dass es die ÖVP 
wie keine andere Partei versteht, die Jugendlichen 
in den Gemeinden einzubinden. Es sind über 500 
junge Gemeinderäte unter 35 am Werk bei der 
ÖVP auf den Listen. Ich glaube, das ist ein Zeichen 
das sich sehen lassen kann. 500 in ganz Nieder-
österreich in den Gemeinden. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und ich glaube, dass wir uns auch sehr einig 
waren und dass das ein sehr wichtiger Schritt zur 
Mitbeteiligung war als Pflichtfach die politische Bil-
dung in den allgemein bildenden höheren Schulen 
einzuführen. Auch das ist ein richtiger Schritt. Und 
ich glaube, dass es sehr stark auch an den politi-
schen Parteien liegt, sich der Diskussion in den 
Schulen zur Politik zu stellen. Das heißt hinzuge-
hen in den Schulen und dann dementsprechend 
auch über Politik und politische Vorgänge zu disku-
tieren. Da braucht man nicht unbedingt als Partei-
politiker auftreten, sondern durchaus als Vertreter 
des Landtages, des Gemeinderates oder des Nati-
onalrates. 

Ich möchte aber jetzt dazu kommen wovon ich 
glaube, dass das wirklich Jugendpolitik ist. Und 
auch hier sind wir sehr stark kritisiert worden von 
Ihnen, den Kollegen der SPÖ. Und zwar kann ich 
mich erinnern, wie hart Sie dagegen aufgetreten 
sind als die Pensionsreform beschlossen worden 
ist. Da haben Sie gesagt, das kann nicht sein, das 
ist unsozial, das ist ungerecht und das ist furchtbar. 
(Beifall bei der SPÖ.) 
Meine Damen und Herren! Persönlich glaube ich, in 
Wahrheit ist es eines der größten Zeichen an die 
Jugend auch ein Problem wie die Pensionsdebatte 
anzugehen. Weil es ist nichts wichtiger und nichts 
jugendfreundlicher als die Pensionen für die jungen 
Menschen zu sichern und das zu tun was getan 
werden muss, damit die jungen Personen und 
Menschen in Zukunft auch noch eine Pension krie-
gen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Mag. Leichtfried: 
Gratuliere den unter 35-Jährigen, was denen noch 
bleibt!) 
Genau! Und wenn man noch weiter gewartet hätte, 
dann wäre es wahrscheinlich noch ärger geworden. 
Man kann doch die Augen nicht verschließen! Man 
kann nicht immer älter werden, immer kürzer ar-

beiten und immer länger ausbilden und dann zu 
den Jungen hingehen, eure Pensionen sind sicher. 
Das stimmt einfach nicht. Ein jeder, der weiß was 
auf uns zukommt muss handeln. Alles andere ist 
unverantwortbar gegenüber der Jugend. Und das 
muss man einmal sehr klar sagen. 

Und ich glaube, gerade das wofür die ÖVP 
jetzt sehr stark geprügelt wird und zwar dass sie 
das Budget in Ordnung hält, dass es zu keiner 
Neuverschuldung kommt, dass es zu vertretbaren 
... (Heftige Unruhe bei SPÖ und den Grünen.) 
Wer hält die Budgetdisziplin, das muss man schon 
einmal dazu sagen. Wo Sie sehr hart dagegen 
aufgetreten sind. Und das ist in Wahrheit ju-
gendfreundliche Politik! Das auszugeben was man 
einnimmt und nicht das auszugeben was die 
nächsten Generationen verdienen sollen. Das ist 
jugendfreundliche Politik! (Beifall bei der ÖVP.) 

Weil ich kann Ihnen schon sagen, ich schätze 
den Kollegen Kreisky durchaus wenn es um Bil-
dungspolitik geht. Ich schätze den Kollegen Kreisky 
durchaus wenn es um Schulpolitik geht oder auch 
um Frauenpolitik. Nur, eines muss man auch dazu 
sagen: In Zeiten, wo Kreisky mit seiner Macht war 
ist sehr viel auf Kosten der Zukunft investiert wor-
den und das war in Wahrheit auch Verzehr von 
Saatgut der Zukunft. Und das war nicht in Ordnung 
und das war keine jugendfreundliche Politik. (Abg. 
Kautz: Jeden Tag mehr Schulden!) 

Und jetzt zum Nächsten: Ich glaube, wir müs-
sen uns im Sinne der Jugend auch den Problemen 
stellen die heute schon angesprochen worden sind. 
Was braucht ein Jugendlicher tatsächlich am Wich-
tigsten? Ich glaube es ist der Arbeitsplatz. Und die 
jugendfreundliche Politik drückt sich ... (Abg. Kautz: 
Wir haben die höchste Jugendarbeitslosigkeit aller 
Zeiten! – Abg. Weninger: Wir haben noch nie so 
viele Arbeitslose gehabt! Ist der Kreisky schuld 
dass es heute so viele Arbeitslose gibt?) 
Ja, okay. Ich komme schon darauf. (Weiterhin Un-
ruhe im Hohen Hause.) 

Gut, wenn wir dann so weit sind kann ich wei-
ter machen. Und zwar Folgendes: Ich glaube, dass 
es durchaus eine jugendfreundliche Politik ist wenn 
es 900 Plätze für Lehrlinge gibt und eine Stiftung 
gibt in Niederösterreich, das ist zugesichert. (Abg. 
Weninger: Und was ist mit den anderen 3.000?) 
Moment: Das ist für Lehrlinge. Plus die Plätze in 
der Lehrlingsstiftung Verein Jugend und Arbeit. Ich 
glaube, dass das ein richtiger Ansatz ist, ein sehr 
jugendpolitisch wichtiger Ansatz. Und all das was 
ich jetzt gesagt habe das geht in Wahrheit weit 
darüber hinaus über das Schlagargument Wählen 
ab 16. Weil das kann nur ein kleiner Beitrag dazu 
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sein. Wir haben eine Beschlussfassung gemacht im 
Jahr 2000, wir bekennen uns zu diesem Beschluss, 
das möchte ich auch dazu sagen. Aber ich glaube, 
es wird nicht besser wenn man glaubt dass man 
halt mit einer sehr populistischen, ich sage populis-
tischen Forderung ... (Anhaltende Unruhe im Hohen 
Hause.) 

Das ist keine populäre, sondern eine populisti-
sche Forderung. Ich glaube, dass es nicht besser 
wird wenn man diese permanent wiederholt. Und 
eines möchte ich zum Schluss noch sagen. Und 
zwar weil manche so darstellen als die ÖVP müsste 
sich fürchten vor dem Entscheid der Jungen. Ich 
möchte nur sagen bei den Landtagswahlen 2003 
haben 49,5 Prozent der Jungen der ÖVP zuge-
stimmt. Im Jahr 1998 waren es 51,8 Prozent. Also 
die Partei die sich vor den Jungen am wenigsten 
fürchten muss das ist die NÖ Volkspartei. (Beifall 
bei der ÖVP. – Abg. Mag. Fasan: Dann lasst sie 
doch wählen!) 

Damit komme ich zum Schluss. Ich glaube, 
dass man sich zu Beschlüssen bekennen muss die 
man getroffen hat. Und ich glaube, dass Be-
schlüsse nicht besser werden wenn man sie per-
manent wiederholt. Und ich glaube, dass es unsere 
Jugend nicht verdient, populistischen Sand in die 
Augen gestreut zu bekommen. Deswegen werden 
wir dem Antrag des Verfassungs-Ausschusses 
zustimmen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächste Red-
nerin ist Frau Abgeordnete Mag. Renner am Wort. 

Abg. Mag. Renner (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Frau Landeshaupt-
mannstellvertreterin! Sehr geehrte Landesräte! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Ersten ist mir 
bei der flammenden Rede des Kollegen Dr. Nasko 
aufgefallen, dass einige Kollegen bei der Wortmel-
dung zum 15. Jahrhundert und zu Cusanus sich 
bemüssigt gefühlt haben zu schmunzeln. 

Das halte ich ehrlich gesagt für überflüssig. Es 
gibt gewisse Wahrheiten, die sind zwar sehr alt so 
wie viele der alten Griechen und unter anderem 
auch eine Forderung des Cusanus aus dem 15. 
Jahrhundert, die sind aktueller denn je. Cusanus 
war einer der ersten der im Bezug auf die Bildung 
und die Bildungsfähigkeit des Menschen gefordert 
hat, allen alles auf alle Weise zu lehren. Und ich 
muss betonen, allen. Es hat damals noch keine 
Sozialdemokratie gegeben. Und in diesem Sinne 
war Cusanus ein Vorreiter, kein Sozialdemokrat, 
natürlich nicht, aber ein Vorreiter eines christlich-
sozialen philosophischen Andenkens eines neuen 

Bildungsbegriffes in Bezug auf den Menschen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Zum Zweiten, zum Herrn Kollegen Erber. Ich 
habe jetzt sehr aufmerksam gelauscht, ich konnte 
nicht einen Grund hören, warum Sie jetzt wirklich 
gegen Wählen mit 16 sind. Sie haben gesagt Sie 
wollen die Jugend einbinden, das tun Sie in Ju-
gendgemeinderäten, in sämtlichen Foren. Soweit 
mir bekannt ist will auch Ihre Jugendorganisation 
das Wahlrecht zumindest auf kommunaler Ebene. 
In diesem Zusammenhang ist sehr interessant, 
dass Herr Abgeordneter Maier sich offenbar nicht 
bemüßigt fühlt dazu auch eine Stellungnahme ab-
zugeben. Und nun komme ich zum Altersdurch-
schnitt zur Gänze - nämlich der Regierungsmitglie-
der und Abgeordneten - weil Sie sehr betont haben, 
dass Sie Jugendvertreter auf der Liste haben. Wir 
haben kurz vor der Sitzung das Durchschnittsalter 
ausgerechnet. Und es liegt bei der SPÖ bei 46 
Jahren und bei der ÖVP bei 50 Jahren. Also sind 
wir im Schnitt um 4 Jahre jünger. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Und nun bitte ich Sie mir zu folgen: Ich habe 
mir 16 gute Gründe aufgeschrieben, warum Wählen 
mit 16 wünschenswert ist. Der erste Grund, der ist 
schon zweimal erwähnt worden, das ist das empi-
risch belegte Interesse der jungen Menschen bei 
den Gemeinderatswahlen im Burgenland, in Graz 
und in Kärnten, wo das Interesse bzw. die Wahl-
beteiligung zum Teil höher war als bei den unter 
Anführungszeichen „erwachsenen“ Wahlberechtig-
ten. 

Zweiter Grund: Während das aktive Wahlrecht 
ab dem 16. Lebensjahr peripher vorhanden ist, 
werden zahlreiche beratende Gremien, wie zum 
Beispiel Jugendgemeinderäte usw. ins Leben ge-
rufen. Nicht dass Sie mich falsch verstehen. Jedes 
Gremium, das sich mit Jugendlichen beschäftigt ist 
natürlich wichtig und richtig. Aber echte Mitbestim-
mung in unserem Sinne erschöpft sich nicht in be-
ratender Beiziehung junger Menschen. Echte Mit-
bestimmung muss es ihnen ermöglichen ihre For-
derungen direkt in der Wahlzelle einzubringen. 

Dritter Grund: Junge Menschen sind zwar ge-
mindert aber dennoch strafrechtlich verantwortlich. 
Es gibt zwar gewisse Entgegenkommen des Ge-
setzgebers wie die Diversion. Das ändert aber nicht 
den Zustand, dass sehr junge Menschen mit dem 
Gesetz in Konflikt kommen können und demnach 
auch strafrechtlich verantwortlich sind. Und wir sind 
der Meinung, wer dem Strafrecht nach Verantwor-
tung tragen kann, der soll auch in der Wahlzelle 
seine Meinung kundtun. 
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Vierter Grund: Junge Menschen werden nicht 
daran gehindert, sich an legalisierten Suchtmitteln 
wie Nikotin und Alkohol zu bedienen. Das ist ab 16 
Jahren erlaubt, somit sollte auch wählen erlaubt 
sein. 

Fünfter Grund ist der Verweis auf die verwal-
tungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit der jungen 
Menschen durch die Teilnahme am Straßenver-
kehr. Sei es durch Mopedbenützung, durch die 
modernen, zum Teil schon wieder sehr umstritte-
nen Scooter oder diesen auch immer mehr in Mode 
geratenen L17-Führerschein. Wenn die Gesell-
schaft gestattet, dass sich sehr junge Menschen im 
gefährlichen Straßenverkehr befinden dürfen, sollte 
ihnen auch das in einer Demokratie ungefährliche 
Wahlrecht eingeräumt werden. 

Sechster Grund: Junge Frauen dürfen Kinder 
bekommen. Sind als reif genug für die Mutterrolle. 
Muss eigentlich auch heißen reif genug für die 
Wahlzelle. (Beifall bei der SPÖ.) 

Anknüpfend an den 6. Punkt, es ist ja nicht nur 
so, dass junge Mütter Mütter werden, es ist auch so 
dass junge Väter Väter werden. Und dann müssen 
diese Eltern, diese sehr jungen Eltern zum Teil 
auch ihrer Elternrolle verantwortlich werden. Diese 
Verantwortung gegenüber einem Baby, einem 
Kleinkind ist eine sehr hohe und diese Elternrolle 
ruft geradezu nach Mitentscheidung auch in der 
Politik. (LR Mikl-Leitner: So ein Blödsinn!) 

Achter Grund: Ich habe das Wort Blödsinn ge-
hört, aber ich finde das nicht so. Ich lass mich nicht 
aus dem Konzept bringen. Ich bin erst bei acht und 
es ist kein wirklicher Punkt den man so widerlegen 
kann. Viel, viel früher als die jungen Leute mit dem 
Wahlrecht in Verbindung kommen, kommen sie mit 
einer der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Le-
ben in Berührung, nämlich mit der der Berufswahl. 
Das heißt, sie müssen sich mit 14, 15 Jahren in 
Wirklichkeit entscheiden welchen Beruf sie erlernen 
wollen, ob sie an eine weiterführende Schule gehen 
wollen. Und obwohl das Berufsleben immer mehr 
Flexibilität verlangt, so ist es doch so, dass einem 
die Berufswahl ein Leben lang begleitet weil es 
einfach die umfassendste Ausbildung ist die man 
zwischen 14 und nach oben hin offen genießt. Und 
gerade wenn man diese Entscheidung den jungen 
Menschen überlässt, darf man ihnen eigentlich das 
Wahlrecht auch nicht absprechen. 

Neunter Grund, das habe ich bei der letzten 
Rede, bei der letzten Landtagssitzung im Zusam-
menhang mit der Jugendwohlfahrt auch sagen 
müssen weil es so ist. Der neunte Grund: Jugendli- 

che dürfen eigene Konten führen und werden im-
mer mehr von Banken und Geldinstituten als Kun-
den umworben. Wer gut genug ist, um bei Bankin-
stituten Schulden zu machen ist auch gut genug um 
politisch mit zu entscheiden. 

Zehnter Grund: Das ist ein bisschen ein tech-
nischer Grund, da muss ich ausholen. Die geltende 
Nationalratswahlordnung bevorzugt Territorien mit 
kinderreichen Familien. Das heißt, die zu verge-
benden Mandate nach einer allfälligen National-
ratswahl werden nicht nach Wahlberechtigten ver-
geben, sondern nach der Einwohnerzahl. Das 
heißt, in sehr kinderreichen Gegenden, Bundeslän-
dern gibt es mehr Mandate zu verteilen wie zum 
Beispiel in Tirol. Wir sind der Auffassung, dass man 
einen Teil dieser Kinder die über diese Wahlzahl 
mitentscheiden, nämlich die 16- bis 18-Jährigen 
gleich hereinholen soll in das System und sie selber 
entscheiden lassen sollen. 

Elfter Grund: Zum Vorwurf dass vom Wahl-
recht nicht Gebrauch gemacht wird, obwohl das die 
empirischen Daten wie gesagt von den drei Bun-
desländern ohnehin widerlegen, natürlich impliziert 
das Wahlrecht auch den Verzicht auf dieses. So 
wie jeder Wähler auf sein Wahlrecht verzichten 
kann muss dies allenfalls auch einem Jugendlichen 
Wähler gestattet sein. Die stetig abnehmende 
Wahlbeteiligung - im Übrigen finde ich das sehr 
bedauerlich - zeigt uns ja, dass auch immer mehr 
sogenannte erwachsene Wähler auf ihr Mitbestim-
mungsrecht verzichten. 

Zwölfter Grund: Zum Einwand, dass kein Inte-
resse der jungen Menschen an der Politik vorhan-
den wäre. Sehr geehrte Damen und Herren! Den-
ken Sie an folgendes Beispiel: Es findet eine Be-
triebsratswahl statt und es ist natürlich so, und ich 
denke das ist in der Natur des Menschen, dass 
mich eine Wahl dann besonders interessiert wenn 
ich die Gelegenheit habe mitzubestimmen und nicht 
als Zaungast daneben zu stehen. Und es macht 
natürlich einen Grund aus sich zu interessieren 
wenn ich die Gelegenheit habe zu sehen, dass 
mein Favorit gewinnt bzw. dass die Ideen meines 
Favoriten oder meiner Favoritin gewinnen können. 
Und im Übrigen sind bei den Arbeiterkammerwah-
len noch viel jüngere Menschen als 16-Jährige 
zugelassen. Weil bei den Arbeiterkammerwahlen 
die Mitgliedschaft zur Kammer gleichzeitig die 
Wahlberechtigung darstellt. Das heißt, dass ein 
Lehrling, der unter Umständen noch nicht einmal 
das 15. Lebensjahr erreicht hat, zur Interessens-
vertretung in der Arbeiterkammer wahlberechtigt ist. 
Unserer Meinung nach auch ein Grund das Wahl-
recht auszudehnen. 
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Dreizehnter Grund: Die jungen Leute wüssten 
zu wenig Bescheid. Bei meiner zutiefsten Überzeu-
gung von der Bildungsmöglichkeit des Menschen, 
dafür habe ich auch nicht vergessen was der 
Cusanus im 15. Jahrhundert schon gefordert hat, 
ist doch auch anzumerken, dass sogenannte er-
wachsene Wahlberechtigte ihre Wahlentscheidung 
nicht immer aus einem fundamentalen, historischen 
Wissen aus dem intensiven Studium der Parteipro-
gramme und nicht immer aus der rigorosen Über-
prüfung der Ankündigungspolitik und der tatsächli-
chen politischen Gestaltung der politischen Par-
teien treffen. 

Das heißt, wir politischen Akteure, sehen uns 
immer mehr dem Trend unterworfen, dass nicht der 
politische Inhalt, sondern die an der Spitze ste-
hende Person gewählt wird. Das ist demokratiepoli-
tisch bedenklich, so ist es, das ist Realität, mit dem 
müssen wir leben. Aber wenn immer mehr Wahlbe-
rechtigte ihre Wahlentscheidung auf Grund zum 
Beispiel des Aussehens einer Person treffen, dann 
kann man das 16- bis 18-Jährigen auch allemal 
zumuten. 

Vierzehnter Grund: Die Verteilung der Wahlbe-
rechtigung entspricht nicht dem verfassungsrechtli-
chen Grundgedanken des allgemeinen Wahlrechts. 
Wenn es Jugendlichen auf Gemeinderatsebene 
möglich ist zu wählen, dann muss man sich das 
verfassungsrechtlich auch noch anschauen, denke 
ich mir. Weil das allgemeine Wahlrecht heißt, dass 
man allgemein an allen Wahlen teilnehmen darf 
und nicht ungeteilt. Das heißt nicht im Burgenland 
schon und da nicht. Man muss in Wirklichkeit wahr-
scheinlich langfristig anstreben, dass auf allen 
Ebenen die jungen Leute zum Zug kommen. 

Fünfzehn: Ich halte die Einräumung des Wahl-
rechts für unsere jungen Leute auch für ein Stück 
weit - das ist so modern dass man sagt für ein 
Stück weit - eine Entschärfung des Generationen-
konflikts. Ich denke, wenn die jungen Leute poli-
tisch mitentscheiden, entscheiden sie auch über 
unsere gemeinsame gesellschaftspolitische Zukunft 
mit. Und damit wird das eine gemeinsame Ent-
scheidung von sehr jungen Leuten oder von älteren 
oder sehr alten Leuten. Das finde ich ist auch ein 
Grund über den man nachdenken müsste. 

Und bevor ich den 16. Grund jetzt wirklich noch 
vorlese, bitte ich Sie ganz allgemein: Haben wir 
keine Angst vor Jungwählern! Jede politische 
Gruppierung, und der Herr Kollege Erber hat ja 
gesagt, sie müssen sich überhaupt nicht fürchten, 
das belegen die Ergebnisse. Dann frage ich mich, 
warum er das nicht wirklich einmal angeht. Jede 
politische Gruppierung wird geeignete Mittel und 

Wege finden müssen um diese spezielle Wähler-
schicht für sich zu gewinnen. Das gilt einmal im 
Übrigen für alle Wähler die wahlberechtigt sind und 
nicht nur für die jungen Leute.  

Und jene politische Partei, jene politische 
Gruppierung, die es am Besten schaffen wird die 
jungen Leute zu überzeugen, wird am Ende die 
meisten Stimmen dieser Gruppe erhalten. Der 
sechzehnte Grund findet sich unserer Auffassung 
nach auf der Homepage der Jungen ÖVP. Ich zi-
tiere. Das ist ein ganz neuer Ausdruck: Wir treten 
für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre auf 
kommunalpolitischer Ebene ein. Gerade den Jun-
gen die Möglichkeit geben, die Zukunft ihrer unmit-
telbaren Umgebung zu gestalten. Na bitte. Also das 
ist ein Homepage-Ausdruck der Jungen ÖVP. Ja, 
Niederösterreich. Burgenland nutzt mir nichts in 
dem Zusammenhang. 

Gut. Das waren jetzt meine 16 Gründe. Ich 
richte nun an Sie das Verlangen, der Abgeordneten 
Weninger u.a. gemäß § 66 Abs.2 LGO 2001 zum 
Antrag der Abgeordneten Weninger, Dr. Petrovic 
u.a. betreffend Änderung der NÖ Landtagswahl-
ordnung 1992 und Änderung der NÖ Gemeinde-
ratswahlordnung 1994, Wahlaltersenkung, Ltg. 
80/A-2/3. Die Gefertigten stellen das Verlangen auf 
Durchführung einer namentlichen Abstimmung. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als Nächstem er-
teile ich Herrn Abgeordneten Mag. Fasan das Wort. 

Abg. Mag. Fasan (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Ich darf zunächst einen Satz zu den anderen 
Anträgen machen, nämlich zu den Anträgen was 
die Stichtagsregelung betrifft. Natürlich sind wir da 
dafür weil wir alle damit zumindest den 18-Jährigen 
auch den am Wahltag oder den kurz davor 18-Jäh-
rigen es ermöglichen zumindest zur Wahl zu gehen 
wenn eine Wahl stattfindet. Weil üblicherweise ist ja 
nicht gerade Wahl wenn ich 18 werde, wenn ich 
meinen 18. Geburtstag habe. Weil meistens muss 
ich ohnehin auf meinen 19., 20. oder 21. Ge-
burtstag warten bis eine Wahl kommt. Und das ist 
das eigentliche Problem oder eines der Probleme 
zum Jugendwahlrecht. 

Womit wir beim Thema wären. Kollege Erber! 
Zwei Bemerkungen nur in aller Freundschaft. Deine 
Rede war eine Rede zur Jugendeinbindung, aber 
nicht zum Jugendwahlrecht. Und zweitens, auch 
bitte in aller Freundschaft nicht falsch verstehen. 
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Aber wenn du vom ehemaligen Bundeskanzler Dr. 
Kreisky als Kollegen Kreisky sprichst kannst selber 
nicht mehr sehr jung sein. Also ich meine, dass du 
vielleicht da eine andere Ausdrucksform wählen 
hättest können. (Beifall bei der SPÖ.) Ich frage 
mich, meine Damen und Herren ... 
(Abg. Weninger: Er wünscht sich in die Ära Kreisky 
zurück, wofür ich Verständnis habe!) 
Wie auch immer. Das steht mir nicht zu das zu 
interpretieren.  

Wovor hat die ÖVP also Angst? Wir waren 
doch einmal sehr weit. Wir waren in diesem Land-
tag schon sehr weit. Wir haben im Jahr 2000 einen 
Resolutionsantrag beschlossen, an den Bundesge-
setzgeber heranzutreten das zu ändern. Einstim-
mig, mit den Stimmen der ÖVP. Wenn es aber ans 
Eingemachte geht, dann wollen Sie auf einmal nicht 
mehr. Eine ganz, ganz typische Haltung. Wir wer-
den bei der Wassercharta, wenn es um den Schutz 
des Wassers in der Landesverfassung geht, noch 
einmal darauf zu sprechen kommen. 

Sie machen eine Bekenntnispolitik, Sie ma-
chen eine Fassadenpolitik. Aber wenn es wirklich 
ans Eingemachte geht, dann ziehen Sie immer 
zurück, dann verstecken Sie sich. Meistens hinter 
der Person des Landeshauptmannes. 

Die Kollegin Mag. Renner hat schon gesagt, 
wer strafmündig ist, wer Steuern zahlt, wer in der 
Berufsausbildung steht, wer arbeiten geht, wer vom 
Jugendschutz eine ganze Reihe von Rechten hat 
soll auch wahlberechtigt sein, das ist ganz klar. 

Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die 
ÖVP ist dann wenn es darum geht, der Wirtschaft 
Geschäfte mit jungen Leuten zu ermöglichen, nicht 
so heikel. Aber wenn es ums Wählen geht, wenn es 
um die Rechte der jungen Menschen geht, dann ist 
sie heikel. 

Und noch etwas, meine Damen und Herren! 
Sie verwechseln Wahlrecht mit Wahlpflicht. Sie tun 
so, als würden, nehmen wir jetzt eine Hausnummer 
her, 40 Prozent der Jugendlichen zwischen 16 und 
18 Jahren, die gerne wählen gehen wollen und die 
anderen 60 Prozent nicht, als müsste man diesen 
40 Prozent die gerne wählen gehen wollen, ver-
bieten wählen zu gehen. Das ist Ihre Politik. Sie tun 
so als wäre das Wahlrecht eine Wahlpflicht. Und 
das halte ich für schlecht. (Beifall bei den Grünen.) 

17-jährige Gymnasiasten, die sich über das 
Internet alle Informationen dieser Welt besorgen 
können, die eine enorme Informationsfülle sehen 
können und beobachten können dürfen nicht wäh-
len gehen. Menschen, die klare Berufsvorstellun-

gen haben, die ein hohes Interesse an Politik ha-
ben die dürfen nicht wählen gehen. Daher frage ich, 
was ist denn eigentlich das Kriterium dass jemand 
wählen kann. Ist das Wahlrecht eine Alterserschei-
nung so wie der Hofrat, der Amtsrat, der Regie-
rungsrat? Wer das entsprechende Alter hat der darf 
wählen und wer politisch gebildet ist der darf noch 
nicht wählen. Und da ist der Umkehrschluss den 
Dr. Nasko gebracht hat, an und für sich durchaus 
richtig. Wie lange geht denn das? 

Ich lade Sie ein, und ich lade insbesondere 
einmal auch die jungen Menschen ein. Was sie 
nämlich dürfen laut Wahlrecht das ist die Möglich-
keit Wahlzeuge zu sein. Also nicht Mitglied der 
Wahlbehörde, sondern reiner Beobachter der Wahl. 
Das darf man meines Wissens ab 14. Und lade Sie 
ein einmal in Pflegeheime zu gehen und dort zu 
beobachten, wie alte Menschen, die vielleicht gar 
nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne sind, wählen. Ich 
halte das für richtig dass sie wählen, weil sie auch 
Teil unserer Gesellschaft sind, na selbstverständ-
lich. Aber da kommen halt dann Eltern her, nehmen 
den Zettel in die Hand, gehen zum Fenster, ma-
chen das Kreuzl wo sie wollen, und wenn es gut 
geht, dann werfen sie auch einen Blick auf die An-
gehörige die da im Bett liegt und sich nicht mehr so 
gut artikulieren kann. Das gibt es auch. Und trotz-
dem dürfen diese Menschen völlig zu Recht wäh-
len. 

Wer aber als hochgebildeter 17-jähriger Gym-
nasiast oder Gymnasiastin zur Matura, zur Reife-
prüfung eine Fachbereichsarbeit über das politische 
System Österreichs schreibt, der darf nicht wählen 
gehen, weil es die ÖVP so will in diesem Land. Das 
ist Ihre Fassaden-Politik. 

Wenn wir von Umfragen sprechen, wenn Dr. 
Brunmayr also erhoben hat in der Studie, die Mehr-
heit der jungen Leute sind vielleicht gar nicht so 
interessiert, dann möchte ich schon anmerken, 
dass die Umfrage durchaus seriös ist. Die Inter-
pretation, die Sie über diese Umfrage vorlegen, ist 
aber höchst unseriös. Denn Sie wissen ganz ge-
nau, dass diese Umfrage ab 14 gemacht wird. Aber 
der 9. Schulstufe wurde das gemacht. Ich habe 
selber 14-jährige Schülerinnen beobachtet wie sie 
diese Zettel, diese Umfrage, diesen Fragebogen 
ausgefüllt haben. Ich habe ihn hier, das sind 
schwere Fragen. Da sind natürlich, ist auch ganz 
interessant. Klammer auf: In diesem Fragebogen 
wird über einen einzigen Beruf näher nachgefragt. 
Welchen Berufswunsch haben die jungen Leute. 
Können sie sich vorstellen diesen Beruf auszuüben. 
Wissen Sie, welcher Beruf das ist? Altenpflegerin 
oder Altenpfleger. Das wird nachgefragt. Natürlich 
sagen viele ja, warum nicht? Als 14-Jähriger, 15-
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Jähriger, 16-Jähriger kann ich mir schon vorstellen. 
Das nur so viel was den sogenannten Traumberuf 
wie sie Kollegin Hinterholzer genannt hat, Alten-
pflegerin betrifft. Klammer zu. 

Wenn wir also diese Fragebögen vor uns ha-
ben, und es werden da 14-, 15-Jährige gefragt. Es 
wird überlegt bei Gemeinderatswahlen das Wahl-
alter auf 16 Jahre zu verringern. Ist dieser Vor-
schlag ihrer Meinung nach sinnvoll, nicht sinnvoll, 
egal. Bisher stimmen sie folgenden Aussagen zu. 
Volle Verantwortung trägt man erst mit dem Eintritt 
ins Erwachsenenalter, daher auch Wahlrecht ab 18. 
Ich möchte schon mit 16 oder 17 meine politischen 
Wünsche ausdrücken können. 

Wenn Sie das 16-, 17-, oder 18-Jährige fragen, 
dann bekommen sie was ganz anderes heraus als 
wenn sie das 14- oder 15-Jährige fragen. Weil ich 
nehme ja an, Sie wissen, insbesondere die Frau 
Jugendlandesrätin wird das wissen, dass die Ent-
wicklung bei jungen Menschen sehr, sehr schnell 
geht. Und dass 17-Jährige völlig anders agieren 
und völlig andere Überlegungen anstellen als das 
beispielsweise 14- oder 15-Jährige tun. Daher 
möchte ich einmal wissen, wenn man das aufsplit-
tet, wie schaut es dann aus? Wie schaut die Befra-
gung dann aus? Und dann können wir seriös be-
urteilen wie die Umfragen und die Meinungen wirk-
lich sind. Und dann gibt’s noch immer Wahlrecht 
vor Wahlpflicht. 

Und dann kam vor einigen Wochen die urinte-
ressante Idee. Die Frau Landesrätin Mikl-Leitner 
schlägt vor eine Art Familienwahlrecht, ein Kinder-
wahlrecht. Wer also Kinder hat, Kinder dürfen 
selbstverständlich noch nicht wählen, können ihre 
politische Meinung nicht zum Ausdruck bringen, 
daher dürfen die Eltern mitstimmen. Wer Kinder hat 
darf zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, eine halbe 
Stimme für das Kind abstimmen. Da taucht einmal 
die Frage auf, na, wer gibt denn jetzt die Stimme 
ab? Der Vater, der FPÖ-Wähler, die Mutter, die 
Grün-Wählerin? Wer? Wo gibt’s denn das? (Zwi-
schenruf bei Abg. Präs. Ing. Penz.) 
Na gut, Herr Präsident, sagen wir halt, der Vater ist 
ein ÖVP-Wähler. Seien wir nicht so, gut, Herr Prä-
sident, einverstanden. 

Was aber dann beim Säugling ist es klar, beim 
10-jährigen Kind ist es auch klar. Ein 17-jähriges 
Kind mit eigener politischer Meinung, mit eigener, 
politischer Überzeugung muss jetzt dem Vater oder 
der Mutter sagen, bitte, du wählst das für mich? 
Aber es gibt ein geheimes Wahlrecht. Und die El-
tern oder der Elternteil geht jetzt in die Wahlzelle 
und wählt nach seiner politischen Überzeugung. 

Das ist meiner Ansicht nach die Grenze zur Ent-
mündigung, zur politischen Entmündigung. 

Also eine absurde Vorstellung. Und noch ab-
surder wird es wenn man sich die Frage stellt, na 
was macht denn eine 17-jährige Mutter mit einem 
Kind? Wie ist das dann? Du hast eine 17-jährige 
Mutter die ist nicht wahlberechtigt? Die hat ein 
Kind, die sollte für sich wählen dürfen, das darf sie 
nicht? Sie darf für ihr Kind wählen, hat dann eine 
halbe Stimme. Oder wenn dann die Mutter dieser 
17-jährigen Mutter oder der Vater, gibt’s dann das 
Großmütterwahlrecht oder Großelternwahlrecht? 
Was ist das für eine absurde Idee Frau Landesrä-
tin? Das kann man nicht durchführen. 

Das heißt also, eigentlich wollen sie ein Stell-
vertreterInnenwahlrecht. Ich kann mir nur vorstel-
len, weil Sie sich davon vielleicht mehr Stimmen 
erwarten. Anders kann ich mir das nicht erklären. 
Und dazu kommt natürlich der Gedanke dass man 
wenn man 16 Jahre ist und das Wahlrecht erwor-
ben hat, damit noch längst nicht wählen geht. Wenn 
zum Beispiel jemand der heute 16 ist bei den 
nächsten Landtagswahlen wahlberechtigt ist, dann 
ist er das in vier Jahren. Und dann ist diese Person 
20. Das heißt in Wirklichkeit, wenn sie heute sagen 
Wahlrecht ab 16, dann ermöglichen Sie unter Um-
ständen den heute 18-Jährigen oder 19-Jährigen 
dass sie in ein paar Jahren wählen können. Und 
ähnlich kann man das umlegen mit der Gemeinde-
ratswahl. Natürlich kann man es ähnlich umlegen 
mit der Gemeinderatswahl. Ist ja nichts anderes. 
Und das wollen Sie unterbinden. Sie wollen in 
Wirklichkeit, dass die Leute möglichst spät wählen 
gehen. Das ist Ihr Ansinnen und das kann nur ein 
politisches Ansinnen sein. Anders kann ich es mir 
nicht erklären. 

Was bleibt? Eigentlich Enttäuschung, muss ich 
sagen. Die ÖVP ist keine Jugendpartei, die ÖVP 
unterbindet Möglichkeiten für Jugendliche am politi-
schen System teilzuhaben. Das ist sehr schade. 
Aber ich lese schon die großen Schlagzeilen von 
Jugendpartizipation, von Jugendeinbindung, wir tun 
alles für die Jugend. Wenn Sie was tun wollen, 
dann tun Sie es jetzt und geben Sie sich einen Stoß 
und stimmen Sie mit mit diesem Antrag! (Beifall bei 
den Grünen und der SPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Nächste Wortmel-
dung Herr Abgeordneter Herbert Thumpser. 

Abg. Thumpser (SPÖ): Herr Präsident! Werte 
Kolleginnen! Werte Kollegen! 

Grundsätzlich zu Ltg. 82/A-1 die Zustimmung, 
weil es Verbesserungen für die Wählerinnen und  
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Wähler darstellt und es eine Anpassung an die 
bundesgesetzlichen Regelungen ist. Wir werden 
auch, und ich habe das im Ausschuss schon ge-
sagt, dem Antrag, dass Jugendliche mit dem Errei-
chen des 18. Lebensjahres für das aktive Wahl-
recht oder das 19. Lebensjahr für das passive 
Wahlrecht wählen gehen können, zustimmen, weil 
es für mich ein erster Schritt in eine richtige Rich-
tung ist. Als Demokrat - und ich habe das auch im 
Ausschuss gesagt – nehme ich es zur Kenntnis, 
dass die ÖVP in der Frage der Wahlaltersenkung 
anderer Meinung ist als die anderen hier im Hause 
vertretenen Parteien. Aber ich frage mich schon, 
vor was oder vor wem fürchtet sich die ÖVP in die-
sem Lande Niederösterreich? Und warum sitzen 
Sie in dieser Causa so wie das Kaninchen vor der 
Schlange zitternd bei diesem Thema hier und wol-
len den Jugendlichen nicht das Recht zur Mitbe-
stimmung ab 16 geben? Und werte Kolleginnen 
und Kollegen, wenn ich mir den Kollegen Erber hier 
angehört habe, dann muss ich sagen, falscher 
Zeitpunkt, falscher Ort, falsches Thema. Das hier 
ist nicht das Treffen einiger Alt-JVP-ler, sondern 
das ist der NÖ Landtag. Und hier geht es nicht um 
die Lage der Nation oder um die Lage in Nieder-
österreich, sondern hier geht es um das Wählen mit 
16. Und ich hätte mir von dir einiges mehr zu die-
sem Thema erwartet. Vor allem deshalb. Wenn ich 
mir heute die „Kronen Zeitung“ anschaue, hie und 
da schaue ich sie mir doch an, und da lese ich, der 
Abgeordnete Toni Erber sagt, Wahlalter 16 ist nicht 
im Interesse der Mehrheit. 

Ich gebe dir Recht wenn es heißt ist nicht im 
Interesse der Mehrheit der ÖVP hier in diesem 
Raume. Ich gebe dir Recht wenn du sagst, meine 
Abgeordneten der ÖVP können mir leider nicht 
zustimmen, ich bin innerhalb der ÖVP mit dieser 
Forderung unterlegen und deshalb wird es in die-
sem Lande hier keine Mehrheit geben. Nur, lieber 
Kollege Erber, immer wieder Studien zu zitieren, 
Studien zu interpretieren ist eine Sache. Fakten, 
Zahlen und Taten sind eine andere. 

Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen 
wir uns doch an was war im Burgenland. Im Bur-
genland bei der Gemeinderatswahl am 6. Oktober 
2002. 80 Prozent, 80 Prozent der Jugendlichen 
über 16 Jahre haben von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht. 80 Prozent. 80 Prozent, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Lobeshymnen 
wurden auf die Jugendlichen gesungen. Unter an-
derem Meldung APA: Ich kann nur sagen, wählen 
ab 16 hat sich bewährt, erklärt die JVP-Obfrau 
Sylvia Fuhrmann, selbst Burgenländerin, gegen-
über der APA. Sie würde durchaus auch dieses den 
anderen Bundesländern empfehlen. Die Wahl im 

Burgenland. (Beifall bei der SPÖ, den Grünen und 
der FPÖ.) 

Mich wundert ja nur dass der Kollege Maier 
nicht nur jetzt nicht im Raum ist, sondern sich heute 
auch bei diesem Tagesordnungspunkt nicht zu 
Wort meldet. Aber er wird schon wissen warum. 
(Abg. Weninger: Der ist die Homepage löschen!) 
Ja, richtig, der Auftrag von Kollegen Karner ist 
schon gekommen, er schreibt schon fest. Morgen 
ist das schon alles anders. 

Werte Kolleginnen und Kollegen! In Steiermark 
wurde erstmalig bei der Gemeinderatswahl in Graz 
am 26. Jänner 2003 wählen mit 16 durchgeführt. 
Die Gesamtwahlbeteiligung bei dieser Gemeinde-
ratswahl lag bei 56,77 Prozent. Siehe da. Die viel-
leicht nicht mündigen oder die nicht wollenden Ju-
gendlichen in der Steiermark haben sich mit über 
57, fast 58 Prozent an dieser Wahl beteiligt. Das 
heißt mehr als die allgemeine Wahlbevölkerung 
sind die Jugendlichen zur Wahl gegangen und ha-
ben von ihrem Recht Gebrauch gemacht. 

Und in Kärnten genau das gleiche. 70 Prozent 
der Jugendlichen gingen zur Wahl, 70 Prozent der 
Jugendlichen haben von dem Wahlrecht Gebrauch 
gemacht. Und wenn Sie es sich nicht noch in den 
letzten Minuten überlegen, dann werden wir es das 
nächste Mal bei der Gemeinderatswahl in Wien im 
Jahre 2006 sehen wie die Jugendlichen zu der 
Wahl gehen und wie wir sie mitpartizipieren lassen 
können. 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Sie von der 
ÖVP-Fraktion haben es heute hier in der Hand, die 
Jugendlichen auch in Niederösterreich zu diesem 
Recht zu verhelfen. In anderen Bundesländern ist 
die ÖVP in den letzten Jahren schon gescheiter 
geworden. Denn die Argumente, warum sie es hier 
und heute und in diesen Tagen und Wochen ver-
hindern, waren und sind innerhalb der ÖVP immer 
die gleichen. Die Jungen wollen nicht, die Jungen 
sind noch nicht mündig und wir wollen die Jungen 
auch nicht zwangsbeglücken. Dies sind immer die 
gleichen Standardsätze die von Ihnen kommen. 
Und ich nehme an, Kollege Karner, die Rede ist 
schon vorbereitet, wird genau das gleiche in den 
nächsten Minuten hier erfolgen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist nicht 
so. Es ist anders. Nicht die Studien beweisen es, 
die Daten, die Zahlen und die Fakten sprechen für 
sich. Die Zahlen sprechen für sich, die Zahlen 
sprechen vor allem für die Jugendlichen und die 
Zahlen sprechen dafür, dass wählen mit 16 auch in 
Niederösterreich erlaubt sein soll. Und meine Da- 
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men und Herren der ÖVP, Sie haben es in der 
Hand. Sie haben es in der Hand, den Jugendlichen 
die Möglichkeit der aktiven Mitbestimmung in die-
sem Land zu geben. Sie haben es in der Hand, 
nicht nur Jugendfreundlichkeit immer wieder zu 
propagieren, mit viel Tamtam sich für die „NÖN“ 
fotografieren zu lassen und Jugendfreundlichkeit 
darstellen zu lassen. Sie haben es in der Hand, 
Jugendfreundlichkeit auch wirklich heute hier um-
zusetzen. Und Kollege Erber, ich als Bürgermeister 
hätte nichts dagegen und ich wäre froh, hätte ich 
bei der kommenden Gemeinderatswahl Kandida-
tinnen und Kandidaten die 16 oder 17 Jahre sind, 
die als Jugendgemeinderäte der Marktgemeinde 
Traisen dann in Erscheinung treten und Politik für 
die jungen Menschen gemeinsam mit uns machen.  

Wir möchten den jungen Menschen dieses er-
lauben, sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP. 
Es liegt an Ihnen, dies zuzulassen. Es liegt an Ih-
nen, heute mit uns diesen Antrag zu beschließen. 
Sollte dies nicht sein, dann wünsche ich Ihnen bei 
der Argumentation bei den Jugendlichen viel Glück 
und ich bin froh über zukünftige Wählerinnen und 
Wähler für die SPÖ. Danke schön! (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Die nächste 
Wortmeldung ist von Mag. Karner. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Mag. Karner (ÖVP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hoher Landtag! 

Zunächst zum Kollegen Mag. Fasan. Ihre Logik 
ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar. Sie sagen 
zwar mit 16 Jahren soll man wählen, aber mit 14 
Jahren darf man die Jugendlichen nicht einmal 
befragen. Also das müssen Sie mir erklären. Das 
ist nicht nachvollziehbar. Mit 16 Jahren wählen, mit 
14 sollte man die Jugendlichen nicht einmal fragen 
ob sie wählen wollen. Also das halte ich für einen 
absoluten Nonsens. Nicht nachvollziehbar! (Abg. 
Mag. Fasan: Man darf sie sehr wohl befragen. Aber 
man soll nicht so tun dass 14-Jährige darüber 
bestimmen was 16-Jährige denken!) 

Zum Thema: Wir reden heute über verschie-
dene Anträge zum Thema Wahlrecht. Und vielleicht 
zu unserem Antrag zu den Stichtagen bei Land-
tags- und Gemeinderatswahlen. Ich glaube, aus 
unserer Sicht ist hier vollkommen klar, Stichtag 
muss auch Wahltag sein. Ich glaube die Zeiten, wo 
auf Grund mangelnder Technik mit 1.1. da in der 
Wählerevidenz zu arbeiten begonnen werden 
musste ist vorbei. Daher glaube ich ist es wichtig, 
dass jeder, dass jede die am Wahltag 18 ist, auch 
entsprechend zur Wahl gehen kann. Das war 

Wunsch der Jugendlichen und das setzen wir heute 
um. 

Und das ist der entscheidende Punkt. Es war 
Wunsch der Jugendlichen. Daher jetzt zum Antrag 
der SPÖ auf Wahlaltersenkung. Und da muss ich 
Ihnen wirklich sagen, ich halte es für populistisch 
wenn man hier versucht, die Jugendlichen, okay, 
da habt das Wahlalter aber sonst will man mit euch 
nichts zu tun haben. Ich halte es für populistisch, 
wenn ich versuche sie mit der Wahlaltersenkung 
abzuspeisen. Ich halte es auch für populistisch 
wenn ich versuche mit Taferl da Eindruck zu schin-
den. Das ist zu wenig, wenn man hier versucht, 
Jugendpolitik zu machen. Das ist dünn und das 
entspricht nicht unserer Vorstellung, der Vorstellung 
der Volkspartei Niederösterreich von moderner 
Jugendpolitik. (Beifall bei der ÖVP.) 

Zum Taferl vielleicht noch, dass ich das nicht 
vergesse. Ich habe nur die Bitte, dass sie nächstes 
Mal nicht mit einem Taferl kommen wo drauf steht, 
Österreich soll aus der EU austreten. Weil gestern 
die Sozialistische Jugend gefordert hat, die Per-
spektive muss der Austritt Österreichs aus der 
Europäischen Union sein. Wäre nur meine Bitte für 
den nächsten Landtag, bitte kein Taferl mit der 
Forderung nach Österreichs Austritt aus der EU, 
weil das will, glaube ich, keiner von uns. 

Aber zurück zur Jugendmitbestimmung, zur 
modernen Jugendpolitik. Ich möchte einige Vorzei-
geprojekte aus diesem Land, in diesem Land in den 
Gemeinden vor allem nennen. Zum Beispiel 
Kremser Jugendentwicklungsplan, wo ja die 
Kremser Jugend entsprechend in die langfristige 
Kommunalarbeit eingebunden wird. An der Umset-
zung wird mit einer Jugendkoordinatorin ständig 
gearbeitet. Als zweites Beispiel Jugendforum in 
Ruprechtshofen. Hier werden Jugendliche ebenfalls 
bei ständigen beratenden Gemeinderatsausschüs-
sen in die Arbeit der Gemeinde eingebunden. Oder 
die vielen unzähligen Jungbürgerfeiern die es hier 
übers ganze Land gibt, zum Beispiel in Maria 
Enzersdorf. 

Bei der letzten Gemeinderatswahl, und das 
muss ich noch kurz korrigieren, waren über 500 
Gemeinderäte der ÖVP unter 25 Jahre. Das ist 
Faktum und das ist wirklich gelebte Mitbestimmung 
der Jugend.  

Oder auf Landesebene auf Initiative unserer 
Jugendlandesrätin die sogenannte Jugendpartner-
gemeinde, wo erst gestern hier eine Jurysitzung 
stattgefunden hat, wo knapp 80 Gemeinden hier 
teilgenommen haben und sich damit zu hohen 
Qualitätsstandards in der Jugendarbeit verpflichtet 



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

124 

haben. Nicht zuletzt der von Toni Erber schon er-
wähnte Jugendkongress auf Initiative unseres 
Landtagspräsidenten. 

Und in einem Punkt haben Sie schon Recht. 
Auch Wahlen sind ein Zeichen an die Jugend. 
Nämlich ein Zeichen das man hier als Partei setzt. 
Einerseits mit dem personellen Angebot, aber an-
dererseits auch mit der Vertretung von Jugendinte-
ressen. Und da frage ich Sie, wer hat den jüngsten 
Bürgermeister in Niederösterreich? Ja, die ÖVP. 
Wer hat die jüngste Bürgermeisterin in Niederöster-
reich, nicht nur in Niederösterreich, in Österreich? 
Ja, die ÖVP, die Martha Löffler in Furth. Wer hat 
den jüngsten Abgeordneten hier im Landtag? Wer 
hat als einzige Partei in diesem Landtag den Ver-
treter der Jugendorganisation im Landtag? Ja, es 
ist die ÖVP, es ist Jürgen Maier! (Beifall bei der 
ÖVP. – Abg. Weninger: Selbstbeweihräucherung!) 

Den Vertreter der Jugendorganisation der SPÖ 
sehen wir hier nicht im Landtag, ich sage Gottsei-
dank, weil sonst haben wir vielleicht das nächste 
Mal einen Antrag zum Austritt aus der EU. Und das 
ist gut so dass er nicht bei uns ist. Unser Jugend-
vertreter sitzt hier bei uns im Landtag. (Beifall bei 
der ÖVP.) 
Wir setzen ein Zeichen für die Jugend und wir 
setzen ein Zeichen an die Jugend. Und daher noch 
einmal: Ich halte nichts von den fadenscheinigen 
Versuchen, der Jugend zu sagen, okay, ihr dürft 
wählen ab 16, aber sonst will ich nichts mit euch zu 
tun haben. Das nutzt nichts wenn ich ein Taferl 
mach‘. Es freut mich dass die Jungen hier da sind, 
dass hier die Sozialistische Jugend vertreten ist. 
Meine Bitte nur fürs nächste Mal wirklich keine Ta-
ferl mit Austritt aus der EU. 

Aber zu den Fakten, weil heute auch die Studie 
schon angesprochen wurde. Faktum ist, über 82 
Prozent in einer Studie unter 2.000 Jugendlichen, 
über 82 Prozent wollen diese Wahlaltersenkung 
selbst nicht. Und wenn man mit den Jugendlichen 
selber spricht, wenn ich in Schülerdiskussionen, 
reden Sie mit den Jungen 14-, 15-, 16-, 17-Jähri-
gen. Reden Sie mit ihnen. Sie wollen es selbst 
nicht. (Abg. Thumpser: Sie gehen aber zur Wahl!) 
Und Mitbestimmung und Einbindung der Jugend 
heißt auch deren Meinung zu akzeptieren und auch 
zu respektieren. (Abg. Weninger: Was zählt mehr? 
Das was ist oder das was sein kann?) 

Ich glaube, es macht keinen Sinn, den Jungen 
was aufs Auge zu drücken was sie selber nicht 
wollen. Diskutieren Sie mit den Schülern in Diskus-
sionen mit 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen. Sie wollen 
nicht zur Wahl gehen. 

Überlegen Sie, welches Zeichen Sie einer Mit-
bestimmung geben wenn Sie ihnen was aufs Auge 
drücken wollen, wenn sie ihre eigene klare Meinung 
nicht lassen. Das heißt, wir sind gegen diese Wahl-
altersenkung. 

Abschließend noch einmal die Bitte. Es reicht 
nicht Aktionismus, es reicht nicht hier billigen Popu-
lismus möglich ist vor einer Wahl, es gilt auch nach 
der Wahl die Jugend hier mit einzubinden. Wir tun 
das. Blicken Sie ein bisschen über den Tellerrand 
des Funktionärsapparates hinaus. Blicken Sie ein 
bisschen darüber hinaus. Respektieren Sie die 
Wünsche der Jugend. Setzen Sie ein Zeichen für 
echte Jugendmitbestimmung und sind Sie für eine 
Politik die nicht an der Jugend vorbeigeht, sind Sie 
für eine Politik die die Jugend mitnimmt. Danke 
schön! (Beifall bei der ÖVP.) 

Zweiter Präsident Sacher: Hoher Landtag! Es 
gibt noch eine zusätzliche Wortmeldung. Herr Ab-
geordneter Maier wurde zu Wort gemeldet und ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Maier (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Hoher Landtag! 

Nach dieser Diskussion fühle ich mich wirklich 
bemüßigt mich hier auch zu Wort zu melden als 
Jüngster hier im Landtag. Und ich glaube, es geht 
hier um ein Verständnis der Jugendpolitik, wobei 
ich glaube, dass viele hier im Saal, vor allem aber 
Sie, die Sie sich mit Buttons schmücken und glau-
ben damit ihr Manko in der Jugendpolitik kaschie-
ren zu können, dass Sie damit das Auslangen fin-
den. Es geht um ein Verständnis der Jugendpolitik 
das meines Erachtens ein anderes ist als darauf zu 
antworten mit einer Wahlaltersenkung, die – und 
das stimmt – eine Position der Jungen ÖVP ist. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Nur, Sie zitieren die ganze Zeit die Homepage 
der Jungen ÖVP - mich freut es ja wenn Sie da alle 
drauf schauen, vielleicht haben Sie weitere ge-
scheite Sachen gefunden die dann in Ihrer Politik 
Einklang finden. (Unruhe im Hohen Hause.) 

Sie haben ein Positionspapier zitiert ohne die 
Randerscheinungen und die Gedanken der Jungen 
ÖVP zu kennen, die Sie einfach nicht kennen kön-
nen. Es geht hier nämlich um das Verständnis der 
Jugendpolitik, um eine Kommunalpolitik, die aus 
vieler Sicht, und ich glaube, dass man die Wahlal-
tersenkung - zu Ihnen Herr Abgeordneter Mag. 
Fasan komme ich noch - Wahlaltersenkung, die 
man nicht so dezidiert als einzigen Punkt sehen 
kann. Sehen wir das ein bisschen gesamtheitlicher. 
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Hier geht es um eine Wahlaltersenkung die Sie 
wünschen, die die Jungsozialisten wünschen ei-
gentlich oder anscheinend haben Sie sie im Schlaf 
überrascht, weil ich kenne auch andere Positionen 
der Sozialdemokraten in Niederösterreich. Es war 
ja lange Zeit nicht vorstellbar dass Ihre Jugendor-
ganisation damit Einklang findet. Und ich kann auch 
sagen, ja, die Junge ÖVP hat sich mit ihrer Position 
auch noch nicht durchgesetzt. Sie haben es jetzt 
geschafft. Aber Sie haben zum Beispiel auch, das 
kann ja nicht so schlimm sein, weil Sie haben zum 
Beispiel auch nicht zu jedem Antrag der Jungsozia-
listen Ja gesagt. Sie haben auch nicht Ja gesagt 
wie es um die Legalisierung weicher Drogen ge-
gangen ist. Und wenn ich hier die Jungsozialisten 
zitieren darf: Besser bekifft ficken als besoffen Auto 
fahren, bitte das war ein Zitat, dann ist Ihnen auch 
die Schamesröte ins Gesicht gestiegen. Aber da-
von wird heute natürlich nicht gesprochen, sondern 
es wird die Junge ÖVP angeprangert. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Eine gesamtheitliche Sicht eines Wahlrechtes 
für Jugendliche ab 16 heißt für mich, dass auch ein 
Bildungssystem darauf vorbereitet sein muss. Das 
es meines Erachtens, und das ist jetzt meine Mei-
nung, noch nicht ist. Dass des weiteren viele unse-
rer Kommunalpolitiker aller unserer Fraktionen hier 
im Saal, wahrscheinlich bei weitem noch nicht so 
weit sind dass sie hier eigentlich auf die Jugend so 
zugehen wie es sein sollte. 

Warum gibt’s eine Jugendpartnergemeinde, 
den Wettbewerb? Warum gibt es die Diskussion, 
warum gibt es die jugendfreundlichsten Gemein-
den? (Zwischenruf bei Abg. Kadenbach.) 
Ja es ist immer die Frage, war zuerst die Henne 
oder das Ei da. Machen wir zuerst die Wahlalter-
senkung dass die Kommunalpolitiker gefordert sind, 
oder schaffen wir zuerst das Bewusstsein, was mir 
der liebere Weg ist, um damit zu gehen den Weg 
der Wahlaltersenkung. 

Das sind zwei paar Schuhe. Sie können das 
Pferd von hinten aufzäumen, Sie werden wenig 
Erfolg haben damit. Oder Sie gehen den Weg der 
Bewusstseinsschaffung bei Ihren eigenen Kommu-
nalpolitikern. Ein paar von Ihnen sind Bürgermeis-
ter. Ein paar von Ihnen haben sich schon gefreut 
darauf. Freut mich. Ich werde mir einmal an-
schauen wie ihre Jugendpolitik in ihrer Gemeinde 
ausschaut. Ob sie das wirklich so ernst nehmen 
oder ob es wirklich hier nur um die Wahlaltersen-
kung geht. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und ein weiterer Punkt, und deshalb haben Sie 
die Homepage auch nicht wirklich gelesen. Sonst 
hätten Sie gelesen, dass sich die Junge ÖVP Nie-

derösterreich in Melk auf einer Landeskonferenz für 
das Kinderwahlrecht ausgesprochen hat. Und jetzt 
bin ich beim Herrn Mag. Fasan, dass unsererseits, 
unsere Sicht der Dinge es bedingt dass die Wahl-
altersenkung auf 16 kommt. Das sind neue As-
pekte. Das ist eine komplett neue Diskussion. 
Nämlich die Einbeziehung des Kinderwahlrechtes. 
Und die Wahlaltersenkung auf 16 bedingt, also das 
Kinderwahlrecht, die Einführung bedingt die Wahl-
altersenkung. Ich bin bei Ihnen von der Argumenta-
tion her, ich darf Ihnen hier beipflichten. Ich habe 
auch schon einige Diskussionen ausgestanden. 
(Abg. Mag. Fasan: Sind Sie jetzt doch dafür, Wahl-
alter ab 16?) 
Ja, unter dem neuen Gesichtspunkt des Kinder-
wahlrechtes haben wir uns dafür ausgesprochen. 
Aber dazu muss ich zuerst das Kinderwahlrecht 
einmal diskutieren und einmal schauen was die 
Leute darunter verstehen. 

Kinderwahlrecht ist jetzt nicht hier mein 
Thema. Ich wollte es Ihnen nur sagen, da sind wir 
einmal gleicher Meinung. 

Und wenn Sie aus dem Positionspapier der 
Jungen ÖVP Niederösterreich zitieren, dann bitte 
ich Sie auch, vielleicht vorher ein Gespräch mit mir 
zu suchen. Ich hätte mich gefreut. Ich habe mich 
über den offenen Brief des Bernhard Wieland sehr 
gefreut der an mich appelliert hat. Wir sitzen ja 
gemeinsam im Jugendrat. Hättest mich auch vorher 
fragen können bzw. mit mir diskutieren können ob 
man vielleicht einen gemeinsamen Weg geht. Das 
ist ja nicht euer Weg, wir gehen eher kontra und ihr 
wolltet mich im Grunde genommen von hinten pa-
cken und schauen ob ich das so ... (Unruhe bei der 
SPÖ.) 

Wir hätten das gemeinsam diskutieren können. 
Aber dein Weg ist es nicht. Du willst mich jetzt im 
Grunde genommen dazu treiben hier zuzustimmen. 
Noch dazu einem Antrag, und jetzt komme ich, ich 
weiß nicht, war es der Kollege Thumpser der das 
vorher gesagt hat. Sie haben gesagt, Sie würden 
sich freuen wenn Sie auf Ihrer Gemeinderatswahl-
liste einen 16-Jährigen drauf hätten bei der nächs-
ten Gemeinderatswahl. Ich weiß nicht, kennen Sie 
Ihren eigenen Antrag nicht? Da steht nichts davon 
drinnen. Im Antrag steht passives Wahlrecht. Aber 
es steht dann bei den Gesetzestexten nichts dabei. 
(Zwischenruf bei Abg. Thumpser.) 
Dann hätten Sie das wahrscheinlich in den Antrag 
‘reinschreiben müssen. Aber Sie kennen Ihren 
eigenen Antrag nicht. Das ist der Punkt. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Sie sprechen von einer Wahlaltersenkung auf 
16, das passive Wahlrecht haben Sie im eigenen 
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Antrag dann zwar drinnen stehen, aber bei den 
Gesetzesänderungen nicht mehr. Warum? Wo 
steht’s denn? Beim Antrag steht’s drinnen. Die Ge-
setzesänderungen dann sind Sie mir schuldig an-
scheinend. Aber so kann es auch nicht sein. Sie 
machen halbe Sachen. Sie haben weder Bewusst-
seinsbildung in Niederösterreich gemacht für die 
Wahlaltersenkung. Sie wollen einfach hier mit dem 
Dreschflegel drübergehen: Wahlalter senken und 
keinen Deut davon wie es funktionieren soll, wie 
das Bewusstsein geschaffen wird. (Beifall bei der 
ÖVP.) 
Sie praktizieren es ja selber nicht einmal. Ja wohin 
wollen Sie denn gehen in Zukunft? 

Geschätzte Damen und Herren! Unter dem 
Gesichtspunkt und unter den Aspekten, dass Sie 
das Positionspapier der Jungen ÖVP bzw. die 
neuen Aspekte des Kinderwahlrechtes auf der 
Homepage der Jungen ÖVP überlesen haben kann 
ich Ihnen jetzt schon sagen, ich werde nicht zu-
stimmen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Zweiter Präsident Sacher: Es liegt eine wei-
tere Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Mag. 
Fasan vor. 

Abg. Mag. Fasan (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Die ÖVP klatscht immer am lautesten wenn sie 
am größten in Bedrängnis ist. Das ist bedenklich. 
Ich will jetzt den Kollegen Waldhäusl nicht zitieren. 
(Abg. Mag. Schneeberger: Fordere mich nicht her-
aus!) 
Ja eben drum. Ich habe dich angeschaut und habe 
mir gedacht, nein, ich sage es jetzt nicht. Okay. 

Kollege Mag. Karner. Ich nehme in meiner 
Wortmeldung die tatsächliche Berichtigung mit. Ich 
habe nicht gesagt man darf 14-Jährige nicht befra-
gen. Nein, das ist nicht richtig! Dann bitte ich dich 
das Wortprotokoll anzuschauen. Ich habe gesagt, 
die Studie ist durchaus seriös. Aber die Interpreta-
tion ist unseriös. Ich habe es aus der Befragung 
von 14-Jährigen geschlossen, dass 16- bis 18-Jäh-
rige nicht wählen wollen. Das ist eure Interpretation. 

Und ich habe die Forderung erstellt, trennen 
wir das Ergebnis der Brunmayr-Studie. Schauen wir 
uns an, was wollen die 14- bis 15-Jährigen und was 
wollen die 16- bis 18-Jährigen. Und das habe ich 
dir vorgeworfen. Und das hast du auch gewusst 
und du hast es auch gehört. Weil ich habe dich 
nämlich beobachtet wie ich gesprochen habe. Du 
hast mir ganz genau zugehört und du hast es nur 
sehr, sehr gerne verdreht, was ich gesagt habe. Es 

ist so. Aber ich habe es dir zur Sicherheit noch 
einmal gesagt damit du es weißt. (Abg. Mag. 
Schneeberger: Aber gut gemacht!) 
Naja, zwei bis drei hätte ich gesagt. Aber ich bin ein 
Lehrer und ich will heute als Lehrer nicht sprechen. 
(Abg. Mag. Karner: Benoten tun wir nicht hat deine 
Chefin gesagt!) 
Eben. Dafür sage ich das nur als politische Anmer-
kung. Außerdem ging es ja darum was ich gemacht 
habe. Das war zwei bis drei. 

Verständnis für die Jugendpolitik: Es ist ja 
schon sehr bemerkenswert, wenn Sie etwas nicht 
wollen, dann gebrauchen Sie das was der Gegner 
will als etwas oder bezeichnen Sie als etwas was 
ein Dreschflegel ist. Also ein Antrag, den man stellt 
ist auf einmal ein Dreschflegel. Gerade so als 
würde man mit einem Wahlrecht andere die wählen 
gehen wollen – und selbst wenn sie eine Minderheit 
sind – dazu zwingen wählen zu gehen. Als würde 
man beispielsweise die Mehrheit die gar nicht will, 
wie Sie behaupten, zwingen wählen zu gehen. 

Und das halte ich für eine perfide und auch für 
eine ein bisschen unseriöse Argumentation. Und 
wenn Sie sagen, dass andere außer Ihnen, so 
habe ich es heraus gehört, kein Verständnis für die 
Jugend haben, wie Sie es bezeichnet haben, keine 
Jugendpolitik machen, keine Jugendprojekte ma-
chen, in ihren Gemeinden nichts für die Jugend tun, 
da kann ich jetzt nur für uns sprechen. Und ich 
sage dir Kollege Maier, was wir in den vergangenen 
fünf Jahren schon getan haben und auch heuer im 
Frühjahr bei der Debatte des Jugendkongresses. 
Wir haben jedes Jahr die Forderungen des Ju-
gendkongresses ganz genau angeschaut und ha-
ben die Forderungen hergenommen, haben sie 
ernst genommen und haben bei sehr vielen dieser 
Forderungen und Anregungen, die die jungen Men-
schen gemacht haben, Anträge an den Landtag 
gestellt.  

Und wissen Sie was die ÖVP gemacht hat? 
Sie hat sie samt und sonders niedergestimmt! Ich 
gebrauch‘ jetzt nicht Ihre Worte Kollege Mag. 
Karner, mit dem Dreschflegel niedergestimmt. Nein, 
Sie haben es mit der Mehrheit niedergestimmt. Das 
ist politisch legitim. Aber dann uns zu sagen, dass 
wir keine Jugendpolitik machen und kein anderes 
Verständnis haben für Jugendliche als das Wahl-
recht zu fordern, das ist falsch. Die Anträge habe 
ich großteils selber geschrieben. 

Und wenn Sie möchten, Kollege Maier, dann 
können wir gerne über Drogenpolitik diskutieren. 
Wir haben über dieses Plakat was Sie zitiert haben 
schon einmal anlässlich des Jugendschutzgesetzes 
hier diskutiert auf eine ganz seriöse Art und Weise. 
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Und ich sage Ihnen auch in diesem Zusammen-
hang, was Jugendgesetz, Jugendschutz und Ju-
gendwohlfahrt betrifft, hat es durchaus eine Achse 
gegeben zwischen den Grünen, der ÖVP und der 
SPÖ. Weil es mir in diesem Fall durchaus recht war 
mit liberalen Menschen der ÖVP zu gehen als viel-
leicht mit einem rechten Flügel der dann lieber bei 
den Freiheitlichen war. Da ist es mir viel lieber die 
Freiheitlichen bleiben alleine - Ihr müsst das jetzt 
akzeptieren, liebe Kollegen - als dass man mit zu 
radikalen Forderungen in ein anderes Licht kommt. 

Aber das was die Bundesregierung, die 
schwarz-blaue Bundesregierung gemacht hat im 
Drogenstrafrecht, das war sicher nicht zielführend. 
Das war sicher nicht förderlich, das war der falsche 
Weg. In der Jugend- wie auch in der Drogenpolitik. 

Und abschließend, ich habe den Kollegen 
Maier so verstanden dass es ein Jugendwahlrecht 
gibt wenn es ein Kinderwahlrecht gibt. Ein Junktim 
in gewisser Hinsicht. Gebt uns das Kinderwahl-
recht, das heißt also, Eltern müssen sich streiten 
dürfen was man jetzt fürs Kind wählt. Wählt man 
jetzt fürs Kind die ÖVP, die SPÖ, die Freiheitlichen, 
die Grünen, wie auch immer. Und nur dann darf es 
... (Unruhe im Hohen Hause.) 
Ja, da bin ich gespannt wenn es mehrere Kinder 
gibt. Das wird eine Hetz, da gibt’s die Parität, da 
gibt’s den Proporz bis in die Familie hinein in Nie-
derösterreich, ist ja ganz interessant. Von den 
Hilfsorganisationen über die Verkehrsvereine, über 
die Wohnbauförderung mitten in die Familien hin-
ein, der Parteiproporz in Niederösterreich. Das sind 
die 50er Jahre in Niederösterreich. 

Gut. Aber abschließend: Wenn das das Junk-
tim ist, also das finde ich auch nicht richtig, sondern 
man sollte über beides meiner Ansicht nach seriös 
diskutieren. Und einige Argumente sind mir, meine 
Damen und Herren von der ÖVP, bei Ihnen ganz 
wirklich, ganz ernstlich ziemlich abgegangen. (Bei-
fall bei den Grünen, Abg. der SPÖ und der FPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Wortmeldung Herr 
Klubobmann Weninger. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Weninger (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hohes Haus!  

Ich möchte zum Resolutionsantrag der Ab-
geordneten Mag. Ram und Waldhäusl Stellung 
nehmen. Wir werden diesem Resolutionsantrag 
unsere Zustimmung nicht nur deshalb geben weil 
sie heute die Buttons der Sozialistischen Jugend 
tragen, sondern weil sie zumindest ein Segment 
aus unserem Antrag mit berücksichtigen. Ich 
glaube, dass wir mit unserer Vorgangsweise zu-

mindest das, was wir hier im Landtag als Gesetz-
geber tun können, nämlich die Gemeinderatswahl-
ordnung und die Landtagswahlordnung zu bestim-
men, mit dem Minimalansatz der FPÖ unterstützen.  

Liebe Freunde! Ich habe in meiner Zeit als 
Vorsitzender der Sozialistischen Jugend vor etwas 
mehr als 20 Jahren dieses Thema bereits diskutiert. 
(Unruhe bei Abg. Mag. Schneeberger.) 
Bei dir wäre das schon bei der Durchschnittsbe-
rechnung, Kollege Mag. Schneeberger, wer die 
jüngeren oder so über die Klubobmänner reden wir 
nicht, da kommt’s aufs Alter nicht darauf an. Das 
macht ja nichts dass du ein paar Jahre „erfahrener“ 
bist als ich. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein jedes Jahr 
in dem wir diese Beschlussfassung hinauszögern, 
ist verloren. Ich bin felsenfest der Überzeugung, 
dass die ÖVP längst im Vorfeld des Österreich-
Konvent vereinbart hat auf Bundesebene das Wäh-
len mit 16 zu veranlassen, sonst wären ja diese 
Probeballons in den anderen Bundesländern nicht 
möglich gewesen. Sie haben halt das Problem, 
dass Sie in Niederösterreich dieses Thema, weil es 
sozialdemokratisch besetzt ist, verhindern wollen 
bis zu einem Zeitpunkt wo von Bundesebene der 
Auftrag kommt das durchzuführen. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Wir haben in den letzten eineinhalb Stunden 
sehr viel diskutiert und wir sind, glaube ich, alle im 
selben Boot. Jede Einzelne hier im Saal, jeder Ein-
zelne ist bemüht, Jugendpolitik nach seinen Mög-
lichkeiten und innerhalb seines Verständnisses zu 
machen. Hier im Land, draußen in den Gemeinden, 
in den einzelnen Organisationsstrukturen. Jeder 
versucht mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen, 
ihnen die Möglichkeit zu geben mitzureden. 

Nur, gestatten Sie mir einen sportlichen Ver-
gleich. Heute ist nämlich der Start zum Beispiel 
eines Marathons. Wir alle sind der Meinung, dass 
man mit Jugendlichen trainieren kann. Wir alle sind 
der Meinung, kaufen wir ihnen die beste Sportaus-
rüstung. Kaufen wir ihnen den leckersten Müslirie-
gel damit sie kraftvoll werden. Der Punkt der uns 
unterscheidet: Wir sind der Meinung, lassen wir die 
Jugendlichen auch antreten und an den Start 
gehen. Und das wollen Sie verhindern, meine 
Damen und Herren. Ich bitte Sie, überlegen Sie bei 
der namentlichen Abstimmung, die wir verlangt 
haben, jeder für sich selbst diese Entscheidung. Es 
ist auch im Sinne Ihrer Jugend. (Beifall bei der 
SPÖ, den Grünen und der FPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Damit ist die Red-
nerliste zu diesen drei Tagesordnungspunkten er-
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schöpft. Wünscht jemand von den Berichterstatte-
rinnen, Berichterstattern das Schlusswort? 

Berichterstatter Abg. Herzig (ÖVP): Ich ver-
zichte! 

Berichterstatter Abg. Dworak (SPÖ): Ich ver-
zichte! 

Berichterstatterin Abg. Rinke (ÖVP): Ich ver-
zichte! 

Zweiter Präsident Sacher: Das ist nicht der 
Fall. Dann kommen wir zu den Abstimmungen. Zur 
Ltg. 81/A-1/7 liegen zwei Anträge gemäß § 34 vor. 
Der erste der Antrag der Abgeordneten Erber, Mag. 
Renner, Mag. Karner, Prof. Dr. Nasko, Dr. 
Michalitsch und Friewald betreffend NÖ Landes-
bürgerevidenzgesetz. Es soll der vom Rechts- und 
Verfassungs-Ausschuss beschlossene Antrag in 
der vorliegenden Fassung wie folgt geändert wer-
den: In der Z.2 wird in § 2 das Zitat „BGBl Nr. .....“ 
ersetzt durch das Zitat „BGBl. I Nr. 90/2003“. 2. In 
der Z.3 wird vor dem Wort „vor“ der Artikel „die“ 
eingefügt. (Nach Abstimmung über diesen Abände-
rungsantrag:) Das ist einstimmig angenommen, 
dieser Antrag! 

Der zweite Antrag gemäß § 34 zu diesem Ta-
gesordnungspunkt, Ltg. 81/A-1/7 ebenfalls von den 
Abgeordneten Erber, Mag. Renner, Mag. Karner, 
Prof. Dr. Nasko, Dr. Michalitsch und Friewald zum 
Antrag NÖ Initiativ-, Einspruchs- und Volksbefra-
gungsgesetz, dieser vorliegende Antrag soll wie 
folgt geändert werden: In der Z.1 und der Z.3 wird 
jeweils die Wortfolge „der beantragten Einleitung 
des Verfahrens“ ersetzt durch die Wortfolge „des 
Einlangens des Antrages bei der Landeswahlbe-
hörde“. (Nach Abstimmung über diesen Abände-
rungsantrag:) Das ist ebenfalls einstimmig ange-
nommen! 

Wir kommen daher zur Beschlussfassung des 
Antrages Ltg. 81/A-1/7. (Nach Abstimmung über 
diesen Antrag:) Das ist einstimmig angenommen! 
Ich darf feststellen, die Änderung der NÖ Land-
tagswahlordnung 1992 ist eine Verfassungsbe-
stimmung und wurde bei Anwesenheit von mehr als 
der Hälfte der Mitglieder des Landtages und mit 
einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen beschlossen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über Ltg. 
80/A-2/3. Dazu, Hoher Landtag, liegt das Verlangen 
der Abgeordneten Weninger u.a. vor: Gemäß § 66 
Abs.2 der Landtagsgeschäftsordnung 2001 zum 
Antrag der Abgeordneten Weninger, MMag. Dr. 
Petrovic u.a. betreffend Änderung der NÖ Land-

tagswahlordnung und Änderung der NÖ Gemeinde-
ratswahlordnung, Wahlaltersenkung, stellen die 
Gefertigten das Verlangen auf Durchführung einer 
namentlichen Abstimmung. Dieses Verlangen ist 
ausreichend mit zumindest sechs Unterschriften – 
es sind wesentlich mehr – unterstützt. Daher erfolgt 
diese namentliche Abstimmung. Ich ersuche die 
Bediensteten der Landtagsdirektion, die entspre-
chenden Stimmzettel auszuteilen. Das erfolgt jetzt. 
In der Folge bitte ich nun die Schriftführer, das sind 
Abgeordneter Hofmacher, Abg. Cerwenka, Frau 
Abg. Dr. Krismer und Herr Abgeordneter Waldhäusl 
nach der Beendigung der Verteilung der Stimm-
zettel den Namensaufruf vorzunehmen. Und die 
Damen und Herren Abgeordneten ersuche ich, 
nach Aufruf die Stimmzettel abzugeben. 

Wir können somit mit dem Aufruf der Namen 
der Abgeordneten beginnen. 

Schriftführer Abg. Hofmacher (ÖVP) (liest:) 
Erika Adensamer, Helmut Cerwenka, Helmut 
Doppler, Rupert Dworak, Dipl.Ing. Willibald Eigner, 
Anton Erber, Mag. Martin Fasan, Hermann Findeis, 
Mag. Edmund Freibauer, Rudolf Friewald, Franz 
Gartner, Franz Grandl, Ing. Franz Gratzer, Friedrich 
Hensler. 

Schriftführer Abg. Cerwenka (SPÖ) (liest:) 
Ernst Herzig, Mag. Johann Heuras, Franz Hiller, 
Michaela Hinterholzer, Hans Stefan Hintner, Ing. 
Johann Hofbauer, Ignaz Hofmacher, Karl Honeder, 
Josef Jahrmann, Karin Kadenbach, Mag. Gerhard 
Karner, Herbert Kautz, Otto Kernstock, Dr. Helga 
Krismer. 

Schriftführerin Abg. Dr. Krismer (Grüne) 
(liest:) Mag. Günther Leichtfried, Marianne 
Lembacher, Jürgen Maier, Dr. Martin Michalitsch, 
Karl Moser, Mag. Wolfgang Motz, Dr. Siegfried 
Nasko, Herbert Nowohradsky, Ing. Hans Penz, Dr. 
Josef Prober, Mag. Thomas Ram, Gerhard 
Razborcan, Mag. Karin Renner. 

Schriftführer Abg. Waldhäusl (FPÖ) (liest:) 
Ing. Franz Rennhofer, Mag. Alfred Riedl, Ingeborg 
Rinke, Alfredo Rosenmaier, Ewald Sacher, 
Dorothea Schittenhelm, Mag. Klaus Schneeberger, 
Herbert Thumpser, Dipl.Ing. Bernd Toms, Christa 
Vladyka. 

Schriftführerin Abg. Dr. Krismer (Grüne) 
(liest:) Gottfried Waldhäusl.  

Schriftführer Abg. Waldhäusl (FPÖ) (liest:) 
Hannes Weninger, Mag. Karl Wilfing. 

(Nach Stimmabgabe:) 
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Zweiter Präsident Sacher: Ich erkläre die 
Stimmabgabe für beendet und bitte die mit der Ab-
nahme der Stimmzettel beauftragten Bediensteten 
der Landtagsdirektion die Stimmauszählung vorzu-
nehmen. 

(Nach Auszählung der Stimmen:) 

Abgegeben wurden 54 Stimmzettel, davon 
lauten auf Ja, das heißt für die Ablehnung des An-
trages 31 und auf Nein 23. Damit ist die Ablehnung 
mit Mehrheit erfolgt. 

Ja-Stimmen: 
Adensamer, Doppler, Dipl.Ing. Eigner, Erber, 

Mag. Freibauer, Friewald, Grandl, Hensler, Herzig, 
Mag. Heuras, Hiller, Hinterholzer, Hintner, Ing. Hof-
bauer, Hofmacher, Honeder, Mag. Karner, 
Lembacher, Maier, Dr. Michalitsch, Moser, 
Nowohradsky, Ing. Penz, Dr. Prober, Mag. Riedl, 
Rinke, Schittenhelm, Mag. Schneeberger, Ing. 
Rennhofer, Dipl.-Ing. Toms, Mag. Wilfing. 

Nein-Stimmen: 
Cerwenka, Dworak, Findeis, Gartner, Gratzer, 

Jahrmann, Kadenbach, Kautz, Kernstock, Mag. 
Motz, Mag. Leichtfried, Dr. Nasko, Razborcan, 
Mag. Renner, Rosenmaier, Sacher, Thumser, 
Weninger, Vladyka, Mag. Fasan, Dr. Krismer, Mag. 
Ram, Waldhäusl. 

Wir kommen nun zur Abstimmung des Tages-
ordnungspunktes Ltg. 82/A-1/8. (Nach Abstimmung 
über den vorliegenden Wortlaut des Gesetzes so-
wie über den Antrag des Kommunal-Ausschusses:) 
Das ist einstimmig angenommen! Hiezu darf ich 
ebenfalls feststellen, die Änderung der Verfas-
sungsbestimmung wurde bei Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder des Landtages 
und mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgege-
benen Stimmen beschlossen. 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde von 
den Herren Abgeordneten Mag. Ram und Wald-
häusl ein Resolutionsantrag betreffend Änderung 
der NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994, Wahlal-
ter, eingebracht. Ich lasse nun über diesen Resolu-
tionsantrag abstimmen. (Nach Abstimmung über 
diesen Resolutionsantrag:) Das ist die Minderheit. 
Der Antrag ist abgelehnt! 

Wir kommen nun zu den nächsten Tagesord-
nungspunkten. Ich ersuche Herrn Abgeordneten Dr. 
Michalitsch, die Verhandlungen zum Geschäfts-
stück Ltg. 61/B-17 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. Dr. Michalitsch (ÖVP): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich 
berichte zu Ltg. 61/B-17, Zwanzigster und Einund-
zwanzigster Bericht der Volksanwaltschaft. Dieser 
Bericht umfasst die Jahre 2000 und 2001, ein paar 
Fälle, die auch erst im Jahr 2002 abgeschlossen 
werden konnten und gibt uns Anregungen im Be-
reich der Sozialhilfe, Raumordnungsrecht, Baurecht 
allgemein und auch Landes- und Gemeindestraßen 
sowie Gemeinde- und Polizeirecht. Namens des 
Rechts- und Verfassungs-Ausschusses stelle ich 
den Antrag (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Zwanzigste und Einundzwanzigste Bericht 
der Volksanwaltschaft an den NÖ Landtag (2000 – 
2001) sowie die Äußerung der NÖ Landesregierung 
werden zur Kenntnis genommen.“ 

Ich ersuche, sehr geehrter Herr Präsident, dar-
über eine Debatte einzuleiten und eine Abstimmung 
herbeizuführen. 

Zweiter Präsident Sacher: Ich danke für den 
Bericht, Herr Abgeordneter Dr. Michalitsch. Zu Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Hintner. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Hintner (ÖVP): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Hohes Haus! Gegenstand der heutigen Be-
ratungen zu diesem Tagespunkt sind der Zwan-
zigste und Einundzwanzigste Bericht der Volksan-
waltschaft an den NÖ Landtag. 

Darin enthalten sind die grundsätzlichen 
Wahrnehmungen und die exemplarische Darstel-
lung von Einzelfällen betreffend den Bereich der 
Landesverwaltung, einschließlich der im Bereich 
der Selbstverwaltung zu besorgenden Aufgaben. 

Grundsätzlich darf man feststellen, dass die 
Inanspruchnahme und Tätigkeit der Volksanwalt-
schaft seit Beginn ihrer Tätigkeit in den Jahren 
1984, 1985 mit 528 Fällen, 1990/91 mit 793 Fällen 
einen Höchststand erreichte und in den letzten 
Jahren sich konstant unter der 700er-Marke be-
wegte. 

Was den Berichtszeitraum 2000-2001 anbe-
langt wurden 668 Beschwerden betreffend die Lan-
des- und Gemeindeverwaltung an die Volksanwalt-
schaft herangetragen. Für die NÖ Verwaltung ein 
gutes Zeugnis stellt auch die diesbezügliche Statis-
tik dar: Von den genannten 668 Fällen waren 362  
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Beschwerden nicht berechtigt, 120 Beschwerden 
unzulässig und 65 Beschwerden wurden zurückge-
zogen. Als berechtigte Beschwerden wurden 75 
anerkannt, davon ein Missstand festgestellt sowie 
eine Empfehlung abgegeben. Insgesamt wurden 
635 Akten erledigt, offen sind lediglich 33 Akten. 

Bei den zu behandelnden Themenbereichen 
wurden die Aufgabenressorts der Volksanwälte Dr. 
Peter Kostelka, Rosemarie Bauer und Mag. Ewald 
Stadler gleichermaßen berührt, für deren Arbeit ich 
mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. 

Gemäß den einschlägigen Bestimmungen 
wurde der Bericht auch der NÖ Landesregierung 
übermittelt, die sich zu den diversen Fragen, Stel-
lungnahmen, aber auch Einzelfällen schriftlich ge-
äußert hat. Im Einzelnen darf ich folgende Punkte 
festhalten: Im Bereich des Sozialrechtes wurde 
generell auf die Sozialhilfegesetze der Länder Be-
zug genommen. Eine rechtsvergleichende Studie 
der Sozialhilfesysteme der Länder wurde seitens 
des Sozialministeriums eingeleitet und im Herbst 
2001 veröffentlicht. Eine von der politischen Lan-
dessozialreferentenkonferenz eingesetzte Arbeits-
gruppe arbeitet seit November 2001 an der Weiter-
entwicklung und Harmonisierung des Sozialrechtes. 
Ziel ist eine Art. § 15a-B-VG-Vereinbarung über 
gemeinsame Qualitätsstandards der Sozialhilfe und 
zwar unter Einbeziehung der Sozialhilfeleistungen 
der Länder. Dabei wurde festgehalten, dass die 
soziale Grundversorgung, insbesondere innerhalb 
des ersten Netzes, seitens des Bundes zu erbrin-
gen ist. Was einzelne Beanstandungen in diesem 
Bereich anbelangt wurden zum Beispiel beim Heiz-
kostenzuschuss dementsprechend die Regelung 
seitens des Landesgesetzgebers sowie der Lan-
desregierung getroffen. 

Es wurden aber auch Probleme bei der Ju-
gendwohlfahrt angeführt die nach dem derzeitigen 
Gesetzesstand nur der Bundesgesetzgeber regeln 
könnte. Aus Deutschland etwa ist das Institut des 
Anfangsverfahrenshelfers für Minderjährige be-
kannt. Da es in Österreich keine adäquate Einrich-
tung gibt, wird weiter in diesem Spannungsfeld 
gearbeitet werden müssen. Auch die Mindestrechte 
nicht obsorgender Eltern finden sich in den Be-
stimmungen des ABGB bzw. den Grundsätzen des 
Jugendwohlfahrtsrechtes wieder. 

Generell ist zu bemerken, dass es in vielen 
Fällen um bundesgesetzliche Agenden geht, die im 
Bereich des Vollzuges der Länder stehen. Ich darf 
hier exemplarisch auf die Frage der Schulsprengel 
eingehen. Hier ist ebenfalls die grundsätzliche Re-
gelung der Schulsprengel durch den Bund erfolgt.  

Bezugnehmend auf ähnliche Probleme wie zum 
Beispiel der Regelung des Sporthauptschulspren-
gels in Salzburg wurde darauf verwiesen, dass 
erhebliche Bedenken gegen die Ausweitung der 
Wahlfreiheit bei Hauptschulen bestehen. Auch das 
Land Salzburg regelt die angesprochenen Fälle in 
Volksschulen mit einem fixen Sprengel ebenso wie 
das Land Niederösterreich. 

Innerhalb der Regelkompetenz des Landes 
Niederösterreich wurden jene Fälle exemplarisch 
aufgezeigt, die vom Leichenbestattungsgesetz bis 
hin zu diversesten Förderungen der Raum- und 
Bauordnung bis hin zu Kanalgebührenrechnung 
reichen. Dazu muss grundsätzlich angemerkt wer-
den, dass der Gesetzgeber wahrscheinlich nie 
seine Regeln so umfassend formulieren können 
wird, dass sich im Einzelfall auch ungerecht behan-
delt fühlende Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihrem 
Rechtsempfinden wiedererkennen. 

So mögen auch einzeln dargestellte Fälle für 
den Betroffenen unangenehm bzw. nicht akzepta-
bel erscheinen. Es ist doch zu bemerken, dass sich 
die Behörde stets im Rahmen der Gesetze und 
darüber hinaus sehr bürgerfreundlich verhalten hat. 
Letztendlich kann man nur zu dieser Erkenntnis 
kommen, wenn von Seiten der Volksanwaltschaft 
nur ein Missstand festgestellt und eine Empfehlung 
abgegeben wurde. 

(Dritter Präsident Ing. Penz übernimmt den 
Vorsitz.) 

Somit darf ich mich seitens der NÖ Volkspartei 
dem Dank der Volksanwälte an alle bediensteten 
Behörden und sonstigen Verwaltungseinrichtungen 
im Land Niederösterreich anschließen. Besonders 
gewürdigt wurde die gute Zusammenarbeit bei den 
Bezirkshauptmannschaften und dem Amt der NÖ 
Landesregierung. Ich möchte aber auch die Gele-
genheit wahrnehmen, mich bei den Gemeindever-
waltungen für ihre Kooperation zu bedanken. 

Abschließend darf ich festhalten, dass im Zuge 
des Verfassungskonvents der österreichischen 
Bundesregierung selbstverständlich auch diese 
Einrichtung diskutiert wird. Das wird selbstver-
ständlich auch die Tätigkeit der österreichischen 
Volksanwaltschaft umfassen. Aber auch hier wird 
und kann nur der niederösterreichische Standpunkt 
lauten, näher zum Bürger, schneller zur Sache. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Als nächster 
Redner gelangt Herr Abgeordneter Mag. Ram zu 
Wort. 
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Abg. Mag. Ram (FPÖ): Geschätzter Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mein Vorredner hat ja schon sehr umfangreich 
zu diesem Bericht Stellung genommen. Ich kann 
dem eigentlich sehr wenig hinzufügen. Es gibt ei-
nige Punkte, die mir aber trotzdem am Herzen lie-
gen. Einige Punkte, die auch Kritik finden in diesem 
Bericht und einige Punkte wo es auch Stellung-
nahmen der Landesregierung gibt die mir nicht so 
gut gefallen. 

Ein Kritikpunkt, und den sollte man sich auf je-
den Fall anschauen, ist der Punkt, dass es Mängel 
bei der Vergabe von Heizkostenzuschüssen in der 
Heizperiode 2000/2001 gibt. Hier wird kritisiert, 
dass es eben hier Unzulänglichkeiten gibt, die wir, 
so glaube ich, doch beheben sollten, um hier den 
Älteren und vor allem den sozial Schwächeren, die 
diesen Heizkostenzuschuss in Anspruch nehmen, 
auch dementsprechend zu helfen. 

Ein weiterer Punkt der kritisiert wird in diesem 
Bericht ist der Punkt mit den Kanalgebühren. Und 
Sie wissen alle, dass für unsere Partei die Kanal-
gebühren ein Thema sind mit dem wir uns schon 
sehr oft beschäftigt haben und mit dem wir uns 
eigentlich andauernd beschäftigen müssen. Und 
jetzt kritisiert auch die Volksanwaltschaft das Sys-
tem der Berechnung der Kanalgebühren in Nieder-
österreich. Es wird hier gesagt, dass sehr viele 
Menschen aus Niederösterreich kommen, sich be-
schweren. Sich beschweren dass es sozial un-
gerechte Kanalgebühren in diesem Lande gibt. 
Sich beschweren dass die Berechnungsmethodik 
nicht in Ordnung ist und hier Abhilfe geschaffen 
werden sollte. 

Auch wir sind dieser Meinung. Und sind eben 
der Meinung, dass eben bei der Kanalgebührenbe-
rechnung einiges getan werden muss. Ich darf hier 
die Stellungnahme der Landesregierung kurz vorle-
sen. Zur mangelnden Akzeptanz der Kanalgebüh-
renberechnung bei der Bevölkerung Punkt 11.1 des 
20. und 21. Berichtes der Volksanwaltschaft an den 
NÖ Landtag, dessen ersten zwei Absätze inhaltlich 
ident sind mit den ersten beiden Absätzen des 
Punktes 12.1 des 18. und 19. Berichtes, hat die 
Abteilung Gemeinden bereits in der Stellungnahme 
zum 18. und 19. Bericht der Volksanwaltschaft 
ausgeführt, dass eine von jedermann akzeptierte 
Methode der Kanalgebührenberechnung wohl nicht 
gefunden werden kann. Dies zeigt sich auch in der 
großen Anzahl von diesbezüglichen Rechtsmitteln 
und Anfragen. Zur weiteren Verbesserung der Qua-
lität der Gemeindeverwaltung hat die NÖ Gemein-
deverwaltungsschule und Kommunalakademie mit 
Unterstützung der Abteilung Gemeinden zahlreiche 

Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für Ge-
meindemandatare und Bedienstete durchgeführt. 

Geschätzte Damen und Herren! Ich glaube 
nicht, dass es damit getan ist, sondern dass wir hier 
im NÖ Landtag gefordert sind, die Kanalgebühren 
auf eine neue Grundlage zu setzen. Deswegen 
haben wir einen Resolutionsantrag eingebracht, 
den ich hier zur Verlesung bringen möchte (liest:) 

„Resolutionsantrag 

der Abgeordneten Mag. Ram und Waldhäusl 
zum Antrag des Rechts- und Verfassungs-Aus-
schusses, Ltg. 61/B-17, Zwanzigster und Einund-
zwanzigster Bericht der Volksanwaltschaft an den 
NÖ Landtag (2000-2001) sowie die Äußerung der 
NÖ Landesregierung betreffend Änderung des NÖ 
Kanalgesetzes. 

Das bestehende NÖ Kanalgesetz führt nach 
wie vor zu sehr vielen sozialen Härtefällen. Die 
Berechnungsmethode, rein nach Wohnfläche, führt 
immer wieder dazu, dass sich viele Bürger bei der 
Volksanwaltschaft beschweren. So findet sich im 
Bericht der Volksanwaltschaft 2000-2001 folgende 
Feststellung: ‚Aus Niederösterreich hingegen kom-
men – auch im Verhältnis zur Bevölkerungszahl – 
mit großem Abstand die meisten Beschwerden 
über Kanalgebühren. Fast ausschließlich geht es 
dabei um die Berechnungsmodalitäten. Nach An-
sicht der Volksanwaltschaft ist zu hoffen, dass 
künftig auch in Niederösterreich eine dem Rechts-
empfinden der Bevölkerung entgegenkommende 
Regelung für die Berechnung der Kanalbenüt-
zungsgebühren gefunden werden kann.‘ 

Die Gefertigten stellen daher folgenden Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, im 
Sinne der Antragsbegründung das NÖ Kanalgesetz 
dahingehend abzuändern, dass bei der Berech-
nung in Zukunft ein Mischsystem von Fläche und 
Personen (alle in einem Haushalt laut Meldegesetz 
gemeldeten volljährigen Personen) zur Anwendung 
kommt. Weiters soll die Ermächtigung zur Einhe-
bung der Gebühren in der Höhe bis zum Doppelten 
des Jahreserfordernisses ersatzlos gestrichen wer-
den.“ 

Ich glaube, dass wir mit diesem Antrag einen 
guten Schritt in die richtige Richtung setzen würden 
und die Kritik der Volksanwaltschaft auch dement-
sprechend ernst nehmen würden und appelliere 
deswegen um Ihre Unterstützung. 
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Generell ist zum Bericht der NÖ Volksanwalt-
schaft zu sagen, dass die Volksanwaltschaft immer 
mehr an Bedeutung gewinnt ist sicherlich der guten 
und engagierten Arbeit der Volksanwälte zuzu-
schreiben. Aber natürlich auch der Berichterstat-
tung durch den ORF. Ich glaube, es war ein we-
sentlicher Schritt, die Sendung „Ein Fall für den 
Volksanwalt“ wieder ins Leben zu rufen. Erstens 
weil es die Bürger ganz einfach interessiert, die 
Konsumenten, die Fernsehzuschauer. Und ande-
rerseits, weil es die Institution Volksanwaltschaft 
bekannter macht und sehr viele Leute jetzt erst 
wissen, dass sie sich an die Volksanwaltschaft 
wenden können. 

Und wenn man einen Sprechtag eines Volks-
anwaltes, ich habe das öfter mit unserem NÖ 
Volksanwalt Stadler gemacht, wenn man diesen 
Sprechtag einmal besucht oder auch jemand hin-
schickt, dann sieht man wie wichtig die Volksan-
waltschaft ist, welch hervorragende Leistungen hier 
vollbracht werden. Und ich glaube, es sollte auch 
unsere Aufgabe sein als Mandatare des Landtages, 
unsere Bürger immer wieder auf die Möglichkeit der 
Volksanwaltschaft hinzuweisen, auf die Möglichkeit 
die Volksanwaltschaft in Anspruch zu nehmen und 
auch daran zu arbeiten und mitzuhelfen, der Volks-
anwaltschaft die Mittel zu geben die sie braucht um 
ihren Aufgaben, und das sind wichtige Aufgaben, 
auch dementsprechend nachkommen zu können. 

Geschätzte Damen und Herren! Ich glaube, 
dass man im Ganzen diesem Bericht der Volksan-
waltschaft nur zustimmen kann, diesen Bericht nur 
zur Kenntnis nehmen kann. Wir sind mit einzelnen 
Äußerungen der Landesregierung nicht zufrieden. 
Vor allem der Punkt den ich angesprochen habe 
bezüglich der Kanalgebühren. Wir glauben aber 
dennoch, dass man diesen Bericht beruhigt zur 
Kenntnis nehmen kann und hoffen auch im nächs-
ten Jahr, dass einige Punkte die kritisiert werden 
von der Volksanwaltschaft auch dementsprechend 
repariert werden, sodass wir im nächsten Jahr ei-
nen dünneren Bericht zur Verhandlung haben. 
Danke schön! (Beifall bei der FPÖ.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Mag. Fasan. 

Abg. Mag. Fasan (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Verbliebene! 

Der Bericht der Volksanwaltschaft kommt et-
was spät, aber er kommt. Der Bericht kommt aus 
dem Jahre ... (Unruhe im Hohen Hause.) 
Ja, ich sage Verbliebene. Ich sage das gar nicht 
von wem, ich sage Verbliebene. Ich will gar keine 
Vorwürfe damit ... Zumindest die Verbliebenen sind 

jetzt munter. Habt ihr euch gleich persönlich ange-
sprochen gefühlt? Ihr dürft euch nicht immer per-
sönlich attackiert fühlen von politischer Kritik. Das 
war gar keine politische Kritik. (Unruhe im Hohen 
Hause.) 
Eine positive. So war sie auch gemeint. 

Dieser Bericht kommt ein bisschen spät, der 
Bericht stammt aus dem August 2002, die Stel-
lungnahme der Landesregierung aus Dezember 
2002 und im November 2003 diskutieren wir ihn. 
Nicht etwa im April 2003 oder im Mai, im April ginge 
es nicht, aber im Mai wäre es durchaus gegangen, 
im Oktober auch. Aber bitte, führen wir halt heute 
die Debatte, wir haben ja sonst nichts auf der Ta-
gesordnung um es ein wenig humoristisch zu for-
mulieren. 

Im Bericht wird eingegangen auf die Sozialhilfe 
und auch auf die sehr, sehr interessante Studie von 
Prof. Pfeil, der eine Studie gemacht hat über den 
Vergleich der Sozialsysteme der österreichischen 
Bundesländer. Und ich halte das für deshalb so 
wichtig, weil ich es für einfach wichtig halte, dass 
die Sozialhilfe bundesweit vereinheitlicht wird. Es 
ist ja keine Bundesländerfrage wo Armut herrscht in 
Österreich. Armut herrscht in Österreich. Die Sozi-
alhilfe schützt gerade vor Verelendung aber nicht 
vor Armut. Wir haben in Österreich rund 350.000 
armutsgefährdete oder armutsbetroffene Men-
schen. Und ich glaube, hier sollte man Abhilfe 
schaffen. Und wenn man das genau anschaut, 
dann kommt man drauf, dass die NÖ Sozialhilfe gar 
nicht so schlecht liegt im Bundesvergleich. Dass 
aber andererseits auch Bestimmungen vorliegen 
wie beispielsweise die Regressforderungen die 
eigentlich gestrichen gehörten. 

Daher würden wir uns sehr dafür aussprechen, 
dass man mittels der auch hier im Bericht ange-
führten 15a-Vereinbarung so eine Vereinheitlichung 
macht. Das wäre unserer Ansicht nach das viel-
leicht sogar geeignetere Instrument als eine bun-
desgesetzliche Regelung die dann möglicherweise 
von den Ländern wieder gekippt wird. 

Zweitens: Der Bericht erwähnt Probleme in der 
Jugendwohlfahrt und nimmt das Beispiel Besuchs-
recht bei Scheidungen und spricht ein interessantes 
Problem an. Die Doppelrolle von Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeitern in Scheidungen. Einmal in 
der Mediation befindlich zwischen Geschiedenen, 
die um das Besuchsrecht beispielsweise, manch-
mal auch um die Obsorge von Kindern Auseinan-
dersetzungen haben und andererseits dann als 
Gutachter bei Gericht, also etwa wenn man sich 
nicht außergerichtlich einigen kann. Und hier ist die 
Stellungnahme der Landesregierung meiner An-
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sicht nach durchaus richtig, indem die Landesregie-
rung sagt, üblicherweise gibt es ja bei Sozialarbei-
tern kein Eigeninteresse. Sondern Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter, die Bediensteten an den 
Jugendämtern agieren ja im Interesse der Kinder 
und daher ist es ja letztendlich auch gleich ob sie 
jetzt im Interesse der Kinder bei einer Mediation 
oder als Gutachterinnen bei einem Gericht zum Teil 
agieren. Ich kann mich hier durchaus den aufge-
zeigten Problemen zwar absolut anschließen, aber 
auch der Stellungnahme der Landesregierung und 
möchte aber eines auch dazu sagen. Das Problem 
besteht eigentlich in der Betreuung der Bedienste-
ten der Jugendabteilung in der Landesregierung. 

Wenn sich 10 oder 14 Sozialarbeiterinnen 
einmal im Monat einen Mediator oder vielmehr ei-
nen Supervisor für zwei Stunden teilen müssen und 
alles was darüber hinaus geht müssen sie selber 
bezahlen, dann frage ich mich, wie soll man sinn-
volle Mediation machen? Wie soll man sinnvolle 
Sozialarbeit machen wenn man keinerlei Anspruch 
und keinerlei Möglichkeit für Betreuung hat? Und 
ich kann alle Zuständigen nur sehr, sehr herzlich 
einladen sich einmal hinaus zu begeben. Nicht nur 
wenn das nächste Bürgerbüro eröffnet wird auf 
einer Bezirkshauptmannschaft, sondern auch dann 
wenn beispielsweise es einmal brennt auf einem 
Jugendamt und das sich anzuschauen, welcher 
Druck auf den Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beitern lastet. 

Drittes Beispiel im Bericht Raumordnung. Auf-
ruf an die Gemeinde Gießhübl, Hennersdorf et alia. 
Einen Flächenwidmungsplan oder eine Flächen-
widmungsplanänderung wird man ja zusammen 
bringen. Und zwar so dass die Bevölkerung auch 
richtig informiert wird. Es ist ja nicht so schwer. Man 
schickt das rechtzeitig aus, man informiert die Be-
völkerung und dann macht man das. Das ist also 
kein großes Mirakel. 

Und wenn ich mir die Sache Hennersdorf an-
schaue, dann meine ich schon, ich weiß es nicht, 
wenn im Jahr 1990 ein VfGH-Erkenntnis kommt, 
1993 eine neuerlich falsche Widmung ausgespro-
chen wird, 1999 dann eine Stellungnahme der Lan-
desregierung an die Volksanwaltschaft kommt und 
eine neuerliche Widmung erst im Jahr 2002 erfolgt, 
wenn also 12 Jahre lang diese Geschichte rennt, 
dann weiß ich nicht ob es hier um reine Schlampe-
rei oder nicht vielleicht auch politisches Interesse 
handelt. Ähnliches drängt sich mir auf wenn ich an 
diese Grundabteilungsgeschichte in Perchtoldsdorf 
denke. 

Und zum Schluss auch eingehend auf den 
Kollegen Mag. Ram die Frage der Kanalberech-
nungsgebühren. Das ist ein Problem, tatsächlich. 
Und hier kann ich mich der Stellungnahme der 
Landesregierung überhaupt nicht anschließen. 
Wenn die Volksanwaltschaft sagt, dass die Kanal-
gebührenberechnung vielfach in der Bevölkerung 
ganz einfach auf Unverständnis stößt weil kein 
Mensch erklären kann warum jemand, der in einer 
großen Wohnung alleine lebt anders zahlt als je-
mand der in einer kleinen Wohnung alleine lebt. 
Wenn es also keine Berechnung nach den Perso-
nen oder nach dem Verbrauch gibt oder zu wenig 
darauf Rücksicht genommen wird, dann sehe ich 
schon ein, dass das ein ernstes Problem ist. Und 
dann kann die Stellungnahme der Landesregierung 
nicht genügen wenn sie sagt, naja, man kann es 
nicht allen Recht machen. Salopp formuliert. 

Also ich glaube, hier ist man schon aufgefor-
dert. Wir können dem Resolutionsantrag des Kolle-
gen Mag. Ram nicht zustimmen, weil er anderer-
seits wieder, und das werden wir wahrscheinlich 
dann bei den Abfallwirtschaftsgebühren noch weil 
er sozusagen die Gemeinden ermächtigt oder von 
der Ermächtigung streichen will, auch höhere Ge-
bühren einheben zu können. Was nichts anderes 
heißt als zu verhindern dass die Gemeinden Rück-
lagen bilden können. Und das halten wir aus kom-
munalpolitischem Interesse für nicht sinnvoll. Wohl 
aber meinen wir, dass bezüglich des Kanalgeset-
zes und natürlich auch der Bauordnung hier was 
getan werden soll. 

Und wenn der Landtag hier nach dieser Bau-
ordnungsablehnung des Verfassungsgerichtshofes 
von einer kleinen Kanalreform gesprochen hat, nur 
weil sie dem Verfassungsgerichtshof Genüge oder 
dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Genüge 
getan hat, dann sage ich Ihnen dasselbe was ich 
Ihnen damals gesagt habe: Das ist einfach zu we-
nig. Das war keine Kanalreform. Das war ein Mini-
mum. Es wurde gerade das getan was man musste 
um dem Urteil Genüge zu tun, und alles andere ist 
unterblieben. Und ich erwarte mir eigentlich ra-
schest eine vernünftige Reform des Abwasser-
problems und des Kanalgesetzes und auch natür-
lich in dem Zusammenhang damit der Bauordnung. 
Und zwar so, dass man tatsächlich ermitteln kann, 
was verbraucht jemand und wie groß, wie muss 
man das mit Gebühren bewerten. 

Interessant ist schon, dass die Volksanwalt-
schaft ja auch feststellt, dass gerade in Nieder-
österreich relativ hohe Probleme mit der Akzeptanz  
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der Gebührenregelung im Kanalwesen bestehen 
und in anderen Bundesländern weniger. Also es 
muss schon auch mit der gesetzlichen Regelung zu 
tun haben. Das heißt, hier sollte man was tun, 
wenn auch nicht unbedingt in dem Sinne wie die 
Freiheitlichen das vorschlagen. 

Und abschließend muss ich schon erwähnen, 
dass wir einen Volksanwalt haben von dem ich den 
Satz zitiere: „Und 1945 – und das ist zur Staats-
ideologie geworden – sind wir angeblich vom Fa-
schismus und von der Tyrannei befreit worden und 
in die nächste Tyrannei geraten. Insbesondere hier 
auf diesem Boden auf dem wir uns heute befinden.“ 
Sonnwendfeier 2002, Juni 2002, Volksanwalt Mag. 
Ewald Stadler. Also bei allem was ansonsten über 
die Volksanwaltschaft Positives zu sagen ist und 
wir dem Bericht zustimmen können, unserer An-
sicht nach sollte Mag. Stadler schlicht und ergrei-
fend nicht mehr Volksanwalt sein. (Beifall bei den 
Grünen.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Zum Wort ge-
langt Herr Abgeordneter Thumpser. 

Abg. Thumpser (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Der 20. und 21. Bericht der Volksanwaltschaft 
wurde von den Vorrednern bereits entsprechend 
behandelt. Eingangs möchte ich mich so wie meine 
Vorredner auch mich seitens der sozialdemokrati-
schen Partei bei der Volksanwaltschaft bedanken 
und ihnen den Dank für ihre Tätigkeit im Sinne der 
Menschen in Niederösterreich aussprechen. Des-
halb, da ich meine, dass dies in seiner sehr enga-
gierten Art und Weise für die Bevölkerung ge-
schieht. Und in einer Art und Weise wie der Bevöl-
kerung zu ihrem Recht dementsprechend verholfen 
wird oder in einem anderen Fall Missverständnisse 
dementsprechend aufgeklärt werden. Dies aller-
dings zu einem Großteil in einem Dialog als Ver-
mittler zwischen zwei Polen. 

Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 
die Zahlen gehört. Jene Zahlen die die Anzahl der 
Beschwerden gegenüber den Landes- und Ge-
meindeverwaltungen aufzeigen und jene Zahlen, 
die einiges widerspiegeln. Ich möchte mich aber 
nicht so sehr auf die Zahlen konzentrieren und nur 
eines festhalten. Dass es grundsätzlich einen 
leichten Anstieg bei den Beschwerden gegeben 
hat. Dass allerdings ein Anstieg der Beschwerden 
im Bereich der Sozial- und Jugendgesetzgebung 
doch als eklatant zu bezeichnen ist. Und nachdem 
wir die Zahlen hier auf dem Tisch haben, lassen 
sich meiner Meinung nach auch Schlüsse auf 
Grund schon der Anzahl der Beschwerden durch-

aus ziehen. Und ich sage, es ist halt vielleicht im 
Sozialbereich in diesem Lande Österreich etwas 
kälter geworden in dem die Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreicher eben nicht vorbei kommen. 

Die Substanz dieses Berichtes liegt aber sicher 
nicht nur in den Zahlen und Tabellen, die Substanz 
dieses Berichtes liegt meiner Meinung nach in je-
dem einzelnen hier angeführten Fall. Jede Be-
schwerde, ob berechtigt oder unberechtigt, ist 
grundsätzlich ernst zu nehmen. Und mit jeder Be-
schwerde ist ein persönliches Empfinden, ja sogar 
oft ein persönliches Schicksal verbunden. Und in-
sofern ist dieser Bericht einer jener, der uns in un-
serem Handeln im Land und in den Gemeinden 
dementsprechend auch bestimmen sollte und jeder 
von uns als Mandatarin und als Mandatar, als Bür-
germeister oder Bürgermeistern, als Abgeordneter 
oder Abgeordnete in diesem Land kennen die Sor-
gen und Nöte der Menschen. Und wenn jeder von 
uns weiß über die Probleme der Menschen auch, 
beim Umgang mit den Ämtern und Behörden. Und 
ein jeder kennt die Probleme im Alltagsleben vieler 
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, 
die sie vor allem beim Ausfüllen von Formularen 
und Anträgen haben. Und viele der hier in diesem 
Bericht aufgezeigten Fälle sind auf solche Prob-
lemlagen, auf Schwierigkeiten zurückzuführen.  

Der Bericht, und es ist heute schon gesagt 
worden, befasst sich auch zu einem Großteil mit 
dem Heizkostenzuschuss. Und ich denke, werte 
Kolleginnen und Kollegen, dieser Bericht zum 
Thema Heizkostenzuschuss sollte uns zum Nach-
denken anregen. Wenn nur jeder fünfte Bezugsbe-
rechtigte in Niederösterreich in den Genuss eines 
Heizkostenzuschusses gekommen ist – und die 
Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – dann ist 
meiner Meinung nach zu überdenken, wie wir jene 
Menschen, nämlich die 80 Prozent, die nicht in den 
Genuss dieses Zuschusses gekommen sind, in 
Zukunft auch dementsprechend informieren. Denn 
ich gehe nicht davon aus, dass die 80 Prozent An-
spruchberechtigten dementsprechend in Kenntnis 
gesetzt waren bzw. davon gewusst haben und halt 
nur vergessen haben einen Antrag zu stellen. Und 
da ist es nur leider eine traurige oder keine Ge-
nugtuung dass Niederösterreich im Schnitt aller 
Bundesländer Österreichs etwas besser liegt, aber 
auch in Niederösterreich ist nur jeder Fünfte in den 
Genuss gekommen.  

Und auch anzuführen, durchaus lobenswert ist, 
dass die Frist für die Antragstellung dementspre-
chend verlängert wird, was aber trotzdem heißt, 
dass wir in unserer Information uns überlegen müs-
sen, wie wir den Menschen in diesem Land die 
Möglichkeiten der Antragstellung, in dem Fall beim 
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Heizkostenzuschuss, auch ermöglichen. Denn erst 
wenn jemand weiß dass es die Möglichkeit eines 
Antrages gibt, und dann noch weiß, wenn es diesen 
Antrag gibt, bis wann der Antrag gestellt werden 
kann oder muss, erst dann kann er oder sie ent-
scheiden, ob sie den Antrag auch wirklich stellen 
will oder nicht. 

In diesem Zusammenhang, werte Kolleginnen 
und Kollegen, darf ich einen Resolutionsantrag 
einbringen (liest:) 

„Resolutionsantrag 

der Abgeordneten Vladyka, Thumpser, Mag. 
Fasan und Mag. Ram zum Zwanzigsten und 
Einundzwangzigsten Bericht der Volksanwaltschaft 
an den Niederösterreichischen Landtag (2000 – 
2001) sowie die Äußerung der NÖ Landesregie-
rung, Ltg. 61, betreffend Heizkostenzuschuss. 

In den vergangenen Jahren wurde sozial be-
dürftigen Personen vom Land Niederösterreich ein 
Heizkostenzuschuss gewährt. Wie im vorigen Win-
ter sind auch heuer die Niedrigeinkommensbezie-
her abermals mit steigenden Heizkosten konfron-
tiert. Überdies hat sich die wirtschaftliche Situation 
des in Frage kommenden Personenkreises nicht 
gebessert. 

Der Heizkostenzuschuss betrug in der Heizpe-
riode 2002/2003 50 €. Anspruchsberechtigt waren 
Personen mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich, 
die sozial bedürftig waren, also ein anrechenbares 
monatliches Haushaltseinkommen unter dem für 
die Gewährung einer Ausgleichszulage nach dem 
ASVG liegendes Einkommen hatten, sowie alle 
Alleinstehenden und Haushaltsvorstände, welche 
im Monat Oktober 2002 eine richtsatzmäßige Leis-
tung aus dem Titel ‚Hilfe zum Lebensunterhalt‘ (NÖ 
Sozialhilfegesetz 2000) bezogen. 

Die Aktion soll auch für die Heizperiode 
2003/2004 durchgeführt werden. 

Im Sinne der Anregung der Volksanwaltschaft 
zu den Richtlinien der Vergabe des Heizkostenzu-
schusses sollten diese insoferne geändert werden, 
dass – zur Vergleichbarkeit des anrechenbaren 
Haushaltseinkommens der Antragswerber – das 
Jahreseinkommen als Maßstab dafür, wer konkret 
als einkommensschwach anzusehen und deshalb 
förderwürdig ist, heranzuziehen ist, um unbeab-
sichtigte Ungleichbehandlungen hintanhalten zu 
können und damit das Gleichheitsgebot als unver-
rückbare Grundlage jedes behördlichen Handelns 
zu beachten.  

Um einer möglichst großen Personenzahl die 
Antragstellung zu ermöglichen soll die Frist zur 
Antragstellung wieder bis 31. Mai des Jahres 2004 
laufen. 

Die Volksanwaltschaft kritisiert außerdem, 
dass sich der Bund trotz entsprechender Anregung 
der Volksanwaltschaft nur einmal, und zwar im Jahr 
2000 am Heizkostenzuschuss des Landes Nieder-
österreich beteiligt hat. Die Bundesregierung soll 
deshalb wiederum ersucht werden, dem angespro-
chenen Personenkreis ebenfalls einen Heizkosten-
zuschuss in gleicher Höhe wie das Land Nieder-
österreich zu gewähren. 

Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, 

• die Richtlinien im Sinne der Antragsbegrün-
dung abzuändern, 

• für die Heizperiode 2003/2004 einen Heiz-
kostenzuschuss in der Höhe von 50,- € zu 
gewähren sowie 

• die Bundesregierung zu ersuchen, ebenfalls 
einen Heizkostenzuschuss in der Höhe von 
50,- € für die Heizperiode 2003/2004 zu 
gewähren.“ 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke 
mir, der Bericht der Volksanwaltschaft zu dem 
Problem Heizkosten liegt vor uns. Es wurde durch 
die Landesregierung bereits darauf reagiert. Jetzt 
wäre aber der Zeitpunkt dementsprechend den 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, 
sich um den Heizkostenzuschuss für das Jahr 
2003/2004 zu kümmern und ihnen die Möglichkeit 
dieses Zuschusses zu geben. 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Zum Schluss: 
Viele Mitarbeiterinnen der Ämter und der Behörden 
in Niederösterreich, ob in den Gemeinden oder im 
Land oder den Bezirkshauptmannschaften, viele 
gewählte Mandatarinnen und Mandatare in den 
gewählten Institutionen versuchen tagein, tagaus 
unseren Mitbürgerinnen zur Seite zu stehen, ihnen 
oftmals unbürokratisch und rasch zu helfen. In vie-
len Fällen gelingt dies und dafür möchte ich auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern recht herzlich 
und sowohl den Mandatarinnen und Mandataren 
recht herzlich danken. Dort, wo jedoch diese Unter-
stützung, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
passiert oder nicht durchgeführt wird, dort ist es 
notwendig, eine Institution wie die Volksanwalt- 
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schaft zu haben, an die sich jene Menschen, die 
glauben hier übervorteilt zu werden auch dement-
sprechend wenden können. Wir nehmen diesen 
Bericht der Volksanwaltschaft 2000/2001 dement-
sprechend zur Kenntnis. Danke. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Darf ich zunächst 
den Herrn Berichterstatter ersuchen, auf den ihm 
zugewiesenen Platz auch Platz zu nehmen. Als 
nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Moser 
zu Wort. 

Abg. Moser (ÖVP): Herr Präsident! Ge-
schätzte Damen und Herren des Hohen Hauses! 

Der Bericht der Volksanwaltschaft beschäftigt 
uns mit diesem Tagesordnungspunkt und ich darf 
hier einige Bemerkungen dazu anbringen. Wiewohl 
also von meinen Vorrednern schon sehr stark dazu 
Stellung genommen wurde. Insbesondere hat Herr 
Abgeordneter Mag. Hintner bereits auch die Posi-
tion unsererseits hier klargelegt. 

Der vorliegende 21. bzw. 20. Bericht der 
Volksanwaltschaft an den Landtag beinhaltet die 
Prüfungstätigkeit der Volksanwaltschaft für das 
Land Niederösterreich im Zeitraum Jänner 2000 bis 
31. Dezember 2001. Wobei aus Gründen der Aktu-
alisierung über gewisse Beschwerdefälle berichtet 
wird, die erst 2002 letztendlich abgeschlossen wer-
den. 

Ich meine, dass der Bericht ein wichtiges Kon-
trollmittel ist, damit auch der Landtag die Möglich-
keit hat, gegenüber der Verwaltung die Befindlich-
keiten der Volksanwaltschaft ganz einfach hier zu 
diskutieren und dass immer wieder Anregungen 
auch kommen, wie Gesetze einfacher, bürgernäher 
und effizienter gestaltet werden können. Das freut 
uns insbesonders dass auch die Volksanwaltschaft 
unser Ansinnen bestätigt. Denn wir prüfen ja bei 
allen Gesetzen im Hinblick auf die Deregulierung 
ob es nicht da und dort möglich ist, hier Gesetze 
einfacher zu gestalten. Hier ist uns vieles gelungen. 
Und ich meine, dass gerade viele Informationen im 
Bereich des Vollzuges wir über die Gemeindever-
treterverbände, über die Bürgermeister, die Ge-
meindeverwaltung und der Bezirksverwaltungsbe-
hörden hier herein bekommen um auch zeitgerecht 
ganz einfach diese Überlegung in die Gesetzes-
werdung mit einfließen zu lassen. Und daher ist es 
ganz gut wenn derartige Dinge auch seitens der 
Volksanwaltschaft bestätigt werden. 

Zweiter Punkt den ich ansprechen möchte ist 
so, dass im Land Niederösterreich ja auf Grund der  

legistischen Regelung hier die Bundesvolksanwalt-
schaft auch in Niederösterreich für Landesverwal-
tung und Gemeindeverwaltung zur Anwendung 
gelangt. Es ist die Präsenz hier glaube ich wirklich 
ausreichend draußen. Es kann aber durchaus auch 
im Konvent darüber nachgedacht werden ob es 
nicht durchaus eine Zielsetzung sein könnte, ge-
rade auch über Landesvolksanwaltschaften gene-
rell hier nachzudenken. Und ich meine, dass der 
Konvent sich österreichweit auch mit diesem 
Thema beschäftigen kann um hier die Sache näher 
zum Bürger vielleicht noch besser gestalten zu 
können. 

Einige Punkte wurden angesprochen, wie die 
Frage der Schulsprengelregelungen. Ich meine, 
dass es eine sehr taugliche Regelung ist im Bereich 
der Schulsprengel hier für die Gemeinden das 
Pflichtschulwesen Gemeinde im Schnittpunkt der 
Bürger bereitzustellen und dass diese Regelung, 
glaube ich, auch zukünftig eine tragfähige Basis ist. 
Um einerseits möglichst wirtschaftlich das Schul-
wesen zu gestalten, andererseits sorgsam mit dem 
Steuergeld umzugehen und andererseits auch wie-
derum eine sehr breite Ausbildungsmöglichkeit in 
unseren Gemeinden für die Schülerinnen und 
Schüler zu schaffen. 

Die Frage des Raumordnungsrechtes ist in ei-
nigen Punkten hier angesprochen. Und ich meine, 
dass hier es durchaus zu einigen Korrekturen 
kommen kann, dass man einfachere, kleine Dinge 
durchaus auf Gemeindeebene zukünftig regeln 
kann und all die zentralen Widmungsfragen hier 
eben durch die hoheitsrechtliche Aufgabe des Lan-
des zu lösen sind. Ich meine, dass das sehr gut 
funktioniert. Vor allem dass wir bei der überregio-
nalen Raumordnung hier uns Zielsetzungen geben. 
Vor allem im Hinblick auf Standortpolitik Nieder-
österreich, Standortqualität geht es darum, dass bei 
Raumordnungsfragen zeitgerecht Widmungen in 
hoher Qualität erfolgen. Nämlich dahingehend dass 
Betriebsflächen, Industrieflächen und ähnliches 
wirklich über jenes Ausmaß an Qualität verfügen 
dass jederzeit auch interessierte Betriebe sich dann 
tatsächlich hier auch niederlassen können. 

Bezüglich einiger anderer Punkte vielleicht 
noch ganz kurz angeführt meine ich, dass bei der 
Bauordnung, wie ja schon in der Vergangenheit, wir 
einen sehr guten Weg gegangen sind durch private 
Benützungsbewilligung, durch Wegfall der Kollau-
dierung. Auch dahingehend, dass durch Bautechni-
ker, Zivilingenieure oder Baumeister ganz einfach 
hier die Baufertigstellung bestätigt werden kann. 
Interessant ist auch die Diskussion im Zusammen-
hang mit dem Leichen- und Bestattungsgesetz und 
ähnliches. 
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Und meine, dass gerade die in Punkt 7 ange-
sprochene Superförderung, wo einer einmal die 
Unterlagen nicht zeitgerecht nachgereicht hat, es 
durchaus wichtig ist zu betonen, dass hier ein sehr 
personenbezogenes Projekt, nämlich mit der So-
ckelförderung und Superförderung gelungen ist, um 
die soziale Treffsicherheit für unsere Bürgerinnen 
und Bürger ganz einfach im maximalen Ausmaß zu 
gewährleisten. 

Bezüglich der angesprochenen Frage des 
Heizkostenzuschusses, die hier drinnen mit ange-
führt ist, darf ich zum Ausdruck bringen, dass wir 
seitens der Volkspartei uns diesen Antrag angese-
hen haben. Es geht, glaube ich, darum, eine sozi-
ale Treffsicherheit bei all diesen Dingen zu errei-
chen. Nämlich es geht darum, nicht einfach mit der 
Gießkanne nach Altbewährtem oder nach gestrigen 
Methoden hier drüberzufahren. Sondern gerade die 
sozial Schwächeren verdienen es wirklich so zu 
behandelt zu werden wie es ihrem Umstand ent-
spricht. 

Und ich meine, dass wir in Niederösterreich ein 
sehr ausgeprägtes, ein sehr gutes Sozialhilfemodell 
haben wo die Gemeinden im Einklang mit der Be-
zirksverwaltungsbehörde es wirklich schaffen dass 
niemand, dass niemand in unserem Lande unter 
den Rost fällt. Und ich meine das jetzt vorweg ... 
(Beifall bei der ÖVP.) 
Freunde, ich meine daher vorweg jetzt einfach Geld 
auszugeben, so á la es wird schon ein kalter Winter 
kommen und es wird schon notwendig sein, dass 
entsprechende Heizkostenzuschüsse verteilt wer-
den ist schon ein bisschen leichtfertig es zum jetzi-
gen Zeitpunkt zu tun. Ich darf Ihnen versichern, 
dass wir uns um alle Bürgerinnen und Bürger, die 
es sozial benötigen, kümmern werden damit auch 
hier keiner unter den Rost fällt und damit wir mit 
einer sozialen Treffsicherheit denjenigen Menschen 
helfen. Daher sprechen wir uns gegen eine gene-
relle Regelung á la Gießkannenprinzip aus. Und wir 
werden daher diesem Antrag keine Zustimmung 
geben. (Beifall bei der ÖVP.) 

Der zweite Antrag der eingebracht wurde von 
der Freiheitlichen Partei geht vor allem in jene 
Richtung dass hier gemeint wird, es sollte beim 
Kanalgesetz eine Mischsituation herangezogen 
werden oder ähnliches. Dazu nur einige Sätze: 
Natürlich kann man Gesetze immer wieder adaptie-
ren, verfeinern und ähnliches mehr. Ich möchte 
aber bedenken, vor allem dann, wenn es um eine 
Kopfzahl handelt, nämlich die Berücksichtigung der 
Kopfzahl bei der Berechnung der Kanalgebühr. Das 
würde dahingehend enden, dass eine Familie mit 
fünf, sechs Kindern die sechs- bis siebenfache  

Kanalgebühr zu zahlen hätte als einer der unter 
Umständen mit einem relativ großen Einkommen in 
seiner Wohnung ist. Das ist sozial ungerecht diese 
Vorgangsweise. (Beifall bei der ÖVP.) 

Da muss man ganz einfach sagen, dass hier 
durchaus wenn wir von dieser fixen Variante abge-
hen wir schon überlegen müssen, wo finden wir 
wieder stabile Faktoren. Denn es geht darum, dass 
zwar die Fläche, das gebe ich schon zu, nicht im-
mer zufriedenstellend ist und ich gerne bereit bin, 
da zu einfacheren Regelung zu kommen. Aber 
nicht zu komplizierteren Regelungen. Weil es kann 
nicht sein, dass ein Tourismus der Anmeldungen 
entsteht, wo sich jeder von einer Gemeinde bei der 
nächsten meldet, die Bescheide jederzeit korrigiert 
werden müssen oder abgeändert werden müssen 
und damit ein hoher Verwaltungsaufwand nach sich 
gezogen wird. 

Und Freunde, ich darf Ihnen eines sagen. Ich 
bin vor allem deswegen gegen die Einführung des 
Kopfgeldes sozusagen im Zusammenhang mit der 
Kanalgebühr. Denn es kann nicht anstehen dass 
eine Familie darauf wartet, dass der Großvater 
stirbt dass sie sich Kanalgebühren ersparen. 
Freunde, so kann es nicht gehen! Daher glauben 
wir, dass dieser Antrag ganz einfach hier ins Leere 
geht und in dieser Form von uns nicht die Zustim-
mung findet.  

Im Übrigen bedanke ich mich bei der Volksan-
waltschaft für die durchgeführten Prüfungen. Ich 
habe auch selbst einen Fall gehabt, der sich Gott-
seidank sofort in Luft aufgelöst hat. Wir freuen uns, 
dass sich die überwiegende Zahl der Fälle eben so 
ergibt dass der Bürger darin bestätigt wird dass 
eigentlich die Behörde hier auch richtig gehandelt 
hat. Ich glaube auch das ist wichtig. Dem Bürger 
das Gefühl zu geben, dass die Behörde hier für ihn 
wirklich eine gute Handhabung und eine gute Ver-
waltungsarbeit leistet. Denn wenn von den insge-
samt 668 Beschwerdefällen nur bei einer einzigen 
eine Missstandsfeststellung war, bei einer einzigen 
eine Beschwerde war und es lediglich geringe Be-
anstandungen bei 12 Prozent gegeben hat, 20 Pro-
zent der Beschwerdefälle überhaupt unzulässig 
waren und 10 Prozent zurückgezogen wurden dann 
zeigt das, dass die Verwaltung im kommunalen 
Bereich und im Landesbereich hier wirklich gut und 
bürgernah und bürgerfreundlich funktioniert. Und 
ich bedanke mich daher bei all denjenigen, die im 
Verwaltungsbereich in diesen Gebietskörperschaf-
ten tätig sind, dass dieses großartige Bürgerange-
bot in dieser Form dargelegt wird dass es zu mög-
lichst wenigen Beanstandungen der Volksanwalt-
schaft kommt. Danke. (Beifall bei der ÖVP.) 
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Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gemel-
det ist Herr Abgeordneter Kautz. 

Abg. Kautz (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 

Ich darf beim Kollegen Moser beginnen. Ich 
glaube, wir liegen nicht weit voneinander entfernt. 
Die soziale Treffsicherheit, da sind wir auf einer 
Linie beim Heizkostenzuschuss. Nur glaube ich, es 
ist zu spät wenn am 2. Jänner der kalte Winter 
kommt und dann wird der Hohe Landtag wach weil 
uns auch kalt ist. Und dann kommen wir drauf, dass 
wir irgendwo einen Heizkostenzuschuss beschlie-
ßen sollten oder müssen. 

Ich bin vollkommen einer Meinung, eine sozi-
ale Treffsicherheit heißt, setzen wir uns zusammen, 
versuchen wir eine neue Regelung über die soziale 
Treffsicherheit auszuverhandeln, aber beschließen 
wir grundsätzlich einen Heizkostenzuschuss. Nicht 
erst dann wenn es kalt wird. Auch kann man hier 
andere Kriterien noch einziehen. Aber nicht warten 
auf den Sankt Nimmerleinstag, kommt’s oder 
kommt’s nicht. Und wenn es kommt, dann hat man 
14 Tage, drei Wochen, vier Wochen Zeit um das zu 
beschließen. Vorausschauend zu denken, glaube 
ich, schadet niemand. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Weihnachten und Ostern kommen alle Jahre und 
alle Jahre wieder kommt das Kanalgesetz der Frei-
heitlichen Partei. Nun, liebe Freunde, ich glaube, 
man muss einmal grundsätzlich von einer Voraus-
setzung ausgehen. Die Freiheitlichen haben ir-
gendwo im Hintergedanken, es wird billiger. 
Freunde, billiger wird es nicht! Die Summe der 
Kosten bleibt gleich. 

Was wir dem Mayer wegnehmen muss der 
Müller mehr zahlen. Und darum geht es. Es ist eine 
Umverteilung. Und wenn die Zweitwohnungsbesit-
zer, die ja meiner Meinung nach die treibenden 
Kräfte bei der FPÖ sind, dass die Zweitwohnungs-
besitzer weniger Kanalgebühr zahlen, so glaube 
ich, wenn man sich ein zweites Haus leisten kann, 
so müsste man sich auch die Gebühren dazu leis-
ten können. Oder kleiner bauen, das ist die zweite 
Variante. 

Und meine sehr geschätzten Damen und Her-
ren! Die Frage „kopfbezogen“. Ich habe hier ein 
Exzerpt (zeigt Konvolut) aus allen anderen Bun-
desländern. Es gibt überall die Probleme. Egal 
nach welcher Art wir arbeiten. Nur, der Kollege 
Moser hat es schon vorsichtig formuliert. Wenn ich 
mit dem Geburtstagspackerl vom kleinen Kind hin-
komme sage ich liebe Frau Sowieso ich gratuliere 

zur Geburt eines Kindes, aber ich darf dir gleich 
sagen, Kanalgebühr musst mehr zahlen. Und wenn 
ich irgendwo am Grab stehe, sage ich, tut mir leid, 
dass dein Anverwandter gestorben ist aber dafür 
ersparst du dir Kanalgebühr. Ich glaube, das kann 
es auch nicht sein. 

Und noch dazu der Verwaltungsaufwand: Min-
destens vierteljährlich muss ich dann nachverrech-
nen wenn ich eine pro Kopf-bezogene Verrechnung 
mache. Hat schon irgendeiner nachgedacht was 
das kostet? An Personal in der Verwaltung, an 
Portogebühren. Die müssen ja auch bezahlt wer-
den. Das heißt, es wird dabei nicht billiger. 

Ich bin aber bereit nachzudenken ob es eine 
Möglichkeit gibt wie in den anderen Bundesländern. 
Zur Zeit gibt es kein Allheilmittel. Außer es gibt 
irgendwo einen, der den Gemeinden viel Geld gibt, 
der sagt, okay, mit dem Geld vom reichen Onkel 
aus Amerika können wir Kanalleistungen bezahlen 
und der Bürger zahlt halt nur einen Anerkennungs-
beitrag. So wird es aber nicht gespielt werden. 

Und wenn wir schon von sozialer Treffsicher-
heit reden, so glaube ich muss man schon nach-
denken, dass diejenigen, die die sozial Schwäche-
ren sind meistens in kleineren Wohnungen leben, 
zwei und drei Kinder haben, mehr so wie es teil-
weise mit der Pro Kopf-Beziehungsverrechnung 
sein müsste, weit mehr zahlen müssten als der 
Herr Großindustrielle der irgendwo eine 200 m2-
Zweitwohnung hat oder ein Zweithaus in Nieder-
österreich hat. Und da glaube ich muss man auf der 
Seite der Kleinen stehen und nicht unbedingt auf 
Seite der Reichen. Daher werden wir Sozialdemo-
kraten diesen Antrag ablehnen. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Waldhäusl. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Herr Präsident! Kolle-
gen des Landtages! Ich möchte versuchen, die 
Unklarheiten unseres Antrages ein bisschen klar-
zustellen. Weil es hat sich sowohl der Kollege 
Moser als auch der Kollege Kautz sehr schwer 
getan hier wirklich festzustellen um was es geht. 
Beim Kollegen Moser ist es gleich so gewesen 
dass er davon gesprochen hat, dass das überhaupt 
schwer möglich ist und er interpretiert das, er will 
das nur auf Kopfquote umlegen. Es steht im Antrag 
eindeutig drinnen, dass man hier ein Mischsystem 
von Fläche und Personen in Betracht zieht. Also 
soviel soll einmal ausgeräumt sein. Wenn man es 
genau durchliest zu dem was man spricht, weiß 
man, dass es nicht alleine nach Köpfen geht. Sollte 
mal klar und deutlich jetzt jeder wissen. 
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Beim Kollegen Kautz, der das Problem hat 
dass er glaubt dass wir hier Zweitwohnsitzer bevor-
zugen wollen. Naja, ich glaube, dass man schon 
eine Art und Weise ... (Unruhe bei der SPÖ.) 
Das steht ja nicht drinnen dass jemand bevorzugt 
oder benachteiligt ist. Es geht darum, dass wir hier 
eine Art der Verrechnung schaffen wollen, die sehr 
wohl gerechter wird. Dass es nicht billiger wird wis-
sen wir, aber gerechter. Und ich sage es euch aus 
einem Beispiel. Wenn ihr alle sagt es geht nicht, 
dann fühl‘ ich mich jetzt wirklich von euch gelobt. 
Weil ich bin Obmann einer Wassergenossenschaft 
und ich habe Gebühren vorgeschrieben in meiner 
Genossenschaft. Und mir ist gelungen, dass alle in 
der Ortschaft dafür waren, weil sie sagen, das erste 
Mal dass einer was sozial gerecht macht. Das erste 
Mal! Und glaubt mir, in meiner Ortschaft gibt’s nicht 
lauter Freiheitliche. Da gibt’s nämlich alle anderen 
auch. Und plötzlich stellen diese Leute fest, dass 
dieses System doch möglich ist. Und man horche, 
es ist ein Mischsystem bei der Berechnung. Dieses 
Mischsystem sieht vor na selbstverständlich die 
Liegenschaft und die Anzahl der im Haushalt le-
benden Personen. Kinder bis 18 Jahre zahlen die 
Hälfte. Also jeder Bürgermeister, ihr macht soviele 
Sachen, ihr gebt soviele Subventionen, ihr baut 
soviele Denkmäler für euch. Dann macht es da 
auch einmal bitte, liebe Bürgermeister. Ihr könnt ja 
wohl Subventionen hergeben aber ihr wollt nicht. 
Weil immer in diesem Hause werden nur Bürger-
meistergesetze beschlossen. Aber nicht für die 
Bürger, sondern Bürgermeistergesetze. 

Schauen wir uns an wer da herinnen sitzt. Ihr 
vertretet schon lange nicht die Bürger. Ihr vertretet 
eure Gemeinde und euren Geldsatz in der Ge-
meinde. Und daher ist es klar und deutlich. Wenn 
es einem kleinen Waldviertler Abgeordneten gelingt 
in seiner Genossenschaft dass er es zusammen 
bringt. Und ihr sagt uns ja jedesmal bei der Land-
tagssitzung dass ihr weit intelligenter wäret, dann 
macht ihr es doch auch wenn ich es zusammen 
bringe. Oder wenn ihr wollt, ich lass‘ es euch zu-
kommen wie es möglich ist. Und die Zweitwohnsit-
zer haben wir selbstverständlich nicht nur nach 
dem Kopf, sondern haben sie generell eingestuft 
sodass die sehr wohl zahlen müssen. 

Es geht wenn man möchte, es geht wenn man 
will. Nur ihr wollt es nicht. Und worum es uns in 
diesem Antrag insbesonders geht, das habt ihr 
alles überlesen oder nicht lesen wollen: Wir wollen 
nicht dass in Zukunft noch immer das Doppelte von 
dem eingehoben darf was nicht notwendig ist. Und 
dass sich manche Gemeinden, manche Bürger-
meister damit irgendwo ein Denkmal setzen mit 
dem Geld. Das Geld sollte bei den Bürgern bleiben 
und nicht dafür dass ihr euch ein Denkmal setzt auf 

das ihr euch dann irgendwann beruft weil es so 
schön ist. Das ist es, Bürgermeistergesetze und 
keine Bürgergesetze! 

Und für das gibt’s und Freiheitliche und für das 
wird es uns Freiheitliche auch in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten noch geben, dass wir die Bürger 
vor euch Bürgermeister schützen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Die Rednerliste 
ist erschöpft. Der Herr Berichterstatter hat das 
Schlusswort. 

Berichterstatter Abg. Dr. Michalitsch (ÖVP): 
Ich verzichte! 

Dritter Präsident Ing. Penz: Er verzichtet. Wir 
kommen zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über 
den vorliegenden Antrag des Rechts- und Verfas-
sungs-Ausschusses, Ltg. 61/B-17:) Ich stelle fest, 
das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist 
angenommen! 

Ich lasse weiters über den eingebrachten Re-
solutionsantrag der Abgeordneten Mag. Ram und 
Waldhäusl betreffend Änderung des Kanalgesetzes 
abstimmen. (Nach Abstimmung über diesen Reso-
lutionsantrag:) Das ist die Stimmenminderheit. Der 
Antrag ist abgelehnt! 

Weiters lasse ich über den Resolutionsantrag 
der Abgeordneten Vladyka, Thumpser, Mag. Fasan 
und Mag. Ram betreffend Heizkostenzuschuss 
abstimmen. (Nach Abstimmung über diesen Reso-
lutionsantrag:) Ich stelle fest das ist die Minderheit. 
Der Antrag ist abgelehnt! 

Zum nächsten Tagesordnungspunkt beabsich-
tige ich, die Geschäftsstücke Ltg. 53/B-11, Ltg. 
54/B-14 und Ltg. 56/B-9 wegen des sachlichen 
Zusammenhanges gemeinsam zu verhandeln. Be-
richterstattung und Abstimmung werden jedoch 
getrennt erfolgen. Findet diese Vorgangsweise die 
Zustimmung? Ich sehe, das ist der Fall. 

Ich ersuche Herrn Abgeordneten Moser, zuerst 
zu den Geschäftsstücken Ltg. 53/B-11, Ltg. 54/B-14 
und danach Herrn Abgeordneten Erber zu Ltg. 
56/B-9 zu berichten. 

Berichterstatter Abg. Moser (ÖVP): Herr 
Präsident! Geschätzte Damen und Herren! Ich be-
richte zu Ltg. 53/B-11, landwirtschaftlicher Förde-
rungsfonds, Bericht über die Gebarung und Tätig-
keit im Jahre 2002. Mit Gesetz vom 26. Juni 1969, 
wiederverlautbart am 19. Oktober 1972 und novel-
liert 1991 ist der landwirtschaftliche Siedlungsfonds 
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errichtet bzw. in den NÖ Landwirtschaftlichen För-
derungsfonds umbenannt worden. 

Gemäß § 17 Absatz 1 Punkt 3 erfolgte die Be-
schlussfassung des Rechnungsabschlusses über 
die Tätigkeitsbericht durch das Kuratorium des 
landwirtschaftlichen Förderungsfonds. Gemäß § 21 
ist dem Landtag über die Gebarung und Tätigkeit 
des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds zu 
berichten. Ich stelle daher den Antrag (liest:) 

„Antrag Landwirtschafts-Ausschusses über den 
Bericht der Landesregierung betreffend NÖ land-
wirtschaftlicher Förderungsfonds, Bericht über die 
Gebarung und Tätigkeit im Jahre 2002. 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Landesregierung betreffend 
NÖ landwirtschaftlicher Förderungsfonds; Bericht 
über die Gebarung und Tätigkeit im Jahre 2002 
wird zur Kenntnis genommen.“ 

Weiters berichte ich über das Geschäftsstück 
Ltg. 54/B-14, Bericht über die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Land- und Forstwirtschaft in Nie-
derösterreich für das Jahr 2002. Im NÖ Landwirt-
schaftsgesetz ist vorgesehen, dass die Landesre-
gierung dem Landtag bis spätestens 15. Oktober 
einen Bericht über die wirtschaftliche und soziale 
Lage der Land- und Forstwirtschaft erstattet. Der 
Bericht für das Jahr 2002 wurde in der auf Grund 
des NÖ Landwirtschaftsgesetzes gebildeten Kom-
mission beraten. Seitens dieser Kommission wurde 
das Ersuchen gestellt, die NÖ Landesregierung 
möge den Bericht an den NÖ Landtag weiter leiten. 
Ich stelle daher den Antrag des Landwirtschafts-
Ausschusses über den Bericht der Landesregie-
rung über die wirtschaftliche und soziale Lage der 
Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich für 
das Jahr 2002 (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Landesregierung über die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Land- und Forst-
wirtschaft in Niederösterreich für das Jahr 2002 
wird zur Kenntnis genommen.“ 

Ich darf den Herrn Präsidenten ersuchen, in 
Folge des nächsten Berichtes dann die Diskussion 
beider Berichte vorzunehmen und die Abstimmun-
gen vornehmen zu lassen. 

Berichterstatter Abg. Erber (ÖVP): Sehr ge-
ehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Ich berichte zum Bericht der Landesregierung über 
die Tätigkeit und Wahrnehmungen der NÖ Land- 

und Forstwirtschaftsinspektion im Jahr 2002 mit der 
Geschäftszahl Ltg. 56/B-9. 

Und zwar zum Antrag des Landwirtschafts-
Ausschusses betreffend den Bericht der Landesre-
gierung über die Tätigkeit und Wahrnehmungen der 
NÖ Land- und Forstwirtschaftsinspektion im Jahr 
2002 (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

„Der Bericht der Landesregierung über die Tä-
tigkeit und Wahrnehmungen der NÖ Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion im Jahr 2002 wird zur 
Kenntnis genommen.“ 

Ich bitte um Einleitung der Debatte und Be-
schlussfassung. 

Dritter Präsident Ing. Penz: Ich eröffne die 
Debatte zu den Geschäftsstücken und erteile Herrn 
Abgeordneten Rosenmaier das Wort. 

Abg. Rosenmaier (SPÖ): Geschätzter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich habe heute die Gelegenheit, über die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Land- und Forst-
wirtschaft in Niederösterreich für das Jahr 2002 zu 
sprechen. Das Jahr 2002 war gesamtwirtschaftlich 
gesehen sicherlich ein schwieriges, aber vor allem 
ein sehr karges Jahr. Ebenso schwierig und karg 
war die Entwicklung im Bereich Land- und Forst-
wirtschaft. 

Im Gegensatz zum gesamtösterreichischen 
Wirtschaftsbild, welches im ersten Halbjahr eine 
steigende Tendenz zeigte und in der zweiten Jah-
reshälfte stagnierte, bewegte sich die Konjunktur in 
Niederösterreich das ganze Jahr hindurch im un-
günstigen Bereich von knappen plus 0,2 Prozent. 
Die Konjunkturabschwächung wirkte sich auf den 
NÖ Arbeitsmarkt nicht nur in einer Zunahme der 
Arbeitslosigkeit von Plus 0,7 Prozent, sondern auch 
in einer Verzögerung auch in einem Rückgang der 
Beschäftigten von minus 0,7 Prozent aus. 

Die damit verbundenen Arbeitsplatzverluste 
sind bittere Realität der Wirtschaftsentwicklung des 
Jahres 2002. Die Einkommenssituation in der NÖ 
Land- und Forstwirtschaft kann keinesfalls als rosig 
bezeichnet werden. Nach der positiven Einkom-
mensentwicklung der Jahre 2000 und 2001 ist das 
Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit im 
vergangenen Jahr erstmals wieder gefallen. Real 
um 5,1 Prozent. 
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Im Wesentlichen, sehr geschätzte Damen und 
Herren, war der Einkommensrückgang preisbe-
dingt. Niedrige Erzeugerpreise, und das ist schein-
bar das Los eines jeden Erzeugers, egal ob in der 
Privatwirtschaft oder im Agrarbereich, führten zu 
einem negativen Ergebnis. Verluste gab es sowohl 
bei der tierischen als auch bei der pflanzlichen Er-
zeugung bzw. der Produktion. Ein Anstieg der Di-
rektzahlungen von plus 1,9 Prozent federte diese 
aber nur teilweise ab. Der Unternehmensertrag, 
welcher sich aus dem Rohertrag, öffentlichen Zu-
schüssen sowie Einnahmen aus landwirtschaftli-
chen Nebentätigkeiten und Gästebeherbergung 
zusammensetzt, zeigt im Vergleich zum Vorjahr 
kaum eine Veränderung. 

Niederösterreichs Landwirte liegen mit 76.836 
Euro deutlich über dem Bundesmittel. Gegenüber 
dem Jahr 2001 musste jedoch ein dreiprozentiger 
Rückgang des Unternehmensertrages zur Kenntnis 
genommen werden. Erschwerend ist die Tatsache, 
dass der Unternehmensaufwand, welcher für die 
Erzielung des Unternehmensertrages notwendig ist, 
nachweislich um 1,8 Prozent gestiegen ist. 

Das heißt im Klartext mit einfachen Worten ge-
sprochen, dass zum Beispiel bei Beschäftigung von 
familienfremden Arbeitskräften die daraus entste-
henden Lohnkosten, Ausgaben für Sachgüter, 
eventuelle Schuld- und Pachtzinsen, Ausgedinge-
lasten sowie Zukaufsvorräte und Vieh die Belas-
tungen gleich hoch bleiben, der eigene Arbeitsauf-
wand meist intensiviert wird, aber der Unterneh-
mensertrag, und das ist das Dramatische daran, 
weiterhin sinkt. 

Bei der derzeitigen weltweiten Entwicklung im 
Land- und Forstwirtschaftsbereich ist eine Kom-
pensation der Einkommenssituation durch Ar-
beitseinsatz schlichtweg nicht mehr möglich. Das 
durchschnittliche monatliche Erwerbseinkommen 
einer bäuerlichen Familienarbeitskraft betrug 2001 
1.428 Euro und 2002 1.382 Euro. Das ist eine Diffe-
renz von 46 Euro, in unserer alten österreichischen 
Schillingwährung 633 Schilling. 

Bei einem hohen Einkommen ist dies sicherlich 
kein weltbewegender Betrag. Es ist auch eine Grö-
ßenordnung welche verkraftbar ist. Bei kleinen 
bäuerlichen Einkommen ist das Fehlen eines sol-
chen Betrages zwar nicht existenzgefährdend, aber 
sehr wohl schmerzvoll. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Vergleicht man die soziale 
Lage der in der Landwirtschaft beschäftigten Men-
schen rückblickend, so kann man schon ruhigen 
Gewissens feststellen, dass hier im großen und 

ganzen alles sich im Lot befindet. Die Betreuung 
der Bauern im gesamten Landesbereich Nieder-
österreich ist flächendeckend effizient und vor allem 
bürgernah ausgerichtet. 

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
führt die Kranken-, Unfall- und Pensionsversiche-
rung für ihre Versicherten durch. Das heißt im 
Klartext, dass Bauern eigentlich in allen beitrags- 
und leistungsrechtlichen Angelegenheiten einen 
kompetenten Ansprechpartner vorfinden und auch 
haben. 

Das Jahr 2002 und das muss man auch fest-
halten, war für die bäuerliche Sozialversicherung 
von weitreichenden Veränderungen geprägt. Um 
ein Beispiel zu nennen im Beitragsbereich. Die mit 
1. Jänner 2002 festgelegte Beitragespflicht für die 
Be- und Verarbeitung eigener Naturprodukte oder 
der Mostbuschenschank sobald davon Einnahmen 
einen festgelegten Betrag übersteigen und damit 
abgabenpflichtig sind, wurde durch massiven Druck 
der Bauern rasch einer Änderung unterzogen bzw. 
entschärft. Ab 1. Jänner 2002 wurde durch die 
Einführung des Kindergeldes gerade in dieser so 
wichtigen Familienfrage wahrlich ein Meilenstein 
gesetzt. Damit erhalten erstmalig Schülerinnen und 
Schüler, Studenten, Selbständige sowie alle Fami-
lien, unabhängig von einer Erwerbstätigkeit diese 
neue Leistung. Die pensionsbegründenden Zeiten 
für die Kindererziehung ist eine ebenso wichtige 
wie gerechte Einführung für diese Bevölkerungs-
schichte. 

Geschätzte Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen des Landtages! Ich glaube 
man kann abschließend feststellen, dass die wirt-
schaftliche Lage in der Land- und Forstwirtschaft 
eine sehr angestrengte ist. Aber man kann auch 
feststellen, dass die soziale Lage der modernen 
Zeit durchaus angepasst und als tragfähig, aber vor 
allem menschlich freundlich zu bezeichnen ist. 

Erwähnenswert und absolut wichtig erscheint 
mir auch das Angebot im schulischen Bereich so-
wie in der Weiterbildung und Beratung zu sein. 
Zahlen belegen den hohen Nutzungsgrad dieses 
wirklich anspruchsvollen Weiterbildungs- und Be-
ratungsangebotes. Allein die Bereitschaft ein Leben 
lang zum Lernen bereit zu sein ist eine solide 
Grundlage für den weiteren Bestand bzw. für die 
weitere Entwicklung des bäuerlichen Berufsstandes 
in unserem Land. Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit. (Beifall bei der SPÖ.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Hofmacher. 
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Abg. Hofmacher (ÖVP): Herr Präsident! Ver-
ehrte Kollegen des Hohen Hauses! 

Wir haben heute drei Geschäftsstücke zu be-
handeln und zu diskutieren. Drei Berichte, nämlich 
zum Ersten den Bericht die Vorlage betreffend des 
landwirtschaftlichen Förderungsfonds über die Ge-
barung und Tätigkeit im Jahre 2002. Zum Zweiten 
über die wirtschaftliche und soziale Lage der Land- 
und Forstwirtschaft in Niederösterreich ebenfalls 
2002 und zum Dritten über den Bericht über die 
Tätigkeit und Wahrnehmungen der NÖ Land- und 
Forstwirtschaftsinspektion. 

Über die Notwendigkeit, wenn ich kurz einge-
hen darf auf den Förderfonds, brauchen wir sicher-
lich nicht zu diskutieren wenn es zum Ersten um die 
Grundaufstockung geht und zum Zweiten um die 
Förderungen. Und die Beiträge sind ja vorgesehen. 
Um flexibler natürlich zu sein ist wieder untergeteilt 
in den Güterwegeausbau, wo in der Finanzierung 
des Ausbaues des landwirtschaftlichen Güterwege-
netzes also der Lebensadern im ländlichen Raum 
für die Bergbauernhofzufahrten Mittel in der Höhe 
von 856.000 Euro ausgewiesen wurden. 

Ich glaube, der Güterwegeausbau ist über-
haupt eine Investition für die Zukunft mit Multifunk-
tionalität. Das heißt nicht nur als Hofzufahrten für 
unsere landwirtschaftlichen Betriebe vorgesehen, 
auch im Kulturbereich Erschließung von Siedlungs-
gebieten bis hin zu unseren Almen führt uns der 
Güterwegeausbau. 

Und wir haben in Niederösterreich, das möchte 
ich betonen, ein Ziel erreicht im Güterwegeausbau. 
Das Ziel darf sicher auch nicht das Ende des We-
ges sein. Daher werden wir auch in Zukunft gefor-
dert sein, den Güterwegeausbau, den Restausbau 
zu forcieren und Schwerpunkte natürlich auch in 
der Erhaltung zu setzen. 

Aber nicht nur der Güterwegeausbau wo dem-
entsprechende Mittel vorgesehen sind, auch das 
NÖ Genetikprogramm wurde gefördert mit 532.000 
Euro. Und diese Maßnahme soll ja dazu beitragen, 
den hohen Qualitätsstandard in der NÖ Rinder-
zucht zu erhalten und überhaupt auszubauen. 

Ein weiterer Punkt im landwirtschaftlichen För-
derungsfonds ist der AIK-Zuschuss. Und zwar wo 
Investitionen getätigt wurden im land- und forstwirt-
schaftlichen Bereich vor 1995. Und um hier auszu-
finanzieren sind wieder die Länder gefragt, also das 
Bundesland Niederösterreich. Es wurde für den 
Wohnhausausbau an Zuschüssen 255.330 Euro 
gewährt. 

Agrar Plus, ganz wichtig, mit Mitteln von 
470.000 Euro, wo die erfolgreiche Verwirklichung 
für gemeinschaftliche, also landwirtschaftliche Ge-
meinschaftsprojekte wie Fernwärme, Biomasse, 
Vermarktung und Verarbeitung hier mitfinanziert 
wird. Und wir finden ja zwei Standorte vor, den 
einen in Laa a.d. Thaya und einen Standort in St. 
Pölten. 

Ein weiterer Punkt Kalbinnenaktion, Viehab-
satz oder soziale Betriebshilfe. Und nicht zu über-
sehen sind sicher die BSE-Maßnahmen zum Ab-
fangen diverser Nachteile der damaligen BSE-
Krise. Und so wurde im Jahr 2002 an Landwirte an 
Schlachtprämien 1,728.000 Euro überwiesen mit 
zusätzlichen Landesmitteln von 1,550.000 Euro. 
Das heißt, insgesamt für diese Aktion 3,280.000 
Euro. 

Es gäbe noch mehrere Punkte hier anzufüh-
ren, Sonderförderung zur Verbesserung der agrari-
schen Strukturen für wasserbauliche und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen und auch tierfreundliche 
Stallungen wurden mit dem Betrag von 3,555.000 
Euro gefördert und ausbezahlt. 

Man kann ein gutes Zeugnis dem Förderfonds 
ausstellen. Denn die Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungs GesmbH Interfides bestätigt die 
Ordnungsgemäßheit des Rechnungsabschlusses 
2002 des NÖ Förderfonds, wo die Ausgaben im 
Sinne der Zielsetzung durchgeführt wurden. 

Einen weiteren Bericht den wir zu diskutieren 
haben stellen die Tätigkeit und die Wahrnehmun-
gen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion dar. 
Und auch hier ist zu vermerken, dass dieser Bericht 
ein äußerst positiver ist und sehr umfangreich von 
Lohnerhöhungen der in der Land- und Forstwirt-
schaft Beschäftigten über Beschäftigtenstand Ag-
rarstrukturerhebung oder Tätigkeiten der Mitarbeiter 
über Statistik und Übertretungen, der Mängel. 

Hier ist schon anzuführen, dass Betriebskon-
trollen durchgeführt wurden. Und zwar wurden im 
Jahr 2002 1.079 aufgesucht. Davon 531 bäuerliche 
Betriebe, 60 Gutsbetriebe, 46 Forstbetriebe, 248 
Genossenschaftsbetriebe und 148 Gärtnereibe-
triebe. Wobei auch Gerichtsgutachten hier erstellt 
wurden. 

Ich möchte nur anfügen, dass bei den Be-
triebskontrollen seit 1. Jänner 2002 die Dienstgeber 
verpflichtet sind, die für die Sicherheit und Gesund-
heit bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu 
beurteilen. Und zwar nach Art.4 der Richtlinie der 
EU über die Durchführung von Maßnahmen zur  
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Verbesserung mit Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Arbeitnehmer. Bei der Arbeit sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, für eine angemessene 
Kontrolle und Überwachung zu sorgen und auf 
Grund diverser Arbeitsschutzrichtlinien regelmäßig 
an die Europäische Kommission zu berichten. 

Und zwar wurden in den bäuerlichen Betrie-
ben, die Fremdpraxis anbieten, oder Fremdlehrbe-
trieben mit sehr viel Aufklärungsarbeit bei sämtli-
chen Veranstaltungen auf die Evaluierung hinge-
wiesen. Das ist sicher ein Punkt über den man län-
ger diskutieren könnte. Denn die Land- und Forst-
wirtschaftsinspektion hat im Berichtsjahr verstärkt 
die Lehr- und Ausbildungspraxisbetriebe kontrol-
liert. 

Es ist nicht nur so dass die Evaluierung hier 
durchzuführen ist, alles aufzuzeichnen, sondern es 
kommen auch im Zuge der GAP-Reform Kontrollen 
auf uns zu. Ich denke nur an die Cross Compliance 
wo sehr vieles zusätzlich kontrolliert wird und natür-
lich förderabhängig davon gemacht wird. 

Auf die Maßnahmen und Statistik der Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten und deren Ursache, 
auch darauf sei verwiesen. Es wurden fortlaufende 
Kontrollen hier durchgeführt und dies soll auch 
schwerpunktmäßig und ich betone vernünftig und 
verträglich in unseren Betrieben durchgeführt wer-
den.  

Wir haben einen weiteren Schwerpunkt in un-
serer Landtagsdebatte und zwar den Bericht über 
die wirtschaftliche und soziale Lage der Land- und 
Forstwirtschaft für das Jahr 2000 zu geben. Und 
Zahlen und Fakten, das muss man auch betonen, 
in diesem Bericht für das Jahr 2002 widerspiegeln 
sich unter erstmals neuem Gewand. 

Unser Landesrat Dipl.Ing. Plank hat nicht um-
sonst in seinem Vorwort darauf verwiesen, ein flot-
tes Layout, eine übersichtliche Gliederung und aus-
sagekräftige Grafiken machen ihn gut lesbar und 
wertvoll für all jene, die Zahlen und Fakten über die 
NÖ Landwirtschaft suchen wollen. Ein gelungener 
Satz! Bei unseren land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben ist eine entsprechende Strukturbereini-
gung festzustellen. Das heißt aber nicht nur, weil 
wir Mitgliedstaat bei der EU sind, sondern wenn 
man die Statistik sich vor Augen führt von 1970 bis 
1999 hat sich hier die Gesamtzahl der Betriebe um 
42 Prozent verringert. 

Die letzte Verringerung ist auch darauf zu-
rückführen, daher täuscht das Bild, dass Klein- und 
Mittelbetriebe, Klein- und Kleinstbetriebe wohlge-
merkt, unter einem Hektar und unter 3 GVE nicht 

mehr erfasst worden sind. Und das sind in der An-
zahl sehr viele. Daher ist die Erhebung von früher 
für jetzt nur bedingt vergleichbar. Und wir haben in 
Niederösterreich laut Statistik 54.551 Betriebe also 
mit dem Jahr 1999 und das sind 25 Prozent aller 
Betriebe in Österreich. 

Um einen Vergleich jetzt anzustellen, dass 
auch die Wirtschaftsentwicklung nicht eine dement-
sprechend wünschenswerte war, das wurde auch 
von meinen Vorrednern bereits erwähnt, wo die 
Bruttowertschöpfung nur 0,6 Prozent an plus, also 
hier festzustellen war. Auch in der Bauwirtschaft 
war 2001 ein Rückgang zu verzeichnen und festigte 
sich im Jahr 2002 wieder. Wobei im Tiefbau ein 
besonderes Plus von 9,8 Prozent zu verzeichnen 
ist.  

Und wir hatten in der letzten Sitzung den Tou-
rismusbericht debattiert und diskutiert und auch 
dort im Tourismusbereich hatten wir im Jahr 2002 
ein Minus von 3,9 Prozent. Und ich möchte darauf 
verweisen, dass dies sicher auf die Hochwassersi-
tuation zurückzuführen ist. 

Die land- und forstwirtschaftliche Gesamtrech-
nung stellt eine Grundlage bei der Beurteilung die-
ser Analyse der landwirtschaftlichen Einkommen 
dar. Es wurde ausgeführt vom Vorredner wie die 
Einkommensentwicklung war und was ausschlag-
gebend war dass wir real ein Minus von 5 Prozent 
hier zu verzeichnen haben und das je Arbeitskraft. 

Und zwar nicht nur dass das Einkommen je 
Arbeitskraft nicht mehr das ist was wir uns vorstel-
len, sondern ich möchte auch darauf verweisen, 
dass das Einkommen je Familienarbeitskraft 51 
Prozent eines Industriebeschäftigten ausmacht. 
Und das muss uns sicher zu denken geben. Sicher 
auch der Rückgang der tierischen Produktion. Ich 
kann schon sagen, es sind in der Landwirtschaft 
Nebelfelder eingebrochen, die uns aber sicher nicht 
die Sicht nehmen. Und wenn in verschiedenen 
Bereichen wie in der Tierproduktion oder bei Milch 
die Preise nicht erwirtschaftbar sind, die wir uns 
vorstellen, dann ist das kein Schwächeanfall. Ich 
meine, die Verarbeitungsindustrie versucht sicher, 
ein angemessenes Preisniveau für sich zu erhalten. 
Daher haben wir alles zu unternehmen im landwirt-
schaftlichen Bereich, dass erstens die Qualität 
stimmt, das Marketing in der Produktion natürlich 
auch um Erster zu sein, um einer negativen Preis-
entwicklung natürlich standzuhalten.  

Und ich möchte auch betonen, dass das För-
dersystem, das ja kein Fördersystem ist sondern 
Ausgleichszulagen, dass dies sicher beibehalten 
werden muss. Und ausgebaut werden muss. 
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Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass uns 
im Jahr 2002 die Dürre zu schaffen machte und das 
sicher auch nicht positiv auf die Landwirtschaft 
wirkte. Und es war wieder das Land Niederöster-
reich und es war der Bund wo wieder Mittel zur 
Verfügung gestellt wurden, dass auch hier einiger-
maßen ein Ausgleich erfolgen konnte. 

Auch in der Tierkörperverwertung, die Ände-
rung in der Tierkörperverwertung darf natürlich 
unsere bäuerlichen Betriebe nicht zusätzlich be-
lasten. Und wir haben auch alles daran zu setzen, 
dass auch in Zukunft die Kosten soweit es geht von 
der öffentlichen Hand getragen werden müssen. 

Wir haben auch ein Problem und das ist in Sa-
che des Tierschutzes. Und hier muss ein dement-
sprechendes System im Tierschutz in der Geset-
zesvorlage entwickelt werden, das die Tierhalter, 
sprich den Bauern nicht ins Abseits drängt. Wir 
haben in Österreich kleine Strukturen, ich verweise 
immer darauf. Wir haben ein niedrigeres Einkom-
men als im gesamten EU-Raum. Und natürlich 
verstärkte Verordnungen und Kontrollen als wieder 
im gesamten EU-Bereich. Daher muss ein Tier-
schutzgesetz für die Zukunft praktikabel und bau-
ernfreundlich auch für die Zukunft ausgeführt sein. 

Meine Damen und Herren! Und auch mit dem 
Beschluss von ÖPUL-Maßnahmen, wir haben es ja 
jährlich in unserem Budget, wurden 45,3 Millionen 
für das Jahr 2002 vorgesehen und ausbezahlt. 
Auch die Ausgleichszulage mit 10,5 Millionen Euro 
bereitzustellen, steht in Niederösterreich für das 
ÖPUL einen Gesamtbetrag von 220,5 Millionen 
Euro zur Verfügung. Davon kommen 67,9 vom 
Bund und 107,3 aus der EU. Wohl gemerkt für das 
Jahr 2002. 

Ich glaube, dass das Einkommen in der Land-
wirtschaft, und das wurde bereits betont, aus dem 
Unternehmensertrag, Unternehmensaufwand und 
die Differenz sind eben unsere 14.658 Euro, dass 
wir alles daran setzen müssen, dass die Entwick-
lung in Zukunft keine negative sein darf. Wir sind 
sicher nicht glücklich mit dieser Entwicklung, das 
darf keine Frage sein. Aber ich habe erwähnt, dass 
Dürre und Hochwasser eine dementsprechende 
Rolle gespielt haben und dass das das Produkt-
preisniveau auch dementsprechend belastet hat. 
Und Direktzahlungen dürfen nicht verglichen wer-
den mit Förderungen. Ich habe das auch bereits 
betont. Denn sie sind Bestandteil des Einkommens 
der Bauern wenn durch Preisverluste im Produkt-
preisniveau dies nicht mehr erreicht werden kann. 

Die ÖVP Niederösterreich wird die Berichte 
zustimmend zur Kenntnis nehmen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Waldhäusl. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Werter Herr Präsi-
dent! Herr Landesrat! Kollegen des NÖ Landtages!  

Wir haben drei Geschäftsstücke hier heute zu 
debattieren. Der NÖ landwirtschaftliche Förde-
rungsfonds, meine zwei Vorredner sind bereits ein 
wenig darauf eingegangen. Der Letzte im Speziel-
len sehr konkret. Ich möchte hier feststellen, dass 
dieser Förderfonds eine wichtige Rolle für die Tä-
tigkeit der Bauern ist und er – und wenn ich das 
sage dann hoffe ihr versteht das auch so – dann 
hat das ein gewisses Lob in sich. Dieser Fonds hat, 
und ich habe da lange Zeit mitgewirkt, seit der Vor-
sitzführung des jetzigen Landesrates Dipl.Ing. 
Plank durch vorbildliche Arbeit auf sich aufmerksam 
gemacht. Ich möchte nicht nur den Landesrat 
hierzu erwähnen, sondern möchte auch sagen, 
dass die Beamten die hier arbeiten nie Anlass zu 
Kritik gegeben hätten, im Gegensatz. Und ich der 
Meinung bin, dass sich dieser Förderfonds sehr 
wohl zu einem Instrument entwickelt hat, das wir in 
Zukunft brauchen und in Zukunft noch mehr brau-
chen werden. Die Voraussetzung, dass wir ihn or-
dentlich einsetzen können ist die finanzielle Aus-
stattung. Und da hoffe ich, dass es immer die 
Finanzmittel in der Höhe geben wird, die auch 
erforderlich sein werden um die Problematik der 
Landwirtschaft im Allgemeinen der nächsten Jahre 
bewältigen zu können. 

Zum Tätigkeitsbericht und den Wahrnehmun-
gen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion. Auch 
hier werden wir unsere Zustimmung erteilen. 

Zu unserer alljährlichen Diskussion über die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Landwirtschaft, 
dem sogenannten Grünen Bericht 2002 möchte ich 
auch nur auf einige Eckdaten eingehen. Möchte 
mich gleich einmal entschuldigen weil mein Vorred-
ner vom Vorwort des Landesrates gesprochen hat. 
Ich habe mir alles angeschaut, aber das Vorwort 
habe ich leider nicht gelesen. Aber mir ist auch 
aufgefallen dass es ein flottes Layout und eine 
übersichtliche Gliederung gibt. Habe aber dann 
beim Durchschauen der Zahlen feststellen müssen, 
dass das Flotte und Übersichtliche sich wirklich nur 
auf die Gestaltung dieses Berichtes bezieht. Die 
Zahlen und Fakten leider Gottes für das Jahr 2002  



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

145 

nicht die Sprache sprechen die wir wahrscheinlich 
alle gerne hätten. 

Ob wir von der Anzahl der Betriebe in den Be-
zirken sprechen ist er schön übersichtlich erkenn-
bar, dann merken wir, dass hier es einen starken 
Rücklauf gegeben hat und dieser leider Gottes 
noch immer weiter fortschreitet. 

Und als jener Abgeordneter, der aus einem 
Bezirk kommt wo sowieso schon Problematik auf 
dem Arbeitsmarkt herrscht, schaue ich mir gern 
z.B. Waidhofen a.d. Thaya und auch den Bezirk 
Gmünd an, wo wir halt fast immer die rote Laterne 
bei den Arbeitslosen haben. Und auch hier merke 
ich, dass die Anzahl der Betriebe am Stärksten 
rückläufig ist. 

Und das ist das wo wir eingreifen müssen. 
Denn wenn die Betriebe nach wie vor weiter rück-
läufig sind, dann werden wir überall und gerade in 
diesen Bezirken, wo wir immer die rote Laterne bei 
den Arbeitslosen haben, diese Auswirkungen auf 
dem Arbeitsmarkt haben. Denn wo sollen die Men-
schen hin, die in den Betrieben gearbeitet haben? 
Sie müssen auf den Arbeitsmarkt. Sie sind auch 
Personen die jede Arbeit annehmen, annehmen 
müssen weil es keinen Berufsschutz gibt. Und da-
her werden sie automatisch andere Arbeitssu-
chende vom Arbeitsmarkt fernhalten oder Leute die 
im Arbeitsmarkt sind verdrängen. 

Und daher ist es mir wichtig, dass wir bei die-
ser Debatte es nicht nur aus der Sicht der Agrarier 
sehen, sondern endlich erkennen, wie wichtig die 
Agrarpolitik und die gute Agrarpolitik, eine gefes-
tigte Agrarpolitik für den gesamten Wirtschaftsraum 
und auch für die sozialen Verhältnisse in diesem 
Bundesland ist. Agrarpolitik ist nicht nur Politik für 
die Bauern, es handelt sich hier um eine Politik für 
alle. Und das alte Sprichwort „Geht’s dem Bauern 
gut, geht’s allen gut“ das hat halt wirklich Wahrheit 
und es wäre gut, wenn wir es in Zukunft wieder 
öfter verwenden könnten. 

Dass das Einkommen bei minus 5,1 Prozent 
liegt, ist bedauerlich. Wir haben voriges Jahr, Be-
richtjahr 2001, eine glücklichere Zahl gehabt und 
eine glücklichere Zeit. Und wir müssen leider Got-
tes zur Kenntnis nehmen, dass es hier zu einer 
Veränderung gekommen ist. Ich möchte das nicht 
nur auf das Hochwasser und auf die Klimaeinflüsse 
stehen lassen, sondern ich glaube, dass sich auch 
leider Gottes einige andere Dinge nicht positiv ent-
wickeln. Und wenn ich mir das Einkommen pro 
Familienarbeitskraft anschaue und dann feststellen 
muss, dass wir hier deutlich unter jenem eines In-

dustriearbeiters liegen, dann glaube ich auch, dass 
hier doch Handlungsbedarf ist. 

13.685 Euro je Familienarbeitskraft im Mittel ist 
nicht wirklich Grund zum Jubeln. Ich möchte auch 
heute nicht darüber sprechen, so wie ich es meis-
tens gemacht habe, die Verantwortlichen zu suchen 
und sagen, okay, die Agrarpolitik, wer ist für diese 
Agrarpolitik verantwortlich. Wenn ich auf die rechte 
Seite von mir aus schaue weiß eh jeder wer in die-
sem Bundesland Agrarpolitik aktiv betreibt. (Abg. 
Dr. Prober: Gottseidank!) 
Gottseidank? Wenn ich mir ein Einkommensminus 
und die Zahlen anschaue, dann reicht mir dieses 
Gottseidank nicht. Das ist zu wenig, zu sagen Gott-
seidank machen es wir, aber die Bauern bekom-
men immer weniger. Das ist nämlich genau diese 
Agrarpolitik die wir nicht brauchen. Agrarpolitik nur 
deswegen damit es der Bauernbund macht, lieber 
Kollege, das ist zu wenig! Mir wäre es lieber es 
machen die Grünen oder die SPÖ Agrarpolitik und 
die Bauern haben mehr. Es ist mir egal wer sie 
macht. Die Bauern, und damit die gesamte Gesell-
schaft, sollen einen Vorteil daraus haben. Wenn der 
Bauernbund Agrarpolitik macht und es kommt im-
mer mehr heraus, dann bin ich der erste der sagt, 
gute Leistung, und es soll der Bauernbund auch in 
Zukunft alleine die Agrarpolitik machen. 

Wenn es nicht so ist, lieber Kollege, ist mir das 
ein bisschen zu wenig zu sagen Gottseidank. Gott-
seidank ja aus Machterhaltungstendenzen. Aber 
das ist mir zu wenig. Weil irgendwann wenn ihr so 
weiter tut habt ihr bald keinen Bauern mehr und 
dann möchte ich wissen für wen ihr Politik macht. 
Nur mehr für die Bauernbundfunktionäre ist zu we-
nig. 

Und Handlungsbedarf ist, wenn ich mir die 
Zahlen anschaue, leider Gottes in einer Sparte der 
Futterbaubetriebe, weil hier mit 11.400 Euro je Fa-
milienarbeitskraft dieses Einkommen am deut-
lichsten am Ende liegt. Und wir wissen es, und die 
Agrarier unter uns wissen es, dass diese Futter-
baubetriebe die Betriebe sind, die es sowieso nicht 
am Leichtesten haben. Auch an dem wieviel Stun-
den sie an Einsatz in ihrem Betrieb opfern müssen, 
wo andere vielleicht sich einem kleinen Nebener-
werb widmen können und so ihr Einkommen auf-
bessern, hat dieser Futterbaubetrieb es sicher nicht 
am Leichtesten. 

Und daher glaube ich, dass wir hier gemein-
sam nach Lösungen suchen sollten wie wir hier 
eingreifen könnten. Und zu den genannten Fakto-
ren, also zum Hochwasser und zum Klima, zu den 
Klimaveränderungen, bezogen auf das niedrigere  
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Einkommen müssen wir uns schon ein wenig ver-
tiefen und sagen, naja, schauen wir uns nur die 
Erzeugerpreise bei Schweinen an. Minus 18,8 Pro-
zent. Hat das wirklich was mit dem Hochwasser zu 
tun gehabt? Hat das mit einer Klimaveränderung, 
mit Dürre oder sonst irgendwas zu tun? Nein! Die 
Agrarier nicken, es hat mit dem nichts zu tun. 

Ein Minus von 18,8 Prozent bei Schweinen hat 
ganz einfach etwas damit zu tun, dass wir in die-
sem gesamten Europa, wo halt immer mehr Staa-
ten auf den Markt drängen, aus welchen Gründen 
auch immer, leider Gottes noch nicht so Fuß ge-
fasst haben dass wir einen Markt beherrschen. 
Nein, es ist ja so, dass der Markt uns beherrscht 
und wir hier leider Gottes Einbußen hinnehmen 
müssen und die zu Lasten unserer Schweine-
bauern. 

Und es ist ja, wenn man das ein bisschen zeit-
lich fortsetzt, von 2002 auf 2003, wir wissen dass 
es ein bisschen besser geworden ist. Aber alle die 
sich auch mit dem beschäftigen wissen, wenn wir 
die letzten Wochen zurück schauen, dass es jetzt 
nicht besser ausschaut. Und zu diesen Preisen 
momentan Schweine zu produzieren heißt ganz 
einfach immer bei der Grenze zu landen wo man 
zwischen Plus und Minus redet. Also ob man noch 
etwas verdient oder wieder draufzahlt. Und das 
kann es nicht sein, dass hier das auch der Weg der 
Zukunft sein wird. 

Wie wir es ändern, das bedarf wahrscheinlich 
einer nationalen Kraftanstrengung. Ob alle Verant-
wortlichen in dem Bereich auch wirklich ihr Bestes 
geben, das werden wir hier heute nicht in Erfahrung 
bringen können. Nur wenn ich jetzt aufzähle wer 
meiner Meinung nach hier zu wenig tut, dann wird 
sich deswegen noch lange nichts ändern. Ich be-
lasse es daher dabei und führe nur weiter aus, weil 
man das ja 1:1 umlegen kann, auch im Milchbe-
reich haben wir dieses Problem. 

Ob wir jetzt zu spät reagiert haben, ob wir an-
dere Fehler gemacht haben, über das brauchen wir 
heute auch nicht diskutieren. Weil da auch meine 
Zeit nicht ausreicht, weil ich heute noch drei, vier 
weitere Debattenbeiträge haben werde und auch 
mein Kollege. Aber eines ist klar: Auch hier haben 
wir ein Minus und dieses Minus setzt sich leider 
Gottes fort. Ich spreche hier vom Milchpreis. 

Und wir müssen uns überlegen, wie wir hier 
entgegenwirken können. Weil ein weiteres Fort-
schreiten dieses Minus wird durch eine Änderung, 
dass wir sagen, der Betrieb muss größer werden 
und der Betrieb wird das Kontingent zusätzlich 
kaufen, wird sich dieses Minus zwar insofern än-

dern vielleicht dass wir weniger Betriebe haben, 
effizientere Betriebe haben, die wirtschaftlicher 
sind, aber es wird das Minus im Gesamten nicht 
wegbringen. Ich weiß schon, wenn die ganzen klei-
nen Betriebe irgendwann aufgehört haben, dann 
wird auf Grund der Berechnung des Betriebes eine 
bessere Zahl herauskommen. Das wissen wir wenn 
man Deckungsbeitragsberechnung macht dass sich 
dann etwas verändert. Aber es wird das Minus im 
Allgemeinen nicht verhindern. 

Und weil es auch ein Bereich ist der mich sehr 
interessiert weil ich aus dem Waldviertel komme 
und selbst sehr stark mit Wald und Holz verhaftet 
bin, brauch‘ ich nur die Preise bei Holz ansprechen. 
Auch das gibt Grund zur Sorge. Und wenn ich dann 
ein bisschen vorschauen darf und ihr wisst es alle, 
wenn ich nur auf heuriges Jahr auf den Käferbefall 
nur ganz kurz hinschaue und die Preisentwicklung 
die mehr als katastrophal ist, um 30 bis 35 Euro 
den Festmeter Holz zu verschenken sage ich be-
wusst, weil von verkaufen kann da keine Rede sein 
wenn ich die Arbeit auch noch mir anschaue, dann 
ist das nicht unbedingt ein Bild das für die Zukunft 
rosig stimmt. 

Ich will jetzt gar nicht wieder von Verantwortli-
chen sprechen und ich will auch gar nicht davon 
sprechen wie sich dieses Bild verändern wird wenn 
wir im Zuge der Osterweiterung es noch schwerer 
haben werden weil ganz einfach noch mehr Holz 
auf unseren Markt kommt. Aber wir wissen es 
schon länger, dass die Zukunft auch in diesem 
Bereich nicht wirklich positiv ist. 

Und gestatten Sie mir, dass ich wirklich jene 
Bereiche jetzt herausgenommen habe wo die Zu-
kunft nicht rosig ist, weil es ja in einer lebenden 
Demokratie so ist dass ja die Opposition eher das 
aufzeigen soll. Das Gute und Positive habt ja eh ihr 
schon gemacht bzw. nehme ich an dass meine 
Nachredner das ja dann noch machen werden, 
sodass das Licht insgesamt wieder etwas positiver 
rückt und unser Landesrat vielleicht doch wieder 
ein bisschen Grund zum Lachen hat. Weil das ist ja 
auch wichtig. Deine Gesundheit liegt mir ja sehr am 
Herzen, das weißt du ja. 

Ich möchte im Bereich des Sozialen nur kurz 
die Pensionsversicherung und die Regelungen 
ansprechen, ich weiß, es ist ein Bericht von 2002, 
aber ich rede gern über die Zukunft. Ich glaube es 
ist wichtig dass wir alle wissen, dass im Bereich der 
bevorstehenden Harmonisierung eine schwere 
Aufgabe auf alle in der Landwirtschaft Verantwortli-
chen zukommt. Hier ist nicht nur der Obmann der 
Versicherung Karl Donabauer gefordert, hier sind 
alle gefordert. 
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Es war zwar relativ leicht momentan für alle zu 
sagen, auch wir müssen mit tun, alle in einem Boot. 
Aber ich als Agrarvertreter sage ich jetzt einmal, ich 
werde mir das schon genau anschauen. Und ich 
möchte halt, dass die Bauern bei dieser Harmoni-
sierung zumindest nicht schlechter gestellt werden 
als unsere Beamten in diesem Staat. Ich glaube, 
wenn man das fordert ist es wichtig. Dann könnte 
man, ich weiß, dass es nicht zu einer hundertpro-
zentigen Harmonisierung kommen kann. Das ist auf 
Grund der verschiedenen Regelungen und ver-
schiedensten Ausgangspositionen schwer möglich. 
Aber bei dem Hauptziel einer einheitlichen Harmo-
nisierung hoffe ich, dass hier nicht eine Berufs-
gruppe zu den Verlierern gehört. 

Und wenn ich beim Sozialen bin möchte ich 
nur eines anmerken, weil ich hier sehr viele Prob-
leme immer wieder an mich herangetragen be-
komme, das ist im Bereich des Pflegegeldes. Die 
Handhabung dieses Pflegegeldes, und ich hoffe 
nicht, dass ihr liebe Abgeordneten Kollegen die 
gleichen Probleme habt. Weil sonst wäre es wirk-
lich so, dass absoluter Handlungsbedarf ist. Je-
denfalls die Fälle die ich bekomme sind meistens 
so: Ein Antrag auf Pflegegeld und dann tut sich 
einmal vier, fünf Monate nichts. Meistens dann 
wenn der über den Sommer auch noch ist. Ich 
weiß, alle machen Urlaub. Ich habe es leider dieses 
Jahr selbst auch erfahren müssen bei meinem 
schwer kranken Vater. Und wenn wahrscheinlich 
nicht ich beim Donabauer Karl angerufen hätte und 
gesagt habe, wenn ihr nicht bald kommt dann 
braucht ihr nicht mehr kommen, so wie es in vielen 
Fällen ist, so finde ich ist das nicht wirklich etwas 
auf das wir stolz sein können. 

Und da sollten wir schon von diesem Haus aus 
gemeinsam hier Sorge tragen. Und ich glaube nicht 
nur bei den bäuerlichen Pensionisten oder Pflege-
bedürftigen. Bei allen Bevölkerungsgruppen. Wenn 
jemand einen Antrag auf Pflegegeld stellt, sollte es 
zumindest so sein, dass es in einer angemessenen 
Zeit erledigt wird. Weil in vier, fünf, sechs Monaten 
haben wir schon Fälle gehabt, da ist der leider 
Gottes verstorben. Und dann wissen wir nicht, ist 
Gottseidank vorher eine Untersuchung gewesen 
oder nicht, dann passt die Einstufung des Pflege-
geldes vielleicht nicht, dann kann ich für jemanden 
der gar nicht mehr lebt, dann die Hinterbliebenen 
könnten dann noch Rechtsschritte unternehmen. 
Das ist in der Phase, glaube ich, nicht das das wir 
uns wünschen. Und ich hoffe, das ist auch eine 
Bitte von mir an dich lieber Landesrat, vielleicht 
könnten wir dann gemeinsam einmal auch dort 
intervenieren dass auch das in einer angemesse-
nen Zeit, ich weiß dass das nicht in zwei, drei Wo-

chen möglich ist, aber vier bis fünf Monate sind 
eindeutig zu lange. 

Und wenn du dann schon hier den Versuch 
unternimmst, bring bitte an die Kürzungen beim 
Pflegebedarf, ich nehme nur ein Beispiel. Zum Bei-
spiel bei Windeln die Pflegebedürftige brauchen. 
Die Kürzungen, die hier im Bereich der Sozialversi-
cherungsanstalt der Bauern vorgenommen worden 
sind, die sind wirklich zu verurteilen! (Beifall bei der 
FPÖ und den Grünen.) 

Im Bereich, ob die in einem Landes-Pensio-
nistenheim sind, ob sie im Bereich zu Hause ge-
pflegt werden. Alleine der Antrag, und da muss ich 
es begründen, wissen Sie, das ist so, wenn man zu 
Hause wen pflegt dann ist das der Vater oder die 
Mutter oder der Großvater und die Großmutter. Und 
dann geb ich dem soviel Windeln so oft er die 
braucht. Weil es mein engster Angehöriger ist. Und 
wenn ich dann merke dass ich das limitiert be-
komme, dann glaube ich spart man hier an der 
falschen Stelle. 

Und das gleiche ist, es gibt leider Gottes auch 
Leute, ich habe am Dienstag auf einer Bezirks-
hauptmannschaft im Europäischen Jahr der Behin-
derten haben wir eine Ausstellung eröffnet und da 
hat das leider Gottes ein Heimleiter auch gesagt, 
dass speziell bei denen, die aus der Landwirtschaft 
kommen, und es gibt leider Gottes auch dort Men-
schen mit Behinderungen, auch hier das eklatant 
zu Buche schlägt im Quartal bis zu 100 Euro zu-
sätzliche Kosten, weil hier bei den Windeln gespart 
wird. Und ich glaube, dass wir das absolut ändern 
müssen. Man kann nicht Leute die eigentlich ihr 
Leben lang brav eingezahlt haben dann hier so 
beschränken. Und das ist eine Bitte und nichts an-
deres. Und ich hoffe, dass wir hier gemeinsam, ich 
werde es auch über den Bund probieren, aber 
wenn auch seitens des Landes hier etwas kommt, 
dann hoffe ich dass man hier wirklich etwas verän-
dern kann. 

Und wenn ich beim Sozialen, damit ich nicht 
nur was Negatives sage, auch etwas Positives her-
vorhebe, dann tu ich das gerne, weil das die frei-
heitliche Handschrift trägt. Das ist das Kinder-
betreuungsgeld. Und das schlägt sich nieder, weil 
es hier fast bis zu einer Verdoppelung der Leistung 
gekommen ist. Also darf ich schon heute mit Glück 
sagen, Gottseidank gibt’s die FPÖ in der Bundes-
regierung. Daher hat dieser Grüne Bericht 2002 
auch etwas Positives. Und eine kleine weitere posi-
tive Sache ist die Absenkung des fiktiven Ausge-
dinges. Das ist eine gemeinsame Leistung von 
ÖVP und FPÖ und jeder der schon längere Zeit  
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auch meine Politik verfolgt und meine Reden weiß, 
dass das eine Uraltforderung der FPÖ ist und ich 
bin froh, dass wir hier schrittweise etwas für unsere 
Bauern erreichen. 

Ein Problem zum Abschluss ist das fehlende 
Geld im Bereich der Investitionsförderung. Es ist 
leider so, dass das Geld nicht für die ganze Periode 
reichen wird. Du lieber Landesrat, du weißt das. Es 
werden Maßnahmen notwendig sein. Wir haben in 
der Kammer auch diesbezüglich über Maßnahmen 
diskutiert. Es soll nur nicht so sein dass Betriebe, 
die auf Grund der bevorstehenden Osterweiterung 
expandieren wollen damit sie halbwegs in der Kon-
kurrenz bestehen können, jetzt diesen Nachteil 
haben genau in der Phase dass auf Grund des 
fehlenden Geldes sie diese Vergrößerung nicht 
vornehmen können oder nur dann weil sie es über 
eine Fremdfinanzierung sich leisten können weil im 
Gegensatz zu anderen das Geld fehlt. Das wäre 
hier auf alle Fälle eine Wettbewerbsverzerrung. 

Zusammenfassend: Es ist das Einkommen ge-
sunken, es ist die Anzahl der Betriebe rückläufig. 
Es gibt Probleme in der Pensionsversicherung, ich 
habe sie kurz erwähnt. Und eine große Aufgabe 
wartet bei uns im Zuge dieser Harmonisierung. Und 
es gibt diese fehlenden Gelder bei der Investiti-
onsförderung. Wir haben momentan die aktuellen 
Probleme in der Landwirtschaft mit dem akuten 
Futtermangel auf Grund der Dürre. Die hohen zu-
sätzlichen Kosten wenn man jetzt etwas kaufen 
muss. Wir haben den Käferbefall im Forst, katast-
rophale Preise. Und wir haben im Milchbereich zum 
Beispiel, wenn ich von aktuellen Problemen rede, 
eine wirkliche Missstimmung bei den Milchlieferan-
ten auf Grund der Regelung bei der Vergabe von 
zusätzlichen Milchquoten, auch das können wir 
nicht wegdiskutieren, egal wo ich hinkomme. Ich 
weiß nicht ob es euch auch so geht. Ich habe im-
mer ein, zwei dabei, die sagen das war nicht in 
Ordnung und das passt nicht. Jetzt habe ich es mir 
einmal genau angeschaut, habe es auch rechtlich 
mir angeschaut. Diese Regelung hat leider Gottes 
auch keine rechtliche Deckung. 

Und wir haben ab 1. Mai 2004 eine Osterweite-
rung zu vollziehen. Wo wenn das stimmt was uns 
alle Prognosen und Studien zeigen auch die Land-
wirtschaft, unsere Bauern, zu den Verlierern zählen 
werden. Und wir haben in diesem Bereich auf diese 
Osterweiterung, und erlauben Sie mir zum Ab-
schluss doch das zu sagen, eine ÖVP, einen Bau-
ernbund, die in dem Bereich doch etwas konzept- 
und ratlos ist. Wir haben zwar Agrar Plus, weil es 
heute erwähnt worden ist, die Aktivitäten in den 
Oststaaten macht. Aber das war vielleicht wichtig 
dass man sieht wie es dort zugeht. Aber das ist 

noch immer kein Konzept wie wir gerüstet diese 
Osterweiterung ohne finanzielle Einbußen für un-
sere Bauern in Kauf nehmen können.  

Wenn ich von finanziellen Einbußen rede, wis-
sen wir alle wo von ich spreche, sinkende Erzeu-
gerpreise. (Unruhe im Hohen Hause.) 
Es wird so sein. Und ich hoffe, dass es nicht in dem 
Ausmaß kommt, aber es besteht die Gefahr. Und 
daher soll es nicht so sein in Zukunft, und ich ver-
such positiv zu enden, ob es mir gelingt weiß ich 
nicht, dass wir von Fischler bis zu Schwarzböck nur 
von Totengräbern des Bauernstandes reden, de-
nen das Geld für die Beerdigung fehlt. Sondern 
dass wir gemeinsam so eine Lösung finden dass 
wir beim Bericht 2004 und 2005 und 2006 wo wir 
hoffentlich alle noch gesund hier über diesen Bau-
ernstand debattieren, auch eine Entwicklung haben 
wo wir sagen können, dieser Bauernstand ist in 
Zukunft nicht gefährdet. (Beifall bei der FPÖ.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gelangt 
Frau Abgeordnete Dr. Krismer. 

Abg. Dr. Krismer (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Landesrat! Schön dass Sie bei der Debatte bei 
uns sind. Es ist aber immer schön. 

Der Herr Kollege Waldhäusl - wir machen uns 
das herinnen aus, Kollege Weninger - der Kollege 
Waldhäusl hat geendet mit einem Ausblick EU-Er-
weiterung. Und erlauben Sie mir, eben angesichts 
der Globalisierung der Landwirtschaft und der ge-
meinsamen Agrarpolitik in einem zukünftig größe-
ren Europa einen Ausflug über die Landesgrenzen 
hinaus zu machen. Ich möchte das auch tun weil 
ich glaube, dass, auch wenn wir einen Bericht und 
keinen Ausblick jetzt zu debattieren haben, es aber 
zeitgemäß ist. 

Gerade das Wirtschaften mit dem Land, mit 
der Natur ist Lebensgrundlage nicht nur für tau-
sende Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich. 
Nein, es ist Lebensgrundlage für Millionen Men-
schen auf dieser Welt. Und die vor kurzem ge-
scheiterten WTO-Verhandlungen in Cancun die 
nützen weder einem Bauern im Waldviertel noch 
einer Bäuerin in den Anden. 

Ich glaube, dass die Europäische Union in 
diese Verhandlungen gegangen ist mit einem sehr, 
sehr guten und herzeigbaren Rucksack, nämlich 
mit einer neu ausgerichteten gemeinsamen Agrar-
politik, die gerade diese Ängste, die der Kollege 
Waldhäusl hat, versucht hat, mit dieser neuen Re-
form zu entkräften bzw. diese handelsverzerrenden 
Stützmaßnahmen zu verringern. 
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So ist es in etwa anzunehmen, dass nach 2005 
das Europa mit seinen Produkten am Weltmarkt 
diese um etwa mehr als 10 Prozent weniger an-
bieten wird. Das heißt ganz einfach, dass für Län-
der des Südens mehr Raum geboten wird damit die 
ihre Produkte „anbringen“ unter Anführungszei-
chen. 

Das heißt, ich sehe in der Entkoppelung von 
Direktzahlungen und Produktionssubvention eine 
gewaltige Chance für Nord und für Süd. Und zu 
dieser Reform, im Gegensatz zu dem Kollegen der 
FPÖ bekennen sich die Grünen. Und ich möchte 
auch hier, weil das macht sichtlich nicht die ÖVP, 
auch eine Lanze für den Kommissär Fischler bre-
chen. 

So haben die Grünen es nie verstanden, wa-
rum die offizielle ÖVP-Politik, und ich werde jetzt 
keine Namen nennen im Gegensatz zum Kollegen 
Waldhäusl, sich immer gesträubt hat auf diesen 
Zug aufzusteigen. Und ich glaube, die Zeit ist ein-
fach vorbei wo man den Bäuerinnen und Bauern 
ein „X“ für ein „U“ vormachen kann. Die haben das 
schon, sie wurden zum Beispiel, wenn Sie den Kopf 
schütteln, sie wurden zum Beispiel, also da muss 
ich mich jetzt ganz täuschen, als es geheißen hat 
Abstimmung EU ja, nein, hat man ihnen vorge-
macht, es ist alles super. Ja, das waren damals 
noch die Grünen die gesagt haben das wird nicht 
so sein. (Abg. Hiller: Das stimmt nicht!) 
Gut. Reden wir nicht was die Vergangenheit betrifft, 
schauen wir voraus. 

Ich glaube, dass Sie die Bäuerinnen und Bau-
ern sehr wohl verstanden haben, dass die Sorge 
des Kollegen Waldhäusl, der den Plenarsaal ver-
lassen hat, die Sorge haben, dass mit dieser ge-
waltigen Produktionsmaschinerie, und da ist Polen, 
Ungarn insbesondere zu erwähnen, wenn die näm-
lich sozusagen auf 100 Prozent fahren würden, 
dann säßen wir auf gewaltigen Produktbergen und 
hätten ziemliche Seen an Milch in Europa. 

Das heißt, die öffentliche Hand hätte dann für 
Produkte auf die sie sitzen bleibt gewaltig viel Geld 
ausgegeben. Und da meine ich als Grüne, das 
wäre, was die Zukunft betrifft, die verfehlte Politik 
gewesen. 

In der Landwirtschaft generell geht es um ganz 
neue Anforderungen, die die Gesellschaft an die 
Landwirte heranträgt. Wir brauchen Bäuerinnen 
und Bauern, die die Landschaft einerseits erhalten, 
die den Tierschutz achten und auch leben. Die so 
etwas kennen wie eine gute landwirtschaftliche 
Praxis. Und, wir kommen heute noch zu dem 
Punkt, die auch sehr sorgsam mit der Ressource 

Wasser umgehen und nach allen Maßstäben, das 
wäre das Schönste, ökologisch produzieren. 

Und das will die Gesellschaft und die Bäuerin-
nen und Bauern wissen das. Anscheinend die ei-
gene Interessenvertretung leider nicht. Da gibt es 
das neue Schlagwort die „Cross Compliance“ in der 
Europäischen Union, die versucht auf all diese 
neuen Anforderungen einzugehen die ich für sehr 
gescheit erachte. Und ich glaube, mit diesen neuen 
Anforderungen kann man schon mit Fug und Recht 
behaupten, dass die Direktzahlungen keine Almo-
sen sind. Da liegt dann wirklich harte Arbeit drin-
nen, da liegt sehr, sehr viel Wissen drinnen. Und 
ich hoffe auch noch immer die Liebe zur Natur und 
Tier drinnen. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Hiller: 
Da ist aber der vielschichtige Produktionsbetrieb 
extrem gefährdet. Sie haben das sicher nicht 
durchdacht!) 
Erlauben Sie mir, weil das ist ein bisschen ein lan-
ger Dialog, weil das Bilaterales ... Schauen Sie, das 
ist heute glaube ich schon der zehnte Untergriff 
dieser Art um diese Stunde. Ich bin es jetzt leid, 
dauernd auf diese Untergriffe seitens der ÖVP ein-
zugehen. Gestatten Sie mir, dass ich jetzt da stehe, 
glaube wie ich diesen Grünen Bericht sehe und wie 
ich die Europäische Agrarpolitik sehe. Sie haben 
die Möglichkeit auch noch zu Wort zu kommen. 
(Abg. Hiller: Sie müssen nicht reagieren, ich bin 
Ihnen nicht bös!) 

Interessant dabei ist nur, dass wir auf nationa-
ler Ebene einen relativ großen Spielraum haben. 
Und da ist der Landesrat Dipl.Ing. Plank eines der 
größten Agrarbundeslandes Österreichs sicher 
gefordert. Ist auch der Bund gewaltig gefordert. 
Schlagwort ist jetzt immer die ländliche Entwick-
lung, aber es geht ja um viele Sachen. Es geht um 
das Datenverschneiden, es geht um Standards, die 
zu erarbeiten sind. Es geht darum, wie man eben 
mit den Direktzahlungen, wie man regressiv damit 
umgeht, wie man integrierte Systeme etabliert und 
vor allem auch wie man die Kontrollen und am 
besten natürlich so was wie Überkontrollen dieser 
Systeme macht. Da würde ich meinen, das ist ein 
relativ breiter Weg. 

Ich merke aber jetzt nicht in Niederösterreich, 
sondern in einem anderen Bundesland, nämlich 
Tirol, durchaus schon die Auswirkungen dieser 
neuen Bestimmungen, nämlich wenn es jetzt darum 
geht, die Parzellen zu bestimmen mit einer Fern-
aufnahme, sprich es werden von oben Fotos ge-
macht. Im Gegensatz zu Niederösterreich, wo es 
ein eigenes ÖPUL-Programm, die ÖKO-Punkte gibt 
und auf die Landschaftselemente geachtet wird, 
reißen die Bäuerinnen und Bauern auf Tirols Almen 
derzeit die Sträucher und alle Landschaftselemente 
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die dort sind weg, damit sie relativ hoch gefördert 
werden. Also man merkt schon wieder, die Trick-
kiste geht schon wieder auf. So ist diese Reform 
sicherlich nicht gemeint. Also, wie gesagt, ich 
glaube, die Grünen werden noch ein Auge darauf 
werfen, wie wir national und auch hier im Lande 
damit umgehen. 

Ganz kurz, es sind eigentlich nur ein paar 
Schlagwörter, die Agrarstruktur laut diesem Bericht. 
Man sieht einen Trend, der nicht nur im Bundesge-
biet, sondern auch darüber hinaus anhält. Es sind 
größere Betriebe mit mehr Flächen, mit mehr Vieh-
bestand. Und es ist erwähnt worden, die Viehzahl 
geht absolut gesehen in Niederösterreich zurück. 

Traurig ist, aber es ist so, die Anzahl der 
BetriebsinhaberInnen nimmt ebenso ab. Und umso 
weniger verständlich ist natürlich die jetzt in die 
Schlagzeilen gekommene nationale Milchquote, 
nämlich wie die wieder aufgeteilt wird. Also ich 
glaube, da muss man schon etwas sorgsamer da-
mit umgehen damit jetzt nicht jene, die große In-
vestitionen getätigt haben, in anderen Bereichen 
würde man dann fast sagen, die haben sich etwas 
übernommen, die werden jetzt wieder über diese 
Milchquote, die ausverhandelt wurde, weiterhin 
bedient. Die Kleinen bleiben auf der Strecke. Also 
das ist keine grüne Politik, das ist schon die ÖVP-
Politik. 

Ein Bereich, der mich natürlich als Grüne sehr 
interessiert ist der Bereich der biologischen, also 
der biologischen Produktion. Da haben wir in Nie-
derösterreich einerseits ein Plus zu verbuchen. Auf 
der anderen Seite beobachte ich das aber schon 
sehr kritisch. Denn auch im Biobereich ist derzeit 
der Trend vorhanden zu größeren Betrieben zu 
kommen. Und vor einiger Zeit hat ein Biobauer, der 
eben auch gerade an der Grenze ist, zu mir gesagt, 
also es kostet wirklich verdammt viel Kraft klein 
bleiben zu wollen. Also das hat das irgendwie am 
Punkt getroffen. Dass auch die jetzt schon gewaltig 
unter Druck kommen. Und da gibt es auch große 
Diskussionen in diesem Ernteverband und in die-
sen Verbänden. Das heißt, es wird sich weisen 
wohin der Trend geht. Und eigentlich wäre ja der 
Kreislauf, der ökologische, gedacht dass es ein 
kritisches Limit gibt und über das hinaus sollte nicht 
gewirtschaftet werden. 

Es ist schon erwähnt worden, der Grüne Be-
richt besticht nicht nur durch sein Äußeres, durch 
das Layout, er besticht mich natürlich auch weil er 
so einen netten Titel hat, der „Grüne Bericht“. Ich 
habe es im Ausschuss schon erwähnt, wenn das 
mit dem statistischen Zahlenmaterial so weiter  

geht, wird das dann irgendwo witzlos. Also weite 
Bereiche, nicht jetzt die Viehzählung sondern der 
Bereich der Agrarstruktur, da sind die Zahlen von 
1999 drinnen. Das heißt de fakto müsste der Grüne 
Bericht, den habe ich nicht gesehen, aber müsste 
der Grüne Bericht in den letzten zwei Jahren ganz 
gleich gelautet haben. Und wenn es eben keine 
Strukturerhebung gibt, wird der nächste wieder so 
lauten. Und ich weiß es auch, es gibt natürlich in 
der Landesregierung mehrere Zahlen. Und ich 
würde Sie wirklich einladen, Herr Landesrat, wenn 
Sie alle Zahlen, die Ihnen zugänglich sind, das 
nächste Jahr auch hier dem Landtag, dem Hohen 
Haus, vorlegen würden. 

Abschließend noch ein Bereich der kurz ange-
sprochen wurde, das ist die Pflege. Der Kollege 
Waldhäusl hat mir diese ganze Passage meiner 
Rede weggenommen. Ich wollte auch darauf hin-
weisen, und ich habe mich auch heute Vormittag 
noch genauestens informiert wie das bei anderen 
Sozialversicherungsträgern ist. Und es ist wirklich 
so wie der Kollege Waldhäusl gesagt hat, dass nur 
drei Windeln bei Bäuerinnen und Bauern erlaubt 
sind. Und sonst muss man auf Antrag mehr be-
kommen. Also ich glaube auch, dass wir hier an 
einer Grenze angekommen sind, wo es sich einfach 
aufhört. Die Wiener Gebietskrankenkasse ver-
schreibt zumindest sechs Windeln am Tag. Also ich 
glaube, wenn wir jetzt so weit sind und Windelratio-
nen ausgeben und das dazu gerade bei Bäuerin-
nen und Bauern, dann ist eine gewisse Schmerz-
grenze überschritten. Gleich wie Kollege Waldhäusl 
appelliere auch ich an Sie, Herr Landesrat, bitte 
setzen Sie sich dafür ein, dass das so schnell wie 
möglich wieder rückgängig gemacht wird. Kein alter 
Mensch trägt Windeln wenn er sie nicht unbedingt 
braucht. (Beifall bei den Grünen.) 

Abschließend jetzt noch zum Forst. Es ist posi-
tiv, in unserem Lande wächst der Forst sei den 
60er Jahren. Das habe ich wirklich nicht gewusst, 
das ist etwas Neues gewesen für mich im Grünen 
Bericht. Der Wald ist aber auch Lebensgrundlage 
für tausende Bäuerinnen und Bauern in diesem 
Lande und ich meine so sollte es auch bleiben. 

Leider wurde mir von jetzt schon drei Seiten 
zugetragen, dass Bäuerinnen und Bauern gewaltig 
unter Druck kommen was eben die Transaktionen 
betrifft in diesem Lande, weil anscheinend trotz 
Grundverkehrsgesetz Forstindustrielle schneller, 
rascher und auf nicht mehr ganz koschere Art und 
Weise zum Wald kommen. Und da die Agrar-
bezirkbehörde direkt involviert ist, bringe ich fol-
genden Resolutionsantrag ein (liest:) 
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„Resolutionsantrag 

der Abgeordneten Dr. Helga Krismer zu Ltg. 
54/B-14 - Bericht der Landesregierung betreffend 
Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage 
der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich 
für das Jahr 2002 betreffend Umgehung des land-
wirtschaftlichen Grundverkehrs. 

Das Ziel des NÖ Grundverkehrsgesetzes ist, 
die bestehenden land- und forstwirtschaftlichen 
Strukturen zu erhalten. Dieser Schutz dient den 
bäuerlichen Klein- und Mittelbetrieben insofern, als 
dass sie am Markt GroßgrundbesitzerInnen oder 
Forstindustriellen nicht ausgeliefert sind. Daher sind 
Kaufverträge von der Grundverkehrsbehörde zu 
genehmigen, damit anschließend eine grundbü-
cherliche Eintragung vorgenommen werden kann.  

Wie aus dem Bericht der Landesregierung 
betreffend Land- und Forstwirtschaft in NÖ für das 
Jahr 2002 hervorgeht, verbuchten Betriebe mit 
einem Anteil von mehr als 50% Forst ein Plus von 
6,5% am Unternehmensertrag gegenüber 2001. 
Dies verdeutlicht, wie wichtig die Forstwirtschaft zur 
Bestreitung des Lebensunterhaltes von bäuerlichen 
Familien ist. 

Der dynamische Strukturwandel in der Land- 
und Forstwirtschaft bringt die Bäuerinnen und Bau-
ern immer mehr unter Druck. Durch Umgehung des 
landwirtschaftlichen Grundverkehrs besteht die 
Gefahr, dass der Bauernstand Waldeigentum an 
Großindustrielle verliert.  

Wie der Fall des Verkaufs des ehemaligen 
Forstes der Höheren Bundeslehranstalt für Forst-
wirtschaft in Gainfarn (Bad Vöslau) an einen steiri-
schen Forstindustriellen trotz bäuerlicher Interes-
senten bekannt ist, so ist im Waldviertel bereits 
allgemein ein Fall bekannt, wo die Bezirksgrund-
verkehrskommission die Zustimmung versagte, weil 
ein Bauer als Interessent in Erscheinung trat. Damit 
ist das Rechtsgeschäft de juris unerlaubt und wurde 
aufgelöst. 

Anschließend reichte der Forstindustrielle den 
inhaltsgleichen Kaufvertrag bei der NÖ Agrarbe-
zirksbehörde (ABB) unter dem Deckmantel eines 
Flurbereinigungsübereinkommens ein. Die ABB 
stellte mittels Bescheid fest, dass dies rechtens sei 
und veranlasste die Übertragung des Eigentums-
rechtes im Grundbuch. Fraglich ist auch, ob bei 
diesem Geschäft gemäß NÖ Flurverfassungsge-
setz die Verwaltungsabgaben eingehoben wurden. 

Diese Vorgehensweise seitens der Behörde ist 
umso unverständlicher, als der Europäische Ge-

richtshof in der Entscheidung vom 23. September 
2003 in der Rechtssache C-452/01 die Zielsetzung 
des österreichischen Grundverkehrs auf der Ebene 
des Europarechtes bestätigt hat und unter anderem 
ausführte: 

‚Die Aufteilung des Grundeigentums zur Er-
haltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung, die 
Wahrung und Entwicklung lebensfähiger Betriebe 
sowie die harmonische Pflege des Raumes und der 
Landschaft sowie die Förderung einer vernünftigen 
Nutzung von verfügbarer land- und forstwirtschaftli-
chen Fläche ist ein im gesellschaftlichen Interesse 
liegendes Ziel. Mit diesem Ziel soll eine vernünftige 
Nutzung gefördert werden, um gegen Gefahren, 
welche der Erhaltung der landwirtschaftlichen Be-
völkerung drohen, vorzubeugen.‘ 

Und weiter: 

‚Der landwirtschaftliche Grund entspricht den 
Zielen der gemeinsamen Agrarpolitik im Sinne des 
EG-Vertrages, die darauf abzielt, der landwirt-
schaftlichen Bevölkerung eine angemessene Le-
benshaltung zu gewährleisten. Es ist die besondere 
Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die sich 
aus dem sozialen Aufbau der Landwirtschaft und 
den strukturellen und naturbedingten Unterschie-
den der verschiedenen landwirtschaftlichen Gebiete 
ergibt, zu berücksichtigen. Diese Ziele liegen im 
allgemeinen Interesse.‘ 

Die Gefertigte stellt daher folgenden Antrag: 

Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, im 
Sinne der Antragsbegründung einerseits durch 
Maßnahmen in der Vollziehung zu achten, dass 
nicht mit Unterstützung von Landesstellen, nament-
lich der Agrarbezirksbehörde die zwingenden Be-
stimmungen des NÖ Grundverkehrsgesetzes in 
unzulässiger Weise umgangen werden. Und ande-
rerseits wird die NÖ Landesregierung aufgefordert, 
einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, in dem diese 
öffentlichen Interessen des Grundverkehrs effekti-
ver geschützt werden.“ 

Ich ersuche das Hohe Haus um Annahme. 
(Beifall bei den Grünen.) 

Dritter Präsident Ing. Penz: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Mag. Leichtfried. 

Abg. Mag. Leichtfried (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Landesrat! 
Meine Damen und Herren! 

Ich darf ebenfalls zu den drei Geschäftsstü-
cken Stellung nehmen. Zum Geschäftsstück Bericht 
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über die Gebarung und die Tätigkeit des NÖ Land-
wirtschaftsförderungsfonds darf ich nur feststellen, 
dass er sehr ausführlich bereits behandelt wurde. 
Ich darf feststellen, dass es sich um eine sehr, sehr 
wertvolle Hilfestellung für die Landwirte Nieder-
österreichs handelt und dieser Fonds daher zu 
begrüßen ist, der ordentlich geführt wurde, geprüft 
wurde und die SPÖ wird daher ihre Zustimmung 
erteilen. 

Zum Zweiten Bericht über die Tätigkeit und 
Wahrnehmung der NÖ Land- und Forstwirtschafts-
inspektion darf ich ebenfalls feststellen, dass wir 
diesem Bericht zustimmen werden. Ich darf viel-
leicht herausnehmen, nur ganz kurz, dass hier vor 
allem Dienstnehmerschutzprobleme von bäuerli-
chen Betrieben oder Dienstnehmerbetrieben ge-
prüft werden und dass hier auch manchesmal 
auftretende Mängel festgestellt werden und diese 
Mängel durch Erteilung von schriftlichen Aufträgen 
zur Behebung der Mängel beseitigt werden sollen. 

Diese Behebung wird dann stichprobenweise 
nachkontrolliert. Und da fehlt mir, vielleicht habe ich 
das auch überlesen, an und für sich die Zahl und 
vor allem auch die Bemerkung, was diese Nach-
kontrollen ergeben haben. Trotzdem wird aber eine 
wertvolle Arbeit geleistet und wir werden dazu un-
sere Zustimmung geben. 

Der dritte Bericht, der sogenannte Grüne Be-
richt, mit dem darf ich mich jetzt etwas ausführlicher 
beschäftigen. Dieser Grüne Bericht gibt natürlich 
auch wieder Anlass ein bisschen grundsätzlich über 
Agrarpolitik und Landwirtschaft zu diskutieren. Der 
Grüne Bericht ist wunderbar vom Layout erstellt, 
mehrfach schon gesagt worden hier, hat einen 
sehr, sehr hohen Informationsgehalt, ist ausge-
sprochen umfangreich mit wertvollen Zahlen und 
Daten. 

Von Kollegen Waldhäusl wurde bemängelt, 
dass der Bericht natürlich für die Landwirtschaft, für 
die Bauern nicht sehr positiv ausfällt. Ich kann mich 
dem natürlich auch anschließen. Und er hat die 
Frage der Verantwortung gestellt. Und er hat vor 
allem auch gemeint, dass nur gemeinsam hier un-
ter Erarbeitung von Vorschlägen, Anregungen usw. 
Lösungen gefunden werden könnten. Ich glaube, 
dass das eine gute Anregung ist. Ich würde mich 
anbieten, hier sozusagen auch in der Land-
wirtschaft, in der Agrarpolitik, ein bisschen mehr 
sozialdemokratische Handschrift hineinzubringen. 

Ich möchte beginnen damit, dass der Herr 
Landesrat Dipl.Ing. Plank eine Aussage vor einiger 
Zeit getätigt hat in welcher er meint, Landwirtschaft 
soll ein dynamischer Bereich im ländlichen Raum 

bleiben, wo der Arbeitsplatz auf dem Bauernhof 
sozusagen auch die gesamte Region stärkt. Diese 
Aussage von Herrn Landesrat Dipl.Ing. Plank ist 
natürlich voll zu unterstützen. Wenn ich aber diese 
Aussage unterstütze, muss auch die Frage erlaubt 
sein, womit, mit welchen Maßnahmen, mit welchen 
Programmen wollen wir dies erreichen. Und wir alle 
kennen die jahrelang andauernden Strukturprob-
leme, die von manchen auch als Bauernsterben 
beschrieben werden. Wir kennen manche Fehlent-
wicklungen die es gegeben hat in der Landwirt-
schaft, nicht jetzt bezogen sosehr auf Niederöster-
reich sondern generell, wie Massentierhaltungen im 
Speziellen bei Schweinen und Hühnern. Wir ken-
nen das Problem das wir EU-weit gehabt haben mit 
BSE bei Rindern und Schafen. Wir kennen den 
doch sehr starken Medikamenteneinsatz und die 
Chemisierung in der Landwirtschaft. 

Und meine Damen und Herren! Ich möchte 
hier ausdrücklich feststellen, dass die Arbeit der 
Bauern eine sehr, sehr wertvolle ist und von der 
Gesellschaft und von der Politik Anerkennung und 
Unterstützung verdient. Immer wieder müssen wir 
natürlich feststellen, dass die Landwirtschaft auch 
im Interesse, im öffentlichen Interesse und 
öffentlicher Diskussion steht. 

Gerade meistens wenn es uns vielleicht nicht 
so angenehm ist wie zum Beispiel eben bei den 
bereits erwähnten Katastrophen mit BSE, aber 
auch eben wo wir natürlich schwer betroffen gewe-
sen sind bei den Naturkatastrophen wie das Hoch-
wasser im Jahre 2002 oder die vergangene lang 
andauernde Trockenperiode im Sommer 2003. 
Aber all diese Katastrophen wie ich sie bezeichnen 
möchte, zeigen immer, dass es eine sehr enge 
Allianz, eine sehr enge Abhängigkeit zwischen den 
Bauern auf der einen Seite und dem Konsumenten 
auf der anderen Seite gibt. Ich glaube daher, dass 
es wichtig ist, wenn wir über Agrarpolitik dis-
kutieren, einige Grundsätze voranzustellen, die wie 
ich glaube außer Streit gestellt werden sollten.  

(Präsident Mag. Freibauer übernimmt den Vor-
sitz.) 

Man sollte sich grundsätzlich, und ich glaube, 
da finden wir uns alle, zu einer flächendeckenden, 
kleinstrukturierten Landwirtschaft bekennen in wel-
cher – und das finde ich ganz, ganz wesentlich – 
die Existenz und die Einkommen unserer bäuerli-
chen Familienbetriebe langfristig gesichert sind. 

Wir sollten uns weiters zu einer konsumenten-
orientierten sozialen nachhaltigen und die Gesetze 
der Natur berücksichtigenden Agrarpolitik beken-
nen, in der Industrialisierungstendenzen verbunden 
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mit Massentierhaltung, Chemikalieneinsatz, Gen-
technik etc. nichts verloren haben. Wir sollten uns 
weiters zu einer eigenständigen Regionalentwick-
lung bekennen, welche besonders auch dem ländli-
chen Raum zugute kommen muss. 

Dazu wird es aber spezielle innovative 
Programme geben müssen, welche die regionale 
Wirtschaft und die ländliche Infrastruktur stärken. 
Ansätze, und das möchte ich nicht verschweigen, 
sind sicherlich vorhanden. Ich erwähne nur hier 
zum Beispiel die verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen Vermarktern und dem Lebensmittelhandel. 
Ich erwähne hier auch die massive Unterstützung 
eines Ökopunkteprogramms im Bereich des südli-
chen Waldviertels, Kremser Bereich, an dem be-
reits fast 200 Betriebe teilnehmen und vieles mehr. 
Nur glaube ich, dass hier noch intensiver und nicht 
so zögernd in diese Richtung vorgegangen werden 
müsste. 

Der vierte Punkt den ich hier als Grundsatz 
erwähnen möchte. Wir sind oder wir müssen uns 
alle zu einem sozial und ökologisch ausgerichteten 
nachhaltigen Förderwesen bekennen. Denn wir 
können ja alle, und das gibt ja auch der Grüne Be-
richt wider, sehen, dass kleinere und mittlere Be-
triebe für die Leistungen, die sie für die Gesell-
schaft erbringen, nur ungenügend abgedeckt wer-
den. Wenige Großbetriebe, meine Damen und Her-
ren, kassieren nach wie vor Millionen an Förde-
rungen. 

Und daher wird es notwendig sein, die Förder-
politik grundsätzlich zu verändern. Sie muss sich an 
dem notwendigen Arbeitseinsatz orientieren. Sie 
muss die entsprechenden Umweltleistungen, die 
geboten werden, die von den Landwirten erbracht 
werden, im verstärkten Ausmaß berücksichtigen. 
Es müssen Wettbewerbsnachteile gezielt ausge-
glichen werden und es müssen vor allem eben 
auch entsprechende Förderobergrenzen eingeführt 
werden. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, dass die 
Landwirtschaftspolitik in den nächsten Jahren vor 
sehr großen Herausforderungen steht. Denken wir 
nur an die nationale Umsetzung der EU-Agrarre-
form, denken wir generell an die EU-Erweiterung, 
denken wir an die WTO-Liberalisierung etc., etc. 

Im Interesse von Österreichs Bauern und 
Österreichs Konsumenten und Niederösterreichs 
Bauern und Konsumenten müssen wir alle Chan-
cen die sich dabei bieten bestens nützen. Die EU-
Agrarreform ist beschlossen. Sie lässt aber den 
Nationalstaaten gewisse Spielräume offen. Und 
diese gilt es jetzt im Sinne der Landwirte zu nutzen 

und mit Leben zu erfüllen. Das Ergebnis dieser 
gemeinsamen Agrarpolitik stellt sicherlich einen 
Kompromiss dar. Aber ich bin auch der Meinung, 
dass dieser Kompromiss dazu geführt hat, dass die 
Zukunft der Landwirtschaft grüner, handelsfreundli-
cher und konsumentenorientierter wird. 

Das Herzstück dieser Reform ist die Einfüh-
rung der sogenannten Entkoppelung, wonach sich 
die Unterstützungszahlungen zu einem großen Teil 
nicht mehr am Produktionsvolumen, sondern an der 
Erbringung von Leistungen zugunsten des Le-
bensmittel-, Umwelt- und Tierschutzes orientieren. 
Und dadurch haben wir uns weitgehend von einem 
alten und handelsverzerrenden Fördersystem ver-
abschiedet. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, dass 
Förderungen ein ganz wesentlicher Bestandteil des 
bäuerlichen Einkommens sind und ganz wesentlich 
auch dazu beitragen, dass wir eine flächende-
ckende Landwirtschaft überhaupt erhalten können. 
Aus unserer Sicht bieten die derzeit vorhandenen 
Förderinstrumentarien keine langfristige Sicherung 
der bäuerlichen Existenz. Es ist daher notwendig, 
hier diese Entkoppelung oder teilweise Entkoppe-
lung von Produktion und Beihilfen und Aufstockung 
der Mittel für die ländliche Entwicklung ent-
sprechend durchzuführen. 

Meine Damen und Herren! Es ist sehr viel über 
die Struktur der land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe bereits gesagt worden. Ich möchte nur einige 
ganz wenige Zahlen nochmals wiederholen: 54.000 
Betriebe in Niederösterreich, eine gewaltige Struk-
turbereinigung der letzten drei Jahrzehnte, etwa 42 
Prozent weniger Betriebe, von 1970 gerechnet. 
Auch wenn diese Entwicklung etwas verlangsamt 
werden konnte ist sie eine die nach wie vor natür-
lich voranschreitet. 

Wenn man die Betriebsgrößen anschaut, auch 
das ist ja schon gesagt worden, so haben wir Be-
triebsgrößen zwischen 1 und 20 Hektar in etwa, die 
Berücksichtigung finden auch bei diesen Zählun-
gen, und Betriebe über 50 Hektar, wo doch ein sehr 
großer Zuwachs zu verzeichnen ist, nämlich über 
40 Prozent. Die durchschnittliche Betriebsgröße 
liegt nach wie vor bei zirka 16 bis 17 Hektar. Und 
die durchschnittliche Betriebsgröße in der EU ist 
auch nicht viel größer. Sie liegt nur bei 18,7 Hektar. 

Die Dienstnehmer in der Landwirtschaft sind 
weiter rückläufig. Wir haben derzeit zirka 130.000 
Menschen in Niederösterreich in der Landwirtschaft 
beschäftigt, 180.000 sind das in ganz Österreich. 
Das heißt, ein wesentlicher Teil der in der Landwirt-
schaft beschäftigten Menschen arbeitet bei uns in 
Niederösterreich. 
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Was mir Sorge bereitet ist vor allem auch das 
Alter der in der Landwirtschaft Tätigen. Wir haben 
hier ein relativ hohes Durchschnittsalter. Nur we-
nige sind jünger als 35 Jahre. Das weist auch dar-
auf hin, dass nur wenige Menschen auch tatsäch-
lich hier eine Chance in der Landwirtschaft sehen 
und das ist dringend zu verändern. 

Meine Damen und Herren! Auf die Einkom-
menssituation wurde bereits eingegangen. Ich 
möchte daher nicht näher eingehen. Was mir aber 
Sorge bereitet, das möchte ich mit einem Satz nur 
sagen, dass die Einkommen bereits zu mehr als 50 
Prozent aus öffentlichen Geldern kommen und nur 
mehr ein Drittel aus dem Verkauf von Produkten. 
Das ist eine Größe die nachdenklich stimmt und die 
es dringend zu verändern gilt. 

Angesichts dieser Zahlen und Entwicklungen 
ist es sicherlich angebracht ernsthaft darüber nach-
zudenken, wie es mit der Landwirtschaft in Nieder-
österreich und Österreich weiter gehen soll. Sinn-
voll ist es dabei weder sich in verbissene Realitäts-
verweigerung zurückzuziehen, das ist schon heute 
einmal in einem anderen Zusammenhang erwähnt 
worden, und zu glauben es könnte alles so bleiben 
wie es ist. Noch ist es sinnvoll, unter Missachtung 
von betriebswirtschaftlichen Fakten und internatio-
nalen Einflüssen, bei denen die Landwirtschaft 
natürlich auch zu kämpfen hat, eine sofortige, totale 
Umkehr in der Agrarpolitik zu verlangen. Ich 
glaube, sehr oft wird in diesem Zusammenhang 
sehr, sehr oberflächlich und geradezu auch fahrläs-
sig argumentiert und auf die eigenen Leidtragenden 
in der Landwirtschaft, und das sind die vielen Klein- 
und Mittelbetriebe, vergessen. 

Und ich denke, wer auch in Zukunft eine flä-
chendeckende bäuerliche Struktur haben möchte 
und keine entleerten Kulturräume und durch Ver-
waldung der Landschaft bedrohte Bergregionen, 
der muss eine für unsere Bauern motivierende und 
Leistung anerkennende Agrarpolitik betreiben. Und 
ich glaube, dass diese motivierende und Leistung 
anerkennende Agrarpolitik hier fehlt und zu wenig 
gemacht wird. Ich fordere Sie daher alle auf, nutzen 
wir doch unsere noch immer vorhandene klein-
strukturierte Landwirtschaft. Machen wir mit Fehl-
entwicklungen in der Geflügel- und Schweinepro-
duktion Schluss und geben wir der Landwirtschaft 
und Forstwirtschaft ein nachhaltiges und umwelt-
orientiertes Gesamtkonzept. (Beifall bei der SPÖ.) 

Lassen Sie mich nun auf einige Segmente 
ganz kurz in der Landwirtschaft eingehen. Ich 
möchte feststellen, dass wir uns natürlich zum Bio-
landbau bekennen. Dass wir froh sind, dass wir mit 
zirka 9 Prozent Biolandbau-Betrieben, das sind 

zirka 17.500 Betriebe, Spitzenreiter innerhalb der 
EU sind. Möchte aber auch dazu feststellen, dass 
dieser Biolandbau sich nicht mehr in einem Vor-
marsch befindet, sondern eigentlich in eine Stagna-
tionsphase eingetreten ist. Und wir müssen uns 
natürlich auch hier die Frage stellen, wo liegen die 
Ursachen. Die Ursachen sind sicherlich auch hier 
der Strukturwandel, die Investitionskosten und die 
mangelhafte Abgeltung der Produktionskosten am 
Markt. 

Wenn wir hier auch wiederum eine Umkehr 
herbeiführen wollen und den Biolandbau noch mehr 
fördern wollen, dann ist es notwendig, diese Um-
weltleistungen, die hier erbracht werden, auch ent-
sprechend zu honorieren und auch um einerseits 
Anreiz zu bieten, weiter Biolandbau zu betreiben 
und andererseits aber auch in einer Zeit in der es 
sinkende Masseneinkommen gibt zu vermeiden, 
dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Nämlich 
Konsumenten, die auf der einen Seite stehen und 
sich die Ökoprodukte leisten können und auf der 
anderen Seite jene, die dazu nicht finanziell in der 
Lage sind. 

Wir müssen daher hier glaubwürdige Bot-
schaften vermitteln. Wir müssen vor allem auch 
sorgen dafür dass es eine gerechte Abgeltung der 
bäuerlichen Leistungen gibt. 

Meine Damen und Herren! Es ist hier von ei-
nem meiner Vorredner auch das Tierschutzgesetz 
angesprochen worden, ich glaube, es war der Kol-
lege Hofmacher. Ich möchte auch dazu ein Wort 
oder einen Satz sagen. Es war Univ. Prof. Walter 
Schuller von der Tierseuchenanstalt in Mödling, der 
vor zwei Jahren einmal betont hat dass es eine 
absolute Lebensmittelsicherheit niemals geben 
könne. Dies allein schon auf Grund der Globalisie-
rung der Lebensmittelbranche, etc., etc. Er hat aber 
auch festgestellt dass es nicht darum geht, die 
Landwirtschaft oder die Verarbeitungsbetriebe da-
bei zu verteufeln, sondern dass es ganz entschei-
dend ist wie man mit den Tieren umgeht, unabhän-
gig davon ob die Tiere im Freien oder im Stall 
gehalten werden. 

Und es geht vor allem darum, dass ein bun-
deseinheitliches Tierschutzgesetz, das derzeit sich 
in Ausarbeitung befindet, nicht dazu benutzt wird 
und da möchte ich dem Kollegen Hofmacher ein 
bisschen widersprechen, nicht dazu benutzt wird, 
die Tierschutzstandards der einzelnen Bundeslän-
der nach unten oder auf EU-Niveau zu nivellieren. 
Ich weiß natürlich, dass es wesentlich ist auch dar-
auf zu achten, dass es zu keiner Wettbewerbsver-
zerrung kommt, das ist ganz klar. Aber es kann 
nicht so sein, dass wir ein Tierschutzgesetz formu-
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lieren das die Standards nach unten nivelliert, son-
dern es muss unser Bestreben sein, dass EU-weit 
ein Tierschutzgesetz geschaffen wird, das tat-
sächlich verdient Tierschutzgesetz zu heißen. (Bei-
fall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, eine 
große Chance für die Landwirtschaft liegt auch in 
der sogenannten Direktvermarktung. Seit vielen 
Jahren bitte wird in Wieselburg die Ab-Hof-Messe 
abgehalten (zeigt Falter). Eine Spezialmesse für 
bäuerliche Direktvermarktung. Und ich glaube, dass 
diese Direktvermarktung wichtig ist für das Image 
der Landwirtschaft. Dass für die Landwirte dazu 
eine wesentliche zusätzliche Einnahmensquelle 
erschlossen wird. Und wenn der Bericht des Land-
wirtschaftsministeriums der jüngst herausgegeben 
wurde, richtig ist, dann sind bereits 53 Prozent der 
Konsumenten in irgendeiner Form eingebunden, 
Produkte direkt vom Bauern anzuschaffen und zu 
kaufen. Ich glaube, dass das eine wichtige Sache 
ist. Und so wesentlich ist, dass sie auch durch 
gesetzliche Maßnahmen nicht erschwert wird, 
sondern entsprechend gefördert wird. 

Lassen Sie mich auch ganz kurz noch zum 
Problemkreis der Gentechnik was sagen, weil ich 
denke, dass der gerade auch für die NÖ Landwirt-
schaft natürlich ein ganz ganz wesentlicher ist. 
Weltweit bitte wurden 2002 bereits auf 58,7 Millio-
nen Hektar Ackerfläche gentechnisch veränderte 
Pflanzen angebaut. In der EU ist dieser Anbau der-
zeit noch marginal und in Österreich Gottseidank 
kann man sagen sind wir gentechnikfrei. Und dies 
gilt es, so meine ich, unbedingt im Interesse unse-
rer Bauern und auch unserer Konsumenten weiter 
zu erhalten. Von den Konsumenten und auch von 
den Bauern, meine Damen und Herren, werden 
GVOs mit großer Entschiedenheit abgelehnt. Und 
ich würde auch die ÖVP bitten, auch diese öffentli-
che Meinung und auch die Meinung der Bauern 
entsprechend zur Kenntnis zu nehmen und ihre 
Politik entsprechend darauf auszurichten. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Ich glaube, dass es notwendig ist, hier ein Be-
kenntnis dazu abzugeben, Niederösterreich als das 
Agrarbundesland muss auch in Zukunft unbedingt 
gentechnikfrei bleiben. Österreichs und Nieder-
österreichs Landwirtschaft ist keine Experimentier-
wiese für transnationale Agrarchemiekonzerne. 
Denen es hauptsächlich darum geht, einen garan-
tierten Anteil am wichtigsten Markt der Welt, meine 
Damen und Herren, nämlich am Lebensmittelmarkt 
in Form von Patenten auf Pflanzen und Tiere sich 
zu sichern. 

„Raucht nicht, stinkt nicht und ist auch sonst 
total umweltfreundlich“ lautete eine Schlagzeile vor 
kurzem der „Kronen Zeitung“ vom 6. Oktober. Es 
geht dabei um Treibstoff aus Pflanzenöl. Ein inno-
vatives Projekt, entwickelt und betreut von der 
Bundesanstalt für Landtechnik in Wieselburg. Aus 
Raps wird Öl gewonnen, ein CO2-neutraler russar-
mer Treibstoff der die Umwelt entlastet und zu regi-
onaler Wertschöpfung führt. 

Meine Damen und Herren! Ein wesentliches 
Projekt das vom Land Niederösterreich drei Jahre 
hindurch unterstützt wird mit einer Summe von 
330.000 Euro. Ich gratuliere zu diesem Projekt, 
bedanke mich auch beim Herrn Landesrat für diese 
Unterstützung. Es ist ein Vorzeigeprojekt. Und ich 
verbinde dabei gleich den Wunsch, auch die BLT, 
die Bundesanstalt für Landtechnik und die Bundes-
anstalten die in diesem Bereich in Wieselburg un-
terwegs sind, auch ideell noch mehr zu unterstüt-
zen und ihnen auch und vor allem den Beschäftig-
ten da drinnen Sicherheit zu geben und nicht immer 
durch Diskussionen bezüglich Schließungen zu 
verunsichern. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Es gäbe noch sehr, 
sehr viel zu sagen, möchte aber doch jetzt zum 
Schluss kommen. Ich glaube, dass es notwendig 
ist, das Leitbild einer niederösterreichischen Land-
wirtschaft der Zukunft unter folgenden Gesichts-
punkten zu sehen: So ein Leitbild sollte sein ökolo-
gisch, sozial, nachhaltig, multifunktional, bäuerlich 
und vor allem wettbewerbsfähig. Und das, so 
glaube ich, werden wir nur erreichen, wenn wir uns 
alle, unabhängig unserer parteipolitischen Zugehö-
rigkeit, offensiv dazu bekennen. Wenn wir in der 
Lage sind, die Freiräume die es gibt für die Gestal-
tung einer nationalen Agrarpolitik entsprechend zu 
nutzen. Und wenn wir auch in der Lage sind, über 
die Erhaltung einer bäuerlichen Landwirtschaft und 
der damit verbundenen Weiterentwicklung im länd-
lichen Raum, verstärkt über diese bäuerliche Agrar-
politik verstärkt nachzudenken. 

Nämlich nur dann, glaube ich, wird es uns ge-
lingen, auch die Aussage, die der Herr Landesrat 
getätigt hat und mit der ich begonnen habe, auch 
tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Danke 
schön! (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Grandl. 

Abg. Grandl (ÖVP): Herr Präsident! Ge-
schätztes Hohes Haus! Der Grüne Bericht liegt vor 
und er wurde ja heute schon vielfach diskutiert,  
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aber wir sollten ihn auch etwas von einer anderen 
Seite beleuchten. Und da ich praktizierender Bauer 
bin, sehe ich natürlich diesen Grünen Bericht auch 
aus einem anderen Blickwinkel. 

Es gibt zwei Dinge, wie man die Landwirtschaft 
betrachten kann. Das eine ist der freie Markt und 
das andere sind die Zuwendungen an die Landwirt-
schaft durch Bund, Land und Gemeinde. Nun, 
wenn wir heute den Grünen Bericht hernehmen und 
die Daten lesen, dann lesen wir 2002 bei Milch 
minus 5,3 Prozent, bei Mastschweinen minus 20,6, 
bei Eiern minus 1,4 und bei Stiermast plus 13 Pro-
zent. Das einzige was noch im Plus ist ist Zuchtvieh 
und das nur wenn es exportiert werden kann mit 
guten Abstammungsnachweisen. 

Das heißt also im Gesamten als Bauer brau-
chen wir hier keine Lobeshymnen ausstoßen. Denn 
es tut weh genug wenn Preise verfallen. Und der 
Preisdruck aus der Europäischen Union und auch 
aus Übersee ist nicht wegzuleugnen und die öster-
reichische Agrarstruktur ist eben nicht so wie sie in 
anderen Ländern ist. Und es ist auch die geografi-
sche Lage Österreichs nicht so wie in Frankreich 
oder Brasilien oder Argentinien. Das heißt, wir 
müssen uns aber trotzdem bemühen die Landwirt-
schaft zu erhalten, denn Sicherheit muss etwas 
wert sein und die Bauern brauchen ihr Einkommen. 

Wir wissen aber auch genauso, dass wir den 
Strukturwandel politisch nicht unterbinden können. 
Denn das wäre der größte Fehler den wir machen 
könnten, denn es wird immer wieder technischen 
Fortschritt geben und auch Veränderungen. Was 
sind also unsere Aufgaben? Unsere Aufgaben als 
Politiker sind soziale Härten zu vermeiden, und 
diese werden immer wieder auftreten, und anderer-
seits den jungen Menschen, die in der Landwirt-
schaft weiter tun, Mut zu machen und sie auch zu 
unterstützen. In Form von Existenzunterstützungen, 
von finanziellen Zuwendungen, wo immer dies auch 
möglich ist. 

Man muss aber auch sagen, die Landwirtschaft 
stoßt an ihre Grenzen und sie kann nicht alles sel-
ber bewältigen. Das heißt, sie ist auf die Unterstüt-
zung der Öffentlichkeit angewiesen. Und damit bin 
ich beim zweiten Punkt den ich eingangs gesagt 
habe. Die Landwirtschaft braucht den Bund, die 
Gemeinden und das Land Niederösterreich ganz 
besonders, sonst kann sie nicht überleben. 2002 
war aber auch, wenn wir den Grünen Bericht auf-
merksam durchgelesen haben, zum Teil auch ein 
erfolgreiches Jahr. Und ich habe mir herausge-
nommen die soziale Betriebshilfe.  

2002 waren zum Beispiel 1.533 Einsätze auf 
Bauernhöfen wo sozialer Notstand entstanden ist. 
Egal ob durch Unfall oder Krankheit. Es wurden 
271.000 Einsatzstunden geleistet und die Sozial-
versicherung der Bauern hat 1,45 Millionen Euro für 
diese Einsätze zugeschossen. Es hat aber auch 
das Land Niederösterreich diese Einsätze unter-
stützt mit 31.000 Euro und ich kann Ihnen sagen, 
die Bauern sind dankbar für jeden Euro der hier an 
Unterstützung kommt. Denn gerade wenn solche 
Notlagen entstehen zählt die erste Hilfe am meisten 
und nicht nach einigen Monaten. 

Wir wissen aber auch, dass es ganz beson-
dere Härtefälle gibt im Sozialwesen, wenn zum 
Beispiel durch schwere Krankheit, andauernde 
Krankheit oder gar durch Unfälle oder Todesfälle 
der Betriebsführer oder die Betriebsführerin nicht 
mehr weiter können. Dafür gab es 15 Zivildiener auf 
30 Betrieben in Niederösterreich die die schwerste 
Not gelindert haben und beigetragen haben, dass 
dieser Betrieb überhaupt kurzfristig überleben kann. 

Im Bereich der Milchproduktion schaut es na-
türlich nicht so gut aus. Niederösterreich hat 2002 
535.000 Tonnen Milch an die Molkereien abgelie-
fert und der Preisverfall in diesem Jahr war von 
33,8 Cent auf 28,8 Cent. Und Sie können sich vor-
stellen, dass das für die niederösterreichischen 
Milchbauern eigentlich eine Katastrophe gewesen 
ist. 

Das Land Niederösterreich hat in dieser Situa-
tion 0,36 Cent für die Qualitätssicherung zuge-
schossen. Wir wissen, dass es keinen überragen-
den Beträge sind, aber es hat wenigstens bewie-
sen, dass das Land Niederösterreich hinter den 
Bauern steht. Die Schulmilch ist ein weiterer Er-
folgspunkt der positiv zu bewerten ist. Denn gerade 
die Kinder wenn sie Schulmilch bekommen sind 
unsere zukünftigen Kunden und werden sich auch 
daran erinnern, wie gut dieses Produkt ist und wel-
che Qualität es hat. Es sind 2002 135.000 Kinder 
mit Schulmilch versorgt worden. Und wir wissen, 
dass die österreichische Landwirtschaft in der 
Milchproduktion weltspitze ist. Dass die Qualität 
stimmt und dass der Preis eigentlich nicht das her-
gibt was er hergeben müsste. 

Wir wissen aber auch, dass die Versorgungs-
sicherheit in Österreich gewährleistet ist. Die Frage 
ist nur jetzt als praktizierender Bauer wie lange 
noch? Weil der Preisverfall anhält oder die Preise 
nicht steigen und die Betriebsmittel immer teurer 
werden. Wir haben nämlich Betriebe, die heute mit 
80.000 und 100.000 Kilo Richtmenge aufgeben, 
weil sie keine Zukunft sehen. 
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Das heißt, der Wettbewerb am freien Markt 
bringt unweigerlich große Strukturveränderungen 
die unaufhaltsam sind. Die Frage für uns ist, wie 
schaut unsere Unterstützung soweit wir sie ange-
deihen lassen können in Zukunft aus? Die zweite 
Frage ist, welche Auflagen geben wir der Landwirt-
schaft damit sie überleben kann? Und hier denke 
ich an das bevorstehende Bundestierschutzgesetz. 

Wenn wir mehr Auflagen haben als die euro-
päischen Mitkonkurrenten, und auch Bauern sind 
Mitkonkurrenten, dann werden wir das nicht durch-
stehen. Daher ist es ganz wichtig, wenn ein Tier-
schutzgesetz neu geschaffen wird, dass wir im 
europäischen Vergleich an ein Limit herankommen. 
Denn Wettbewerbsgleichheit ist im freien Markt 
unablässig. 

Und der dritte Punkt der entscheidend ist für 
die Zukunft der Landwirtschaft ist das Kaufverhal-
ten von uns allen selbst. Wir wissen, wenn wir 
heute in die Supermärkte gehen, dann haben wir 
Milchprodukte - nur als Beispiel eines Produktes - 
aus der ganzen Welt. Und es kostet uns wirklich 
nichts wenn wir zum österreichischen Produkt 
greifen, weil wir wissen, wie gut es ist. Es ist aber 
fatal wenn wir andere Produkte mit nach Hause 
nehmen und damit automatisch die österreichische 
Landwirtschaft untergraben. 

Was macht mir Sorgen in der Zukunft? Der 
landwirtschaftliche Wegebau. Wir haben unseren 
Landesrat hier sitzen und er weiß genau, dass die 
Mittel zu wenig sind die ihm zur Verfügung stehen. 
2002 wurden 71 Kilometer landwirtschaftlicher We-
gebau ausgeführt mit 6 Millionen Euro Gesamt-
kosten und 1,4 Millionen Euro davon waren Lan-
desmittel. 

Und ich stehe auch nicht an mich an dieser 
Stelle beim Land Niederösterreich zu bedanken für 
die Unterstützung der Landesmittel. Aber es liegen 
für 2.000 Kilometer Anträge vor und die Schätz-
kosten dieser Anträge belaufen sich auf 145 Millio-
nen Euro. Und wenn wir das nur überschlagsmäßig 
im Kopf umrechnen, dann sind das 24 Jahre bis der 
letzte Bauer in Niederösterreich seine Hofzufahrt 
bekommt. Und ich glaube, wir brauchen nicht dar-
über diskutieren dass das unakzeptabel ist, denn 
über so einen langen Zeitraum werden wir keine 
flächendeckende Landwirtschaft erhalten und wir 
werden Bereiche haben die einfach nicht mehr 
bewirtschaftet werden. 

Denn es ist sicher, dass eine offene Land-
schaft, dass Bauern die eine gesunde Nahrung 
erzeugen und dass eine gesicherte nationale Ei-
genversorgung Verkehrsadern braucht. Und wenn 

wir diese nicht zur Verfügung stellen können, dür-
fen wir uns nicht wundern wenn wir vom Ausland 
abhängig werden. Was immer man auch unter 
Ausland versteht. 

Niederösterreich ist aber bekannt dass es sich 
zur eigenen Landwirtschaft bekennt und wir werden 
auch gefordert sein in Zukunft hier Antworten zu 
geben. Denn keine Antwort oder aufschiebende 
Wirkung oder gar keine Handlung lösen kein Prob-
lem. Und ich hoffe auch für die Zukunft, dass wenn 
der landwirtschaftliche Wegebau eine neue Dotie-
rung benötigt, dass wir auch diesbezüglich Ihre 
Unterstützung haben. Egal welches politische 
Couleur es auch ist. 

Es gibt einen Bereich der vielversprechender 
ist, das ist der forstliche Bereich und der Energie-
sektor. Wir haben in Niederösterreich 170 Projekte 
und 210 km geförderten Forstwegebau. Wir wissen, 
dass dies unbedingt nötig ist, weil wir sonst die 
Energie die zuwächst, die in Wirklichkeit umwelt-
neutral ist, nicht herausbringen aus den Wäldern 
und wir sie nutzen müssen. 

Es gibt in der EU kofinanzierte Projekte mit 
244.000 Euro, also von der EU kofinanzierte Pro-
jekte. Und national wurden sie mit 143.000 Euro 
finanziert. Die Frage ist natürlich, wie schnell kön-
nen wir diese Baulose schaffen. Denn wenn die 
Förderung nicht dementsprechend ist, wird auch 
kein Forstwirt einen Forstweg bauen weil er es sich 
finanziell nicht leisten kann. Weil die Gewinnspanne 
auch hier äußerst gering ist. Wir müssen aber un-
bedingt an diese Holzreserven heran. Denn von 
Fachleuten wissen wir oder von der Statistik wissen 
wir, dass wir 12 bis 15 Millionen Festmeter pro Jahr 
zwar schlägern in Österreich, dass aber zirka 25 
Millionen Festmeter zuwachsen. Das ist eine 
enorme Menge die wir im Energiesektor auch nut-
zen könnten. 

Wir können aber auch sagen, dass dieser 
Sektor auch in der Vergangenheit von Erfolg ge-
krönt war, denn ein paar Zahlen beweisen dies: 
1988 bis 2002 gab es zum Beispiel 10.000 Anlagen 
im kleinen Bereich unter 100 Kw und 42.000 Anla-
gen gab es bis 100 Kw. Dies setzt sich natürlich 
auch fort bei den größeren Anlagen von 139 Anla-
gen auf 419 im Zeitraum von 14 Jahren. 

Wir wissen, dass diese Initiative auf Grund 
vom vergangenen Agrarlandesrat Blochberger ent-
standen ist und vom amtierenden Agrarlandesrat 
Dipl.Ing. Plank fortgesetzt wurde und dies auch 
vielversprechend sein wird. Zusammenfassend 
können wir nun sagen: Die Forstwirtschaft wird uns 
Energie liefern. Sie wird uns Wertholz liefern im 
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erhöhten Maße, denn eines dürfen wir nicht ver-
gessen: Der Export der Forstwirtschaft ist der 
zweitgrößte Devisenbringer den wir in diesem 
Lande haben. Und wir sind gefordert auch hier die 
Chancen der Zukunft zu nützen. 

Die Milchwirtschaft wird in Zukunft starke 
Strukturveränderungen mit sich bringen bei den 
Betrieben. Denn wie ich eingangs schon sagte, sind 
es Betriebe die nicht klein sind von der Menge her 
die sich in der Milchwirtschaft keine Zukunft mehr 
sehen und irgendwo anders hin ausweichen. 

Beim Zuchtviehexport sind wir sehr, sehr gut 
und wissen, dass die Milchleistungen entscheidend 
sind, weil wir sonst am Weltmarkt nicht verkaufen 
können. Beim Güterwegebau haben wir Aufholbe-
darf und bei der sozialen Betriebshilfe gibt es im-
mer noch einige Dinge die wir ausbauen können. 
Der Grüne Bericht zeigt die Probleme der Landwirt-
schaft auf und wir wissen, wenn wir ihn genau stu-
dieren, dass wir große Schwierigkeiten haben. Er 
zeigt aber auch auf, dass das Land Niederöster-
reich in den verschiedenen Teilbereichen trotz al-
lem für die Bauern ein verlässlicher Partner ist. 

Und ich möchte nun zu meinen Vorrednern ein 
paar Worte verlieren oder richtig stellen. Mein Vor-
redner Waldhäusl hat die Verbundenheit zu den 
Bauern ausgedrückt und es freut mich, dass er dies 
auch getan hat. Und wenn der Bauernbund die 
Agrarpolitik macht, so war seine Aussage sinnge-
mäß: Wenn er sie gut macht, dann soll er sie auch 
machen. (Abg. Waldhäusl: Aber nicht minus!) 
Der Bauernbund kann leider nicht den Weltmarkt 
beeinflussen. Aber wenn jemand anderer die Ag-
rarpolitik in Österreich besser machen kann, es gibt 
immer wieder in periodischen Abständen Wahlen 
und er kann sich dort das Vertrauen der Bauern 
holen. Das heißt, jeder ist berechtigt, auch als Bau-
ernvertreter aufzutreten sofern er das Vertrauen 
kriegt. 

Es gibt einen Punkt, der natürlich auch die 
Bauern in Zukunft belastet und das ist der Tierge-
sundheitsdienst. Und leider Gottes hat uns die Ver-
ordnung von Minister Haupt, und da solltet ihr ein-
mal ein bisschen miteinander sprechen, eine 
enorme Belastung gebracht im Tierbereich. Wir 
wissen, dass die Verordnung des Ministers aus-
sagt, Medikamente in der tierischen Produktion 
dürfen nur von dazu befähigten Fachleuten verab-
reicht werden. (Abg. Waldhäusl: So soll es auch 
sein!) 
Das ist richtig! Und jetzt behaupte ich einmal, wenn 
unsere Kinder vier Jahre in die Schule gehen und 
die Facharbeiterprüfung absolvieren, wenn sie nach 
drei Jahren oder vier Jahren Praxis die Meister-

prüfung absolvieren, dann sind sie nachher nicht 
fähig wenn der Tierarzt, nur als Beispiel, bei einer 
Euterentzündung eine Eutertube hinein gibt und er 
genau weiß dass in drei Stunden die nächste ver-
abreicht werden muss, dass dies der Landwirt nicht 
mehr tun darf weil er dazu nicht fähig ist. Dann 
frage ich mich persönlich, wozu diese Ausbildung? 
Denn die Pulver oder die Medikamente an unsere 
Verwandten, an den Vater, an den Großvater, an 
die Mutter dürfen wir verabreichen. Die Eutertube 
an das Milchtier dürfen wir nicht verabreichen, weil 
dazu sind wir zu schlecht ausgebildet. Und das 
Schlimmste dabei ist, diese Verordnung kostet der 
Landwirtschaft enorm viel Geld. An einem Beispiel: 
Jeder Betrieb, der zum Tiergesundheitsdienst dazu 
geht, hat durch eine Kompromissverhandlung zwi-
schen 80 und 120 Euro pro Jahr zu leisten. Eigent-
lich nur dafür dass der Tierarzt ein Formular ausfüllt 
und unterschreibt. Und ich war vorgestern oder 
gestern - wann war der Landesbauerntag - am 
Landesbauerntag, hat mir eine Kammervertreterin 
aus dem Bezirk Amstetten berichtet, dass ein Tier-
arzt so ehrlich gewesen ist und ihr gesagt hat, ich 
habe 350 Betriebe und alleine durch dieses For-
mular-Ausfüllen verdiene ich im Jahr 40.000 Euro. 
Super ist das für die Landwirtschaft. Wem ist damit 
wirklich geholfen? (Abg. Kautz: Dem Tierarzt!) 
Das war ein Kompromiss der dann geschlossen 
wurde auf Grund der Verordnung eines Minister 
Haupt, der selbst Tierarzt ist, Herr Kollege, du hast 
es gesagt. (Abg. Waldhäusl: Aber die ÖVP hat 
schon zugestimmt?) 
Das war ein Kompromiss. Die ÖVP hat deswegen 
zugestimmt dann zur Kompromissverhandlung weil 
sonst der Tierarzt bei der zweiten Tube nach drei 
Stunden auch kommen muss. Dann käme es noch 
viel teurer. (Abg. Waldhäusl: Und so falsch seid ihr!) 
Das lassen wir so. Das stimmt schon. 

Zur Frau Abgeordneten Dr. Krismer möchte ich 
ein paar Worte verlieren wegen der Entkoppelung, 
weil Sie gesagt haben Sie sind dafür. Ich glaube, 
dass die Entkoppelung natürlich ein großes Prob-
lem in manchen Bereichen der Landwirtschaft wer-
den wird. Und mit solchen Dingen die in der Agrar-
wirtschaft halt dann denen wir uns fügen müssen, 
werden so manche Betriebe wieder aufgeben und 
die kleinbäuerliche Struktur wird weniger werden. 
(Unruhe im Hohen Hause.) 

Aber warum ist die Entkoppelung überhaupt 
notwendig geworden? Der Fischler hat ja das nicht 
von sich aus nur aus Jux und Tollerei gemacht. 
Man muss wissen, dass die landwirtschaftlichen 
Zahlungen nicht die Subventionen, sondern Aus-
gleichszahlungen für verlorene Produktpreise an 
die Landwirtschaft in Europa nicht einmal ein Pro-
zent des Bruttonationalproduktes ausmachen. 
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Und wenn der Osten beitritt, dann müssen sol-
che Zahlungen wenn sie aufrecht erhalten werden, 
auch an die neuen Länder geleistet werden. Und 
weil die Öffentlichkeit in Europa insgesamt nicht 
bereit ist, diese 0,9 Prozent auch an die neuen 
Länder zu verteilen, werden diese Prämien entkop-
pelt damit sie nicht anfechtbar sind vor dem Euro-
päischen Gerichtshof wegen ungleicher Behand-
lung. Und daher hat dieses Rad zum Laufen be-
gonnen. 

Es wird allerdings auch die neue Verordnung 
noch dazu, oder die neue Richtlinie Cross Compli-
ance, die angesprochen wurde, weiter dazu beitra-
gen, dass die Landwirtschaft enorme Strukturver-
änderungen hinnehmen wird. Denn eines ist sicher: 
Wenn Kleinbetriebe, die mehrere Sparten betrei-
ben, überall überprüft werden ob sie auch das rich-
tig durchführen und die drastischen Maßnahmen so 
weit gehen, wenn eine Verordnung oder eine Si-
cherheitsvorkehrung auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb verletzt wird und daher Förderungen zu-
rückzuzahlen sind, dann können Sie das verglei-
chen mit dem Wohnbau. Wenn jemand eine geför-
derte Wohnung übernimmt und gleichzeitig dann 
die Sicherheitsvorkehrung, sprich das Balkonge-
länder, nicht mehr in Ordnung ist, müsste er die 
Wohnbauförderung zurückzahlen. Das stimmt ja 
nicht mehr. Da fehlt ja komplett die Logik und daher 
wird es eine enorme Strukturveränderung nach sich 
ziehen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Waldhäusl: 
Wer macht das auf Bundesebene?) 

Ich kann dir das schon sagen wer das macht. 
Cross Compliance ist gewachsen auf dem geistigen 
Kapital der Frau Künast. Sie hat das durchgesetzt 
in Europa. (Abg. Waldhäusl: Was ist mit eurem 
Fischler! Schläft der da draußen?) 
Ich kann dir dann das im Detail auch noch erklären. 
Der Klubobmann schaut nämlich auf die Uhr. (Bei-
fall bei der ÖVP.) 

Abschließend darf ich noch einen Antrag ein-
bringen von Frau Kollegin Dr. Krismer. Wir treten 
diesem Antrag bei. Es ist keine Verfehlung in der 
Verwaltung vorgelegen. Es soll geprüft werden, ob 
durch eine Gesetzesänderung die Interessen der 
Landwirtschaft besser geschützt werden können, 
damit unterstützen wir diesen Antrag auf diese Art. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zum Wort gelangt 
Frau Abgeordnete Dr. Krismer. 

Abg. Dr. Krismer (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

So wie ich jetzt einen Kompromiss eingegan-
gen bin mit der ÖVP, ich lese jetzt noch einmal, der 
Begründungstext ist gleich geblieben in diesem 
Resolutionsantrag der von mir eingebracht wurde 
wird jetzt von Dr. Krismer und Grandl eingebracht 
mit folgendem Beschlusstext (liest:) 

„Resolutionsantrag 

der Abgeordneten Dr. Krismer, Grandl, Mag. 
Leichtfried und Waldhäusl zu Ltg. 54/B-14 - Bericht 
der Landesregierung betreffend Bericht über die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Land- und 
Forstwirtschaft in Niederösterreich für das Jahr 
2002 betreffend Umgehung des landwirtschaftli-
chen Grundverkehrs. 

Das Ziel des NÖ Grundverkehrsgesetzes ist, 
die bestehenden land- und forstwirtschaftlichen 
Strukturen zu erhalten. Dieser Schutz dient den 
bäuerlichen Klein- und Mittelbetrieben insofern, als 
dass sie am Markt GroßgrundbesitzerInnen oder 
Forstindustriellen nicht ausgeliefert sind. Daher sind 
Kaufverträge von der Grundverkehrsbehörde zu 
genehmigen, damit anschließend eine grundbü-
cherliche Eintragung vorgenommen werden kann. 

Wie aus dem Bericht der Landesregierung 
betreffend Land- und Forstwirtschaft in NÖ für das 
Jahr 2002 hervorgeht, verbuchten Betriebe mit 
einem Anteil von mehr als 50% Forst ein Plus von 
6,5% am Unternehmensertrag gegenüber 2001. 
Dies verdeutlicht, wie wichtig die Forstwirtschaft zur 
Bestreitung des Lebensunterhaltes von bäuerlichen 
Familien ist. 

Der dynamische Strukturwandel in der Land- 
und Forstwirtschaft bringt die Bäuerinnen und Bau-
ern immer mehr unter Druck. Durch Umgehung des 
landwirtschaftlichen Grundverkehrs besteht die 
Gefahr, dass der Bauernstand Waldeigentum an 
Großindustrielle verliert. 

Wie der Fall des Verkaufs des ehemaligen 
Forstes der Höheren Bundeslehranstalt für Forst-
wirtschaft in Gainfarn (Bad Vöslau) an einen steiri-
schen Forstindustriellen trotz bäuerlicher Interes-
senten bekannt ist, so ist im Waldviertel bereits 
allgemein ein Fall bekannt, wo die Bezirksgrund-
verkehrskommission die Zustimmung versagte, weil  
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ein Bauer als Interessent in Erscheinung trat. Damit 
ist das Rechtsgeschäft de juris unerlaubt und wurde 
aufgelöst. 

Anschließend reichte der Forstindustrielle den 
inhaltsgleichen Kaufvertrag bei der NÖ Agrarbe-
zirksbehörde (ABB) unter dem Deckmantel eines 
Flurbereinigungsübereinkommens ein. Die ABB 
stellte mittels Bescheid fest, dass dies rechtens sei 
und veranlasste die Übertragung des Eigentums-
rechtes im Grundbuch. Fraglich ist auch, ob bei 
diesem Geschäft gemäß NÖ Flurverfassungsge-
setz die Verwaltungsabgaben eingehoben wurden. 

Diese Vorgehensweise seitens der Behörde ist 
umso unverständlicher, als der Europäische Ge-
richtshof in der Entscheidung vom 23. September 
2003 in der Rechtssache C-452/01 die Zielsetzung 
des österreichischen Grundverkehrs auf der Ebene 
des Europarechtes bestätigt hat und unter anderem 
ausführte: 

‚Die Aufteilung des Grundeigentums zur Er-
haltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung, die 
Wahrung und Entwicklung lebensfähiger Betriebe 
sowie die harmonische Pflege des Raumes und der 
Landschaft sowie die Förderung einer vernünftigen 
Nutzung von verfügbarer land- und forstwirtschaftli-
chen Fläche ist ein im gesellschaftlichen Interesse 
liegendes Ziel. Mit diesem Ziel soll eine vernünftige 
Nutzung gefördert werden, um gegen Gefahren, 
welche der Erhaltung der landwirtschaftlichen Be-
völkerung drohen, vorzubeugen.‘ 

Und weiter: ‚Der landwirtschaftliche Grund ent-
spricht den Zielen der gemeinsamen Agrarpolitik im 
Sinne des EG-Vertrages, die darauf abzielt, der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung eine angemes-
sene Lebenshaltung zu gewährleisten. Es ist die 
besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätig-
keit, die sich aus dem sozialen Aufbau der Land-
wirtschaft und den strukturellen und naturbedingten 
Unterschieden der verschiedenen landwirtschaftli-
chen Gebiete ergibt, zu berücksichtigen. Diese 
Ziele liegen im allgemeinen Interesse.‘ 

Die Gefertigte stellt daher folgenden Antrag: 

Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, im 
Sinne der Antragsbegründung zu prüfen, ob durch 
einen Gesetzesvorschlag die landwirtschaftlichen 
Interessen des Grundverkehrs effektiver geschützt 
werden können.“ 

Der Kollege Grandl hat jetzt schon vorwegge-
nommen, und das ist mir auch bekannt dass die 
ÖVP glaubt dass alles rechtens war. Mit diesem 
Antrag, dass wir den jetzt gemeinsam einbringen 

besteht zumindest die Möglichkeit einer seriösen 
juristischen Prüfung und ich glaube, das ist das 
Mindeste was gemacht werden kann. 

Kollege Grandl, auch wenn wir uns jetzt einig 
geworden sind und einen Kompromiss geschlossen 
haben, was den Tiergesundheitsdienst betrifft, die 
ganzen Arzneimittelverordnungen, so einfach ist 
das eben nicht mit dieser Antibiotikatube oder 
Eutertube oder wie sie es gesagt haben. Und Sie 
wissen als Landwirt, der eine gute Praxis sicher 
übt, wissen Sie ganz genau, dass die Antibiotika 
keine Mittelchen sind die man einfach herumspritzt, 
weder ins Euter noch in der Gegend. Und Sie wis-
sen auch ganz genau was es bedeutet für die 
Milchwirtschaft, wenn zum Beispiel auf eine Warte-
zeit nicht geachtet wird, und dergleichen mehr. 

Nein, nicht die armen Tierärzte, ganz im Ge-
genteil, da ist man wieder in die Knie gegangen. 
Das soll jetzt so sein. Ich brauch‘ nicht über was 
reden was schon ist. Man wird halt schauen, dass 
das gut funktioniert. Ich ersuche jetzt den Präsi-
denten um eine Abstimmung. 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Abgeordneter Mag. Leichtfried. 

Abg. Mag. Leichtfried (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Ich darf ebenfalls zum vorliegenden 
Resolutionsantrag Stellung nehmen. An und für 
sich haben wir Sozialdemokraten uns beraten und 
hätten dem ursprünglichen Antrag auch zugestimmt 
und mit der Bitte verbunden dem beitreten zu 
dürfen. Wir treten aber gerne auch dem veränder-
ten Antrag bei, wenn das möglich ist würden wir 
das gerne machen, und geben unsere Zustimmung 
natürlich dazu. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Waldhäusl. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Herr Präsident! Herr 
Landesrat! 

Auch wir seitens der Freiheitlichen unterstüt-
zen diesen vorliegenden Resolutionsantrag. Auch 
in der abgeänderten Form, würden diesem gerne 
beitreten. Und abschließend, Herr Kollege Grandl, 
die ÖVP befindet sich seit längerer Zeit in der Bun-
desregierung. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht entgan-
gen. Und auf europäischer Ebene gibt es einen 
Kommissär Fischler, der die Agrarpolitik in Europa 
macht, der ist auch der zuständige Kommissär für 
Agrarpolitik, nicht die Frau Künast von Deutsch-
land. Und Sie werden sich in Zukunft beim Debat-
tenbeitrag leichter tun wenn Sie berücksichtigen, 
dass Sie das selbst verursachen was Sie hier kriti-
sieren. (Beifall bei der FPÖ.) 
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Präsident Mag. Freibauer: Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die Rednerliste ist er-
schöpft. Die Berichterstatter haben das Schluss-
wort. 

Berichterstatter Abg. Moser (ÖVP): Ich ver-
zichte! 

Berichterstatter Abg. Erber (ÖVP): Ich ver-
zichte! 

Präsident Mag. Freibauer: Und jetzt kommen 
wir zur Abstimmung. (Nach Abstimmung über den 
vorliegenden Antrag des Landwirtschafts-Aus-
schusses, Ltg. 53/B-11:) Danke. Ich stelle fest, 
einstimmig angenommen! 

(Nach Abstimmung über den vorliegenden An-
trag des Landwirtschafts-Ausschusses, Ltg. 54/B-
14:) Danke. Gegenstimmen? Alles einstimmig an-
genommen! 

Dazu der Resolutionsantrag. Es war zunächst 
ein Resolutionsantrag da der Abgeordneten Dr. 
Helga Krismer. Ich nehme jetzt an, dieser ist zu-
rückgezogen, auch wenn es nicht ausdrücklich 
gesagt wurde und da haben wir einen neuen Re-
solutionsantrag der Abgeordneten Dr. Krismer und 
Grandl, beitreten möchte Mag. Leichtfried und Ab-
geordneter Waldhäusl. Ich frage die Antragsteller 
Dr. Krismer und Grandl ob sie einen Einwand da-
gegen haben. Keinen Einwand. Dann haben wir 
also einen Resolutionsantrag Dr. Krismer, Grandl, 
Mag. Leichtfried und Waldhäusl betreffend Umge-
hung des landwirtschaftlichen Grundverkehrs. 
(Nach Abstimmung über diesen Resolutionsantrag:) 
Ich stelle fest, einstimmig angenommen! 

(Nach Abstimmung über den Antrag des 
Landwirtschafts-Ausschusses, Ltg. 56/B-9:) Gibt’s 
Gegenstimmen? Keine. Einstimmig angenommen! 

Ich ersuche Herrn Abgeordneten Dipl.Ing. 
Toms, die Verhandlungen zum Geschäftsstück Ltg. 
89/S-4 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. Dipl.Ing. Toms (ÖVP): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 
berichte zu Zahl 89/S-4 zum NÖ Sportgesetz, zur 
Novelle. 

Ich darf hiezu sagen, dass das NÖ Sportge-
setz, das LGBl.5710, in seinem vierten Abschnitt 
das NÖ Schilehrergesetz und Schilehrerwesen 
regelt und im fünften Abschnitt das NÖ Bergführer- 

wesen. Und in dieser Vorgangsweise wurde auch 
den Vorgaben des NÖ Landtages nach der Dere-
gulierung von Rechtsvorschriften entsprochen. Die 
fachliche Befähigung die ein Leiter einer Schischule 
in Niederösterreich zu erbringen hat setzt die er-
folgreiche staatliche Schilehrer- und Schiführeraus-
bildung an einer österreichischen Bundesanstalt für 
Leibeserziehung voraus. Diese Bundesanstalten, 
derzeit nur die BAFL in Innsbruck führen auch die 
staatliche Bergführerausbildung durch. 

Nun hat sich innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft infolge des angestrebten Binnenmark-
tes hier ergeben, dass es Hindernisse gibt für die 
berufliche Niederlassung und Dienstleistung von 
EG-Angehörigen. Und diese Novelle des Gesetzes 
hat das Ziel, die Nichtdiskriminierung anzustreben. 
Der Motivenbericht und die Gesetzesunterlagen 
liegen in den Händen der Abgeodneten. Ich darf 
daher sogleich den Antrag des Rechts- und Verfas-
sungs-Ausschusses hier stellen über die Vorlage 
der Landesregierung betreffend Änderung des NÖ 
Sportgesetzes (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der vorliegende Gesetzentwurf betreffend 
Änderung des NÖ Sportgesetzes wird 
genehmigt. 

2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das 
zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses 
Erforderliche zu veranlassen.“ 

Ich ersuche dich Herr Präsident die Debatte 
einzuleiten und danach die Abstimmung vorzuneh-
men. 

Präsident Mag. Freibauer: Es liegt keine 
Wortmeldung vor. Wir kommen daher sofort zur 
Abstimmung. (Nach Abstimmung über den Wortlaut 
des Gesetzes sowie über den Antrag des Rechts- 
und Verfassungs-Ausschusses, Ltg. 89/S-
4:) Gegenstimmen? Keine. Einstimmig angenom-
men! 

Ich ersuche Herrn Abgeordneten Hensler, die 
Verhandlungen zum Geschäftsstück Ltg. 50/B-27 
einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. Hensler (ÖVP): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich bringe 
Ihnen den Bericht der Landesregierung betreffend 
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal, Geschäftsbe-
richt 2002. Dieser Bericht wird jährlich dem Landtag  
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vorgelegt. Er ist sehr umfangreich. Ich beschränke 
mich auf den Antrag (liest:) 

„Antrag des Wirtschafts- und Finanz-Aus-
schusses über den Bericht der Landesregierung 
betreffend Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal, 
Geschäftsbericht 2002. 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Landesregierung betreffend 
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal, Geschäftsbe-
richt 2002, wird zur Kenntnis genommen.“ 

Ich ersuche Sie, geschätzter Herr Präsident, 
die Debatte einzuleiten und die Abstimmung vorzu-
nehmen. 

Präsident Mag. Freibauer: Ich eröffne die 
Debatte. Zum Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Waldhäusl. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Herr Präsident! Kolle-
gen des NÖ Landtages! 

Tätigkeitsbericht der Errichtungsgesellschaft 
und Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal. Ich habe 
zu diesem Themenbereich bereits zur Budgetver-
handlung 2004 zur Gruppe 5 gesprochen. Auch 
einen Antrag eingebracht. Der Antrag hat damals 
gelautet auf eine Sonderprüfung der Betriebsge-
sellschaft Marchfeldkanal. 

Sie können sich daher vorstellen, dass ich die-
sen Bericht äußerst kritisch mir angeschaut habe. 
Und auch wenn ich nur kurz eingehen möchte 
muss ich trotzdem, wenn ich kritisch beginne, fest-
stellen, wenn ich mir so einmal anschaue über die 
Organe der Gesellschaft, dass halt so wie es so 
schön üblich ist in Niederösterreich nach dem Pro-
porz da nur Rote und Schwarze gibt. 

Über das kann man jetzt streiten dass das 
überhaupt negativ ist, das ist halt so, das sind die 
Besten in diesem Bundesland und darum sitzen sie 
da drinnen. Das will ich heute nicht beurteilen. (Un-
ruhe im Hohen Hause.) 
Das will ich nicht beurteilen, weil sonst müsste ich 
das Bauernbundmotto wiederholen, die Gescheite-
ren sind wir nicht aber die Mehreren, und das 
möchte ich heute ausnahmsweise nicht. (Unruhe 
bei der ÖVP.) 
Herr Klubobmann, treten Sie mir ein bisschen was 
von der Zeit ab sonst kann ich auf keinen Zwi-
schenruf mehr eingehen. Ich habe heute so wenig, 
ich muss noch so oft reden. 

Was gescheiter ist über das sollten wir heute 
nicht werten, haben wir ja schon festgestellt, also 
halten wir uns beide daran. Ist besser für mich und 
es kommt nichts Gescheites heraus. Weil ich würde 
sonst werten wie Sie da herinnen wirken. Und das 
ist nicht gut für mich, weil dann bekomme ich einen 
Ordnungsruf. So habe ich es gemeint. Das heißt 
jetzt nicht dass es positiv ausgefallen wäre für Sie. 
Aber ich lasse es offen. 

Wenn man sich Personalstand anschaut, beim 
Punkt 2.4.4 stellt man fest, dass einschließlich des 
Vorstandes drei Mitarbeiter beschäftigt sind, inklu-
sive drei Teilzeit. Und da könnte man jetzt sagen, 
wenn man wieder ein bisschen kritisch ist, ob die-
ses große Anwesen, das da eigentlich, wenn man 
sich das einmal konkret angeschaut hat, ich bin 
hingefahren, ob das noch notwendig ist oder ob 
man da nicht darüber nachdenken sollte, dieses 
Anwesen anderweitig zu nutzen. 

Ich weiß, dass es bereits gemacht wird. Da 
gibt’s Pläne wie man was tut, da gibt’s ein paar 
Mieten dafür. Aber ich glaube, man sollte hier in 
diesem Bereich kritisch nachdenken wie man auch 
finanziell in Zukunft handlungsfähig bleibt. Es gibt 
zwar den Syndikatsvertrag wo wir vom Bund in 
Zukunft genauestens nach dem Vertrag unser Geld 
überwiesen bekommen. Aber ein bisschen mehr 
sparen wäre vielleicht ganz gut. 

Dieser Jahresbericht zeigt dann einen genauen 
Bericht des Kuratoriums von der Errichtungstätig-
keit eben bis einschließlich 2002 die letzten 
Grundwasseranlagen, die gebaut wurden und in 
Angriff genommen wurden und endet dann damit, 
dass mit 2003 Ende dieses Jahres alles abge-
schlossen werden soll und mit den letzten Ab-
schlussarbeiten und den Kollaudierungen dann es 
ein Ende geben wird. 

Und wenn man die Zusammenfassung sich 
kurz anschaut, da ist wieder gegeben das Haupt-
ziel, na klar, der Schutz und die nachhaltige Nut-
zung des national bedeutsamen Grundwasservor-
kommens, darum ist es ja gemacht worden für 
diese Region, eben durch die Zuleitung von 
Donauwasser. Dass es verschiedene andere öko-
logisch positive Auswirkungen hat möchte ich nicht 
eingehen, ist aber in dieser Zusammenfassung 
genau detailliert beschrieben und auch nachzule-
sen. 

Und es gibt auch eine genaue Aufstellung, eine 
Projektserstellung über die Tätigkeiten der knapp 
100 km langen Gewässernetze die errichtet worden  
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sind von der Neuordnung der Grundwasserbewirt-
schaftung durch die Grundwasseranreicherung. 
Das alles ist aus den sogenannten Tätigkeits-
schwerpunkten hier ersichtlich. Ich möchte aber 
aus Zeitgründen nicht im Detail auf die verschiede-
nen Punkte eingehen. 

Es gibt dann noch einmal genau detailliert die 
Zielsetzungen des Marchfeldkanalsystems. Warum 
überhaupt hier dieses Projekt in Angriff genommen 
worden ist, vom Ausgleich des Wasserhaushaltes 
über die Erhaltung der Grundwasservorräte, der 
Verbesserung der Grundwasserqualität bis hin zu 
einer Ermöglichung der Direktwasserentnahme für 
eine Feldberegnung, der Verbesserung der Was-
serqualität im Allgemeinen und des Naturhaushal-
tes und des Landschaftsgefüges sowie auch eine 
Verbesserung des Hochwasserschutzes im Bereich 
des Dammes am Rußbach. Und aus touristischen 
Überlegungen nicht wirklich schlecht auch die 
Schaffung von Naturerholungsgebieten und die 
Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes. 

Es gibt in diesem Bericht dann noch die recht-
lichen Grundlagen auf denen eben diese Gesell-
schaften ihre Tätigkeit ausüben und es gibt dann 
noch die genaue Erklärung der Finanzierung auch 
jetzt für die Zukunft, eben die Finanzierung der 
zukünftigen, jetzigen Finanzierung der Betriebsge-
sellschaft Marchfeldkanal nachdem alle Bauvorha-
ben abgeschlossen sein werden. 

Im Großen und Ganzen könnte man trotz kriti-
scher Betrachtung dieses Berichtes sagen, okay, in 
Ordnung, es ist gebaut worden, es gibt auch Grund 
zur Freude dass einige Ziele schon erfüllt sind. Und 
trotzdem stellen sich für mich noch viele offene 
Fragen. Fragen aus der Vergangenheit, die aus der 
Vergangenheit betreffen vor allem wie war es da-
mals, wie dieser Marchfeldkanal überdacht wurde, 
wie er in die Projektierungsphase und in die Reali-
sierungsphase gekommen ist. Wie war es damals 
mit den anderen Problemen im Marchfeld? Da gab 
es auch schon die Altlasten die leider Gottes noch 
immer nicht behoben sind. Und die haben wir jetzt 
leider Gottes im Negativen auch wenn wir über den 
Marchfeldkanal reden noch immer. Ich verweise 
hier darauf, dass wir noch bei weitem diesen 
Grundwasserspiegel in der Höhe auch wirklich an-
passen können den wir bräuchten, weil eben auf 
Grund der verschiedenen Altlasten im Marchfeld 
hier es noch immer Probleme gibt. 

Und auch wenn du sagst es ist nicht so, gibt es 
genügend Aussagen von Experten die sagen, es ist 
erst dann realisierbar und vernünftig wenn diese 
Altlasten auch beseitigt sind. Ich rede deswegen 
von der Vergangenheit, weil ich glaube, man hätte  

schon damals sagen müssen und sollen, nur wenn 
beides gleichzeitig in Angriff genommen wird, ist 
auch eine Realisierung aller Ziele dieses Projektes 
möglich. Und damals muss ich halt schauen wenn 
ich damals sage, wer waren die politischen Verant-
wortlichen die damals aktiv hier gewirkt haben. 

Zuständig waren Umweltlandesrat Pröll, jetzi-
ger Landeshauptmann, dann Blochberger, Minister 
Rauch-Kallat, Molterer. Also es war schon brav und 
fest in der sogenannten schwarzen Hand. Ich weiß 
nicht, ist es an Geld gescheitert? Ist es daran ge-
scheitert weil damals niemand die Idee aufgebracht 
hat dass man beides in Angriff nehmen soll? Nur 
eines ist jetzt jedenfalls klar. Und jeder der heraus-
geht und behauptet das Gegenteil, der versucht 
hier vieles zu verschleiern. Erst wenn diese Altlas-
ten wirklich beseitigt sind, wird dieser Marchfeldka-
nal und kann dieser Marchfeldkanal erst zu 100 
Prozent seine gesetzten Ziele verwirklichen. 

Und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, dann 
hoffe ich, dass die Geschäftsführung mit den ihnen 
zugeteilten Mitteln das Auskommen erlangen wer-
den und ich hoffe auch, dass um sämtliche Diskus-
sionen, die hier vom Rednerpult aus schon geführt 
wurden, im Bereich der Geschäftsgebarung dieser 
Gesellschaft auch aufgeklärt werden. Und ich ver-
weise hier darauf, dass ich hier in diesem Hause 
bereits einen Antrag auf Sonderprüfung gestellt 
habe. Und wenn es nichts zu verbergen gegeben 
hätte, dann hätten die, ich verweise wieder am 
Anfang, Organe der Gesellschaft, Rote und 
Schwarze, da sitzen Blaue und Grüne auch dabei, 
aber die Roten und Schwarzen haben diese Son-
derprüfung abgelehnt. Jetzt frage ich mich ganz 
einfach nüchtern, gibt’s was zu verbergen? Wenn 
ich nichts zu verbergen habe sage ich, bitte prüft, 
ich bin reingewaschen. Dann hat man mir gesagt, 
ist nicht notwendig, es gibt ja bald, und dieses Bald 
ist ja jetzt gekommen, die Möglichkeit auch diese 
Gesellschaft durch den Landesrechnungshof zu 
prüfen. 

Und ich werde selbstverständlich im zuständi-
gen Ausschuss das noch anregen. Aber nicht nur 
jetzt und die Zukunft prüfen, sondern das in der 
Vergangenheit genau das, das Ihr liebe Kollegen 
von ÖVP und SPÖ abgelehnt habt. Und ich sage es 
noch einmal abschließend: Wenn jemand nichts zu 
verbergen hat dann lässt er sich prüfen und dann 
sagt er, so, lieber Kollege Waldhäusl und jetzt 
siehst es. Wo wir Rote und Schwarze arbeiten geht 
es ordentlich zu. Und so lange Ihr diese Prüfung 
untersagt werde ich euch unterstellen, wo Ihr Rote 
und Schwarze arbeitet ist immer Korruption und 
Misswirtschaft. (Beifall bei der FPÖ.) 
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Präsident Mag. Freibauer: Zum Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Mag. Fasan. 

Abg. Mag. Fasan (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Nur die Ruhe kann es bringen Kollege Wald-
häusl. 

In Wirklichkeit ist das Wesentliche dieses Be-
richtes dass er erstmals zu einem Zeitpunkt statt-
findet wo diese doch sehr, sehr heikle Situation, die 
ja tatsächlich jahrelang gedauert hat, wo diese Si-
tuation nunmehr bereinigt ist und wir haben ja 
schon hier im Landtag den Syndikatsvertrag und 
das Gesetz beschlossen. Also so drastisch würde 
ich die Dinge nicht sehen. 

In Wirklichkeit, das Interessante nebst dem 
wieder sehr, sehr interessanten Bericht, den man 
sich immer wieder gerne anschaut weil man auch 
die technischen Beschreibungen, den ökologischen 
Sinn, hier auch sehr gut erfassen kann. Aber das 
Wesentliche ist in Wirklichkeit in dem Bericht des 
Kuratoriums für die Betriebsgesellschaft. Das aller-
dings, diese eine Seite, wenn man sie genau liest, 
kann schon in gewisser Hinsicht auch ein kleines 
Stück, wie soll ich sagen, innenpolitische Ge-
schichte der Republik sein. 

Dass man also über Jahre hinweg versucht zu 
verhandeln und dann endlich nachdem die Be-
triebsgesellschaft beinahe schon pleite ist, sich 
dann endlich doch zu einer Lösung durchringt und 
just in dem Augenblick wo die Beamten die Sache 
ausverhandelt haben, sprengt halt der Haider Jörgl 
die Koalition und alles ist wieder beim Teufel und 
wir müssen noch einmal warten. Und das entnimmt 
man diesem Bericht schon ganz deutlich, wenn er 
auch hier vom überraschenden und vorzeitigen 
Rücktritt der Bundesregierung spricht, was die Sa-
che noch einmal verzögert hat. Das ist aber nicht 
die Schuld der Betriebsgesellschaft, auch nicht 
wenn man sie so sieht. Natürlich auch nicht die 
Schuld derjenigen die da versucht haben das aus-
zuverhandeln. 

Ansonsten haben die gesetzgebenden Gre-
mien bereits das nötige getan und wir wünschen 
dem Waldviertelkanal hätte ich bald gesagt, dem 
Marchfeldkanal alles Gute. (Unruhe im Hohen 
Hause.) 
Ja, diese Assoziation wollte ich jetzt nicht sagen, 
aber du hast natürlich dieses große Wort gelassen 
ausgesprochen. 

Wir wünschen dem Marchfeldkanal alles Gute. 
Über die Probleme die wir im Marchfeld haben nicht 
nur mit dem Grundwasser sondern auch mit den 

Fließgewässern über die werden wir heute noch 
reden an anderer Stelle. Herzlichen Dank! (Beifall 
bei den Grünen.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Frau Abgeordnete Mag. Renner. 

Abg. Mag. Renner (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Angesichts der fortgeschrittenen Stunde fasse 
ich mich kurz. Ich möchte aber doch berichten, 
dass ich gestern der Festsitzung des Kuratoriums 
beiwohnen durfte. Der Herr Landesrat Dipl.Ing. 
Plank war anwesend. Und ich möchte auch be-
richten dass die Stimmung der Betriebsgesell-
schaft, der Angestellten der Betriebsgesellschaft 
hervorragend ist und auch jene der Kuratoriums-
mitglieder. Und zum Herrn Abgeordneten Wald-
häusl möchte ich sagen, dass natürlich noch viele 
Dinge zu erledigen sind, aber wie es so im politi-
schen und wirtschaftlichen Leben Alltag ist kostet 
alles Geld. Und es sind eben nicht wirklich genü-
gend Mittel zur Verfügung um da noch schneller 
fortschreiten zu können. Zum Abgeordneten Mag. 
Fasan, er hat sich dann selber wieder zurückge-
nommen wie er gesagt hat, die Betriebsgesellschaft 
kann natürlich nichts dafür wenn eine Regierung 
platzt. Das sehe ich auch so. 

Nichts desto trotz will ich Ihnen noch einmal 
sagen, ich habe das hier schon einmal berichtet, 
dass das Projekt an sich für das Marchfeld sehr 
wichtig für die Landwirtschaft ist. Beim Hochwasser 
habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, 
konnte ich als direkte Anrainerin die Wichtigkeit 
dieses Projektes beobachten. Und was ursprüng-
lich wahrscheinlich gar nicht so angedacht war 
nimmt immer schönere Formen an. Nämlich der 
Marchfeldkanal, das Flussgebiet, das kleine Fluss-
gebiet, das quer durch das Marchfeld von Langen-
zersdorf usw. entstanden ist wird immer mehr Nah-
erholungsgebiet. Erfreut Fischer, Spaziergänger, 
Läufer, Reiter und nicht zuletzt die Radfahrer. Und 
ich berichte hier gerne aus meiner Heimatgemeinde 
wo in den letzten Wochen der Radweg fertig ge-
stellt wurde. Und es wird in Hinkunft möglich sein, 
von Langenzersdorf nach Engelhartstetten mit dem 
Fahrrad zu fahren und dann vielleicht gleich ein 
schönes Marchfeldschloss zu besichtigen. In die-
sem Sinne wünsche ich der Betriebsgesellschaft, 
namentlich dem Herrn Vorstandsdirektor Dipl.Ing. 
Wolfgang Neudorfer und auch namentlich der Frau 
Prokurist Brigitte Regner, die ich schon seit Ju-
gendtagen kenne, viel Erfolg, alles Gute und vor 
allem viel Erfolg auch um die nötigen finanziellen 
Mittel aufzutreiben. Danke für die Aufmerksamkeit! 
(Beifall bei der SPÖ.) 
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Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Nowohradsky. 

Abg. Nowohradsky (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Hoher Landtag! Auch ich darf einige 
Worte zu dem Bericht Marchfeldkanal hier anbrin-
gen. Und zwar ist es wirklich eine sehr, sehr lange 
Geschichte. Es ist aber auch ein Jahrhundertpro-
jekt, wenn man zurückblickt, vor 150 Jahren waren 
die ersten Planungen, nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat man dann die erste Studie verfasst und dann ist 
es wiederum einige Zeit dahingegangen bis der 
damalige Bundeskanzler Kreisky gemeinsam mit 
Landeshauptmann Ludwig die ersten Verträge hier 
zusammen geschlossen haben. Und dann ist es 
weiter gegangen ... (Unruhe im Hohen Hause.) 
Ich habe keine Schwierigkeiten dabei, es ist ein 
geschichtlicher Name. 

... und dann ist eben der Marchfeldkanal ent-
standen, wobei hier auch ein Bürgermeister aus 
unserer Region, Bürgermeister Pregesbauer jener 
war der es immer wieder betrieben hat. Und da hat 
man sich auch die Frage gestellt, weil ja dieser 
Marchfeldkanal zunächst einmal für den Bürger 
eigentlich nichts gebracht hat. Es war ein Gerinne 
das verbreitert wurde, verdichtet wurde und eigent-
lich kein Wasser in den Untergrund gegangen ist. 
Und dann hat man sich gesagt, wozu braucht man 
dieses Projekt eigentlich. Bis erst die ersten Versi-
ckerungsanlagen gekommen sind und dann hat 
man erst bemerkt wie wichtig dieses Projekt ist. 
Und es ist nicht so dass hier kein funktionstüchtiges 
Projekt wäre, das Grundwasserschwierigkeiten 
vielleicht im Bereich der Deponien verursachen 
wird, weil sonst hätten wir damals keine Genehmi-
gung bekommen seitens der Wasserrechtsbehörde. 

Es wurde ein neues Kuratorium, nämlich die 
Betriebsgesellschaft, durch die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen errichtet. Diese Betriebsgesellschaft 
ist jetzt viel schmäler gefasst. Und wenn auch nicht 
alle Parteien drinnen sind, so ist es doch so gege-
ben, dass hier die Region auch vertreten ist. Und 
ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. 

Dieses Projekt des Marchfeldkanals ist einzig-
artig in Europa. Es gibt nichts was es nicht ir-
gendwo schon geben würde. Im Bereich der Versi-
ckerung, im Bereich des Tourismus, die Auswir-
kungen hat, auch im Bereich natürlich des Grund-
wassers, und all diese Dinge, das haben wir, das ist 
neu. 

Und es gibt eine sehr schöne Zusammenfas-
sung, die ich auch nur mehr stichwortartig hier er-
wähnen möchte. Und wenn heute schon von 
Hochwasser gesprochen wurde, so ist ja heuer 

wiederum das Gegenteil gewesen, die Dürre. Und 
das kann man eben mit diesen Versickerungsanla-
gen ausgleichen. 

Sehr wichtig ist auch die Verbesserung als 
Vorfluter für die Gemeinden, für die Kläranlagen, 
die jetzt in diesen Marchfeldkanal oder auch in den 
Rußbach ihre geklärten Abwässer einleiten können. 
Und ein Bürgermeister-Kollege hat gesagt, er hat 
einmal den Versuch unternommen, den Rußbach 
seinerzeit vor 20 Jahren zu queren und ist hinein-
gefallen und er hat den ganzen Tag gestunken. 
Heute ist es ein geklärtes Wasser. Angeblich 47 
verschiedene Fischarten sind jetzt in diesem 
Marchfeldkanal. Und es ist wirklich etwas hier in 
diesem Bereich geschehen. 

Das Landschaftsbild wurde wesentlich verän-
dert. Erst vor kurzem war Landesrat Dipl.Ing. Plank 
hier in Lassee beim Stempfelbach. Eine tolle Ent-
wicklung hat es dort genommen mit Verbreitern des 
gesamten Bachbettes, mit einer Dotation überhaupt 
damit dort Wasser fließt, es ist heuer praktisch ein 
Trockengerinne, und die Bevölkerung hat es sehr, 
sehr gut aufgenommen. 

Vom Freizeitnutzen wurde schon gesprochen, 
dieser 60 km lange Radweg der hier entstanden ist. 
Und eines muss man schon sagen. Neben der 
Trinkwassernutzung, neben der Grundwassernut-
zung und dem Ausgleich zwischen verschiedenen 
Jahren der Trockenheit aber auch des Hochwas-
sers, gibt es noch ein weiteres Projekt und zwar 
das Projekt der Hochterrasse. Dieses Projekt muss 
natürlich auch einmal geklärt werden in welcher 
Form wir das weiter führen wollen. Will man es, 
dann muss man hier auch in Klarheit dazu sagen, 
muss man sich auch in einem gewissen Zeitraum 
dafür aussprechen oder eben sagen, wir wollen hier 
ein anderes Projekt, es soll aber sicher kein unsi-
cheres Projekt werden. 

Ich glaube, zu der Sonderprüfung brauch‘ ich 
nicht allzuviel sagen. Wir haben ja den Bericht und 
in dem Bericht ist alles enthalten wozu noch eine 
Sonderprüfung in diesem Bereich. Ich möchte auf 
die Wortwahl des Kollegen, der über diese Sonder-
prüfung gesprochen hat, nicht eingehen. Denn die 
richtet sich ja selbst wenn er hier Vorwürfe gegen 
die ÖVP bzw. auch gegen die SPÖ hier erhoben 
hat. 

Ich glaube, diese Übergabe an die Betriebsge-
sellschaft Marchfeldkanal ist ein Neubeginn für die 
Zukunft. Wir stehen also nicht am Ende des We-
ges. Es war im Prinzip der letzte Bericht der auf 
diese Art und Weise hier im NÖ Landtag erfolgt ist. 
Denn es gibt nichts mehr so im Großen und Gan-



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

166 

zen zu errichten. Das Wasser fließt, Gottseidank. 
Wir hoffen, dass es auch in Zukunft durch unsere 
wertvolle Landschaft im Marchfeld fließen wird. In 
diesem Sinne stimmen wir natürlich auch dem Be-
richt zu. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Die Rednerliste ist 
erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlusswort. 

Berichterstatter Abg. Hensler (ÖVP): Ich 
verzichte! 

Präsident Mag. Freibauer: Wir kommen zur 
Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorlie-
genden Antrag des Wirtschafts- und Finanz-Aus-
schusses, Ltg. 50/B-27:) Gegenstimmen? Keine. 
Einstimmig angenommen! 

Ich ersuche Herrn Abgeordneten Findeis, die 
Verhandlungen zum Geschäftsstück Ltg. 66/A-2/2 
einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. Findeis (SPÖ): Herr 
Präsident! Hoher Landtag! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich berichte über den Antrag 
des Wirtschafts- und Finanz-Ausschusses zu Ltg. 
66/A-2/2 der Abgeordneten Weninger u.a. betref-
fend Befreiung von Feuerwehren und Rettungsor-
ganisationen von der Rundfunk- und Fernsehge-
bühr. 

Gerade für Feuerwehren, aber auch für Ret-
tungsorganisationen ist es erforderlich, in ihren 
Einsatzzentralen über Rundfunk- und Fernseh-
Empfanggeräte zu verfügen, da es notwendig ist, in 
Katastrophenfällen aktuelle Informationen auch 
über Rundfunk und Fernsehen zu erhalten. Prakti-
sches Beispiel waren etwa die ständig aktuell ge-
haltenen Wasserstandsmeldungen im Teletext des 
ORF, aber auch aktuelle Hörfunkmeldungen wäh-
rend der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002. 

Daneben werden verpflichtende Ausbildungs-
kurse für Feuerwehren und Rettungsorganisationen 
vielfach mit Unterstützung von Videofilmen durch-
geführt. Daher ist es für die Aufrechterhaltung des 
Betriebes dieser Organisationen unabdingbar not-
wendig, dass die auch über Radio und Fernsehge-
räte verfügen. 

Das Vorhandensein dieser Geräte verpflichtet 
allerdings auf Grund der geltenden Gesetzeslage 
im Rundfunkgebührengesetz zur Entrichtung von 
Rundfunk- und Fernsehgebühr, sodass diese im 
Wesentlichen auf freiwillige Leistungen aufgebau-
ten Organisationen, die sich überwiegend aus 
Spenden und Subventionen finanzieren, einen Teil 
dieser Spenden zur Abdeckung der Rundfunk- und 

Fernsehgebühr aufwenden müssen, obwohl sie die 
Geräte zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen.  

Es müsste daher auch im öffentlichen Inte-
resse liegen, dass diese Organisationen von der 
Gebührenpflicht für ihre Rundfunk- und Fernsehge-
räte befreit werden. Auf Grund der Abstimmung und 
Ablehnung im Wirtschafts- und Finanz-Ausschuss 
habe ich folgenden Antrag zu berichten (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Antrag wird abgelehnt.“ 

Herr Präsident, ich bitte, die Debatte einzulei-
ten und die Abstimmung durchzuführen. 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Waldhäusl. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Werter Herr Präsi-
dent! Kollegen des NÖ Landtages! 

Es geht um die Befreiung der Feuerwehren 
und Rettungsorganisationen von der Rundfunk- 
und Fernsehgebühr. Ich möchte bei dieser Gele-
genheit nur darauf hinweisen, wie oft wir hier bei 
sämtlichen Gelegenheiten, ob in der Budgetdebatte 
oder wenn wir uns halt wieder ein Herz für die 
Freiwilligen nehmen, Anträge einbringen, gemein-
same Anträge, Vierparteienanträge wo wir uns eini-
gen können, wo wir in Zukunft endlich unsere Frei-
willigen noch stärker unterstützen können. Nur bis-
her haben wir außer dass wir viele Anträge einge-
bracht haben, die meisten wurden abgelehnt, ei-
nige wenige gemeinsame Initiativen haben wir ge-
setzt. Nur die Lösung des Problems, die Verwirkli-
chung auf Bundesebene ist nach wie vor noch nicht 
da. 

Scheitert es an dem zuständigen Finanzmi-
nister? Scheitert es an dem dass die Landesregie-
rung es mit zu wenig Mut fordert? Ich weiß es nicht. 
Ich kann nur feststellen, dass es ein neuerlicher 
Anlauf heute von der SPÖ ist, wieder in einem Be-
reich der sehr wohl Wirklichkeit ist und zutrifft, un-
sere Freiwilligen ein bisschen zu befreien. 

Befreien von den lästigen Dingen des alltägli-
chen Lebens um die sie sich finanziell kümmern 
müssen, obwohl sie jeden Cent und Euro den sie 
sich über Feste und über eigene Arbeit verdienen, 
für die Bewältigung ihrer Arbeit brauchen. Für den 
Schutz und um uns allen zu Hilfe zu kommen. Und 
daher verstehe ich es nicht, dass man ständig im-
mer wieder nur Lippenbekenntnisse macht, aber 
nichts geschieht. 
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Und wenn ich im Ausschuss genau zugehört 
habe, lehnt die ÖVP glaube ich es deswegen ab, 
weil ja es besser ist wenn man über die Feuer-
schutzsteuer diesen Freiwilligen unter die Arme 
greift. Das mag sein wenn es kommt. Ich weiß nicht 
wann es kommt, ich weiß nicht wie es kommt und 
dann frage ich mich, wenn ich mir den Antrag an-
schaue, was nutzt diese Feuerschutzsteuer dem 
Roten Kreuz, dem Samariterbund. Denen nützt es 
nichts. Und die müssen aber genauso die Fernseh- 
und Rundfunkgebühr bezahlen. 

Also sich nur darauf ausreden dass man eh 
einmal so ein Lippenbekenntnis gemacht hat und 
das jetzt beim Bund liegt und ob das dort wirklich 
verwirklicht wird oder nicht, das ist zu wenig. Ich, 
meine Fraktion unterstützt diesen Antrag zu 100 
Prozent. Weil es ein neuer Anlauf ist, unsere Frei-
willigen wirklich zu unterstützen. Dass es heute 
wieder keine Mehrheit dafür gibt, das zeigt daran, 
dass der Stellenwert dieser Freiwilligen bei man-
chen doch ein bisschen niedriger angesiedelt ist. 
Wir brauchen sie zwar immer, und sogar oft wenn 
wir ein bisschen Politik machen wollen auf den 
„Feuerwehrfestln“. Da sind sie uns schon recht die 
Freiwilligen Feuerwehren und allen anderen auch. 
Da ist man zwar ein bisschen beleidigt wenn man 
vielleicht nicht gleich begrüßt wird so wie es sich 
gehört, da sind ja manche Politiker sehr penibel. 
Aber dann wenn es darum geht, den Mann oder die 
Frau zu stellen und zu sagen, ich will sie wirklich 
unterstützen, tun wir was, dann hat man Alibiausre-
den. Und ich habe diese Alibiausreden wirklich satt. 

Seit ich in dem NÖ Landtag bin, beschäftigen 
wir uns mit den Problemen der Freiwilligen und 
geschehen ist nichts, nichts und wieder nichts! Und 
da frage ich mich, seit ich in diesem Landtag bin, 
eine Mehrheit in der Landesregierung, die heißt 
ÖVP. Es gibt einen Landeshauptmann, der ist auch 
zugehörig zur ÖVP. Es gibt einen zuständigen Lan-
desrat, der gehört der ÖVP an. Bitte, wenn die ÖVP 
diesen Feuerwehren und diesen Rettungsorganisa-
tionen nicht helfen möchte, dann sagt es. Aber tut 
nicht verschleiern und tut nicht herum. Sagt ganz 
einfach, wir brauchen sie dass wir ein bisschen 
Politiker spielen können bei den Festln, aber zu 
sonst nichts. Ich jedenfalls sage bei sämtlichen 
Auftritten unseren Freiwilligen Feuerwehren von 
wem sie was zu halten haben und von wem nichts. 
Und bei nichts ende ich immer mit ÖVP. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Mag. Fasan. 

Abg. Mag. Fasan (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Kollege Waldhäusl! Ich habe es schon gesagt, 
nur die Ruhe kann es bringen. Daher: Ich glaube, 
wir sollten die Kirche auch ein bisschen im Dorf 
lassen. Diese Gebühren von denen hier die Rede 
ist, das ist nicht die Welt. Das ist nicht so etwas 
Weltbewegendes wenn man die Organisationen 
davon befreit. Machen wir uns nichts vor. (Abg. 
Kautz: Es geht auch ums Prinzip.) 

Dazu komme ich schon. Machen wir uns nichts 
vor. Natürlich nebst allen positiven Effekten, für die 
Arbeit, für die Tätigkeit der Blaulichtorganisationen, 
no natürlich werden die dort auch fernsehen wenn 
sie Dienst haben, wenn sie Wochenenddienst ha-
ben, die hunderten Freiwilligen, die tausenden 
Freiwilligen. Warum auch nicht? Ist eigentlich nichts 
dagegen einzuwenden wenn jemand sein Wochen-
ende opfert und da 24 Stunden Dienst macht auf 
der Rettung beispielsweise, dass er in der Zeit wo 
er keine Ausfahrten hat fern sieht und nicht die 
Rettung oder die Feuerwehr oder wer auch immer 
dafür die Gebühren zahlen muss. 

Das heißt, es ist natürlich eine Sache die auf 
beiden Seiten zu sehen ist. Klar ist auch, dass es 
vielleicht vor allem in kleinen Gemeinden mit vielen 
Katastralgemeinden, mit vielen Feuerwehren in 
diesen Katastralgemeinden um jetzt ein Beispiel zu 
nennen, dass vielleicht auch andere strukturelle 
Probleme vorherrschen als die Frage ob jetzt dort 
Gebühren bezahlt werden für Rundfunk oder nicht. 
Aber es ist schon richtig. Es geht auch ein bisschen 
ums Prinzip und es geht auch um eine Geste, das 
den Organisationen zu zeigen. Wenn wir ihnen 
sonst nicht helfen können, warum nicht auf diese 
Art. 

Es ist eine gute Geste glauben wir, es ist eine 
sinnvolle Maßnahme, es ist ein Beitrag nebst vielen 
anderen. Also warum sollen wir sie ihnen nicht ge-
ben, warum sollen wir das nicht beschließen? 
Daher rufe ich alle, insbesondere auch die 
Mehrheitspartei in diesem Landtag auf, gebt es 
ihnen, es tut nicht weh. Danke sehr! (Beifall bei den 
Grünen und Abg. der SPÖ.) 
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Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Cerwenka. 

Abg. Cerwenka (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hoher Landtag!  

Ich bin bei meinen Vorrednern und, Kollege 
Waldhäusl, nicht nur im Bund scheitert es, sondern 
es ist eines der wenigen Themen das anscheinend 
schon im Land bei der ÖVP Niederösterreich 
scheitert. Es scheint überhaupt kein guter Tag für 
die ÖVP zu sein. Nach der Wahlalterthematik hat 
sie jetzt erneut Erklärungsbedarf. In dem Fall wa-
rum man gegen und nicht für eine Unterstützung für 
die Feuerwehren und Rettungsorganisationen ist. 
Mir persönlich ist die Haltung der ÖVP zu dieser 
Thematik unverständlich. Denn die Begründung, 
dass es wesentlich wichtigere Themen gibt, wie sie 
im Ausschuss gefallen ist, zielt ja genau darauf hin, 
das Thema herunter zu spielen. Es ist ein „Peanut“, 
ein politisches. Aber nichts ist zu gering was jenen 
helfen kann, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr 
für uns da sind und eine wesentliche gesellschafts-
politische Aufgabe, ganz besonders im Bereich der 
Sicherheit erfüllen. (Beifall bei der SPÖ und FPÖ.) 

Und dass es kein Mickey-Mouse-Thema ist, 
beweisen mir die zahlreichen Hilferufe und Inter-
ventionen von Feuerwehrkommandanten und Mit-
gliedern von kleinen, mittleren und größeren Feu-
erwehren zu diesen Themen. Und es ist schon klar, 
dass die Feuerwehren und Rettungsorganisationen 
nicht mit anderen Vereinen in einen Topf ge-
schmissen werden können. Dass es da erhebliche 
Unterschiede gibt, und dass ein ganz anderer Be-
trachtungswinkel anzulegen ist. Das ergibt sich aus 
der Notwendigkeit, dem Nutzen und dem Stellen-
wert dieser Einrichtungen für unsere Gesellschaft. 
Und gerade darum ist es essenziell, Organisa-
tionen, die Schlüsselbereiche in unserem Zusam-
menleben abdecken, zu unterstützen. Bis jetzt 
schien es ein stilles Agreement zu sein, dass die 
Feuerwehren und Rettungsorganisationen nicht zur 
Zahlung herangezogen wurden. Jetzt habe ich den 
Eindruck, analog der Grasser’schen Innovativ-
steuerpolitik tritt die GIS systematisch an dieses 
Klientel, es sind immerhin über 90.000 Feuerwehr-
kameraden und –kameradinnen und tausende 
Feuerwehren, in unserem Land heran. 

Und darum ist es notwendig und wichtig, dass 
politisch gehandelt wird. Die Feuerwehren sind 
Körperschaften öffentlichen Rechts. Daher ist es 
auch Aufgabe der öffentlichen Hand für die Erhal-
tung zu sorgen. Und wir wissen alle aus der Praxis, 
dass die Gemeinden damit überfordert sind und die 
Feuerwehren dem Ausbildungsstand nur dadurch 
gerecht werden können, dass sie über Veranstal-

tungen in ihrer Freizeit bis hin zur Dorfgemeinschaft 
die fehlenden Mittel aufbringen. Wenn ich mir das 
bei den Abschnittsfeuerwehrtagen und Bezirksfeu-
erwehrtagen anhöre, so sind in vielen Bereichen 
diese Mittel bereits mehr als die Hälfte des notwen-
digen Budgets. 

Ein Videorecorder bedingt ein Fernsehgerät 
und ist im Schulungsfall unerlässlich. Genauso 
verhält es sich mit Radio und Fernsehgerät. Und es 
ist ein Jahr her, wenn ich mich zurückerinnere, wir 
haben in der Hochwasserkatastrophe Tag und 
Nacht diese Geräte im Einsatz gehabt, ob das die 
Teletextseite 618 mit den Pegelständen der Donau 
war, weil einfach die Informationsschiene nicht 
immer so geklappt hat wie wir uns das gewunschen 
hätten. Und wir waren angewiesen auf einen Teil 
dieser Informationen. 

Was passiert jetzt bei einer Ablehnung? Status 
Quo wird sein, dass die Kostenverlagerung bzw. 
die Übernahme nicht zu 100 Prozent durch die 
Gemeinden abgedeckt sein wird, sondern dass 
man wieder von den Feuerwehren und Rettungsor-
ganisationen freiwillige Beiträge erwirtschaften las-
sen muss. 

Und da besteht für mich die Gefahr der Über-
forderung. Es sind immer mehr Aufgaben und im-
mer mehr Kosten die wir diesen Einrichtungen auf-
bürden. Daher ein Appell, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der ÖVP: Denken Sie um! Helfen sie 
unseren Feuerwehren und Rettungsorganisationen, 
wenn auch nur mit einem kleinen, relativ kleinen 
Beitrag was den finanziellen Umfang betrifft. Aber 
einem ideell doch sehr wichtigen. Mit Sonntagsre-
den bei den Veranstaltungen allein ist es nicht ge-
tan. Die Nagelprobe sind Handlungen. Und das ist 
ein konkreter Fall. 

Oder: Ist es vielleicht so, dass es keine Zu-
stimmung gibt weil Idee und Aktivität von anderer 
politischer Seite eingebracht wurden? Erleben wir 
hier das, was wir in vielen anderen Bereichen ge-
nauso erleben, dass so lange blockiert wird, bis in 
der öffentlichen Einschätzung sich das Thema als 
eigene Aktivität verkaufen lässt? Da gibt es ja ge-
nügend Beispiele die uns in letzter Zeit einholen. 
Ich führe hier nur die Ganztagsschule an. 

Ich appelliere noch einmal an Sie: Geben Sie 
sich einen Ruck! Denn ein Tropfen Hilfe ist besser 
und wichtiger als ein Ozean voll Sympathie. Und 
das müssen Sie Ihren Feuerwehrkameraden drau-
ßen erklären. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zum Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Friewald. 
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Abg. Friewald (ÖVP): Herr Präsident! Hohes 
Haus! 

Wenn wir hier über die Frage der Einsatzbe-
reitschaft der Freiwilligen mitdiskutieren über die 
Elemente der Unterstützung, dann sollte man 
glaube ich eines absolut nicht verwechseln. Das ist 
das wo es wirklich darum geht, wo Einsatzbereit-
schaft in jeder Form unterstützt wird und Einsatzbe-
reitschaft auch untermauert. Untermauert mit einem 
Ausbildungssystem das weltweit herzeigbar ist, das 
ist die Feuerwehrschule in Tulln, die ein Paradeob-
jekt darstellt. (Beifall bei der ÖVP.) Und in die das 
Land und die Kommunen sehr viel Kapital investie-
ren.  

Darüber hinaus, glaube ich, Herr Kollege 
Cerwenka, ist es auch nicht sehr legitim, du hast es 
selber gesagt, die Problematik der Höhe, der Ba-
gatelle oder auch nicht, ist nicht so die Thematik, 
sondern ist die Frage auch der Sympathie, es ist 
die Frage hier Einstellung zu zeigen. 

Ich glaube, dass ich mit dem was ich in meiner 
Feuerwehr, mit dem was ich bei Einsätzen bis jetzt 
gemacht habe, absolut mehr gezeigt habe als mit 
jeder noch so kleinen Nuance die wir hier jetzt dis-
kutieren. Wir machen nicht die Sonntagsreden bei 
den Feuerwehrfesten, sondern wir handeln auch 
dabei. Und ich bin nicht der einzige von meinen 
Kollegen der mit aktiver Feuerwehrmann ist. Und 
ich glaube, dass es wesentlich und wichtig ist dass 
wir über die Themen auch sprechen, die die Feu-
erwehr und die Männer auch berühren, die vor Ort 
im Einsatz stehen. Das sind schon die Thematiken 
wo es wirklich darum geht, wir fördern heute Feu-
erwehrautos, wir fördern Gerätschaften, wir fördern 
die Feuerwehrhäuser in den Strukturen. Wir ver-
gessen aber dass der Mann der Hand anlegt, 
sprich die spezielle Kleidung, das, was der Schutz 
am Mann eigentlich ist, da noch nie darüber disku-
tiert, auch nicht der Verband, dass man einmal 
darüber nachdenkt, dass hier das Wesentlichste 
angesetzt werden müssen. 

Da sind auch die Gemeindevertreter in Zukunft 
gefordert. Hier sollten wir Hand anlegen, hier ist es 
absolut notwendig. Und ich sehe es nicht ganz ein, 
das sage ich auch sehr offen, so wie sie auch ge-
handhabt wird draußen in den Feuerwehren, und 
ich sehe es in meiner Feuerwehr und es wird wo-
anders nicht anders sein, dass ich mir das Fuß-
ballmatch gemeinsam anschaue ist eine super Sa-
che, ist auch ganz klass, gefällt mir, wir machen es. 
Aber dann leiste ich mir auch diesen Beitrag. Weil 
das an dem nicht liegt. 

Ich glaube, dass das hier darüber hinaus auch 
in anderen Bereichen man sehen soll, dass man 
manche Dinge nämlich nicht nur als Sicherheitsas-
pekt zu sehen hat, sondern da ist mehr dahinter. 
Da steckt auch mehr und eine andere Aufgabe für 
mich dahinter. Aber ich glaube, dass das in Wahr-
heit nichts mit dem zu tun hat, wo werden freiwillige 
Leistungen auch und wie honoriert. 

Wir stehen zu den freiwilligen Leistungen, wir 
werden diese auch honorieren. Die Frage ist hier in 
der Konsequenz, ich sage einmal, es geht ganz 
einfach populistisch um eine Maßnahme die ich 
ganz klass verkaufen kann. Sehe ich ein, verstehe 
ich. Gehen wir aber tiefer, unterhalten wir uns dar-
über, wo es notwendig ist in welcher Form etwas zu 
tun. Wir machen hier ein neues Ausbildungszent-
rum in Tulln. Da wurde und wird sehr viel Kapital 
investiert und das ist ein weit wesentlicher und 
wichtigerer Punkt den wir wirklich im Sinne unserer 
Feuerwehrmänner erledigt haben. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Die Rednerliste ist 
erschöpft. Der Berichterstatter hat das Schlusswort. 

Berichterstatter Abg. Findeis (SPÖ): Ich ver-
zichte! 

Präsident Mag. Freibauer: Wir kommen zur 
Abstimmung. Der Wirtschafts- und Finanz-Aus-
schuss hat zu Ltg. 66/A-2/2 beschlossen, der Hohe 
Landtag wolle beschließen: Der Antrag wird abge-
lehnt. (Nach Abstimmung über den Antrag des 
Wirtschafts- und Finanz-Ausschusses:) Danke. 
Gegenstimmen? Der Antrag ist mit Mehrheit ange-
nommen! 

Ich ersuche Frau Abgeordnete Lembacher, die 
Verhandlungen zum Geschäftsstück Ltg. 71/I-2 
einzuleiten. 

Berichterstatterin Abg. Lembacher (ÖVP): 
Hoher Landtag! Ich berichte über die Landtagszahl 
71/I-2, betreffend NÖ IPPC – Anlagen- und Se-
veso-Betriebegesetz. 

Zum Gesetzesentwurf: Die Richtlinie des Rates 
vom 24. September 1996 über die integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung sieht im Bereich von industriellen Tätigkeiten 
Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung 
von Emissionen in Luft, Wasser und Boden vor um 
ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu errei-
chen. Dies betrifft sowohl Landwirtschaft und Wirt-
schaft. Die Vorlage befindet sich in Ihren Händen.  
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Ich stelle daher den Antrag des Umwelt-Ausschus-
ses über die Vorlage der Landesregierung betref-
fend NÖ IPPC – Anlagen- und Seveso-Betriebege-
setz (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der vorliegende Gesetzentwurf betreffend NÖ 
IPPC – Anlagen- und Seveso-Betriebegesetz 
(NÖ ISG) wird in der vom Ausschuss be-
schlossenen Fassung genehmigt. 

2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das 
zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses 
Erforderliche zu veranlassen.“ 
 

Ich ersuche den Herrn Präsidenten, die De-
batte einzuleiten und die Abstimmung vornehmen 
zu lassen. 

Präsident Mag. Freibauer: Ich eröffne die 
Debatte. Zum Wort gelangt Herr Präsident Ing. 
Penz. 

Abg. Präs. Ing. Penz (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Das NÖ IPPC – Anlagen- und Seveso-Betrie-
begesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 91 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung bzw. der Richtlinie 
82/1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen. 

Bereits im sogenannten Brundtland-Report 
„Our Common Future“ aus dem Jahre 1987 wurde 
eine umfassende Herangehensweise an die Um-
weltentwicklungen im Industriesektor gefordert. 
Ausdrücklich aber in einem internationalen Geset-
zestext genannt und konkretisiert wurde diese Idee 
eines integrierten Umweltschutzes erstmals im 
Jahre 1991, als die OECD ihren Mitgliedern emp-
fahl, einen „cross-media approach“ durchzuführen. 
Gemeint war eine verstärkte Berücksichtigung der 
Tatsache, dass Schadstoffe von einem Medium in 
ein anderes wandern und im Zusammenwirken ihr 
Risikopotential auch dadurch steigern können. Der 
OECD war damals vorrangig die Kosteneffizienz 
des Umweltschutzes ein Anliegen, dennoch wurden 
hiermit auch Weichen für den Ansatz des integrier-
ten Umweltschutzes gestellt, der nicht nur sektorale 
Regelungsansätze verfolgt, sondern die Umwelt als 
gesamthaftes, als komplexes und vernetztes Sys-
tem begreift, in dem Wechselwirkungen bzw. auch 
Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen 
Umweltsektoren, nämlich Boden, Luft und Wasser 
bestehen. 

Europäische Grundlagen zu einem integrierten 
Umweltschutz finden sich auch in den umweltpoliti-
schen Aktionsprogrammen. Und im dritten Umwelt-
aktionsprogramm aus dem Jahre 1986 wurde die-
ser integrierte Ansatz erstmals erwähnt und auch 
festgelegt, dass die Gemeinschaft über spezifische 
Maßnahmen für verschiedene Umweltbereiche 
hinaus auch eine „Koordinierung“ dieser Maßnah-
men anstreben soll. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn Gro Harlem Brundtland damals sehr dras-
tisch formulierte, und ich zitiere: „Die Schädigung 
unserer Umwelt ähnelt einem sich allmählich und 
scheinbar unaufhaltsam auf der Erde ausbreiten-
den Krebsgeschwür, dem wir nicht angemessen zu 
begegnen wissen.“ – Ende des Zitates, so kann 
man heute darauf wohl antworten, wir haben einer-
seits auch Therapien gefunden, mit bestehenden 
Umweltproblemen und Altlasten umzugehen, viel 
wesentlicher aber, wir nähern uns immer mehr 
auch einer umfassenden und einer nachhaltigen 
Ursachenbeseitigung die dazu beiträgt, die Krank-
heit erst gar nicht ausbrechen zu lassen. 

Und dass es bei diesem Umweltschutz in die-
sem Sinne aber nicht nur um gewerberechtliche 
industrielle oder landwirtschaftliche Bereiche gehen 
darf, versteht sich von selbst. Gerade im privaten 
Bereich muss es gelingen, durch verstärkte Anreize 
und Aufklärungsarbeit zur weiteren Verminderung 
der Emissionen beizutragen. Kritische Bereiche 
sind hier zuallererst die persönliche Mobilität und 
damit der Individualverkehr und die Energieaufbrin-
gung bzw. Emissionen aus dem Wärme- und Heiz-
energiebedarf, eigentlich der größte Energiefaktor 
überhaupt, zu nennen. 

Ich glaube, wir können stolz sein, dass gerade 
wir im Lande Niederösterreich mit zahlreichen 
Maßnahmen, beispielweise auch der ökologischen 
Wohnbauförderung, dem Ausbau öffentlicher Ver-
kehrsverbindungen, gezielten Initiativen zur Be-
wusstseinsbildung, beispielsweise die Aktion Sprit 
Sparend Fahren und Förderprogrammen für den 
Einsatz erneuerbarer Energieträger wichtige Rah-
menbedingungen und auch Weichen für eine nach-
haltige Nutzung von Ressourcen und einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur gesetzt ha-
ben und auch setzen. 

Ein integrativer Ansatz für den Umweltschutz 
über diesen Privatbereich hinaus ist aber auch 
diese IPPC-Richtlinie des Rates. Ergänzend zu 
anderen Richtlinien und Verordnungen der Euro-
päischen Gemeinschaft verfolgt diese Richtlinie aus 
dem Jahre 1996 die Vermeidung, und sofern dies 
nicht möglich ist, die Verminderung von Emissionen 
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aus Industrieanlagen in Luft, Wasser und Boden 
unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft und damit 
ein hohes Schutzniveau zugunsten der Umwelt 
insgesamt auch zu erreichen. Und erreicht soll die-
ses Ziel laut Kommission insbesondere durch den 
Einsatz der bestmöglich verfügbaren Technik 
werden.  

In Niederösterreich wählt man aber darüber 
hinaus einen noch strengeren Ansatz, nämlich mit 
der Begriffsbezeichnung „Stand der Technik“, der 
die Wirtschaftlichkeitsfaktoren, wie sie beispiels-
weise bei der besten verfügbaren Technik nicht 
berücksichtigt werden beinhaltet. 

Die IPPC-Richtlinie des Rates legt einen all-
gemeinen Rahmen fest. Ihre Umsetzung ist Auf-
gabe der Mitgliedstaaten. Das heißt, die detaillier-
ten Erfordernisse an Betriebe und die Frage auch 
der nationalen Umsetzung - und daher sind die 
Mitgliedstaaten gefordert - ist natürlich auch sehr 
unterschiedlich. Auch wenn von Seiten der Kom-
mission oft ein sehr formalistischer Standpunkt 
vertreten wird, der überhaupt nur eine wörtliche 
Übernahme von Bestimmungen als Umsetzung 
erfordert. 

Daher war eine einheitliche bzw. eine koordi-
nierte Umsetzung der Richtlinie auf Grund der 
Kompetenzlage zwischen Bund und Ländern inner-
halb von Österreich nicht ganz einfach. Ein Teil der 
IPPC-Richtlinien findet sich in den Bundesgeset-
zen, beispielweise im Abfallwirtschaftsgesetz, in der 
Gewerbeordnung, im Immissionsschutzgesetz für 
Luft. Und darüber hinaus wurden auch von den ein-
zelnen Bundesländern verschiedene Modelle der 
Umsetzung gewählt. Vorarlberg hat ein eigenes 
IPPC-Anlagengesetz erlassen. Oberösterreich hat 
die Umsetzung im oberösterreichischen Umwelt-
schutzgesetz durchgeführt. Kärnten hat beide 
Richtlinien im Kärntner Anlagengesetz auch umge-
setzt. Und in Niederösterreich, ich glaube, auch das 
sollten wir sagen, wenn da und dort Kritik kommen 
sollte, wurde bereits im Elektrizitätswesengesetz 
2001 eine Teilumsetzung der IPPC-Richtlinie vor-
genommen. 

Auch der Artikel 12 der Seveso II-Richtlinie 
wurde beispielsweise im NÖ Raumordnungsgesetz 
1976 umgesetzt und die Umsetzung der Richtlinie 
betreffend externe Notfallpläne ist im NÖ Katastro-
phenhilfegesetz im § 14a eindeutig geregelt. 

Im Vergleich aber auch zur UVP-Richtlinie, die 
ebenfalls diesen integrierten Regelungsansatz im 
Zusammenhang mit der Durchführung bestimmter 
Großprojekte verfolgt, werden mit der IPPC-Richtli-
nie industrielle Tätigkeiten erfasst, die nicht nur auf 

neu zu errichtende Anlagen, wie beispielsweise bei 
der UVP-Richtlinie, sondern mit der entsprechen-
den Übergangszeit auch auf bestehende, bereits in 
Betrieb befindliche Anlagen anzuwenden sind. Im 
vorliegenden Gesetzestext wurde daher der 30. 
Oktober 2007 als Stichtag festgesetzt. 

Im Anhang 1 der IPPC-Richtlinie wird eine 
Vielzahl von Anlagen aufgelistet, auf die sich der 
Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt. Die Band-
breite reicht dabei von der Energiewirtschaft über 
die Herstellung und Verarbeitung von Metallen, die 
Mineralverarbeitende Industrie aber auch die Che-
mische Industrie bis zur Abfallbehandlung und 
sonstige Industriezweige sind damit erfasst. 

In die letztgenannte Kategorie fällt beispiels-
weise auch die landwirtschaftliche Intensivproduk-
tion, sofern bestimmte Größenordnungen hier 
überschritten werden. Laut Anhang 1, Punkt 6.6 
unterliegen Anlagen mit mehr als 40.000 Plätzen 
für Geflügel oder 2.000 Plätzen für Mastschweine 
oder 750 Plätzen für Säue auch dieser Richtlinie. 

Und meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn immer wieder über diese industrielle Tier-
haltung auch in Österreich gesprochen wurde darf 
ich Ihnen sagen, dass auf Grund dieser Richtlinien 
anhand der österreichischen Tierbestände in Nie-
derösterreich wir nur drei Betriebe haben, die bis zu 
2.000 Mastschweine haben und dass wir 11 Be-
triebe haben, die Masthühner haben bis zu 30.000 
Stück und dass wir acht Betriebe haben, die Lege-
hennen haben mit mehr als 40.000 Stück. Das 
heißt, es ist also knapp ein Dutzend der landwirt-
schaftlichen Betriebe in Niederösterreich davon 
betroffen. 

Für gewerbliche Anlagen und Betriebe, Abfall-
behandlungsanlagen und Luftreinhaltung wurden 
beide Ratsrichtlinien bereits mit den Novellen zur 
Gewerbeordnung 1994 dem Abfallwirtschaftsgesetz 
und dem Immissionsschutzgesetz Luft umgesetzt. 
Und da es zu keinem Eingriff in die Bundeskompe-
tenz kommen darf, werden Betriebe und Anlagen, 
die in die Regelungskompetenz des Bundes fallen, 
vom Geltungsbereich den Niederösterreichischen 
Gesetzen selbstverständlich ausgenommen. 

Hinsichtlich der zu prüfenden Umweltbeein-
trächtigungen wird im NÖ Gesetz der Begriff der 
Umweltverschmutzung weit gefasst und beinhaltet 
jede, ich zitiere „durch menschliche Tätigkeiten 
direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung von Stof-
fen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in Luft 
Wasser oder Boden, die der menschlichen Ge-
sundheit oder Umweltqualität schaden oder zu ei-
ner Schädigung von Sachwerten oder zu einer un-
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zumutbaren Beeinträchtigung oder Störung des 
durch die Umwelt bedingten Wohlbefindens eines 
gesunden, normal empfindenden Menschen oder 
von anderen zulässigen Nutzungen der Umwelt 
führen können“. Ende des Zitates. Also sehr um-
fassend und sehr detailliert. Und auch wenn in die-
ser Richtlinie nicht explizit darauf hingewiesen wird 
ist davon auszugehen, dass damit auch Fauna und 
Flora bzw. auch Geruchsemissionen inkludiert sind 
oder als solche zu verstehen sind. 

Im laufenden Betrieb sind die Betreiber von 
IPPC-Anlagen verpflichtet, jährlich der Behörde 
über die Eigenüberwachung hinsichtlich der Ein-
haltung von Emissionsgrenzen zu berichten. Die 
Behörde ist verpflichtet, regelmäßig die Auflagen zu 
überprüfen. Betriebe sind gemäß § 8 auch jährlich 
einmal zu überprüfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die-
ses NÖ Gesetz bietet somit einen sicheren Rah-
men, damit auch künftig ein umfassender Schutz 
der Umwelt und damit auch im weitesten Sinne die 
Wahrung der Lebensqualität gegeben ist, die maß-
geblich von umweltrelevanten Faktoren bestimmt 
wird. Deshalb haben wir dieses Gesetz eingebracht 
und stimmen wir diesem Gesetz selbstverständlich 
zu. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zum Wort gelangt 
Frau Abgeordnete Dr. Krismer. 

Abg. Dr. Krismer (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich habe jetzt gespannt der Rede des Präsi-
dent Ing. Penz gelauscht und wenn ich richtig zu-
gehört habe, sind Sie ein Politiker dieses Landes 
der sehr bemüht ist um die Umwelt. Ich habe das 
bis heute nicht gewusst. Dennoch frage ich mich, 
warum wenn Sie das so für gut heißen und es so 
wichtig ist für den Umweltschutz im Lande Nieder-
österreich, ja warum haben wir das nicht schon 
früher implementiert und in unser Recht übernom-
men? (Abg. Präs. Ing. Penz: Das haben wir. Da 
haben Sie nicht zugehört wie ich gesagt habe dass 
wir das implementiert haben.) 

Die Frist wäre aber ursprünglich 1999 gewesen 
für diese zwei Richtlinien die dem Antrag hier 
zugrunde liegen. Also es ist einige Zeit verstrichen. 
Es gibt sogar en Mahnverfahren, das haben Sie 
nicht erwähnt. (Abg. Präs. Ing. Penz: Das zurück-
gezogen wurde!) 

Und von wegen die Landwirtschaft und integ-
rierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt- 

verschmutzung. Ich nehme einmal an, Herr Präsi-
dent Ing. Penz, Sie wissen ganz genau was letzte 
Woche wieder in Seitenstetten passiert ist. Der 
Betrieb Latschenberger, der sehr wohl durch UVP-
Verfahren gegangen ist und wo immer der kritische 
Punkt die Abwasserentsorgung war, hat durch eine 
falsche - das war ein Fehler, natürlich - Reinigung 
und Desinfektion mit dem Wasser folgendes verur-
sacht: Die Fische sind mit dem Bauch nach oben 
geschwommen. Da gibt’s viele Bereiche wo Hand-
lungsbedarf ist. Ich würde Sie ersuchen, schauen 
Sie sich den Betrieb dort noch einmal an und 
verbessern sie das wenn Sie den Umweltschutz 
und die Vermeidung von Umweltverschmutzung in 
diesem Land ernst nehmen. 

Aber nun zu dem vorliegenden Gesetz im All-
gemeinen. Sie sind schon darauf eingegangen. Die 
Umsetzung erfolgt wieder wie bei so vielen EU-
Richtlinien aufgesplittet, wir haben Kompetenz-
probleme, das eine machen die Länder, das andere 
soll der Bund machen. Es wäre sehr, sehr sinnvoll 
gewesen, hier zu einer einheitlichen Regelung zu 
kommen. Und wenn man eine 15a-Vereinbarung 
gemacht hätte wäre das auch der richtige Ansatz 
gewesen. Denn das ist normalerweise etwas auf 
das die ÖVP normalerweise anspricht. Natürlich 
geht das in der Wirtschaft mit gleichen Bedingun-
gen. Warum soll sich das steirische Gesetz großar-
tig vom niederösterreichischen unterscheiden? 

Also wenn man gewisse Betriebe haben 
möchte, dann sollen die auch die gleichen Bedin-
gungen vorfinden und nicht durch einen gewaltigen, 
legistischen Dschungel geschickt werden, sehr 
geehrte Damen und Herren. 

Eine andere Möglichkeit wäre sicher gewesen, 
die Schwellenwerte im Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz zu ändern. Auch das ist nicht gemacht 
worden. Also ich kann da nicht Folge leisten dass 
das so ein großer Sprung wäre wie Sie es uns so 
eben erklärt haben, Präsident Ing. Penz. Unter dem 
Strich ist hier wieder das Minimum gemacht wor-
den. Das heißt, ja nicht zuviel Umweltschutz in 
diesem Lande. (Beifall bei den Grünen.) 

Und nun zu meinen Kritikpunkten ganz im 
Konkreten. Sie wissen doch, dass bei diesen grö-
ßeren Betrieben, es gibt Gottseidank nicht noch 
mehr in diesem Lande, aber gerade die Emissions-
belastung unerträglich ist für Anrainerinnen und 
Anrainer. Und in dem vorliegenden Gesetzestext 
fehlt unter Umweltverschmutzung der Begriff Ge-
ruch. Geruch ist wie Lärm eine fürchterliche Belas-
tung für die Umgebung. Auf das ist hier nicht ein-
gegangen. 
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Auch ein Zweites: Ja, Stellungnahmen können 
abgegeben werden von jedermann und jederfrau. 
Das sind dann die Stellungnahmen die in irgend-
einer Schublade liegen. Kein Mensch weiß was mit 
diesen Stellungnahmen passiert. Da glauben Sie 
und lassen die Bevölkerung Niederösterreichs im 
Glauben sie könnte mit einer Stellungnahme ir-
gendwas bewirken. Das ist so wie ans Salzamt 
etwas schreiben. Es ist nicht geregelt wie damit 
umgegangen werden soll. Da sind wir ganz klar 
dagegen. Weil das bringt nichts. 

Dritter Punkt. Es haben die Nachbarn bzw. die 
AnrainerInnen wieder keine Parteienstellung. Es ist 
die Gemeinde in der diese Anlage befindlich ist, es 
ist der Antragsteller oder die Antragstellerin oder es 
ist der Umweltanwalt, Klammer auf, sie haben ei-
nen Begriff gewählt den es im niederösterreichi-
schen Recht nicht gibt, es gibt lediglich den Termi-
nus der niederösterreichischen Umweltanwalt-
schaft. Ich nehme an, das wird die ÖVP noch än-
dern. Das wird sie jetzt nämlich schnell ändern 
müssen, denn diesen Terminus gibt es wirklich 
nicht. 

Weiterer Punkt: Es steht drinnen, es gibt eine 
regelmäßige Überprüfung. Was ist regelmäßig? 
Regelmäßig ist alle 50 Jahre. Das heißt, auch hier 
wird man konkret einen Passus finden müssen 
damit das einer zumindest halbwegs gut umge-
setzter Gesetzestext wird. 

Und Sie haben angesprochen, Sie haben das 
sehr, sehr gut ausgeführt, wir haben nicht sehr viele 
Betriebe in diesem Lande. Ja dann frage ich mich 
aber, wenn das nur rund ein dutzend Betriebe in 
diesem Land sind, warum brauchen die jetzt noch 
bis 2007 die Übergangsgenehmigung um nachzu-
reichen? Also bei so wenigen Betrieben kann das in 
kürzerer Zeit auch erfolgen. Ich würde an Sie ap-
pellieren, auch hier noch eine Änderung vorzuneh-
men. 

Und abschließend, damit das nicht alles wieder 
so negativ ist, es gibt auch etwas Positives. Dass 
nämlich die rechtskräftigen Bewilligungsbescheide 
und die jährlich zu übermittelnden Emissionsdaten, 
wie Sie auch ausgeführt haben, jedermann und 
jederfrau bei der Behörde zugänglich sind. Das 
heißt, man kann wirklich auch Einsicht nehmen und 
hat damit den Informationsgrad in der Bevölkerung 
zumindest erhöht. 

Auch wenn sie noch immer nichts gegen den 
Geruch machen können und auch wenn sie noch 
immer keine Parteienstellung haben. Unterm Strich 
ist das wieder so ein Mindestmaß dessen was von 
uns verlangt wurde umzusetzen. Man hätte bei 

diesem Gesetz die Möglichkeit gehabt, es besser 
zu machen, über dieses Mindestniveau sich endlich 
einmal hinauszubewegen. Und daher bringe ich 
jetzt folgenden Abänderungsantrag ein (liest:) 

„Antrag 

der Abgeordneten Dr. Krismer und Mag. Fasan 
zur Vorlage der Landesregierung betreffend Erlas-
sung eines NÖ IPPC – Anlagen und Seveso-
Betriebegesetzes, Ltg. 71/I-2 in der Fassung des 
Berichtes des Umweltausschusses 

Der vorliegende Entwurf sieht vor, dass beim 
Bewilligungsverfahren von Anlagen zur Intensiv-
haltung oder –aufzucht von Geflügel oder Schwei-
nen lediglich  

• der/die AntragstellerIn, 

• die Standortgemeinde und 

• der Umweltanwalt (Anm.: obwohl das Gesetz 
nur ‚die Umweltanwaltschaft‘ kennt) 

Parteistellung zukommt, nicht jedoch den 
Nachbarn. Damit verlieren Anrainer beispielsweise 
das Recht, ein Rechtsmittel gegen derartige Bewil-
ligungen einzubringen. 

Im Sinne der immer wieder beschworenen 
‚Bürgerbeteiligung‘ sollen aber gerade den unmit-
telbar Betroffenen derartiger Tierzuchtbetriebe alle 
rechtlichen Möglichkeiten zustehen, die mit einer 
Parteistellung verbunden sind. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher 
den Antrag: 

Der der Vorlage der Landesregierung ange-
schlossene Gesetzentwurf in der Fassung des 
Ausschussberichtes wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 wird folgende neue Z.3 eingefügt: 
‚Nachbarn: Nachbarn sind alle Personen, die durch 
die Errichtung, den Bestand oder den Betrieb einer 
IPPC-Anlage gefährdet oder belästigt oder deren 
Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet 
werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht Perso-
nen, die sich vorübergehend in der Nähe der Be-
triebsanlage aufhalten und nicht im Sinne des vor-
herigen Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nach-
barn gelten jedoch die Betreiber von Einrichtungen, 
in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, 
Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Perso-
nen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des 
Schutzes dieser Personen und die Erhalter von 
Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der 
Lehrer und der sonst in Schulen ständig beschäf-
tigten Personen. Als Nachbarn sind auch die im 
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ersten Satz genannten Personen zu behandeln, die 
auf grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, 
wenn in dem betreffenden Staat österreichische 
Nachbarn in den entsprechenden Verfahren recht-
lich oder doch tatsächlich den gleichen Nachbar-
schutz genießen.‘ 

Die bisherige Z.3 des Entwurfes erhält die Be-
zeichnung Z.4. 

2. § 5 Abs. 4 lautet: 
‚(4) Parteistellung im Bewilligungsverfahren haben: 

 der Antragsteller/die Antragstellerin, 

 die Nachbarn (§ 3 Z.3), 

 die Standortgemeinde und 

 die NÖ Umweltanwaltschaft.‘“ 

Danke. (Beifall bei den Grünen.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Herr Abgeordneter Waldhäusl. 

Abg. Waldhäusl (FPÖ): Werter Herr Präsi-
dent! Werte Kollegen des NÖ Landtages! 

Es ist eigentlich das meiste gesagt. Das NÖ 
IPPC - Anlagen und Betriebsgesetz, was es mit 
sich bringt, dass es sich um eine Umsetzung einer 
Ratrichtlinie handelt. Dass es nicht nur zur Vermei-
dung und Verminderung von Emissionen in Luft, 
Wasser und Boden dient, sondern auch die Land-
wirtschaft mit den genannten Schwellenwerten, 
Präsident Ing. Penz hat es bereits genannt, brauch 
ich nicht wiederholen, mit einbindet. Es zeigt auch 
welche Arten von Anlagen ausgenommen sind, weil 
sie eben im Bundesgesetz, im Abfallwirtschaftsge-
setz oder im Elektrizitätswesengesetz, im nieder-
österreichischen, bereits zur Anwendung kommen. 

Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, ist 
wichtig. Es gibt sicherlich Diskussionen über ver-
schiedene Punkte. Wir haben es in den vorher ge-
henden Wortmeldungen auch bemerkt. Ob bei der 
Behörde jedermann Stellungnahmen abgeben kann 
oder nicht. Mir persönlich wäre das auch ein biss-
chen, ja hätte man geschickter machen können. 
Weil bei jedermann da weiß man genau, dass es 
vielleicht wirklich dort landen könnte wo meine Vor-
rednerin es vermutet. 

Bei der Parteienstellung ist es wichtig, dass der 
Umweltanwalt beigezogen ist. Im Interesse auch 
des Bewilligungswerbers wäre es jedoch wichtig, 
wenn auch der Nachbar auch hier mitreden kann, 
wenn er Parteienstellung hat. Es gibt ja nichts 
Schlimmeres als wenn man jemandem keine Par-

teienstellung gibt und dann hat man immer wieder 
die Probleme, der geht von Pontius zu Pilatus und 
versucht etwas zu verhindern, dann hat man da 
den Landwirt, der will aber was erzeugen, will pro-
duzieren, hat ständig das Problem. 

Ich glaube, auch der Landwirt der Zukunft, der 
Anlagen in dieser Dimension baut ist gut beraten 
überhaupt in die Richtung des Grünlandes auszu-
weichen wo wirklich keine Probleme in Zukunft 
entstehen können. Und das ist sicherlich besser 
wenn man das im Vorfeld abklärt. 

Zu den laufenden Überprüfungen wurde auch 
schon einiges gesagt. Wie weit regelmäßig wirklich 
regelmäßig ist. Auch alle 100 Jahre ist regelmäßig, 
nur das kann man auch diskutieren. Aber ich 
glaube, dass es im Großen und Ganzen ein Gesetz 
ist das notwendig ist, weil es Rechtssicherheit gibt. 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Weil durch die 
Einbindung des Umweltanwaltes natürlich auch 
diese Agenden des aktiven Umweltschutzes wahr-
genommen werden sollen und weil dieses Gesetz 
für mich auch ein Miteinander von Natur und Wirt-
schaft ermöglichen soll. In Rechtssicherheit ein 
Miteinander. Wir brauchen die Natur, wir brauchen 
aber auch die Wirtschaft die der Motor der Kon-
junktur sein muss.  

Ein kleiner Wermutstropfen der mir nicht gefällt 
ist der § 11 der Übergangsbestimmungen. Ich tu 
mir da ein bisschen schwer wenn jetzt im Nach-
hinein Kontrollen und Überprüfungen durchgeführt 
werden. Auch wenn es nicht viele Betriebe sind. 
Aber jetzt stellen wir uns vor, wir sind einer derjeni-
gen, der auf der bestehenden Rechtslage, nach der 
bestehenden Gesetzeslage hat der jetzt eine Bewil-
ligung erworben, hat alles in Ordnung, glaubt jetzt 
kann er endlich ordentlich ohne Probleme produzie-
ren und jetzt im Nachhinein muss er sich Überprü-
fungen unterziehen. Was ist wenn bei den Über-
prüfungen herauskommt das was nicht in Ordnung 
ist? Also soviel Rechtssicherheit, glaube ich, muss 
in einem Staat noch gelten dass man nicht im 
Nachhinein hier etwas machen kann das eigentlich 
vorher notwendig gewesen wäre. Und daher glaube 
ich, dass es rechtlich, auch wenn es hier zu einem 
Fall kommt und dass jemand den Rechtsweg ein-
schlägt, auch im Nachhinein nicht möglich sein 
wird. Ansonsten, noch einmal: Dieses Gesetz ist 
notwendig. Wir werden diesem Gesetz die Zustim-
mung geben. Wir wollen aber auch eine Parteien-
stellung des Nachbarn in diesem Gesetz. Und sollte 
der Antrag der Grünen bei der Frage der Unterstüt-
zung auch die Mehrheit bekommen, werden wir da 
auch mitstimmen im Interesse eines Anlagenwer-
bers. Weil nur mit dieser Art und Weise, mit einer 
Einbindung auch der unmittelbaren Anwesenden 
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kann man für die Zukunft sehr viel Konfliktpotenzial 
ausräumen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Präsident Mag. Freibauer: Zu Wort gelangt 
Frau Abgeordnete Kadenbach. 

Abg. Kadenbach (SPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hohes Haus! 

Ein europäisches Produktionsverfahren, aber 
auch das Konsumentenverhalten sind leider in der 
Regel nicht sehr nachhaltig. In den letzten Jahr-
zehnten wurden zwar enorme Verbesserungen bei 
den Hauptverschmutzungsquellen der Industrie 
erreicht, trotzdem liefern industrielle Herstellungs-
prozesse weiterhin einen beträchtlichen Teil an der 
gesamten Umweltverschmutzung in Europa. Insbe-
sondere durch Treibhausgase, Säurebildner, flüch-
tige organische Verbindungen und Abfälle. Daher 
ist es äußerst wichtig, den industriellen Anteil an 
der allgemeinen Luftverschmutzung weiterhin 
nachhaltig zu reduzieren. 

Darüber hinaus ist es sehr viel einfacher, die 
Produktionsmuster von ungefähr 20.000 europäi-
schen Industrieunternehmen zu ändern als das 
Verbraucherverhalten von mehreren hundert Millio-
nen Europäerinnen und Europäern. 

Die Vereinheitlichung der Regel für die Zulas-
sung von Industrieanlagen in der EU dient zusätz-
lich der Vermeidung von sogenanntem Ökodum-
ping. In der EU soll es verhindert werden, dass 
Firmen ihre Produktionen in bestimmte europäische 
Länder auslagern, weil dort die Anforderungen an 
den Umweltschutz wesentlich geringer sind als in 
ihren Herkunftsländern. 

In allen derzeit 15 EU-Ländern gelten die glei-
chen Vorschriften. Mit Blick auf die bevorstehende 
Erweiterung der EU haben die Beitrittskandidaten 
Vorbereitungen getroffen um ihre Genehmigungs-
verfahren an die IPPC-Richtlinien anzupassen. Hier 
sei allerdings zu bemerken, dass einige der Bei-
trittsländer die EU ersucht haben, hier noch längere 
Übergangsfristen zuzulassen. 

(Zweiter Präsident Sacher übernimmt den Vor-
sitz.) 

Ziel dieser IPPC-Richtlinie ist die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung infolge der IPPC-Tätigkeit. Im Wesent-
lichen dient die IPPC-Richtlinie zur Minimierung der 
Verschmutzung verschiedenster punktueller Ein-
träge innerhalb der EU. Aufgabe der integrierten 
Betrachtung ist es, insgesamt ein hohes Maß an 
Schutz für die Umwelt, also Schutz der Luft, Schutz 

des Wassers und des Bodens zu erreichen und 
nicht etwa die Luft zu Lasten des Wassers zu 
schützen. 

IPPC-Anlagen müssen dieses Ziel unter Ein-
satz der besten verfügbaren Techniken dann 
meistens, im englischen BAT, Best Available 
Techniques, verfolgen. Emissionsgrenzwerte müs-
sen sich an diesen Techniken orientieren. Damit 
innerhalb der europäischen Union das Wissen über 
diese besten verfügbaren Techniken dasselbe ist, 
hat die EU-Kommission ein Forum für den Informa-
tionsaustausch eingerichtet in dem die Mitglied-
staaten, die Industrie und Umweltschutzverbände 
vertreten sind. 

Unter der Schirmherrschaft des Forums erar-
beiten technische Arbeitsgruppen sogenannte BAT-
Dokumente, also Best Available Techniques Do-
kumente. Eine weitere Komponente der IPPC-
Richtlinien ist die Öffentlichkeit über den Betrieb 
von IPPC-Anlagen und über mögliche Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu informieren. Diese Informa-
tion soll weltweit via Internet zur Verfügung zu ste-
hen. Und es wäre heute spannend gewesen zwi-
schendurch vielleicht im PC nachzuschauen wie 
diese Seite der EU-Kommission aussieht. Das ist 
uns leider nicht gelungen. Wir haben zwar sehr 
schöne Geräte, aber leider nicht die Möglichkeit 
hier im Haus auch ins Internet zu gelangen. Viel-
leicht kann man das im Sinne der Technologie, 
Evolution des Landes Niederösterreich vielleicht für 
künftige Sitzungen noch entsprechend vorbereiten. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Damit sollen einerseits Entscheidungsträger 
Grundlagen für umweltpolitische Maßnahmen in die 
Hand gegeben werden und andererseits soll der 
Druck der Öffentlichkeit die Anlagenbetreiber dazu 
motivieren, von sich aus einen emissionsarmen 
Betrieb in Anlagen anzustreben. Es wird deshalb 
ein europäisches Emissionsregister erstellt in dem 
die Mitgliedstaaten den Standort und die Emissio-
nen ihrer IPPC-Anlagen bekannt geben. 

Die nationale Umsetzung, wie wir heute schon 
gehört haben, ist im Rahmen des Gewerberechts 
durch die Gewerberechtsnovelle 2000 erfolgt. Die 
nationale Rechtsgrundlage für das europäische 
Emissionsregister wurde durch die entsprechenden 
nationalen Verordnungen geschaffen. Alle Anlagen, 
die im Anhang 1 der Richtlinie angeführt sind, be-
nötigen eine behördliche Genehmigung der jeweili-
gen Mitgliedstaaten. Ohne diese Genehmigung 
dürfen die Anlagen nicht betrieben werden. 

In vielen Fällen bewirkt die Anpassung an das 
BAT-Konzept eine echte Verbesserung der Um-
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weltsituation, doch manchmal hat die Anpassung 
der Anlagen auch hohe Investitionen zur Folge. 
Damit es in der EU durch die Anpassung an die 
besten verfügbaren Techniken bei bestehenden 
Anlagen nicht zu ungewollten Arbeitsplatzverlusten 
kommt, hat die Richtlinie diese Anlagen eine Über-
gangsfrist von 11 Jahren seit Inkrafttreten einge-
räumt. Für Betriebe, die bis 30. Oktober 1999 ge-
nehmigt werden, gilt die Überprüfung von Anpas-
sungspflicht bis 30. Oktober 2007. Und ich glaube 
das entkräftet auch den Einwand vorher von Kolle-
gen Waldhäusl dass da Betriebe überfordert wer-
den. Ich glaube, wenn 11 Jahre ab der Gesetzwer-
dung Übergangsfristen bestehen, räumt das den 
Unternehmen schon genügend Möglichkeiten an 
sich hier entsprechend anzupassen und überprüfen 
zu lassen. 

Im Anhang 1 zur genannten Richtlinie sind 
unter Punkt 6.6 wie Kollege Ing. Penz vorher schon 
ausgeführt hat, auch Anlagen zur Intensivhaltung 
oder Intensivaufzucht von Geflügel und Schweinen 
angeführt die bei Überschreiten der Schwellgrenze 
dieser Richtlinie unterliegen. 

Da es in Niederösterreich landwirtschaftliche 
Betriebe dieser Größenordnung bereits gibt und 
auch in Zukunft absehbar errichtet werden, ist ein 
konkreter Anwendungsbereich gegeben. 

Wertes Haus! Wenn wir heute dieses IPPC-
Betriebsanlagengesetz beschließen, darf ich sagen, 
wir haben wieder einen wesentlichen Schritt im 
Bereich Umweltschutz getan. Das entbindet aber 
jeden Einzelnen von uns nicht der Verpflichtung, 
sich dem Umweltschutz auch in seinem ganz per-
sönlichen Alltagsleben ein bisschen mehr zu wid-
men als wir das in weiten Bereichen tun. Indus-
trielle Emissionen sind ein Großteil der europawei-
ten Umweltverschmutzung, aber auch der Individu-
alverkehr und zum Beispiel die Nutzung von Che-
mikalien im Haushalt tragen nicht unwesentlich zur 
Umweltverschmutzung bei. Hier können wir tagtäg-
lich Akte eines bewussten Umweltdaseins bewei-
sen. Ich ersuche Sie in diesem Sinne erstens um 
Unterstützung für das vorliegende Gesetz. Ich darf 
auch sagen, dass wir dem Ansuchen um Unterstüt-
zung der grünen Fraktion gerne zusprechen. Wir 
werden den Antrag unterstützen. Und ich darf Sie 
im Sinne des Umweltschutzes ersuchen, wirklich 
bei allem was sie täglich tun so zwischendurch 
auch einmal an die Umwelt und an die Nachhaltig-
keit ihrer Aktionen zu denken. Danke! (Beifall bei 
der SPÖ und Abg. Krismer.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächstem 
Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Toms das 
Wort. 

Abg. Dipl.Ing. Toms (ÖVP): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen! 

Ja, es ist heute schon sehr ausführlich über 
dieses Gesetz referiert worden. Das erleichtert mir 
die Arbeit sehr, ich kann mich daher sehr, sehr kurz 
halten. Wir wissen, zwei Umsetzungen der Richtli-
nien sind notwendig. Und wenn es hier heißt, wir 
sind säumig und es hat eine Mängelrüge gegeben 
und das stimmt, es hat sie gegeben, dann ist das 
eine Tatsache, dass wir viele Gesetzesteile bereits 
umgesetzt haben. 

Der Herr Präsident hat das bereits erwähnt. Es 
sind Teile der Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung bzw. sogar Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährli-
chen Stoffen, dieses sogenannte Seveso 2 Richtli-
nie sind und stecken schon gedanklich und auch 
reell in den verschiedensten Gesetzesmaterien. 
Und diese Gesetze, geschätzte Damen und Herren, 
sind beschlossen worden in diesem Hohen Haus 
bevor die überhaupt in Brüssel über so was nach-
gedacht haben. 

Mir ist es schön langsam leid hier das Gejam-
mere der Grünen anhören zu müssen, die immer 
wieder herkommen und sagen, wir sind hier, wir 
schrammen am unteren Level des Umweltschutzes 
herum. Geschätzte Damen und Herren! Wir sind im 
Bildungsbereich und im Umweltbereich im Bereich 
der Europäischen Union ganz weit vorne. Und das 
ist statistisch nachgewiesen. Und wir schrammen 
nicht am unteren Ende der Umweltstandards 
herum. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Mag. Fasan: 
Ja, wir sind am Abstieg! Es wird schlechter, nicht 
besser!) 

Diese Gesetze, ist auch schon gesagt worden, 
komme ich noch, ich gehe sehr genau, Herr Kol-
lege, auf das ein, ist in der Industrieunfallverord-
nung enthalten, ist ein Bundesgesetzblatt, ist in der 
Gewerbeordnung 1994 enthalten, hat der Herr Prä-
sident schon gesagt, im NÖ Raumordnungsgesetz 
und im NÖ Katastrophenhilfegesetz. Das ist 
Seveso 2. Und die IPPC-Richtlinie, das ist diese 
Verminderung und Vermeidung Umweltverschmut-
zung, ist im NÖ Elektrizitätswesengesetz 2001 ent-
halten. 

Es ist auch so, dass wir in Österreich Gottsei-
dank, wir sind alle gute Gemeindebürger, wir unter-
stützen den Föderalismus. Durch diesen Födera-
lismus entstehen natürlich auch kleine Problemfel-
der, Kompetenzprobleme. Dies ist auch nicht so 
einfach dieses Gesetz einfach über einen Leisten 
zu scheren. Wir haben eine zersplitterte Kompe-
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tenzsituation. In Oberösterreich ist bereits eine 
IPPC-Richtlinie umgesetzt worden im Rahmen des 
oberösterreichischen Umweltschutzgesetzes. In 
Vorarlberg hat es ein eigenes IPPC-Gesetz gege-
ben. Ohne Seveso 2. Und in Kärnten, die haben 
sich dazu durchgerungen genauso wie wir diese 
beiden Richtlinien in einem Gesetz zu beschließen. 

Geschätzte Damen und Herren! In Nieder-
österreich, das ist der zweite Grund mit der Mängel-
rüge, wir haben eben sehr viel schon vorwegge-
nommen. Und welche Teile sollen wir hier nach-
bessern sozusagen. Wir erfüllen eben heute den 
Lückenschluss in Form dieses Gesetzesbeschlus-
ses. 

Ich möchte überhaupt sagen, weil das ja vie-
lerorts auch nicht so gesehen wird. Ich hatte die 
Ehre, im Rahmen einer Wirtschaftsdelegation jetzt 
vor einigen Wochen in einem der EU-Beitrittsländer 
anzureisen und das war Zypern. Und ich muss 
Ihnen sagen, so wie die Zyprioten, die Tschechen, 
die Slowaken, die Ungarn, die Balten-Staaten einen 
Standard haben, so war Österreich nie wenige Mo-
nate vor dem EU-Beitritt. Und das zeigt wieder, 
dass hier in diesem Bundesland, hier in dieser Re-
publik sehr wohl sehr erfolgreiche Umweltpolitik 
gemacht wurde. Und da brauchen wir nicht immer 
wieder die Grünen als Einflüsterer. 

Ich möchte auch noch sagen, dass dieses Ge-
setz eine große Zahl von Vorteilen bietet. Und zwar 
ist es jetzt das erste Mal dass sozusagen der UVS, 
der ja in jedem Bundesland installiert ist, eine Be-
rufungsbehörde ist gegen Bescheide der Bezirks-
verwaltungsbehörde. Wir haben ein ausgesprochen 
schlankes Gesetz, wir haben nur 11 Paragraphen. 
Es ist ja alles irgendwo schon gesagt, auch ganz 
gut, „Gesetz light“ sozusagen, nicht überbordend. 
Und das ganz Wichtige auch für unseren Finanz-
landesrat, die Kosten für die Umsetzung sind in 
Niederösterreich sehr minimal. Und natürlich durch 
diesen Lückenschluss, obwohl das nur eine kleine 
Lücke ist mit zirka 20 Betrieben immerhin bedeu-
tend ist es möglich hier die Emissionen zu minimie-
ren und auch einen positiven Beitrag zum Klima-
schutz zu bewirken. 

Ich darf hier noch einen Abänderungsantrag 
einbringen (liest:) 

„Antrag 

der Abgeordneten Dipl.Ing. Toms, Kadenbach, 
Ing. Penz, Friewald, Dr. Michalitsch, Mag. Heuras 
und Honeder zur Vorlage der Landesregierung 
betreffend Erlassung einer NÖ IPPC-Anlagenbe-
triebsgesetzes (NÖ IBG), Ltg. 71/I-2. 

Der der Vorlage der Landesregierung beilie-
gende Gesetzentwurf wird in der vom Umwelt-Aus-
schuss beschlossenen Fassung wie folgt geändert: 

Im § 5 Abs.4 wird die Wortfolge ‚der Umwelt-
anwalt‘ ersetzt durch die Wortfolge ‚die NÖ Um-
weltanwaltschaft‘.“ 

Damit wäre der wirklich punktgenaue geset-
zeskonforme Antrag gestellt. 

Zum Anliegen der Freiheitlichen Partei und 
auch der Grünen über die Parteienstellung der 
Nachbarn, geschätzte Damen und Herren. Wir be-
kennen uns in Niederösterreich zu einem einheitli-
chen Gesetzeswerk, schlechthin zu einem Geset-
zeskonzept. Und es geht nicht an, dass in Geset-
zesmaterien, die von großer allgemeiner Richtigkeit 
sind, hier eine Verzögerung und Verzettelung von 
Verfahren geplant wird durch neue Gesetze. Wir 
haben hier das sogenannte Vertretungsprinzip. Es 
funktioniert bei uns sehr gut. Wir haben den Um-
weltanwalt, der für die Bürger da ist und der hier 
sehr objektiv einschreitet und genau die Gesetzes-
lage kennt. Und es ist ja, jeder Bürgermeister wird 
mir das bestätigen, wenn hier eine Einwendung 
gegen die Bauordnung kommt ist sie meistens oder 
oft durch Unwissenheit oder durch irgendwas oder 
durch irgend andere Animositäten gegenüber den 
Nachbarn gebracht und ist eigentlich nicht geset-
zeskonform, hat mit dem Gesetz nichts zu tun. Aber 
wenn er darauf besteht, hier Einspruch zu erheben, 
dann verzögert das die ganze Angelegenheit. Und 
das, geschätzte Damen und Herren, wollen wir 
nicht. Wir wollen es weder in der Bauordnung, noch 
in der Raumordnung und noch bei diesem Gesetz. 
Deswegen werden wir diesem Antrag der Grünen 
nicht unsere Stimme geben. (Beifall bei der ÖVP.) 

Zweiter Präsident Sacher: Hoher Landtag! 
Die Rednerliste ist erschöpft. Der Berichterstatter 
hat das Schlusswort. 

Berichterstatterin Abg. Lembacher (ÖVP): 
Ich verzichte! 

Zweiter Präsident Sacher: Es wird verzichtet. 
Wir kommen zur Abstimmung. Es liegen uns zwei 
Abänderungsanträge vor. Der Antrag der Abgeord-
neten Dr. Krismer und Mag. Fasan ist nicht ausrei-
chend unterstützt. Ich stelle daher die Frage um die 
Unterstützung dieses Antrages durch das Plenum 
des Landtages. Wer unterstützt diesen Antrag? Das 
ist der Fall. Daher lasse ich über diesen Antrag 
nunmehr abstimmen. (Nach Abstimmung über die-
sen Antrag:) Das ist die Minderheit. Der Antrag ist 
abgelehnt! 



Landtag von Niederösterreich Tagung 2003 der XVI. Periode 7. Sitzung vom 6. November 2003 

178 

Der zweite Abänderungsantrag der Abgeord-
neten Dipl.Ing. Toms, Kadenbach, Ing. Penz, Frie-
wald, Dr. Michalitsch, Mag. Heuras und Honeder 
zur Vorlage der Landesregierung betreffend NÖ 
IPPC-Anlagen Betriebsgesetz in der referierten 
Fassung. Es soll die Wortfolge „Umweltanwalt“ 
durch die Wortfolge „Umweltanwaltschaft“ ersetzt 
werden. (Nach Abstimmung über diesen Antrag:) 
Das ist einstimmig der Fall. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
des Umwelt-Ausschusses, Ltg. 71/I-2. (Nach Ab-
stimmung über diesen Antrag:) Das ist mit Mehrheit 
angenommen! 

Ich ersuche nunmehr Herrn Abgeordneten 
Honeder, die Verhandlungen zum Geschäftsstück 
Ltg. 92/A-7 einzuleiten. 

Berichterstatter Abg. Honeder (ÖVP): Herr 
Präsident! Hoher Landtag! Ich berichte zur geplan-
ten Änderung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes. 

In Niederösterreich werden die Angelegenhei-
ten der Abfallwirtschaft durch das NÖ Abfallwirt-
schaftsgesetz gesetzlich geregelt. Im 4. Abschnitt 
des Abfallwirtschaftsgesetzes werden auch Rege-
lung über Gebühren und Abgaben getroffen. Der 
Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 10. 
Oktober 2002 unter anderem auch Bestimmungen 
des steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 
über die landesgesetzliche Ermächtigung zur Ein-
hebung von Benützungsgebühren durch die Ge-
meinden infolge verfassungswidriger Beschränkung 
des durch das Finanzausgleichsgesetz 1997 einge-
räumten Freiraumes aufgehoben. 

Der § 6 Abs.2 Kanalabgabengesetz, der den 
jährlichen Gebührenertrag mit dem einfachen Jah-
reserfordernis zuzüglich einer Erneuerungsrücklage 
beschränkt, dürfte daher den der Gemeindevertre-
tung bei der Ausschreibung von Benützungsgebüh-
ren bundesgesetzlich eingeräumten Freiraum in 
verfassungswidriger Weise beschränken, da § 15 
Abs.3 Z.5 Finanzausgleichsgesetz 1997 die Ge-
meinden ermächtigt, Gebühren mit einem Jahres-
ertrag bis zum Doppelten des Jahreserfordernisses 
auszuschreiben. Diese Überlegungen des Verfas-
sungsgerichtshofes sind uneingeschränkt auf § 24 
Abs.3 des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes anzuwen-
den. Sie sollen daher geändert werden. Ich bringe 
daher den Antrag des Umwelt-Ausschusses über 
die Vorlage der Landesregierung betreffend Ände-
rung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes 1992 (liest:) 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der vorliegende Gesetzentwurf betreffend 
Änderung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes 
1992 wird in der vom Ausschuss be-
schlossenen Fassung genehmigt. 

2. Die NÖ Landesregierung wird beauftragt, das 
zur Durchführung dieses Gesetzesbeschlusses 
Erforderliche zu veranlassen.“ 
 

 

Herr Präsident! Ich ersuche um Einleitung der 
Debatte und Durchführung der Abstimmung. 

Zweiter Präsident Sacher: Ich danke für die 
Berichterstattung und eröffne die Debatte. Zu Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Doppler. 

Abg. Doppler (ÖVP): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Hoher Landtag! Geschätzte Abgeordneten 
Kolleginnen und Kollegen! 

Ich möchte in meiner Wortmeldung zur Ände-
rung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes Stellung 
nehmen. Gemäß Artikel 10 Abs.1 liegt die Abfall-
wirtschaft hinsichtlich gefährlicher Abfälle sowie 
hinsichtlich anderer Abfälle, soweit ein Bedürfnis 
nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhan-
den ist, in der Kompetenz des Bundes. 

Soweit der Bund die Bedarfskompetenz für 
sich nicht in Anspruch nimmt, liegt die Kompetenz 
in Gesetzgebung und Vollziehung bei den Ländern. 
In Niederösterreich werden diese Anliegen durch 
das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz gesetzlich geregelt. 
Die vorliegende Änderung umfasst im Wesentlichen 
nachstehende Punkte: 

1. Im § 23 Abs.1 Z.2 entfällt die Wortfolge „für 
die übrigen Zwecke der Abfallwirtschaft“. Das be-
deutet in der Praxis eine Klarstellung, dass insbe-
sondere auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände unter 
dieser Bestimmung durchgeführt werden können. 

2. Im § 24 Abs.3 erster Satz wird vor dem Wort 
„Jahresaufwand“ das Wort „doppelten“ eingefügt. 
Diese Änderung ist auf Grund einer Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofes vom 10. Oktober 
2002 notwendig geworden. In diesem Erkenntnis 
angestellte Überlegungen sind uneingeschränkt auf 
den § 24 Abs.3 unseres Abfallwirtschaftsgesetzes 
anzuwenden. Folglich ist diese Bestimmung zur 
Folge verfassungswidriger Beschränkung des den  
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Gemeinden durch das Finanzausgleichsgesetz 
2001 eingeräumten Freiraumes ebenfalls von der 
Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof be-
droht und muss daher geändert werden. Nach den 
bisherigen gesetzlichen Bestimmungen im Abfall-
wirtschaftsgesetz haben die Gemeinden bzw. die 
Verbände die Gebührenhöhe so einzurichten, dass 
die Jahreseinnahmen aus den Gebühren den Jah-
resaufwand decken. 
 

 

Das angesprochene Erkenntnis des Verfas-
sungsgerichtshofes in ähnlich gelagerten Fällen, 
steiermärkisches Kanalabgaben- und Abfallwirt-
schaftsgesetz, sagt nun aus, dass die Jahresge-
bühren bis zum Doppelten höher sein dürfen als 
der Jahresaufwand. Es gibt aber für die Verwen-
dung des Gebührenmehrerlöses eine wesentliche 
Einschränkung: Die Verwendung des Gebühren-
mehrerlöses muss in einem inneren Zusammen-
hang mit den Zwecken der Abfallwirtschaft stehen. 
Zum Beispiel Bau und Modernisierung von Anlagen 
wie Altstoffsammelzentren, Umladestationen, inklu-
sive dazugehörige Verkehrsinfrastruktur, Rück-
lagen, Entsorgungskosten für wilde Ablagerungen 
außerhalb des AWG usw. Ich bin aber überzeugt, 
dass die Gemeinden bzw. die Gemeindeverbände 
diese Ermächtigung sehr maßvoll anwenden und 
nur notwendige Anpassungen vornehmen werden. 
Die Errechnung des Gebührenaufwandes der 
Gemeinden bzw. Verbände ist gesetzlich genau 
geregelt und die dazu erlassenen Verordnungen 
der Gemeinden und Verbände werden vom Land 
genau überprüft. 

Es muss in diesem Zusammenhang eindeutig 
festgestellt werden, dass allfällige Gebührenerhö-
hungen der Gemeinden bzw. der Gemeindever-
bände im Zuge des auf Grund der Deponieverord-
nung des Bundes in Kraft tretenden Ablagerungs-
verbotes für nicht vorbehandelte Abfälle nichts mit 
diesem Beschluss zu tun haben. Eine verantwor-
tungsvolle Umweltpolitik muss vorausschauend die 
Altlasten von morgen durch eine entsprechende 
Vorbehandlung verhindern. Entweder mechanisch-
biologisch wie zum Beispiel in St. Pölten oder Wr. 
Neustadt oder durch die Verbrennung wie zum 
Beispiel in Dürnrohr. 

Das Land Niederösterreich ist auf die neuen 
rechtlichen Rahmenbedingungen bestens vorbe-
reitet. Sowohl die Gemeinden als auch die Ver-
bände und die Abfallverwertung Niederösterreich 
GmbH, die AVN. Die Auflagen der Deponieverord-
nung des Bundes werden in Niederösterreich da-
durch erfüllt, dass 90 Prozent des anfallenden Ab-
falls, zirka 190.000 Tonnen, in der Vorzeige- und 
Musteranlage zur thermischen Verwertung des 

Abfalls in Dürnrohr umweltgerecht verbrannt wer-
den. Die restlichen 10 Prozent des Abfalls werden 
mechanisch-biologisch vorbehandelt, was ebenfalls 
der Deponieverordnung des Bundes entspricht. 

Die Alternative dazu, die aber niemand wollen 
kann der den Umweltschutz ernst nimmt, wäre die 
Ablagerung des unbehandelten Abfalls wie bisher 
auf Deponien. Wohin dies in der Vergangenheit 
geführt hat ist uns aus dem Negativbeispiel 
Fischer-Deponie mit den enormen Sanierungskos-
ten nachhaltig in schlechter Erinnerung. Die dritte 
und letzte Änderung betrifft einen Fall des Absatz 3 
im § 26. Diese Änderung bedeutet, dass hinkünftig 
nicht mehr der Mieter, Pächter und Gebrauchs-
nehmer einer Liegenschaft primärer Abgaben-
schuldner ist, sondern der Liegenschaftseigentü-
mer. Dieser kann die Abfallwirtschaftsgebühr und 
Abfallwirtschaftsabgabe aber zivilrechtlich als Teil 
der Betriebskosten dem Mieter, Pächter oder 
Gebrauchsnehmer weiter verrechnen. Bisher hat 
der Mieter einer vermieteten Liegenschaft die Ge-
bühr getragen und der Grundstückseigentümer hat 
zur ungeteilten Hand dafür gehaftet. 

Durch die neue Bestimmung erfolgt eine An-
passung an die Vorgangsweise bei den Kanalge-
bühren. Es wird durch diese Änderung bei der Ein-
hebung der Abfallwirtschaftsgebühr und Abgabe 
durch die Gemeinden und Verbände sicherlich zu 
spürbaren Verwaltungsvereinfachungen kommen, 
da die teilweise recht aufwändigen Ermittlungen 
nach dem Abgabenschuldner oder die subsidiäre 
Inanspruchnahme des Liegenschaftseigentümers 
mittels Haftungsbescheid bei einem Ausfall des 
Mieters, Pächters oder Gebrauchsnehmers künftig 
entfallen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass mit den drei vorgesehenen Änderungen im 
NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 die Zweckbindung 
der Abfallwirtschaftsabgabe entfällt, die Umsetzung 
der Ermächtigung des Finanzausgleichsgesetzes 
ermöglicht und der Liegenschaftseigentümer aus 
Verwaltungsvereinfachungsgründung wieder primä-
rer Abgabenschuldner bei der Einhebung der Ab-
fallwirtschaftsgebühr und Abfallwirtschaftsabgabe 
wird. 

Die ÖVP Landtagsfraktion wird den drei vorge-
schlagenen Änderungen des NÖ Abfallwirtschafts-
gesetzes 1992 gerne zustimmen und ich lade auch 
die anderen Fraktionen des Hauses ein dasselbe 
zu tun. Danke schön! (Beifall bei der ÖVP.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächstem er-
teile ich Herrn Abgeordneten Waldhäusl das Wort. 
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Abg. Waldhäusl (FPÖ): Werter Herr Präsi-
dent! Werte Kollegen!  

Gleich zu meinem Vorredner. Wir können dei-
nem Vorschlag nicht folgen und diesen vorliegen-
den Gesetz der Änderung des NÖ Abfallwirt-
schaftsgesetzes die Zustimmung erteilen. 

Es sind mehrere Punkte. Schon sehr viel von 
dir gesagt worden, welchen Inhalt diese Gesetzes-
änderung mit sich bringt. Im eigentlichen handelt es 
sich ja um nicht viel mehr könnte man sagen als 
dass im § 24 Abs.3 das doppelte Äquivalenzprinzip 
eingeführt wird. Und daher in Zukunft die Gemein-
deverbände die Möglichkeit haben, das Doppelte 
einzuheben an Gebühren von dem dass sie eigent-
lich bräuchten. 

Wir kennen das vom Kanal. Und wir kennen 
leider auch vom Kanal, weil wir ja gebrannte Kinder 
sind, dass auch viele Bürgermeister, viele Gemein-
den weit mehr einheben als wirklich notwendig ist. 
Ich verweise da auf eine Bezirksstadt im Waldvier-
tel, die gleich nach Weihnachten eine saftige Erhö-
hung der Kanalgebühren vorgeschrieben hat, 30 
Prozent, so wie es jetzt halt bei den Müllgebühren 
auch ins Haus steht. Nur bei den Müllgebühren 
lässt es sich ein bisschen argumentieren. Diese 
Gemeinde hat zwar ein Vorzeigebeispiel weil sie 
privatisiert hat die Kläranlage und gesagt hat, es 
wird dadurch nie was teurer und plötzlich haben sie 
30 Prozent erhöht. Und jetzt freuen sie sich weil sie 
sechs Millionen Euro mehr herinnen haben in der 
Kassa als sie bräuchten. Bräuchten für Kanal und 
sämtliche Infrastruktur. Brauchen tun sie es schon, 
aber für was anderes in der Gemeinde weil dort das 
Geld fehlt. Und für dort wird es, weil es keine 
Zweckbindung mehr gibt, wird es selbstverständlich 
jetzt auch eingesetzt und verwendet. Und genau 
das ist es was du richtigerweise auch gesagt hast. 
Wenn diese Zweckwidmung dann auch entfällt, na 
selbstverständlich, das Geld hat kein Mascherl, 
wird es dann dort eingesetzt wo es benötigt wird. 

Dieser unmittelbare Zusammenhang auf den 
du jetzt eingehst, der ist leider Gottes immer ir-
gendwie herbeiführbar, das lässt sich argumentie-
ren. Aber im Regelfall wissen wir es, dass die Ge-
meinden das dann genauso machen dass es passt. 
Für sie passt. Weil warum hebt man dann um das 
mehr ein wenn man es nicht wirklich braucht? Weil 
die Gemeinden auf Grund dieser Möglichkeit 
selbstverständlich zuschlagen. Wir wissen es, wir 
sind gebrannte Kinder. Wenn du einem Bürger-
meister die Möglichkeit gibt‘s dass er das Doppelte 
einhebt, wird er zumindest einmal 30, 40 Prozent 
von dem mehr einheben. Weil ein bisschen mehr  

Geld in der Amtskassa, in der Gemeindestube ist, 
ich bin wieder bei der alten Leier, kann ich mir dort 
ein bisschen was leisten, da ein bisschen was leis-
ten. Dort ein kleines Denkmal für mich, dort ein 
kleines Denkmal für den Vizebürgermeister und da 
ein rotes Denkmal und dort ein schwarzes Denk-
mal. 

Ich wiederhole mich, aber es ist leider so. Wir 
kommen immer wieder auf das gleiche. Und dass 
ich mit dieser nicht alleine bin, zeigt es ja wenn 
man sich die Stellungnahmen angeschaut hat, auch 
die Stellungnahme der Wirtschaftskammer. Ich 
mein, ich hoffe, dass es einige wenige gelesen 
haben. Die Wirtschaftskammer in ihrer Stellung-
nahme hat die Bedenken, und zwar, jedenfalls darf 
die Ermächtigung nicht dazu führen dass den Be-
nützern von Gemeindeeinrichtungen nunmehr ne-
ben der Anlastung der vollen Kosten der Gemein-
deeinrichtung im Sinne des Äquivalenzprinzipes 
zusätzlich noch eine Steuer maximal gleicher Höhe 
auferlegt wird. Genau das ist das.  

Und wenn die Wirtschaftskammer auch die 
Angst hat, die Wirtschaftskammer wird ja wissen 
was manche Bürgermeister schon gemacht haben. 
Und sonst hätte sie ja bitte nicht diese Sorge. Und 
man kann das weiter lesen für diejenigen die es 
sich nicht angeschaut haben, es ist in den Stel-
lungnahmen nachzulesen. Und da bin ich jetzt nicht 
alleine bei dieser Sorge. (Abg. Doppler: Hast du 
was gegen die Bürgermeister?) 
Ich habe überhaupt nichts gegen die Bürgermeis-
ter. Ich habe nur etwas dann dagegen, gegen Ent-
scheidungen, wenn Entscheidungen der Bürger-
meister, und die treffen es ja immer mit einer Mehr-
heit im Gemeinderat, zu Lasten der Wohnbevölke-
rung gestaltet werden. Und leider Gottes ist es so, 
da ist jetzt ein kurzer Einwand gekommen, ich 
kenne zwar den Inhalt nicht aber sie wird bestätigt 
haben wollen die Abgeordnete Kollegin, dass die 
Entscheidungen die getroffen werden, wenn ich 
150 Prozent einhebe, nur zu Lasten der Bevölke-
rung gehen kann. Und da hab ich etwas dagegen. 
Es gibt immer jemanden der auf der Seite der Ge-
meindekassa steht und es gibt jemanden der auf 
der Seite der Gemeindebevölkerung steht. Ich sehe 
es halt so, dass ihr auf euer Geld schaut. Und ihr 
nehmt das Geld aber den Bürgern ab. Und mehr 
als ihr benötigt. Und dagegen habe ich etwas. Ich 
habe was gegen Wegelagerei und gegen Raubrit-
tertum. Und beides verkörpert ihr in eurer Position 
eines roten und schwarzen Bürgermeisters. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Abgeordneter 
Mag. Fasan ist am Wort. 
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Abg. Mag. Fasan (Grüne): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Mir obliegt das zweifelhafte Vergnügen, zwei-
felhaft, es ist ja auch tatsächlich ein Vergnügen 
zum dritten Mal hinter dem Kollegen Waldhäusl 
dranzukommen und ihm das dritte Mal mehr Ruhe 
zu empfehlen oder Gemach sagen wir, zu empfeh-
len. Kollege Waldhäusl auf eines gleich antwortend: 
Es war schon, zumindest die Wirtschaftskammer 
nicht abgeneigt den Tendenzen einiger Wirt-
schaftstreibender, die Getränkesteuer zu beein-
spruchen, meines Wissens nach. 

Also ich meine schon bei aller Ehre der Wirt-
schaftskammer und dieser Stellungnahme meine 
ich schon, es geht in erster Linie um Kommunalpo-
litik für mich hier. Es ist eine Gebührenfrage und es 
ist eine kommunalpolitische Frage in erster Hin-
sicht. Wäre es eine Frage der Abfallwirtschafts-
politik dann müsste ich schon einige Anmerkungen 
machen. Ich würde also wie folgt wäre es eine 
Frage der Abfallwirtschaftspolitik die folgenden An-
merkungen machen. 

Es gibt tatsächlich jetzt im ganzen Land saftige 
Gebühren. (Zwischenruf: Das ist eine Rede im 
Konjunktiv!) 
Es ist ja ... Anführungszeichen unten, und jetzt 
kann ich im Indikativ weiter reden. Also es gibt im 
ganzen Land durchaus schon geschmalzene Ge-
bühren auf Grund der Müllverbrennung und auf 
Grund der Umsetzung der gesetzlichen Situation. 
(Abg. Doppler: Ihr wart ja für die Müllverbrennung!) 
Nein, wir waren nicht für die Müllverbrennung. Mein 
lieber Kollege Doppler! Du musst nur einen kleinen 
Moment Geduld haben. Ich sage dir das was ich 
dem Kollegen Waldhäusl gesagt habe, habe ein 
kleines Momenterl Geduld, dann werde ich es dir 
schon sagen. 

Die Müllverbrennung ist meiner Ansicht nach 
keine sehr moderne Form der Abfallwirtschaft. Da-
mals schon vor zehn Jahren, schon vor zehn Jah-
ren, ist der Landesregierung selber ein Modell vor-
gelegen, wie es meiner Ansicht nach schon damals 
viel zukunftsweisender war und das war das Rest-
müllsplitting. Beide Studien, die EVN-Studie für 
Müllverbrennung und die Restmüllsplitting-Studie 
des, fragen Sie mich jetzt wie der - der Ringhofer, 
danke - Studienbeauftragter geheißen hat, beides 
ist der Landesregierung vorgelegen, in den Landtag 
selbstverständlich ist damals nur gekommen, wir 
genehmigen die Müllverbrennung. Der Landtag hat 
überhaupt nur mehr die Möglichkeit über die Müll-
verbrennung abzustimmen. Das war damals Ab-
fallwirtschaftspolitik Marke ÖVP. 

Mit dem jetzigen meiner Ansicht schon auch 
ökologischen Folgen der Müllverbrennung die ins-
besondere keinen Anreiz zur Müllvermeidung gibt. 
Denn wenn man sich nämlich die Kapazitäten an-
sieht die an Müllverbrennung heute in Niederöster-
reich vorliegen, dann muss man sagen, wir müssen 
auf Teufel komm ‘raus Müll produzieren damit man 
die Kapazitäten ausnützen kann. Wir haben Dürn-
rohr, wir haben Zistersdorf und wir bekommen St. 
Pölten. Und das ist fast das Doppelte als wir an 
Abfall haben in Niederösterreich. Und das heißt 
also, es bleibt uns auch als andere Alternative ja 
nur Müll von woanders herzubringen. Und da stelle 
ich mir schon die Frage ob das sinnvoll ist dass wir 
jetzt sozusagen den Mülltourismus ... Wir haben eh 
schon Transitprobleme genug und jetzt schauen wir 
noch dass wir möglichst wenig Müll quer durchs 
Land schippern. Und das schaue ich mir ... (Abg. 
Präs. Ing. Penz: Haben wir eine Alternative?) 
Das ist keine Alternative, sage ich ja. Die Alterna-
tive wäre gewesen nicht doppelt soviel Kapazität in 
Müllverbrennung zu bauen als wir Müllanfall haben. 
Das wäre die Alternative gewesen. (Abg. Präs. Ing. 
Penz: Wer soll es zahlen?) 
Was heißt wer soll es zahlen? Wer zahlt denn das 
jetzt? Ich sage es, die Bürger zahlen es mit ihren 
Gebühren. Das ist ja das Problem, Herr Präsident. 
Ich habe gerade gesagt, das Restmüllsplitting wäre 
sicherlich das bessere Verfahren gewesen, die 
bessere Variante gewesen. Flexibler, leichter um-
zusetzen, leichter in den Regionen zu behalten. 
(Abg. Kautz: Wo soll der Müll hin?) 

Das ist erst einmal die Frage. Ich behaupte ihr 
habt nicht einmal soviel weiter geforscht in Sachen 
Restmüllsplitting damit die EVN bei der Verbren-
nung die Hand darauf hat. Also allen vorliegenden 
Studien entnehme ich das. Ich sage schon: Würden 
wir über Abfallwirtschaftspolitik diskutieren, dann 
hätte ich einige äußerst kritische Anmerkungen. Wir 
haben ja voriges Jahr 10 Jahre Abfallwirtschaftsge-
setz gefeiert. Ich frage mich manchmal wo sind 
diese Initiativen hingekommen. Ich kann mich erin-
nern an den Umweltlandesrat, Landeshauptmann-
stellvertreter Dr. Pröll mit diesen Initiativen gegen 
die Einwegverpackungen, mit diesen Initiativen 
gegen das Milchpackerl. Es waren eigentlich da-
mals durchaus fortschrittliche Initiativen die uns 
durchaus auch imponiert haben. Heute ist es gar 
keine Frage mehr. Heute haben wir sozusagen die 
Einwegverpackung quer durch. Heute gibt’s sozu-
sagen diese Alternative fast nicht mehr. Die Frage 
ist nur mehr wann Wein endgültig in Plastikflaschen 
kommt, in Kunststoffflaschen das Bier usw. 

Jetzt natürlich kann man sagen, wir haben das 
Recycling, es hat sich sehr viel geändert, es sind 
die Kunststoffkreisläufe auch ganz anders. Aber da 
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fällt mir jetzt ein ganz aktueller Bericht auf auf Basis 
einer Anfrage der Grünen im Parlament, der zutage 
geführt hat, dass insgesamt 200.000 Tonnen 
Kunststoffverpackung anfallen. Und nach diesem 
ARA-Recycling-System aber nur für 120.000 Ton-
nen bezahlt wurde. Es fehlt also ein ganzer Haufen. 
Und da frage ich dann schon, wie ist denn das, was 
auch der Umweltminister zugegeben hat in der 
Anfragebeantwortung, dass es hier Missstände gibt 
und dass da einiges im Argen liegt. Also das kann 
ja auch nicht der letzte Schluss der Abfallwirt-
schaftspolitik sein. 

Aber wir sind ja im Indikativ und sind bei der 
Gebührenpolitik. Und da meine ich natürlich, die 
Gemeinden brauchen die Einnahmen, die Gemein-
den haben auch die Aufgaben. Ganz egal welche 
Alternative in der Abfallwirtschaft man hat, die Ge-
meinden brauchen die Aufgaben um sie bewerk-
stelligen zu können. Es bleibt ihnen letztlich ja 
nichts über. Die Gemeinden könnten damit bei-
spielsweise auch mit dieser Möglichkeit, Gebühren 
einheben zu können, in entsprechender Höhe auch 
Müllvermeidungsmaßnahmen finanzieren. Wäre 
eine gute Sache. Man muss sich also nicht mehr 
nur auf den Konsumenten ausreden, sondern da 
kann die Politik auch das Ihre dazu beitragen. 

Und insbesondere man hat also dem Risiko ei-
ner neuerlichen Verfassungsklage vorgebeugt. In 
dieser Hinsicht also, in der Frage der Kommunalpo-
litik, sind wir durchaus dafür, dass man das so ab-
wickelt wie hier vorgeschlagen, schon einmal aus 
Gründen der Rechtssicherheit. Und daher meine 
ich, bleiben wir bei der Kommunalpolitik, dann kön-
nen wir diesem Antrag durchaus unsere Zustim-
mung geben. (Beifall bei den Grünen.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächster Red-
ner ist Herr Abgeordneter Jahrmann am Wort. 

Abg. Jahrmann (SPÖ): Herr Präsident! Hohes 
Haus! Geschätzter Herr Kollege Waldhäusl! 

Ich möchte mir jetzt keinen Ordnungsruf ein-
handeln, daher traue ich mir auch nicht zu sagen 
dass deine Argumentation gegen die Bürgermeister 
äußerst stupid ist. Ich enthalte mich also dieser 
Bemerkung. 

Es ist aber die typische Argumentation eines 
Menschen, dem die kommunalpolitischen Trauben 
zu hoch hängen. Und ich muss auch sagen, Bür-
germeister (und ich bin einer der von dir ständig 
angegriffenen Bürgermeister) - auch als Wege-
lagerer bezeichnet von dir - sind keine Imperatoren 
auf Lebenszeit gewählt, sondern sie stellen sich 
alle fünf Jahre einer Volksabstimmung, genannt 

Gemeinderatswahl. Und würden sie so agieren wie 
du es hier gelegentlich schilderst oder heute schon 
zweimal getan hast, sie würden keine Wahl 
politisch überleben. 

Und ich bin froh dass das so ist, dass der Bür-
ger die Bürgermeister kontrolliert. Das gibt mir auf 
der einen Seite die Sicherheit dass hier alles in 
Ordnung ist und dass es niemals in Niederöster-
reich blaue Bürgermeister geben wird - oder ge-
geben hat. 

Gut. Wir stehen hier wieder einmal vor der 
Situation, ein Gesetz reparieren zu müssen auf 
Grund eines Erkenntnisses des Verfassungs-
gerichtshofes, einer Sachlage, die ja in Österreich 
in der letzten Zeit nicht gerade an Seltenheitswert 
leidet. Dieses Erkenntnis lautet, dass ein Landes-
gesetz eine bundesgesetzliche Ermächtigung zwar 
präzisieren oder konkretisieren darf, aber nicht 
einschränken. Und dieses Erkenntnis stammt vom 
10. Oktober 2002 und wurde konkretisiert an Hand 
der Überprüfung des steiermärkischen Kanal-
gesetzes und des steiermärkischen Abfallwirt-
schaftsgesetzes. 

Die beanstandete, nicht gesetzeskonforme 
Einschränkung betrifft den Freiraum von Gemein-
den, Gebühren für die Benützung von Gemeinde-
einrichtungen einzuheben, die für den Zweck der 
öffentlichen Verwaltung betrieben werden, somit 
auch für die Betriebskosten einer Abfallentsor-
gungsanlage. Dieser Freiraum wurde im FAG 2001 
den Gemeinden eingeräumt und durch die Beurtei-
lung der Gesetzesmaterie droht eine allfällige Auf-
hebung des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes. Und 
daher ist es notwendig, mit dieser Aktivität heute 
dieser Aufhebung zuvor zu kommen. 

Der Jahresbetrag, der von Gemeinden von der 
Benützung einer solchen Abfallentsorgungsanlage 
in Zukunft eingehoben wird, darf in Hinkunft nach 
dem zu ändernden Gesetz auf das Doppelte des zu 
erwartenden Jahresaufwandes aufgestockt werden. 
Das wurde heute schon gesagt, § 23 Abs.1 des 
AWG, und im § 24 entfällt die Bestimmung dass der 
Mehrbetrag für die übrigen Zwecke der Abfallwirt-
schaft zu verwenden ist. 

Das heißt im Klartext, Gemeinden und Ver-
bände können in Zukunft bis zum Doppelten der 
Nutzungsgebühren solcher Anlagen von Bürger 
einheben. Und es entfällt auch die Zweckbindung 
dieser Mittel. Es gibt keine Bedenken der Landwirt-
schaftskammer, keine Bedenken der Kammer für 
Arbeiter und Angestellten, keine Bedenken des 
Verfassungsdienstes des Landes Niederösterreich. 
Lediglich die Wirtschaftskammer hat in einigen 
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Bereichen Bedenken und regt an, diese Gesetzes-
änderung zusammen mit einer zu erwartenden 
Änderung des Bundesabfallwirtschaftsgesetzes zu 
tätigen. 

Mir scheint allerdings dass es zweckdienlich 
ist, diese Änderung gleich vorzunehmen. Aller-
dings, dies ist zwar einfach bewerkstelligt, aber mit 
großer Wirkung. Im Bericht des Gesetzesentwurfes 
habe ich gelesen, da die Änderungen lediglich die 
Ermächtigung an die Gemeinden betreffen, sind 
dadurch keine unmittelbaren Kosten zu erwarten. 
Das klingt aus der Sicht des Bürgers fast ein 
bisschen zynisch. Keine unmittelbaren Kosten zwar 
für das Land, aber doch sehr wohl für den Bürger. 

Einerseits sehen praktizierende Kommunalpo-
litiker - und das tue ich so, dass das Geld sozusa-
gen von oben immer spärlicher fließt. Sinkende Be-
darfszuweisungen, Förderungen werden magerer, 
Steuerausfälle, man denke an die Getränkesteuer. 
Man vergesse auch nicht, dass wir vor nicht allzu 
langer Zeit dem sogenannten Nulldefizit des Bun-
des 4 Milliarden Schilling aus Niederösterreichs 
Kassen zugeschossen haben und letztendlich ei-
nen Großteil dieser Summe auch die Gemeinden 
zahlen mussten. 

Dem gegenüber gibt es so quasi als Ersatz die 
Ermächtigungen der Gemeinden, einen Teil des 
fehlenden Geldes vom Bürger einzutreiben. Diesen 
Weg sind wir bereits bei der Abwasserentsorgung 
gegangen und dieser Weg steht uns noch beim 
Wasserleitungsanschlussgesetz bevor. Hier wird 
einmal mehr der Schwarze Peter, fehlendes Geld 
vom Bürger einzutreiben, bequem an die Kommu-
nalpolitik weiter gereicht. Zu dem wird die Verlo-
ckung diverser Gemeinden, finanzmaroder Ge-
meinden vor allem, steigen auf diesem Umweg 
Geldmittel für die zu stopfenden fehlenden Bud-
getmittel zu sammeln und Budgetlöcher zu stopfen, 
also auf diesem Weg vom Bürger Geld zu lukrieren. 

Meiner Meinung nach kann das nicht das rich-
tige Prinzip und nicht der richtige Weg sein, künftig 
die steigenden Aufgaben der Gemeinden zu finan-
zieren. Bei der Gelegenheit eine Forderung und ein 
Appell an den Verfassungskonvent: Gemeinden 
können künftig neue Aufgaben nur dann überneh-
men, wenn auch entsprechende Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden. Ermächtigungen der Ge-
meinden zum Geldeintreiben ist zwar ein für die 
Politik sehr bequemer, grundsätzlich aber aus der 
Sicht der Gemeinden ein falscher und vor allem ein 
unfairer Weg. (Beifall bei der SPÖ.) 

Gesetze müssen formal verfassungskonform 
sein. Das ist für mich keine Frage. Daher ist diese 

anstehende Reparatur auch wichtig und richtig. 
Dagegen gibt es in diesem Fall keinen Einwand. 
Von der Tendenz her allerdings, finanzielle Prob-
leme auf Kommunen und Bürger abzuschieben, 
halte ich solche Gesetze für zumindest überden-
kenswert. (Beifall bei der SPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Als nächster Red-
ner ist Herr Abgeordneter Mag. Riedl am Wort. 

Abg. Mag. Riedl (ÖVP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hoher Landtag! Vorerst einmal zum 
Herrn Kollegen Waldhäusl. 

Wir haben uns heute zweimal Beschimpfungen 
der Kommunalvertreter angehört. Und es richtet 
sich, sage ich jetzt einmal, diese Tendenz von 
selbst, weil sie ja zur Kenntnis nehmen müssen, die 
Kollegen der FPÖ, dass sie nicht wählbar werden 
oder nicht wählbarer werden und auch nicht mehr 
gewählt werden in den Kommunen. Und daher 
möchte ich nicht mehr zu diesem Thema sagen. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Die Gebührenermächtigung als solche, glaube 
ich, Herr Kollege Jahrmann, ist auch nicht das 
Thema. Und zwar deswegen, weil wenn wir uns 
unsere Gebührenhaushalte anschauen und das 
landauf, landab, so sind wir in der Regel nicht in der 
Lage, ausgeglichene Gebührenhaushalte zu finan-
zieren. Daher also, wir haben ganz, ganz wenige, 
die über die Gebührenhaushalte Deckungsbeiträge 
in Budgets, also so wie der Kollege Waldhäusl dis-
kutieren möchte, erarbeiten. In Wahrheit haben wir 
eigentlich über ein Budget Löcher auch in den Ge-
bührenhaushalten. Und sehr oft noch keine de-
ckungsfähigen Gebühren. Das was aber hier in 
dieser Ermächtigung durchaus auch der Zweck-
widmung die da wegfällt also auch mitangedacht 
werden muss, und da sage ich jetzt als jemand der 
auch die Abfallwirtschaftsverbände genau kennt, 
hier wurde bitte bisher schon ohne diese Möglich-
keiten zu haben, hervorragende Arbeit, und zwar 
auch hervorragende Öffentlichkeitsarbeit gemacht. 
Und ohne es unter Anführungszeichen anzupran-
gern, Geld für ähnliche Zwecke verwendet um et-
was zu erreichen. 

Wir haben mehr als 56 Prozent des anfallen-
den Restmülls in den letzten Jahren aus der Depo-
nie herausgenommen. Wir haben als oberstes Ziel, 
Herr Kollege Mag. Fasan, als oberstes Ziel immer 
vorangestellt das Vermeiden. Wir haben die Ver-
meidungsstrategien unterstützt, wir haben danach 
als zweites Thema die Verwertungsstrategien, 
letztendlich die Mülltrennung organisiert und haben 
diese Verwertungsstrategie immer zum Wohle un-
serer Bürger verwendet um die Gebühren letztend-
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lich zu stützen mit den Beiträgen die aus den Wert-
stoffen gekommen sind. 

Und ich sage jetzt einmal, auch wenn in den 
Behandlungsmethoden die jetzt anstehen ein Ge-
bührenschub da und dort erkennbar ist, so ist er in 
jenen Regionen erkennbar, die bisher eigentlich 
noch nicht diese Standards gehabt haben. Weil wir 
haben jetzt Regionen in diesem Land, die trotz der 
Verbrennung auch jetzt keine Gebührenerhöhung 
notwendig machen müssen. 

Das heißt für mich ganz einfach, der Len-
kungseffekt, den wir mit der derzeitigen Situation 
haben, dass wir auf den Altlasten produzierenden 
Ablagerungen entsprechend teurere Gebühren 
haben um für die Zukunft erstens einmal eine Be-
handlungsmethode zu unterstützen die altlasten-
freie Zukunft möglich macht, und so haben wir im-
mer die Verbrennung gesehen, die ist aus meiner 
Überzeugung ganz einfach richtig. Und deswegen 
sage ich jetzt einmal, haben wir jetzt im letzten 
Schritt oder in der dritten Generation das Endziel 
erreicht, diese altlastenfreie Zukunft organisieren zu 
können. 

Und wenn ich heute hergehe und nachdenken 
müsste, welche Kosten die bisherigen sozusagen 
billigen Methoden für uns noch verursachen, dann 
brauchen wir nur zur Fischer-Deponie schauen und 
ähnlichem was bisher noch nicht gelöst ist auf die-
sem Sektor. 

Zum Letzten: Die Finanzautonomie der Ge-
meinden, und das in aller Ehre, die Finanzautono-
mie der Gemeinden, das mögen die Zentralisten, 
und ich sage das jetzt einmal im Bund unabhängig 
aller Couleurs, und da hat es keinen Finanzminister 
gegeben, ob rot, ob schwarz, der nicht zentral rea-
giert hätte, oder blau, jawohl, der nicht zentral rea-
giert hätte, diese Finanzautonomie ist für uns un-
antastbar. Und eine Gesetzesänderung, die Vorga-
ben nur repariert um sie gesetzeskonform zu ma-
chen, die muss für jeden Tätigen hier in diesem 
Hohen Haus eine gewisse Pflichtübung sein, sage 
ich einmal um die Gesetzeswerke auch verfas-
sungswidrig gestalten zu können. In diesem Sinne 
verstehe ich die Situation oder die Denkweise der 
Freiheitlichen ein zweites Mal nicht. Aber das soll 
nicht unser Problem sein, wir werden dieser Vor-
lage selbstverständlich die Zustimmung geben. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Zweiter Präsident Sacher: Damit ist die Red-
nerliste abgeschlossen. Der Berichterstatter hat das 
Schlusswort. 

Berichterstatter Abg. Honeder (ÖVP): Ich 
verzichte! 

Zweiter Präsident Sacher: Wir kommen zur 
Abstimmung. (Nach Abstimmung über den vorlie-
genden Wortlaut des Gesetzes sowie über den 
Antrag des Umwelt-Ausschusses, Ltg. 92/A-7:) 
Danke, das ist einstimmig, pardon, also gegen die 
Stimmen der Freiheitlichen. Mit Mehrheit ange-
nommen! 

Wir kommen, wie angekündigt, zum Ge-
schäftsstück Ltg. 65/A-1/6 und zu Ltg. 91/A-2/4. Ich 
ersuche Herrn Abgeordneten Ing. Rennhofer, zu 
diesem Geschäftsstück zu berichten. 

Berichterstatter Abg. Ing. Rennhofer (ÖVP): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! Ich 
berichte zu Ltg. 65/A-1/6 und zu Ltg. 91/A-2/4 
betreffend Schutz des Wassers in Niederösterreich 
und Verankerung des Schutzes des Wassers in der 
NÖ Landesverfassung. 

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2003 
zum internationalen Jahr des Süßwassers erklärt. 
Es soll damit zum Ausdruck kommen, dass Trink-
wasser weltweit eine Mangelware ist und ein kost-
bares Gut geworden ist. Niederösterreich verfügt 
über genügend Wasserreserven und sauberes 
Trinkwasser. Mit der Aufnahme des Schutzes des 
Wassers in die NÖ Landesverfassung soll ein kla-
res Bekenntnis zu einer nachhaltigen Sicherung der 
Ressource abgelegt werden. 

In der Wasserrahmenrichtlinie ist bereits fest-
gehalten, dass Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes und schützenswertes Gut ist. 
Die NÖ Wassercharta 2003 zählt eine Reihe von 
Maßnahmen zum Schutz des Wassers auf. Und 
das Land Niederösterreich erkennt darin seine be-
sondere Verantwortung zum Schutz des Wassers. 

Der Landtag von Niederösterreich sollte sich 
daher einerseits zu der Wassercharta bekennen 
und die Landesregierung auffordern, die Grund-
sätze dieser Wassercharta bei den Planungen und 
Handlungen zu berücksichtigen. Namens des 
Rechts- und Verfassungs-Ausschusses stelle ich 
daher den Antrag (liest:) 

„Antrag des Rechts- und Verfassungs-Aus-
schusses über den Antrag gem. § 34 LGO 2001 mit 
Gesetzentwurf der Abgeordneten Mag. Schnee-
berger, Weninger, Dr. Michalitsch, Mag. Motz, 
Hinterholzer, Mag. Renner, Ing. Rennhofer, DI 
Toms und Herzig betreffend Schutz des Wassers in  
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Niederösterreich und Verankerung des Schutzes 
des Wassers in der NÖ Landesverfassung. 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der dem Antrag der Abgeordneten Mag. 
Schneeberger, Weninger u.a. gemäß § 34 
LGO beiliegende Gesetzesentwurf betreffend 
Verfassungsgesetz – Änderung der Landes-
verfassung 1979 wird genehmigt. 

2. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, 
das zur Durchführung dieses Gesetzes-
beschlusses Erforderliche zu veranlassen. 

3. Der Landtag von Niederösterreich bekennt sich 
zum Inhalt der diesem Antrag als Beilage bei-
gefügten NÖ Wassercharta 2003. 

4. Der Landtag bekennt sich weiters zum Prinzip 
der öffentlichen Daseinsvorsorge bei der Trink-
wasserversorgung und Abwasserentsorgung. 

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, in 
Sinne der Antragsbegründung die Grundsätze 
der NÖ Wassercharta 2003 und das Prinzip 
der öffentlichen Daseinsvorsorge bei der Trink-
wasserversorgung und der Abwasserentsor-
gung in ihrem Verwaltungshandeln zu berück-
sichtigen und auf eine Versorgung der NÖ 
Bevölkerung mit Trinkwasser in ausreichender 
Menge und Qualität zu achten. 

6. Der Antrag der Abg. Mag. Schneeberger u.a. 
betreffend NÖ Landesverfassung 1979 – Ver-
ankerung des Schutzes des Wassers in der 
Landesverfassung, Ltg. 65/A-1/6, und der 
Antrag der Abg. Weninger u.a. betreffend 
Grundsätze zum Schutz des Wassers in NÖ, 
Ltg. 91/A-2, werden durch diesen Antrag 
gemäß § 34 LGO erledigt.“ 

Ich ersuche den Herrn Vorsitzenden, die De-
batte einzuleiten und die Abstimmung vorzuneh-
men. 

Zweiter Präsident Sacher: Ich danke für den 
Bericht. Ich eröffne die Debatte zu den Geschäfts-
stücken. Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. 
Prober. 

Abg. Dr. Prober (ÖVP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! 

Ich darf als Erstredner meiner Fraktion zum 
gegenständlichen Thema, zum Wasserschutz in 
Niederösterreich und seine Verankerung in der NÖ 
Landesverfassung, vorerst einmal den Kollegen 
und Kolleginnen von der Sozialdemokratie in die-
sem Hohen Haus herzlich danken, dass wir 
schlussendlich zu einer gemeinsamen Vorgangs-
weise in dieser Angelegenheit gekommen sind. 
Und schlussendlich dann auch zu einem gemein-
samen Verfassungsbekenntnis gefunden haben. 

Ich glaube, einem Verfassungsbekenntnis, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
letztendlich von drei Zielen beherrscht wird. Vom 
Ziel 1 der nachhaltigen Nutzung unseres natürli-
chen Wassers. Vom zweiten Ziel, dem Schutz des 
Wassers vor der Gefährdung durch den Menschen 
und vom dritten Ziel dem Schutz des Menschen vor 
den Gefahren des Wassers. 

Und wenn wir an das vergangene Jahrhun-
derthochwasser zurückdenken im Jahre 2002, dann 
glaube ich wird uns allen bewusst, wie wichtig es 
ist, hier auch entsprechende weitere Schritte zu 
setzen. Das Gesamtziel ist ein langer Bestand 
diese Maximen, mit der verfassungsmäßigen Ver-
ankerung auf der Grundlage der österreichischen 
und auch der niederösterreichischen Wassercharta. 

Ich darf in diesem Zusammenhang aber darauf 
verweisen, dass die Wasserrechtsgesetznovelle 
1990 als modernes Umweltgesetz, eingeleitet vom 
früheren Landwirtschaftsminister, vom späteren 
Vizekanzler Josef Riegler, die Grundlage für die 
heutige positive Entwicklung gewesen ist. Und 13 
Jahre später, im Jahre 2003 hatte die UNO das 
internationale Jahr des Wassers ausgerufen. Und 
da ist sehr viel mit einem Schlag bewusst gewor-
den, dass anhand vieler Erfahrungen Trinkwasser 
zu einem kostbaren Gut geworden ist und teilweise 
auch zur Mangelware. Weniger bei uns aber in 
vielen Landstrichen dieser Erde und auf verschie-
denen Kontinenten ist dieses Wasser sicherlich 
wesentlich wertvoller als das schwarze Gold Erdöl 
und ich glaube auch für die kommenden Generati-
onen gilt es daher, dieses ererbte Gut zu schützen, 
zu bewahren und zu verteidigen. 
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Was folgt aus unserem Bundesland und für 
unser Bundesland daraus? Erstens, und das 
möchte ich deutlich festhalten, möchten wir allen in 
diesem Zusammenhang bestehenden internatio-
nalen Liberalisierungsbestrebungen im Bereich der 
Wasserversorgung und -entsorgung entschieden 
entgegen wirken. Ich glaube, das ist ein Ziel dem 
sich durchaus alle anschließen. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Zweitens bekennen wir uns als Landtag von 
Niederösterreich vorbehaltlos zu unserer eigenen 
Wassercharta und drittens wollen wir sowohl die 
nachhaltige Sicherung unserer Wasserressourcen 
als auch die landeseigene Sicherheit derselben 
gewährleisten. Im Klartext: Bei unserem Wasser 
darf und soll nie ein Ausverkauf stattfinden. Es ist 
und bleibt glasklar und es soll auch blau-gelb blei-
ben. (Beifall bei der ÖVP.) 

Was sind abschließend nun im Detail die 
Grundlagen dafür, dass wir diese Ziele auch errei-
chen können, meine sehr verehrten Damen und 
Herren? Niederösterreich verfügt, und das hat der 
Berichterstatter schon in seiner Antragsbegründung 
erwähnt, heute über genügend Wasserreserven 
sowohl quantitativ als auch qualitativ die wir schüt-
zen müssen. Mit einem jährlichen Wasserverbrauch 
von rund 250 Millionen Kubikmeter pro Jahr und 
nachhaltig nutzbaren 800 Millionen Kubikmeter pro 
Jahr sind wir in diesem Bereich ohne Zweifel top 
ten. 

Ich glaube auch das ist etwas, worauf wir stolz 
sein können und dass uns einfach Auftrag sein 
muss, entsprechend die weiteren Schritte und Wei-
chenstellungen für den Erhalt dieser Situation zu 
setzen. Die Entwicklung zu dieser heutigen stabilen 
Situation wäre aber nicht möglich gewesen ohne 
die wirklich solide Partnerschaft mit den Gemein-
den und den Gemeindevertretungen, aber auch 
nicht ohne der soliden Partnerschaft und der Zu-
sammenarbeit mit der Land- und Forstwirtschaft, in 
deren Folge auch eine deutliche Trendumkehr bei 
der Grundwasserbelastung eingetreten ist. Die 
Stabilität dieser Wasserressourcen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, wird in Zukunft aber 
auch wesentlich davon abhängen, wie weit es uns 
gelingt, die Hochwassergefahren zu bannen einer-
seits, wie weit es uns auch gelingt, den Flüssen 
wieder mehr Raum zu geben. Und schlicht und 
einfach gesagt, wie weit es jedem Einzelnen von 
uns gelingt, einfach auch den sorgsamen Umgang 
mit dem Naturkapital Wasser persönlich zu pflegen. 

Ich glaube, das Land Niederösterreich hat es 
wirklich verstanden bereits wesentliche Signale zu 
setzen, sei es vorbeugende Maßnahmen zu setzen 

im Bereich der Bautechnik, oder sei es durch den 
Ankauf landwirtschaftlicher Flächen zu einer natür-
lichen Flussentwicklung. 

Ich glaube summa summarum sagen zu dür-
fen, die Verantwortung liegt bei uns. Wir haben mit 
dieser heutigen verfassungsgesetzlichen Regelung, 
die wir ja gemeinsam beschließen werden, einen 
weiteren Schritt in diese Richtung gesetzt. Die 
Volkspartei wird dieser Verfassungsregelung natür-
lich gerne ihre Zustimmung geben. Ich danke für 
die Aufmerksamkeit! (Beifall bei der ÖVP.) 

Zweiter Präsident Sacher: Nächster Redner 
Abgeordneter Mag. Ram. 

Abg. Mag. Ram (FPÖ): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Geschätzte Damen und Herren! 

Der Vorredner hat schon sehr viel Richtiges 
gesagt, das Wasser ist unsere Lebensgrundlage. 
International gibt es einen Wassermangel, ein 
Fünftel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu 
sauberem Wasser. 

Der Vorredner hat auch schon auf den Ver-
gleich mit dem Erdöl hingewiesen. Wenn heutzu-
tage Kriege wegen Öl geführt werden, so müssen 
wir uns natürlich die Frage stellen, ob nicht die 
nächsten Kriege in einigen Jahren wegen Wasser 
geführt werden. Deswegen ist es auch sehr wichtig, 
unser Wasser zu schützen. Wir können in Nieder-
österreich stolz auf unsere Wasservorräte sein. 
Unser Trinkwasser hat hervorragende Qualität, das 
Grundwasser ist, so wie es jetzt ausschaut, noch 
ausreichend vorhanden und wir haben genügend 
Reserven von hervorragender Qualität. 

Diese Reserven müssen wir auch entspre-
chend schützen. Einerseits durch ökologische 
Maßnahmen, andererseits aber auch dadurch, dass 
wir den Wert des Wassers zu schätzen wissen. 
Diesen Wert des Wassers schreiben wir mit diesem 
Antrag fest. Wir bekennen uns zum Wasser und vor 
allem bekennen wir uns dazu und das ist der Punkt 
4 der mir besonders am Herzen liegt, darf ich kurz 
noch einmal vorlesen: Der Landtag bekennt sich 
zum Prinzip der öffentlichen Daseinsvorsorge bei 
der Trinkwasserversorgung und Abwasserversor-
gung. 

Ich glaube, wenn man über Privatisierung 
spricht, so gibt es doch gewisse Bereiche die 
Grundbedürfnisse der Menschen darstellen. Und 
diese Grundbedürfnisse sollten nicht einer Privati-
sierung geopfert werden. Es sind Grundbedürfnisse 
wie die Sicherheit, die Gesundheit, auch hier haben 
wir in Niederösterreich momentan eine Diskussion, 
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und selbstverständlich auch das Wasser. Und hier 
bekennen wir uns zu diesem Punkt 4. Und dieser 
Punkt 4 ist für mich ein wesentlicher Punkt warum 
wir auch diesem Antrag unsere Zustimmung geben. 
Wir glauben generell, dass dieser Antrag ein Schritt 
in die richtige Richtung ist und unterstützen ihn 
daher gerne. (Beifall bei der FPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Nächster Redner 
ist Herr Abgeordneter Mag. Fasan. 

Abg. Mag. Fasan (Grüne): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! So billig 
wird es jetzt nicht. 

Nein, um es jetzt ernst zu machen. Ganz so ist 
es ja tatsächlich nicht. Ich meine, wir reden hier 
vom wichtigsten Gut oder von einem der wichtigs-
ten Güter die der Mensch hat, die der Mensch zum 
Leben braucht und das soll keine nette Abplauderei 
sein, sondern da wollen wir doch ein bisschen mehr 
auf die Materie eingehen. Denn es ist eine ernste 
Angelegenheit. Und wenn ich denke, mit wieviel 
großem aber auch großartigem Aufwand die Lan-
desregierung diese Wassercharta bewirbt und der 
Herr Landeshauptmann den Schutz des Wassers in 
die Öffentlichkeit trägt und diese Kampagne in die 
Öffentlichkeit trägt, dann denke ich mir sollte man 
auch ernsthaft darüber reden. 

Und wenn ich auf der anderen Seite aber auch 
denke, mit wieviel Engagement der Herr Landesrat 
immer wieder neue Veranstaltungen zu einschlägi-
gen Themen macht in diesem Bezug, dann glaube 
ich ist auch in dieser Hinsicht einfach die Berechti-
gung da seriös über diese Sache zu reden. 

Zunächst einmal, wir haben eh schon in der 
Ausschusssitzung ein bisschen darüber diskutiert. 
Es ist natürlich wenn Sie so wollen ein Wertebe-
schluss. Es leitet sich ja keine direkte Rechtssi-
cherheit für das Wasser ab, es ändert sich wenn 
Sie so wollen zunächst einmal gar nichts. Da müs-
sen wir uns nur klar sein. Aber, und da gebe ich ... 
(Zwischenruf bei Abg. Dr. Michalitsch.) 
Nein, nein, ich sage nur zunächst einmal. 

Auf der anderen Seite aber natürlich in weiterer 
Folge kann man darauf aufbauen und soll man 
auch darauf aufbauen. Wir erklären zumindest das 
ist uns ganz enorm viel wert. Wichtig wird nur sein, 
wie es dann in der Praxis ausschaut, wie man in 
der Praxis damit umgeht. Es ist also sinnvoll, sich 
jetzt nicht nur an diesen Verfassungsgesetzestext 
zu halten, sondern sinnvoll ist es insbesondere sich 
an die Wassercharta zu halten, die ja Teil des vor-
liegenden Beschlusses ist. (Abg. Doppler: Die ist in 
Ordnung!) 

Und die Wassercharta ist es wert, sie ist in Ord-
nung, absolut in Ordnung, aber sie ist es wert sie 
ein bisschen genauer zu beleuchten und ein biss-
chen auf die Praxis abzuklopfen. 

Erinnern wir uns im Jänner glaube ich Ende 
Jänner hat der Herr Landeshauptmann mit einem 
riesen Aufwand, mit einem riesen Trara in Laxen-
burg diese Wassercharta präsentiert. Da waren die 
Paten, der WWF-Präsident, da war mein alter 
Freund Günther Nenning dort und mein anderer 
alter Freund Gerhard Heilingbrunner und die waren 
die Paten der Wassercharta. Und das war eine tolle 
Geschichte und eine Show. Und jetzt denke ich 
anhand der Person des Herrn Landeshauptmannes 
auch einmal ein bisschen zurück. Wie war denn 
das vor 20 Jahren mit dem Wasser und mit der 
Person des Herrn Landeshauptmannes? 

Es gibt etwas in Niederösterreich, das ist älter 
als die Mitgliedschaft des Herrn Landeshauptman-
nes in der Landesregierung. Und das ist das 
Grundwasserproblem in der Mitterndorfer Senke. 
Das Problem ist im Jahr 1972 erstmals ernsthaft 
durch ein Gutachten aufgezeigt worden und erst ein 
Jahr danach, nachdem schon bekannt war dass es 
dort Probleme gibt, hat die Landesregierung die 
Fischer-Deponie bewilligt. Eine interessante Infor-
mation, wie ich meine. Widerrufen wurde die Bewil-
ligung dann etwa 13 Jahre später im Jahr 1986, da 
war der Herr Landeshauptmann Dr. Pröll schon 
Umweltlandesrat. Und zunächst einmal hat die 
Landesregierung mit dem damaligen Wasser-
rechtslandesrat Blochberger und dem Umweltlan-
desrat Erwin Pröll Schadensbegrenzung in Rein-
kultur betrieben und sonst gar nichts. Man hat zu-
nächst einmal dieses Problem jahrelang überhaupt 
geleugnet, dann hat man es versucht tot zu 
schweigen und wie es nicht mehr tot zu schweigen 
war hat man es verniedlicht und verharmlost. Und 
jahrelang war der Kampf der grünen Spinner von 
damals, die versucht haben das an die Öffentlich-
keit zu bringen. Bis es letztendlich gelungen ist und 
niemand mehr daran herum konnte. (Unruhe im 
Hohen Hause.) 
Und heute ..., es ist so, Herr Präsident. (Abg. Präs. 
Ing. Penz: Damals hat es ja gar keine Grünen ge-
geben!) 

Doch, mich hat es damals gegeben. Und ich 
war dort beteiligt, Herr Präsident, ich war dort betei-
ligt. Ich habe mir diese Geschichten angeschaut. 
Ich habe die ersten Artikel dazu geschrieben mit 
vielen anderen, die es aufgedeckt haben. Ich war 
als Student an dieser ganzen Geschichte beteiligt. 
Ich bin schon so alt, auch wenn ich vielleicht nicht 
so ausschaue, was vielleicht schön ist. 
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Und das war die damalige Wasserpolitik der 
Landesregierung. Ich rechne es dem Herrn Lan-
deshauptmann hoch an dass er auch bei dieser 
Veranstaltung eigentlich das sehr offen zugegeben 
hat und gesagt hat, wir haben eigentlich in den 
letzten Jahren extreme Sünden begangen. Auch 
wir. Er hat das auch so formuliert. Ich halte es auch 
für wichtig, das sollte man einbekennen was da-
mals passiert ist. Es hat ein Vierteljahrhundert ge-
braucht bis die Fischer-Deponie saniert worden ist. 
Und es gibt noch viele andere Altlasten im Bereich 
der Mitterndorfer Senke, die nach wie vor ein 
Problem darstellen, auch wenn vorher noch die 
Berger-Deponie saniert wurde. 

So und jetzt überlegen wir uns einmal was sagt 
diese Wassercharta? Nehmen wir zum Beispiel 
Grundwasser, Schutz des Trinkwassers. Die Charta 
sagt, Trinkwasser ist eine rare Kostbarkeit usw. 
Das heißt, besonderer Schutz des Grundwassers 
und der Tiefengrundwässer. Und in ihren Umset-
zungsvorschlägen sagt die Wassercharta auch 
durch Ausweisung von Sanierungs- und Schutz- 
und Schongebieten. In Wahrheit gibt’s immer noch, 
trotz Besserung, immer noch große Probleme mit 
Nitrat im Trinkwasser und es gibt immer noch vier 
Gebiete die vom Ministerium als Maßnahmenge-
biete auszuweisen sind. 

Und Niederösterreich macht es nicht! Wir ha-
ben in einer der ersten Anfragen und Initiativen wie 
wir in den Landtag gekommen sind versucht dieses 
Problem zu thematisieren. Und wir sind zwischen 
den wechselnden Landesräten für das Wasserrecht 
damals in Niederösterreich und dem Ministerium 
hin- und hergeschickt worden und es ist nichts ge-
schehen. Es ist jahrelang nichts geschehen. Es ist 
richtig, der Herr Landesrat hat das auch auf der 
letzten Veranstaltung ganz eindeutig gesagt, dass 
sich die Nitratsituation verbessert, aber es ist ein-
deutig zu wenig. Niederösterreich hat immer noch 
über tausend Quadratkilometer von Nitrat belaste-
ten potenziellen Sanierungsgebietes und es gibt 
sogar einige Messstellen im Marchfeld wo sich die 
Situation verschlechtert. 

Das heißt also, es ist hier keineswegs schon 
Entwarnung zu geben trotz positiver Tendenzen. 
Und das was funktioniert hat das waren die Aus-
nahmegenehmigungen, die Ausnahmebescheide 
beim Herrn Landeshauptmann. Was nicht funktio-
niert hat war die Ausweisung von Sanierungsge-
bieten. 

Und ich hätte drei Forderungen die mir ganz 
wesentlich am Herzen liegen: Das erste wäre die 
Einhaltung des bundesweiten Aktionsprogrammes 
Nitrat. Das man also wenn es notwendig ist, auch 

wirklich entsprechende Beschränkungen durch-
führt. Das ist bundesrechtlich abgesichert. Es ist 
also nichts Absurdes was ich hier verlange. Das 
Zweite, auch das, und ich werde dann gleich einen 
Resolutionsantrag dazu einbringen, die Auswei-
sung von nitratbelasteten Grundwassergebieten 
nach § 63 des Wasserrechtsgesetzes. Und das 
dritte, und das meine ich überhaupt nicht auf die 
Person von Landesrat Dipl.Ing. Plank gemeint, die 
Trennung des Landwirtschafts- und des Wasser-
rechtsressorts. Das passt nicht zusammen. Das 
passt genauso wenig zusammen wie das Landwirt-
schafts- und das Konsumentenschutzressort.  

Ich könnte mir sehr gut vorstellen, einen Um-
weltlandesrat Dipl.Ing. Plank der als Umweltlandes-
rat das gesamte Wasserrecht und auch den Natur-
schutz, wird mir die SPÖ verzeihen, gemeinsam in 
einem Ressort hat und dort engagiert vorgeht. Wa-
rum nicht? Selbstverständlich. Aber diese Aufsplit-
terung und die Überschneidung voneinander 
zwangsläufig und nachgewiesenermaßen seit Jah-
ren, seit Jahren nachgewiesenermaßen widerspre-
chenden Interessen das kann letztlich nicht förder-
lich sein. (Abg. Präs. Ing. Penz: Was sind wider-
sprechende Interessen?) 
Ja, was sind die widersprechenden Interessen? 
Dass die Landwirtschaft vielleicht an der ganzen 
Nitratbelastung nicht unbeteiligt ist, Herr Präsident. 
Tun wir doch nicht so, das Problem liegt uns vor 
seit Jahren. (Abg. Präs. Ing. Penz: Sie tun immer 
skandalisieren wo kein Skandal ist!) 
Das ist doch kein Skandal, das ist die Wahrheit, 
Herr Präsident! Das ist doch kein Skandal. Das sind 
doch die Messergebnisse. Werfen Sie einen Blick 
in den Gewässerschutzbericht des Umweltbundes-
amtes. (Abg. Präs. Ing. Penz: Das war vor 20 Jah-
ren!) 

Herr Präsident! Dann nehmen Sie den Gewäs-
serschutzbericht 2002 her. Der ist nicht 20 Jahre, 
sondern 1 Jahr alt. Schauen Sie hinein, lesen Sie 
dort die Werte, lesen Sie die Maßnahmenkataloge 
ab, dann sehen Sie alles. Und wir verlangen nichts 
anderes als dass das umgesetzt wird was nach 
dem Gesetz möglich ist. Was vom Gesetz erforder-
lich ist. Es ist schön und gut die ÖPUL-Maßnahmen 
zu machen. Aber sie haben bisher zwar Erfolge, 
aber bei weitem nicht die notwendigen Erfolge ge-
bracht. Das ist wahr und das ist nachweislich und 
daher ist es so. Und aus diesem Grund bringe ich 
jetzt einen Resolutionsantrag ein (liest:) 

„Resolutionsantrag 

der Abgeordneten Mag. Fasan und Dr. Krismer 
zum Verhandlungsgegenstand Ltg. 65/A-1/6 
‚Schutz des Wassers in Niederösterreich‘ betref-
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fend Ausweisung von Grundwasser – Sanierungs-
gebieten. 

Das Jahr 2003 wurde von den vereinten Natio-
nen zum internationalen Jahr des Süßwassers er-
klärt. Aus diesem Anlass wurden die Grundsätze 
der niederösterreichischen Wasserpolitik in der 
niederösterreichischen Wassercharta festgehalten, 
mit der das Land Niederösterreich seine besondere 
Verantwortung für den Schutz des Wassers aner-
kennt. 

Im vorliegenden Umsetzungsprogramm für die 
Wassercharta wird u.a. die ‚Ausweisung von Beo-
bachtungs- und Maßnahmengebieten‘ angeführt.  
Die Basis  dafür bietet Wasserrechtsnovelle 1990 
bereits seit über zehn Jahren, ohne dass in Nieder-
österreich davon Gebrauch gemacht wurde. Da 
aber gerade das Land Niederösterreich bei der 
Reduktion der Nitratbelastung mehrerer Grundwas-
sergebiete im Bundesvergleich relativ geringe Er-
folge aufweisen kann, erscheint es dringend not-
wendig, in diesem Fall die Umsetzung der Wasser-
charta so stark wie möglich zu beschleunigen. 

Die Unterfertigten stellen daher folgenden An-
trag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung – insbesondere der Lan-
deshauptmann von Niederösterreich - wird aufge-
fordert, die diesbezüglich zur Disposition stehenden 
Gebiete in Niederösterreich – insbesondere das 
Marchfeld – unverzüglich als ‚voraussichtliches 
Maßnahmengebiet‘ nach § 33 f Abs 4 Wasser-
rechtsgesetz  auszuweisen und somit einen ra-
schen ersten Schritt zur konkreten Umsetzung der 
Wassercharta zu setzen“. 

Das tut nicht weh, Herr Präsident Penz. (Abg. 
Präs. Ing. Penz: Das ist nur nicht notwendig!) 
Es ist notwendig! Es hat sich gezeigt, dass zu we-
nig weiter geht und daher ist es notwendig. 

Und es ist Teil der Wassercharta. Das wollen 
wir umsetzen. Das steht drinnen. Lesen Sie es, 
schlagen Sie es auf, ich gebe Ihnen dann die Bro-
schüre, das steht drinnen. (Abg. Präs. Ing. Penz: 
Sie interpretieren was hinein!) 
Ich interpretiere nichts hinein, schlagen Sie den 
Antrag auf, da steht’s auch drinnen: Umsetzungs-
maßnahmen der Wassercharta. Ich kann es Ihnen 
vorlesen, aber ich will Sie nicht allzusehr aufhalten. 

Zweiter Bereich: Die Partizipation an wasser-
wirtschaftlichen Entscheidungen. Was sagt die 
Wassercharta? Wir alle tragen Verantwortung für 

den Schutz des Wassers. Als Maßnahme in diesem 
Maßnahmenpaket wird genannt die Information und 
Kommunikation mit der Bevölkerung in wasserwirt-
schaftlichen Entscheidungsprozessen. So! In Wirk-
lichkeit gibt’s immer wieder Behördenverfahren und 
Entscheidungsprozesse wo genau das Gegenteil 
passiert. Ich erinnere an den Fall in Ebreichsdorf, 
wo der Pferdesportpark in Ebreichsdorf wasser-
rechtlich verhandelt wurde und zunächst einmal die 
Behörde, also die NÖ Landesregierung, einer gan-
zen Reihe von Anrainern oder dortigen Landwirten 
die Parteienstellung aberkannt hat. 

Die waren nicht dumm, die sind bis zum Ver-
fassungsgerichtshof gegangen, oder in diesem Fall 
war es der Verwaltungsgerichtshof, und haben 
Recht bekommen und konnten teilnehmen. Und der 
nächste Schritt der sogenannten Bürgernähe war, 
dass man versucht hat, dieses Verfahren so zu 
zerstückeln dass nie mehr eine Gesamtsicht auf 
das ganze wasserrechtliche Problem möglich war. 
Man hat also immer nur irgendwelche Einzelteile 
verhandelt. Einmal die Trainagierungen, einmal die 
Entwässerungen, einmal die Einleitungen usw. Und 
nie gab es eine Gesamtschau der Bürgerinnen und 
Bürger auf das gesamte Wasserrechtsverfahren. Ist 
das das was die Wassercharta vorschreibt? Ist das 
die Partizipation an wasserwirtschaftlichen oder 
wasserrechtlichen Entscheidungsprozessen? Na 
sicher nicht. Es ist das Gegenteil. Und daher sagen 
wir, Mitwirkungsrechte für die Betroffenen und Ein-
haltung der Gesetze und ein seriöses Vorgehen der 
Behörde. Das ist doch das was die Wassercharta 
sagt. Also setzen wir es um und zwar gleich. (Bei-
fall bei den Grünen.) 

Das heißt aber auch, dass die Politik und die 
Landesregierung aufgefordert ist auf ihre Behörden 
zu schauen. Weil das offensichtlich noch nicht ganz 
durchgedrungen ist. Es waren zwar sehr viele Be-
zirkshauptleute dort wie die Wassercharta präsen-
tiert worden ist, aber in ihrer eigenen Bezirks-
hauptmannschaft setzen sie es offensichtlich noch 
nicht um. Schönen Gruß an die BH in Baden. 

Dritter und letzter Bestandteil der Zustand der 
Flüsse. (Abg. Gartner: Was ist Baden?) 
Das war die BH in Baden. Das ist auf der Bezirks-
hauptmannschaft in Baden abgewickelt worden das 
Wasserrechtsverfahren von Ebreichsdorf. (Unruhe 
bei Abg. Gartner, Abg. Doppler und Abg. Krismer.) 
Ja, da ist alles in Ordnung, außer dem was ich bis-
her vorgetragen habe. Wir können das gern disku-
tieren, aber da diskutieren wir zwei Stunden, das 
machen wir wahrscheinlich im Kaffeehaus dann. 

Drittes Beispiel: Was sagt die Wassercharta? 
Die Wassercharta sagt Wasser braucht Platz. Un-
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sere Gewässer sind ökologische Lebensräume. 
Unsere Flüsse brauchen Raum um überfließen zu 
können ohne Schaden anzurichten. Sagt die Was-
sercharta. Die Wirklichkeit schaut so aus, dass 
Niederösterreichs Flüsse in sehr enge Korsette 
gezwängt sind, die Gewässergüte gehört in Nieder-
österreich, trotz auch hier Verbesserungen, zur 
schlechtesten der Republik. 

Ich beginne bei der Gewässergüte, auch hier 
wieder, Herr Präsident, empfehle ich Ihnen einen 
Blick in den Gewässerschutzbericht. Ich kann es 
Ihnen zeigen, ein Blick auf die Karte zeigt, wo die 
schlechtesten Gewässer liegen. Der Gewässer-
schutzbericht weist aus, dass nur mehr 1 Prozent 
der Fließgewässer in ganz Österreich die Güte-
klasse 3, also starke Verunreinigungen aufweisen. 
Und dieses eine Prozent liegt fast zur Gänze in 
Niederösterreich. Und zwar im nördlichen Nieder-
österreich, Großteils im Weinviertel. Das ist ganz 
einfach der Bericht des Ministeriums. Ich kann 
nichts dafür, ich bin nicht Umweltminister. Pröll 
heißt der Umweltminister. Und da gibt’s einige 
Flüsse, die Pulkau, der Göllesbach, der Weiden-
bach, der Russbach usw. - ich komme jetzt hier 
wieder auf den Russbach zurück - die immer wie-
der Gewässergüteklasse 3 aufweisen und Gewäs-
sergüteklasse 3 heißt starke Verunreinigung. 

Ich will damit nicht verschweigen dass sich im 
Vergleich zu den vergangenen 20 oder 30 Jahren 
die Gewässergüte bundesweit sehr stark verbes-
sert hat. Aber eine Anmerkung ist schon auch inte-
ressant. Die Gewässer haben zwar die starke, die 
extreme Verunreinigung wie es im Gesetz heißt hat 
zwar abgenommen, aber die beste Qualität der 
Flüsse, das heißt also eine Gewässergüteklasse 1 
hat auch abgenommen. Das heißt, wir nivellieren 
zwar von unten hinauf, aber auch von oben nach 
unten. 

Das sollte man in dem Zusammenhang auch 
nicht vergessen. Und natürlich die Uferqualität der 
Flüsse. Die Vernichtung der Uferbereiche ist sehr 
stark. Die Donau, es ist ganz interessant, die Do-
nau hat in den 60er Jahren von Ybbs bis Wien 60 
Stunden gebraucht. Heute braucht sie 25 Stunden. 
Durch Regulierungsmaßnahmen, durch Eintiefung, 
durch Ansteigen der Fließgeschwindigkeit. 

Im Marchfeld gibt es eine Studie die nahezu 
über das ganze Weinviertel gilt. Da sind 2.000 Ki-
lometer Fließgewässer untersucht worden und da-
von sind 90 Prozent verbaut. Und man findet einige 
dieser Renaturierungsmaßnahmen die hier müh-
sam wieder angegangen werden müssen jetzt im 
Internet und kann sich das sehr, sehr genau an-
schauen. Da wurde sehr gut nachgezeichnet wie 

sich die Uferbereiche verändert haben. Übrigens 
eine Studie der Marchfeldkanalgesellschaft, eine 
ausgezeichnete Studie, nur habe ich das Gefühl 
man beachtet sie zu wenig. 

Es sind insgesamt, und damit bin ich auch bei 
den Ufermaßnahmen, es sind nach dem Hochwas-
ser allein in Niederösterreich 36 Fließkilometer von 
Rodungsmaßnahmen oder Schlägerungsmaßnah-
men betroffen gewesen. Das ist Hochwasserschutz 
Marke Niederösterreich! Auf der anderen Seite, und 
hier auch wieder in Richtung Landesrat Dipl.Ing. 
Plank, muss man auch sagen, das was die Studie 
Biffl ankündigt, soweit wir davon wissen, das macht 
Mut, das ist sehr positiv in viele Richtungen. Ich 
möchte sehr, sehr hoffen, dass alles was Biffl vor-
schlägt auch tatsächlich umgesetzt wird. Weil ich 
glaube, soweit man das jetzt beurteilen kann und 
was Biffl gesagt hat, das sind hervorragende Maß-
nahmen. Also ich möchte jetzt nichts schlecht re-
den was in der neuesten Zeit nach dem Hochwas-
ser angegangen wurde vom Herrn Landeshaupt-
mann auch. Aber ich sage in der Praxis ist da noch 
viel zu tun. Wir sind hier noch im Theoriebereich. 

Und ein ganz konkretes Beispiel aus der aller 
allerjüngsten Geschichte: Und jetzt zitiere ich einen 
Paten, einen der drei Paten der Wassercharta. 
Zwischen Amstetten und Kematen a.d. Ybbs sind 
drei Wasserkraftwerke geplant, die den Absichten 
der Wassercharta widersprechen. Jetzt müssen 
konsequenterweise diese Projekte nicht mehr wei-
ter verfolgt werden. Statt dessen soll die Ybbs re-
naturiert werden. Das ist ein Zitat von einem der 
drei Paten der Wassercharta, nämlich vom WWF-
Präsidenten Pechlaner, der mit dem Herrn Landes-
hauptmann Wasser gekostet hat und die Wasser-
charta unterschrieben hat. Und tatsächlich muss 
man hier die Abteilung des Herrn Landesrates 
Schabl lobend erwähnen. Tatsächlich hat ein Gut-
achten ergeben, dass diese drei Kraftwerke also 
den Naturschutzbestimmungen dort widersprechen. 
Und es ist zu hoffen, dass man hier zu einer Re-
naturierungsoffensive an der Ybbs kommt. Und 
damit das auch wirklich umgesetzt wird und damit 
wir nicht allzu lange warten, damit wir uns auch 
Gelder aus der Europäischen Union holen können, 
was der Herr Landesrat Mag. Sobotka ja sehr gut 
kann und sehr gerne tut, „kein Schilling bleibt in 
Brüssel“ usw. darf ich Ihnen einen Resolutionsan-
trag zur Kenntnis bringen (liest:) 

„Resolutionsantrag 

der Abgeordneten Mag. Fasan und Dr. Krismer 
zum Verhandlungsgegenstand Ltg. 65/A-1/6 
‚Schutz des Wassers in Niederösterreich‘ betref-
fend Renaturierungsoffensive für Niederösterreichs 
Flüsse. 
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Das Jahr 2003 wurde von den vereinten Natio-
nen zum internationalen Jahr des Süßwassers er-
klärt. Aus diesem Anlass wurden die Grundsätze 
der niederösterreichischen Wasserpolitik in der 
Wassercharta festgehalten, mit der das Land Nie-
derösterreich seine besondere Verantwortung für 
den Schutz des Wassers anerkennt. 

Das Problem der (nieder)österreichischen 
Flüsse liegt vor allem auch in der Vernichtung ihrer 
Uferbereiche. Daher ist auch im vorliegenden Um-
setzungsprogramm zur Wassercharta die ‚Renatu-
rierung von Fließgewässern zur Herstellung des 
guten Gewässerzustandes gemäß Wasserrahmen-
richtlinie‘ angeführt.  

Am Unterlauf der Ybbs besteht derzeit gerade 
eine große Chance zur Renaturierung mit finan-
zieller Unterstützung der EU. Nachdem ein natur-
schutzrechtliches Gutachten die Errichtung von 3 
Laufkraftwerken in diesem Natura 2000 – Gebiet 
unterbunden hat, wäre gerade jetzt der Weg frei, 
ein ‚EU – Life – Projekt‘ zur Renaturierung zu star-
ten. Durch die Öffnung von Altarmen und die Auf-
weitung des Flussbettes könnten wieder Lebens-
räume für besondere Tierarten (hier z.B. Eisvogel, 
Äsche oder Prachtlibelle) und ein attraktiver Naher-
holungsraum für den Menschen entstehen. Über-
dies könnte so die Hochwassergefahr flussabwärts 
reduziert werden, da die natürliche Rückhaltekapa-
zität gesteigert wird.  

Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden bereits 
von der Naturschutzorganisation WWF, deren Prä-
sident immerhin einer der Paten der Wassercharta 
ist, und von der lokalen Bürgerinitiative ‚Pro Ybbs‘ 
geleistet. Auch eine Vorsprache dieser Proponen-
ten des Projektes beim zuständigen niederösterrei-
chischen Regierungsmitglied ist bereits erfolgt. 
Nunmehr ist das Eingreifen der Landesregierung 
dringend vonnöten. 

Die Unterfertigten stellen daher folgenden An-
trag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, bis 
Mitte nächsten Jahres ein Konzept für ein ‚Life – 
Projekt‘ am Unterlauf der Ybbs zwischen Amstetten 
und der Donau zu erstellen, um dieses bis Ende 
2004 bei der europäischen Union einreichen und 
danach umgehend verwirklichen zu können.“ 

Auch das ist eigentlich nichts so Aufregendes 
als dass man es nicht beschließen könnte, auch als  

eine Handlungsmaßnahme die der Landtag der 
Landesregierung mitgibt. Und zum Schluss, wenn 
es um die Flüsse geht, noch einige Bemerkungen 
zur Donau. 

Es ist schon ganz interessant, der Herr Lan-
deshauptmann ist ja doch auch öfter in Brüssel, er 
hat unter anderem auch diskutiert in Brüssel und 
versucht auch zu bekommen die Förderung der 
Donau als oder die Erklärung der Donau zum Teil 
der transeuropäischen Netze, die Wasserstraße 
Donau. Und ich warne da ein bisschen weil das 
auch zur Verschlechterung insbesondere des Nati-
onalparks beitragen kann. 

Das heißt nicht dass man auch die Donau nicht 
zur Schifffahrt benützen soll, aber man muss sehr 
aufpassen welche Maßnahmen man setzt. Und 
jetzt bin ich bei den transeuropäischen Netzen und 
nehme die Gelegenheit wahr, mit dem Ausdruck 
des Bedauerns eine Meldung von mir zurückzu-
nehmen, die betrifft die Transitgeschichte. Wo wir 
gemeint haben, der Herr Landeshauptmann würde 
den Transitgipfel nicht begrüßen. Ich tu das selbst-
verständlich, oder ich nehme das gerne zurück. 
Möchte aber auch gleichzeitig sagen, wenn wir es 
ernst nehmen in diesem Zusammenhang, und da 
nehme ich auch den Transitverkehr auf dem Was-
ser mit hinein, da müssen wir schon ökologisch 
grundsätzlich umdenken. Da können wir nicht die 
neuen Transitrouten hinbauen und so tun als gäbe 
es in Niederösterreich das Problem etwa noch gar 
nicht und bauen dann die neuen Transitrouten hin 
und dann ist wahrscheinlich der Landeshauptmann 
an der Spitze der Bürgerinitiative gegen den Tran-
sitverkehr. Also da mahne ich schon zur Vorsicht. 

Daher möchte ich insgesamt zum Schluss 
kommen. Wir brauchen ... (Unruhe im Hohen 
Hause.) 
Da freut ihr euch. Das ist ja das Verräterische. In 
Wirklichkeit denkt Ihr überhaupt nicht an das NÖ 
Wasser, sondern nur an das Heimgehen. Und das 
wäre eigentlich für mich ein Grund, ich könnte eine 
halbe Stunde weiter, ich wüsste genug, ich hätte 
auch genug, aber ich denke, ich habe Ihnen einiges 
zur Kenntnis gebracht. Ich glaube, es ist ernst. Es 
ist kein Spaß, es ist auch nicht unbedingt erforder-
lich gewesen, diesen meiner Ansicht nach wich-
tigsten Tagesordnungspunkt des heutigen Tages 
zum Schluss der Sitzung zu diskutieren, man hätte 
das anders auch gestalten können. Daher glaube 
ich ist es die Zeit wert und ich glaube, wir sollten 
uns schon ernsthaft mit diesem Thema auseinan-
der setzen und ich ersuche Sie auch hinsichtlich 
unserer Resolutionsanträge das zu tun. Herzlichen 
Dank! (Beifall bei den Grünen.) 
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Zweiter Präsident Sacher: Ich erteile als 
nächstem Redner Herrn Abgeordneten Mag. 
Leichtfried das Wort. 

Abg. Mag. Leichtfried (SPÖ): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Landesrat! 
Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! 

Ich werde mich mit diesem Thema ernsthaft 
beschäftigen. Aber nicht nur deswegen weil das der 
Kollege Mag. Fasan eingemahnt hat, sondern weil 
ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges 
Thema ist. Und zwar nicht nur für mich, sondern für 
die gesamte sozialdemokratische Fraktion in die-
sem Haus. Aber auch nicht nur für die Sozialdemo-
kraten wie ich annehme, sondern für alle Parteien 
die in diesem Haus vertreten sind. 

Und ich darf ebenfalls sagen, dass ich grund-
sätzlich sehr froh bin, dass wir eine gemeinsame 
Vorgangsweise gefunden haben. Weil ich glaube, 
dass der Schutz des Wassers als eine der wich-
tigsten Ressourcen des Lebens keine parteipoliti-
sche Frage an und für sich sein soll, sondern eine 
Frage mit der wir alle in einer gewissen Art und 
Weise gemeinsam natürlich umgehen sollen. Was 
mir und unserer Fraktion ganz besonders wichtig 
ist, dass nicht nur nebulos der Schutz des Wassers 
sozusagen angekündigt wird, sondern dass eben 
die Daseinsvorsorge durch die öffentliche Hand 
entsprechend dabei manifestiert wird. Und das wird 
letztendlich durch diesen Antrag, der jetzt hier ge-
meinsam formuliert wird, gemacht. 

Lassen Sie mich aber zunächst ein bisschen 
zur Vorgeschichte was sagen. Wieso müssen wir 
überhaupt über dieses Thema diskutieren, wo sind 
denn die Ursachen? Ich glaube, dass die Ursachen 
natürlich zu finden oder zu suchen sind in der EU-
Kommission, im Verhalten der EU-Kommission, 
Ursachen sind natürlich auch in den GATS-Ver-
handlungen zu finden. 

Im September 2000 hat die EU-Kommission 
eine Mitteilung verabschiedet, nämlich Leistungen 
der Daseinsvorsorge. Diese Mitteilungen waren 
zwar rechtlich unverbindlich, aber sie gaben sozu-
sagen ein Meinungsbild der Kommission wider. 
Und dieses Meinungsbild wurde in vier verschiede-
nen Thesen vertreten, die ich jetzt nicht zitieren 
möchte. Ich möchte nur aus der zweiten These 
zitieren. Hier ging es darum, Liberalisierung sichert 
und steigert das Qualitätsniveau und den Verbrau-
cherschutz. Da steckt sehr viel Gefahr darin. Das 
ist ein Grund warum ich glaube dass es dringend 
notwendig ist, hier eine Handlung zu setzen. 

Im gleichen Jahr wurde auch die bereits heute 
vom Berichterstatter zitierte EU-Wasserrah-
menrichtlinie beschlossen. Darin wurde festgelegt, 
dass Wasser keine übliche Handelsware ist, 
sondern ein ererbtes Gut das geschützt, verteidigt 
und schonend behandelt werden muss. Wenn man 
das betrachtet ist natürlich vordergründig zunächst 
keine Privatisierungspolitik der EU daraus abzulei-
ten, sondern wie auch die EU damals und die 
Kommission immer wiederum gesagt hat, 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bleibt 
in der Verantwortung der Mitgliedsstaaten. 

Nun, in der letzten Zeit sind aber zwei neue 
Strategiepapiere durch die EU-Kommission be-
kannt geworden und diese beiden Strategiepapiere 
haben eine breite Liberalisierungsattacke auf die 
gesamten öffentlichen Dienstleistungen gebracht. 
Und zwar ist eines die Binnenmarktstrategie bis 
2006 und das andere ist das Grünbuch zu den all-
gemeinen Dienstleistungen. Mit diesen beiden 
Papieren wird sozusagen der gesamte Bereich der 
Daseinsvorsorge ins Visier genommen und damit 
ist entgegen aller Dementis die Wasserversorgung 
natürlich massiv betroffen. 

Meine Damen und Herren! Die Bereitstellung 
entsprechender Dienstleistungen auf kommunaler 
Ebene war und ist seit vielen Jahrhunderten ein 
Merkmal des politischen und sozialen Lebens in 
Europa. Die Verantwortung der Gemeinden für die 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung hat 
aus historischer Sicht deren kulturelle, soziale und 
politische Bedeutung ganz wesentlich gestärkt. 
Unter dem Eindruck neoliberaler Wirtschaftskon-
zepte sowie der Liberalisierung und Privatisierung 
in anderen Bereichen öffentlicher Dienstleistungen 
erlebt aber auch der Bereich der Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung innerhalb der EU 
ganz erhebliche Veränderungen. Oft wird dabei 
immer wiederum von den Befürwortern einer Priva-
tisierung und Liberalisierung ins Treffen geführt, 
dass nur große Unternehmen wettbewerbsfähig 
sind. 

Schauen wir uns aber die Situation in der EU 
an, dann können wir feststellen, dass wenn wir 
Frankreich und Großbritannien hernehmen wo we-
nige große Versorger sich befinden und die verglei-
chen zum Beispiel mit Schweden wo sehr viele, 
zahlreiche kleine kommunale Versorger sich befin-
den, dass die kleinen Versorger in Schweden be-
deutend günstiger arbeiten und noch dazu bessere 
Leistungen anbieten was Wasserqualität, Leitungs-
verluste und vieles andere betrifft. 
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Ich kehre aber nach Österreich zurück. Öster-
reich, auch das wurde ja schon erwähnt, ist ein 
Land, das über einen unheimlich großen Wasser-
reichtum verfügt. Wir wissen, dass das jährliche 
Dargebot bei zirka 84 Milliarden Kubikmeter liegt 
und dass mit diesem Dargebot natürlich ein Groß-
teil der Menschen in Europa mit Trinkwasser ver-
sorgt werden können. 

Wir verbrauchen nur 3 Prozent des vorhande-
nen Trinkwassers und der Großteil über 50 Prozent 
wird dabei aus Quellwasser gewonnen. Und das ist 
ja auch ein Garant dafür eben, dass Wasser mit 
sehr hoher Qualität dargeboten wird. In Österreich 
ist diese Wasserversorgung ebenfalls kleinteilig 
organisiert. 2.350 Gemeinden und zirka 650 kleine 
und kleinste Wassergenossenschaften versorgen 
Österreichs Bevölkerung mit hochwertigem Was-
ser. Und, was auch besonders wichtig ist, mit 
hochwertigem Wasser zu erschwinglichen Preisen. 

Trotzdem, meine Damen und Herren, immer 
mehr gerät diese Ressource Wasser in das Span-
nungsfeld des freien Marktes der internationalen 
Konzerne und die versuchen eben bestehende 
Marktzutrittsbarrieren zu überwinden und ihre Be-
gehrlichkeiten entsprechend zu befriedigen. 

Weltweit sind dabei Beratungsunternehmen 
aktiv, die sich auf die Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen spezialisieren. Die Ergebnisse, die 
diese Beratungsunternehmen liefern, sind letztend-
lich immer dieselben. Die Studien ergeben aus ihrer 
Sicht, die Versorgungsbetriebe seien ineffizient, die 
Strukturen seien zu klein, es können keine Erträge 
erwirtschaftet werden, in den nächsten Jahren sind 
große Investitionen erforderlich, etc., etc. und die 
Kommunen können sich das nur mehr sehr schwer 
leisten. 

Das wäre das Ergebnis und der Weg zum Er-
folg wäre sozusagen dann letztendlich die Privati-
sierung. Ein Weg, meine Damen und Herren, den 
die Kommunen sicherlich nicht gehen wollen und 
auch nicht gehen werden. Im Jahr des Wassers ist 
es ein Gebot der Stunde, eine neue Weichenstel-
lung für den Schutz der so wichtigen Ressource 
Wasser vorzunehmen. Es muss daher unser aller 
Ziel sein, die Sicherung der Souveränität über die 
Wasserreserven. 

Ich glaube, dass wir unsere Mitbestimmung, 
unsere demokratische Mitbestimmung, die wir ha-
ben, nicht am Marktplatz der Globalisierung opfern 
dürfen. Und es ist daher ein Gebot der Stunde, 
nicht dem Druck multinationaler Konzerne nach-
zugeben und somit den drohenden Ausverkauf 
unserer Wasserressourcen an einige wenige Was-

sermonopolisten zu betreiben. Unser Wasser darf 
nicht auf dem Altar des Wettbewerbs geopfert wer-
den. 

Ich glaube daher, dass es ganz ganz wichtig 
ist, hier diesem Antrag, den wir gemeinsam formu-
liert haben heute die Zustimmung zu geben. Ich 
halte es auch für besonders wichtig, dass in diesem 
Antrag nach längeren Diskussionen eben einige 
Punkte, die ursprünglich im ÖVP-Antrag, der allein 
gemacht wurde, nicht enthalten gewesen sind ... 
Ich möchte hier auch nochmals darauf eingehen, 
dass uns besonders wichtig ist, dass der NÖ 
Landtag sich zu dieser Wassercharta 2003 be-
kennt. Und ich halte das auch für ganz besonders 
wichtig auch im Sinne dessen was der Kollege 
Mag. Fasan gesagt hat, weil ich glaube, wenn eine 
Wassercharta formuliert wird, dann ist es auch 
dringend notwendig, sie nicht nur als eine Facette 
hier herumzutragen und spazieren zu führen und 
große Feste zu veranstalten. Viele Bürgermeister 
haben gerade auch in den letzten Wochen diese 
Wassercharta noch unterzeichnet. Sondern ich 
glaube, dass es einfach eben wichtig ist, dass der 
NÖ Landtag sich auch tatsächlich dazu bekennt. 
Aber sich nicht nur zu dieser Wassercharta 
bekennt, sondern auch zu dem was letztlich dann 
umgesetzt werden soll. 

Ich halte es eben auch ganz besonders für 
wichtig den Punkt 4, ich möchte das noch einmal 
erwähnen, dass wir uns zum Prinzip der öffentli-
chen Daseinsversorgung bei der Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung bekennen. Ich 
glaube, dass das dringend notwendig ist und dass 
wir hier einen von allen akzeptierten Weg gehen 
können. Einen Weg, den wir gemeinsam gehen 
können und der ein Weg ist den die Gemeinden, 
die Kommunen, aber auch die NÖ Bevölkerung 
goutieren wird und mittragen wird. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Die nächste 
Wortmeldung Herr Abgeordneter Herzig. Bitte 
schön. 

Abg. Herzig (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Erlauben Sie dass ich zuerst einmal kurz auf 
einige Bemerkungen von Kollegen Mag. Fasan 
eingehe. Er hat bezweifelt dass offensichtlich in 
Niederösterreich oder überhaupt in Österreich die 
Güteklasse der Flüsse und des Wassers beachtet 
wird. Ich glaube, gerade auf diesem Gebiet kann 
Österreich und auch Niederösterreich ganz Beacht-
liches vorweisen. 
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Sowohl von EU als auch von der UNO ist ge-
rade Österreich lobend erwähnt worden, dass die 
Qualität der Flüsse und Seen in den letzten Jahr-
zehnten sich wesentlich gebessert hat. Und ich 
möchte gar nicht bestreiten, dass vielleicht in eini-
gen Teilen, auch davon in Niederösterreich, im 
nördlichen Niederösterreich die Qualität des einen 
oder anderen Flusses oder Sees nicht die Qualität 
hat die wir uns alle wünschen. 

Aber ich glaube, wenn wir auch einige vielleicht 
auch hundert Jahre zurückblicken, so hat Wasser 
nicht immer den Stellenwert gehabt den wir zur Zeit 
dem Wasser beimessen. Und dass Versäumnisse 
nicht nur auf ökologischem Gebiet, auch auf wirt-
schaftlichem Gebiet, die Jahrzehnte zurückliegen, 
nicht in kürzester Zeit wieder behoben werden kön-
nen, ich glaube das liegt auf der Hand. 

Genauso verhält es sich auch mit den verbau-
ten Fließgewässern. Da komme ich vielleicht noch 
kurz auf Kollegen Waldhäusl auch zurück. Auch ich 
bin so ein böser Bürgermeister der offensichtlich 
nur das Geld aus den Taschen der Bürger zieht. 
Aber gerade dieses Geld könnte auch sinnvoll ein-
gesetzt werden, wenn wir dieses Geld für den 
Rückbau von Flüssen und Bächen verwenden. Wir 
haben auch in der unmittelbaren Umgebung von 
Wien solche Fälle. Ich denke da nur an die reiche 
Liesing, die mit viel Geld vor Jahrzehnten reguliert 
wurde und die man jetzt versucht mit wirklich noch 
mehr Geld wieder zurückzubauen. 

Und wenn wir auch die Zeit uns vor 30, 40 Jah-
ren uns hinein versetzen, es waren ja nicht nur die 
bösen Politiker oder die bösen Bürgermeister, die 
hier etwas verbaut haben weil es ihnen Spaß ge-
macht hat. Sondern weil damals auch die fachliche 
Komponente ihnen mitgegeben wurde dass es so 
zu machen ist. Und dass die Fachleute gesagt ha-
ben, es ist eine Notwendigkeit, hier eine Regulie-
rung durchzuführen um zu siedeln, um irgend et-
was zu schützen dazu. Und ich glaube, das sollten 
wir bei aller Freude die wir immer an der Kritik auch 
haben einmal berücksichtigen dass niemand zum 
Spaß auch vor 40, 50 Jahren die Maßnahmen ge-
setzt hat, die wir heute aber mit allen Mitteln wieder 
bekämpfen. 

Und auch wenn der Kollege Mag. Fasan noch 
gesagt hat, dass zu wenig getan wird für die Nitrat-
bekämpfung. Ich glaube, es gibt eine Wasserrah-
menrichtlinie der EU, einen Nitratrichtlinie der EU 
und ich glaube, es gibt kein Bundesland in Öster-
reich das sich nicht an diese Richtlinien auch hält. 
Und gerade der erste Satz der Erläuterungen zur 
EU-Wasserrahmenrichtlinie lautet: Wasser ist keine  

übliche Handelsware sondern ein ererbtes Gut, das 
geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt 
werden muss. 

Und meine sehr geehrten Damen und Herren, 
da fehlt mir eher noch ein kleines Wort darinnen 
oder ein zweites auch. Und zwar das „behutsam“ 
und „sorgsam“ behandelt werden muss. Und nicht 
so wie in früheren Jahren dass man hergeht und 
sagt, naja, aus diesen und jenen Gründen ist es 
sinnvoll zu verbauen ohne zu denken was nachher 
dann auch dazu kommt. 

Und wenn das Trinkwasser von Fachleuten 
auch oft als das Öl des 21. Jahrhunderts bezeich-
net wird, zu unserem Glück hat das Wasser aber in 
jeder Hinsicht, außer in Katastrophenfällen, fast nur 
positive Eigenschaften. Und Wasser ist eben die 
Voraussetzung und der unverzichtbare Teil von 
allem Leben auf unserem Planeten. Und Wasser ist 
ökologisch ein äußerst vielfältiger Lebensraum. 
Und er ist Energieträger, er ist für uns auch heute 
ein Transportweg, er ist Rohstoff, er ist Wirtschafts-
gut und auch Lebensmittel. 

Aber es ist auch hier schon gesagt worden, 
Wasser als reines Wirtschaftsgut zu betrachten das 
rein privatrechtlich als Ware mit höchstem Ertrag 
eingestuft wird, dem muss ganz entschieden ent-
gegen gehalten werden. Denn Wasser ist so wich-
tig und lebensnotwendig dass es von der öffentli-
chen Hand, von Bund, Ländern und Gemeinden 
meiner Meinung nach nicht aus der Hand gegeben 
werden darf. 

Und der Sicherstellung der Trinkwasserversor-
gung und des Wassers in jeder Form ist daher in 
allen Fällen größte Bedeutung zuzumessen. Meine 
Damen und Herren! Ich möchte mir jetzt hier erspa-
ren das was ich eigentlich noch vortragen wollte 
oder bringen wollte, auch nochmals zu wiederho-
len. Es wurde hier schon gesagt, dass Österreich 
das Glück hat eines der wasserreichsten Länder 
Europas zu sein. Dass wir 84 Milliarden Kubikmeter 
pro Jahr nutzbares Wasser haben. Dass ein Drittel 
davon Grundwasser ist, dass der Gesamtbedarf 
von Österreich bei 2,6 Milliarden liegt. Dass Nie-
derösterreich 800 Millionen Kubikmeter Wasser hat 
und derzeit 250 Millionen Kubikmeter verbraucht. 
Das heißt, dass unsere Wasserreserven vorhanden 
sind. Auch wenn es eine Steigerung gibt. Aber 
Wasser ist sicherlich kein unerschöpflich fließendes 
und frei verfügbares Gut. Und selbst dort wo wir es 
ausreichend und im Übermaß zur Verfügung ha-
ben, sind wir von Umweltverschmutzung und stei-
gendem Bedarf durch unsere Gesellschaft und 
durch unsere Industrie bedroht. 
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Aber wir können immerhin verhindern, wir kön-
nen aber auch nicht verhindern, dass Wasser, das 
wir in unseren Haushalten haben, dass dieses 
Wasser in Fabriken und Betrieben benützt wird und 
als Abwasser zurück kommt. Und als unbehandel-
tes Abwasser würde es sicher eine Gefahr für Men-
schen und Tiere, für Trinkwasser und für Flüsse 
sein. Und eine einwandfreie, flächendeckende und 
biologische Reinigung und der nachhaltigen Ent-
sorgung ist daher unverzichtbar. 

Es werden dadurch Wertstoffe aus dem Was-
ser zurück gewonnen und sauberes Wasser wird 
dem natürlichen Kreislauf wieder zugeführt. Es ist 
heute schon das 15. Jahrhundert, glaube ich, auch 
erwähnt worden einmal. Ich darf vielleicht fast tau-
send Jahre zurückgehen. Panta rhei, „alles fließt“ 
hat Heraklith gesagt. Alles noch so fest gefügte und 
unveränderlich Erscheinende befindet sich in stän-
digem Fluss. Und in übertragendem Sinn können 
diese Worte auch auf die Hochwasserkatastrophe 
der letzten Jahre und die lang anhaltende Trocken-
heit dieses Sommers übertragen werden. Wo sich 
eindeutig gezeigt hat, dass Wasser sehr schnell zur 
Bedrohung für die Umwelt und den Menschen wer-
den kann und eine sichere Trinkwasserversorgung 
keine Selbstverständlichkeit ist. Panta rhei, alles 
fließt. Lassen wir das Wasser unter diesen Worten 
als Lebensgrundlage nachhaltig auch in unsere 
Verfassung einfließen. (Beifall bei der ÖVP und 
Abg. der SPÖ.) 

Zweiter Präsident Sacher: Danke dem letzten 
Redner. Damit ist die Rednerliste erschöpft. Der 
Berichterstatter hat das Schlusswort. 

Berichterstatter Abg. Ing. Rennhofer (ÖVP): 
Ich verzichte! 

Zweiter Präsident Sacher: Er verzichtet dar-
auf. Wir kommen zur Abstimmung. (Nach Abstim-
mung über den vorliegenden Wortlaut des Geset-
zes sowie über den Antrag des Rechts- und Ver-
fassungs-Ausschusses zu Ltg. 65/A-1/6 und Ltg. 
91/A-2/4:) Das ist einstimmig angenommen! 

Ich darf feststellen, die Änderung der Verfas-
sungsbestimmung wurde bei Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder des Landtages 
und mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgege-
benen Stimmen beschlossen. 

Es wurden zwei Resolutionsanträge einge-
bracht. Resolutionsantrag der Abgeordneten Mag. 
Fasan und Dr. Krismer zum Verhandlungsgegen-
stand Ltg. 65/A-1/6 betreffend Ausweisung von 
Grundwassersanierungsgebieten. Ich lasse über 
diesen Antrag abstimmen. (Nach Abstimmung über 
diesen Resolutionsantrag:) Gegenstimmen? Damit 
ist der Antrag abgelehnt! 

Nächster Resolutionsantrag der Abgeordneten 
Mag. Fasan und Dr. Krismer zu diesem Verhand-
lungsgegenstand betreffend Renaturierungsoffen-
sive für Niederösterreichs Flüsse. (Nach Abstim-
mung über diesen Resolutionsantrag:) Das ist die 
Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt! 

Hoher Landtag! Somit ist die Tagesordnung 
der heutigen Sitzung erledigt. Die nächste Sitzung 
wird im schriftlichen Wege bekannt gegeben. Ich 
schließe die Sitzung. (Ende der Sitzung um 22.55 
Uhr.)


